










































































































































































































































































































































 1015 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Grundschulen - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11110 112 Kostenbeteiligung nach dem TKBG 
für Angebote im Rahmen der er-
gänzenden Förderung und Betreu-
ung (ehemals Hort) 

5.445.000 5.445.000 5.445.000 7.226.599,00 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67115. 
       

 
Kostenbeteiligung der Eltern gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für die Betreuung von Kindern in der 
ergänzenden Förderung und Betreuung; hier: öffentliche Grundschulen in Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe. 
 
Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen 
 
Weniger wegen der Ausweitung der Kostenfreiheit auf die Jahrgangsstufe 3 ab dem Schuljahr 2023/24. 
       
11934 
(neu) 

112 Rückzahlungen überzahlter Be-
träge 

1.000 1.000   

       
35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz- Personal- 
ausgaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Gesamteinnahmen 5.447.000 5.447.000 5.446.000 7.226.599,00 
  Prozentuale Veränderung 0,0 %      —     
       
  Ausgaben     
       

42201 112 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

322.266.000 343.874.000 316.123.000 303.842.231,72 

       
42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.000 1.000 1.000      —   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 67101. Die Senats-

verwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 
       

 
Ausgaben für Kooperationsverträge der Grundschulen mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 
SchulG. 
       
42722 112 Ausbildungsentgelte (Praktikantin-

nen/Praktikanten, Volontärin-
nen/Volontäre) 

356.000 356.000 638.000 355.908,01 

       
42801 112 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
298.644.000 312.991.000 302.284.000 289.526.968,19 

       
42805 112 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
567.209.000 564.750.000 629.368.000 518.923.599,73 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 112 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
36.258.000 37.346.000 35.014.000 30.709.254,97 

       
42815 112 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
112.786.000 116.260.000 127.151.000 138.209.463,03 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
44100 112 Beihilfen für Dienstkräfte 20.790.000 20.790.000 11.965.000 14.830.530,71 
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2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Grundschulen - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67101 112 Ersatz von Ausgaben 464.000 457.000 632.000 12.199,98 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101. 

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 
  167.000,0 EUR werden künftig bei 1010/68569 nachgewiesen. 
       

 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
Mit den Haushaltsmitteln wird den Schulen ein Ganztagsbudget zugewiesen, mit dem sie wie in § 19 Schulgesetz vorge-
sehen, Kooperationen mit Musikschulen, Sportverbänden und weiteren Kooperationspartnern eingehen können. Der Schul-
versuch soll wissenschaftlich begleitet werden.  
       
67115 112 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ange-
bote im Rahmen der ergänzenden 
Förderung und Betreuung (ehe-
mals Hort) 

147.362.000 147.659.000 109.175.000 141.500.446,25 

 
Erstattung von Kosten für die ergänzende Förderung und Betreuung der Kinder nach der „Rahmenvereinbarung über die 
Leistungserbringung und Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem  
Förderschwerpunkt durch Träger der freien Jugendhilfe“; dies umfasst auch Zuschläge für Kinder nichtdeutscher Herkunfts-
sprache sowie Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligten  
Bedingungen leben und Zuschläge für Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung. 
 
Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern in schuli-
schen Betreuungsangeboten bei Trägern der freien Jugendhilfe nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabentitel 
67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11110).  
Ausgaben von bis zu 5.445.000 € in 2026 und 2027 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 
11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Angaben zum Gender Budget:  
 
Das Ziel der eFöB ist es, den Schülerinnen und Schülern außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche Unterstützung und 
Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung 
bestmöglich begleitet werden.  

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
 

m 
 

Zielsetzung - zusätzliche Unterstützung und Betreuung 
- sinnvolle und abwechslungsreiche 

Freizeitangebote  
- individuelle Entwicklung  

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
 

m 
 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.

A. 
w m d/

k.
A. 

w m d/k
.A. 

Anzahl Nutzende 57.740 60.413 - 61.452 64.405 - 65.262 68.210 - 
Anteil in % 49% 51% - 49% 51% - 49% 51% - 
Mittel in T €          
Mittel in %          

 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die per Antragstellung angemeldet wurden.  

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  

Die Finanzierung erfolgt nutzungsbezogen; eine valide Zuordnung kann hier nicht  
erfolgen, da die Klassenstufenzuordnung, die Lerngruppenorganisation sowie der  
Betreuungsumfang hierfür maßgeblich sind.  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Keine Steuerungsmöglichkeit  
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2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Grundschulen - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67131 112 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ganz-
tagsangebote der Schulen 

88.052.000 88.532.000 75.005.000 86.547.914,41 

 
Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und 
Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt durch 
Träger der freien Jugendhilfe“.  
 
Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schul-Rahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an 
die Tarifentwicklung. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Das Ziel der Ganztagsangebote der Schulen ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche  
Unterstützung und Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und schuli-
schen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. 
Die Angebote stehen grundsätzlich allen Schüler*innen und somit allen Geschlechtern zur Verfügung. Demnach ist keine 
geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die Anmeldungen auf Antragsstellung und nach Bedarfsfeststellung des  
bezirklichen Jugendamts sowie dem Betreuungsbedarf der Familie und insbesondere des Kindes erfolgen.  
Für die Nutzung des Angebotes ist bisher keine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt, da es bislang an systematischen 
Verankerung von Gender Budgeting fehlte und in Ermangelung eines einheitlichen Fachverfahrens keine validen Daten zum 
jetzigen Zeitpunkt vorliegen. 

       
68507 113 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
115.398.000 123.519.000 121.988.000 106.997.310,05 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberech-
nung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Weniger in 2026 aufgrund der Umverteilung der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschuss- 
verordnung (ESZV) veränderten Stichtagsregelung an die Titel 68507 in den übrigen Schulkapiteln.  
Mehr in 2027 aufgrund tendenziell steigender Schülerzahlen und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Reformierung 
der Ersatzschulfinanzierung. 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schüler und Schülerinnen an Schulen in freier 

Trägerschaft 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
51 

m 
49 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum 
Verhältnis männlicher und weibli- 
cher Schülerinnen und Schüler an den 
allgemeinbildenden Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23 Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 6.527 6.311 - 6.576 6.413 - 6.712 6.513 - 
Anteil in % 50,84 49,16 - 50,63 49,37 - 50,75 49,25 - 
Mittel in T € 51.071 49.383 - 49.453 27.302 - 54.664 53.048 - 
Mittel in % 50,84 49,16 - 50,63 49,37 - 50,75 49,25 - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren  

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch  

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerinnen und Schüler. 

 
       

91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  
§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 

1.000 1.000 1.000 587.113,73 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000      —   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 67101. Die Senats-

verwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 
       

 
Ausgaben für Kooperationsverträge der Grundschulen mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 
und § 19 Abs. 2 SchulG. Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 
3610/für Musikschulen Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht.  
       

  Gesamtausgaben 1.709.588.000 1.756.537.000 1.729.346.000 1.632.042.940,78 
  Prozentuale Veränderung -1,1 % 2,7 %   
       

  Abschluss Kapitel 1015     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

5.446.000 5.446.000 5.445.000 7.226.599,00 

351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

1.000 1.000 1.000      —   

  Gesamteinnahmen 5.447.000 5.447.000 5.446.000 7.226.599,00 
       

411-
462 

 Personalausgaben 1.358.310.000 1.396.368.000 1.422.544.000 1.296.397.956,36 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

351.276.000 360.167.000 306.800.000 335.057.870,69 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

2.000 2.000 2.000 587.113,73 

  Gesamtausgaben 1.709.588.000 1.756.537.000 1.729.346.000 1.632.042.940,78 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.704.141.000 -1.751.090.000 -1.723.900.000 -1.624.816.341,78 
       

 

Epl. 10 - Seite 169



  
 

 

 

 
 
 

Epl. 10 - Seite 170



 1015 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Grundschulen - 

 

 

 

Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurückzu-
führen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80578   2024  106.997.310  0  106.997.310   

 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft   2023  101.889.481  0  101.889.481   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       16.237  16.548   
 Kosten je ME in €          6.589,72  6.157,21   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          2,11  2,11   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          106.997.310,05  101.889.480,89   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Gewährung von Zuschüssen an Grundschulen in freier Trägerschaft in Berlin.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt auf der Grundlage des § 101 Schul-
gesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen. Der Zuschussanspruch ist 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005424   2024  3.294.369.714  4.396.917  3.298.766.631   

 Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden 
Schulen   2023  3.111.487.614  3.491.071  3.114.978.686   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77244   2024  964.574.142  0  964.574.142   

 Unterricht und Erziehung in Grundschulen   2023  910.353.606  0  910.353.606   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       150.832  147.125   
 Kosten je ME in €          6.395,02 6.187,62   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          19,00  18,88   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 78849   2024  271.115.705  0  271.115.705   

 Betreuung, Erziehung und Bildung von Schüler/in-
nen im Hort   2023  253.596.488  0  253.596.488   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Kinder (Durchschnitt)       71.742 69.175   
 Kosten je ME in €          3.779,04 3.666,01   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          5,34  5,26   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          263,00  2.109,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Betreuung von Schüler/innen außerhalb des Unterrichtes und deren ergänzende Förderung auf Basis der Zielsetzungen von 
Unterricht und Erziehung.   

     
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 79251   2024  120.822.920  0  120.822.920   

 
Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) in Ko-
operation mit Trägern der freien Jugendhilfe (mit be-
zirklicher Infrastrukturbereitstellung) 

  2023  97.718.506  0  97.718.506   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Kinder (Durchschnitt)       35.182 31.693   
 Kosten je ME in €          3.434,23 3.083,28   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          2,38  2,03   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          120.822.920,21  97.718.506,23   
 IST - Erträge in €          6.322.103,00  8.257.376,00   
 Kostendeckungsgrad in %          5,23  8,45   
     

 

Erstattung der Kosten für die modulbezogene ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) der Schülerinnen und Schüler nach 
der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grund-
schulen und Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch 
Träger der freien Jugendhilfe" mit Bereitstellung der bezirklichen Infrastruktur 

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Mit der Änderung der Schülerförderungsverordnung (SchüFöVO) wurde ab dem 1. August 2023 die ergänzende Förderung 
und Betreuung auch für die 3. Jahrgangsstufe in der Schule kostenfrei. Das hatte zur Folge, dass die Ist-Erträge aus der 
Kostenbeteiligung der Eltern in 2024 gegenüber 2023 gesunken sind. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 79252   2024  22.632.921  0  22.632.921   

 
Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) in Ko-
operation mit Trägern der freien Jugendhilfe (ohne 
bezirkliche Infrastrukturbereitstellung) 

  2023  21.352.678  0  21.352.678   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Kinder (Durchschnitt)       3.945  4.040   
 Kosten je ME in €          5.737,12 5.285,32   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,45  0,44   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          22.632.920,57  21.352.678,24   
 IST - Erträge in €          1.026.482,00  1.445.358,00   
 Kostendeckungsgrad in %          4,54  6,77   
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Erstattung der Kosten für die modulbezogene ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) der Schülerinnen und Schüler nach 
der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grund-
schulen und Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch 
Träger der freien Jugendhilfe" ohne Bereitstellung der bezirklichen Infrastruktur 

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Mit der Änderung der Schülerförderungsverordnung (SchüFöVO) wurde ab dem 1. August 2023 die ergänzende Förderung 
und Betreuung auch für die 3. Jahrgangsstufe in der Schule kostenfrei. Das hatte zur Folge, dass die Ist-Erträge aus der  
Kostenbeteiligung der Eltern in 2024 gegenüber gesunken sind. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 79785   2024  204.511.956  0  204.511.956   

 Unterricht und Erziehung in Ganztagsgrundschulen 
in gebundener Form   2023  196.295.504  0  196.295.504   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       30.212 29.892   
 Kosten je ME in €          6.769,23 6.566,82   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          4,03  4,07   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81075   2024  94.903.312  0  94.903.312   

 Ganztagsangebote VHG und GGB mit eigenem 
Personal   2023  94.204.039  0  94.204.039   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       152.390  148.664   
 Kosten je ME in €          622,77  633,67   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,87  1,95   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 

Außerunterrichtliche Förderung und Betreuung von Schülerinnen und Schüler im Rahmen der offenen und gebundenen Ganz-
tagsangebote durch landeseigenes Personal an Grundschulen, Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten  
sowie in den Grundstufen von Gemeinschaftsschulen und Integrierten Sekundarschulen. Dieses Produkt erfasst insbesondere 
die Personalkosten der landeseigenen Erzieherinnen und Erzieher sowie die darauf entfallenden Gemeinkosten für die außer-
unterrichtliche Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG) in der 
Zeit von 7:30 bis 13:30 Uhr und in der gebundenen Ganztagsgrundschule (GGB) in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr. 
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen. Die Gemeinschaftsschulen umfassen die 
Klassenstufen 1-13 (Primarstufe und Sekundarstufe 1 und 2). 
 
Das Kapitel enthält die Ausgaben für Personalangelegenheiten der Gemeinschaftsschulen einschließlich der Ausgaben für 
die ergänzende Förderung und Betreuung und die Ausgaben im Rahmen des Ganztagsbetriebes. Die Ausschöpfung aller 
Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 

 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 

Kapitel Titel Bezeichnung 
1016 68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 

 
 
Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:  
 

Kapitel Titel Bezeichnung 
     1016     52501     Aus- und Fortbildung  
     1016     67131     Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen 
 
 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1016  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte  

in Prozent   Beschäftigte Beschäftigte  
in Prozent 

 Gesamtsumme     2092 1407 67,3% 685 32,7% 
Gesamtsumme Verbeamtete 602 426 70,8% 176 29,2% 

 Arbeitnehmende 1490 981 65,8% 509 34,2% 

Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1016  
Statusgruppe VZÄ der 

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten  

in Prozent 

VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten  

in Prozent 
 Gesamtsumme 1812,0 1209,8 66,8% 602,2 33,2% 
Gesamtsumme Verbeamtete 555,5 386,5 69,6% 169,1 30,4% 
 Arbeitnehmende 1256,5 823,3 65,5% 433,1 34,5% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1016  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 11.654.404,26 6.708,58 6.682,41 
Gesamtsumme Verbeamtete 3.263.149,77 5.981,77 5.924,40  

Arbeitnehmende 8.391.254,49 7.072,05 6.973,56 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für 
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 114 Rückzahlungen von Zuwendungen 30.000 30.000 30.000 8.871,30 
       

35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  
§ 7 Schulgesetz- Personalaus- 
gaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Gesamteinnahmen 31.000 31.000 31.000 8.871,30 
  Prozentuale Veränderung      —        —     
       
  Ausgaben     
       

42201 114 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

45.946.000 47.324.000 44.607.000 35.234.051,84 

       
42701 114 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.000 1.000 1.000 146.625,29 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

Ausgaben für Kooperationsverträge der Gemeinschaftsschulen mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs. 1 und § 19 
Abs. 2 SchulG. 
       
42722 114 Ausbildungsentgelte (Praktikantin-

nen/Praktikanten, Volontärin-
nen/Volontäre) 

23.400 23.400 23.400 17.000,00 

       
42801 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
4.396.000 4.528.000 4.033.000 4.301.750,56 

       
42805 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
126.619.000 130.417.000 122.648.000 98.778.456,06 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
66.300 68.200 1.000 207.686,30 

       
42815 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
1.000 1.000 1.000 5.113.087,94 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
44100 114 Beihilfen für Dienstkräfte 2.669.000 2.669.000 1.536.000 1.635.736,13 

       
52501 114 Aus- und Fortbildung 241.000 241.000 267.000 70.137,60 

 
Mittel für die Fort- und Weiterbildung für neue Gemeinschaftsschulen in den ersten beiden Schuljahren. 
 
Angaben zum Gender Budget:  
 
Die angebotenen Aus- und Fortbildungen stehen grundsätzlich allen Mitarbeitenden der Gemeinschaftsschulen und somit 
allen Geschlechtern gleichermaßen zur Verfügung. Demnach ist keine geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die 
Anmeldungen zu den Aus- und Fortbildungen nach den Bedarfen und den Interessenlagen der Mitarbeitenden erfolgen.  
Die Nutzung der Angebote ist nicht geschlechtsspezifisch steuerbar.  
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67131 114 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ganz-
tagsangebote der Schulen 

8.890.000 9.334.000 5.315.000 6.140.131,18 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101; 

sie sind außerdem deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und 
Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt durch 
Träger der freien Jugendhilfe“.  
 
Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schul-Rahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an 
die Tarifentwicklung. 
 
Angaben zum Gender Budget:  
 
Das Ziel der Ganztagsangebote der Schulen ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche Un-
terstützung und Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und schuli-
schen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. 
Die Angebote stehen grundsätzlich allen Schüler*innen und somit allen Geschlechtern zur Verfügung. Demnach ist keine 
geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die Anmeldungen auf Antragsstellung und nach Bedarfsfeststellung des  
bezirklichen Jugendamts sowie dem Betreuungsbedarf der Familie und insbesondere des Kindes erfolgen.  
Für die Nutzung des Angebotes ist bisher keine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt, da es bislang an systematischen 
Verankerung von Gender Budgeting fehlte und in Ermangelung eines einheitlichen Fachverfahrens keine validen Daten zum 
jetzigen Zeitpunkt vorliegen. 
       
68507 115 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
84.501.000 84.853.000 74.135.000 80.927.308,13 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschuss- 
berechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Mehr aufgrund der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) ver- 
änderten Stichtagsregelung, tendenziell steigender Schülerzahlen und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Refor-
mierung der Ersatzschulfinanzierung. 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier 

Trägerschaft 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum 
Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen 
und Schüler an den allgemeinbildenden 
Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23 Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 5.105 4.932 - 5.235 5.126 - 5.274 5.171 - 
Anteil in % 50,86 49,14 - 50,53 49,47 - 50,49 49,51 - 
Mittel in T € 36.582 35.345 - 37.744 36.952 - 40.860 40.067 - 
Mittel in % 50,86 49,14 - 50,53 49,47 - 50,49 49,51 - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch 

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68569 114 Sonstige Zuschüsse für kon-

sumtive Zwecke im Inland 
599.000 599.000 651.000 810.084,42 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 599.000,- € 
in 2027 599.000,- € 
 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen - - - 
VE Plan 2025 323.000  -  -  

 
Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I- 
Verordnung sowie Praxiserprobung für zugezogene Schülerinnen 
und Schüler aus Südosteuropa und junge Geflüchtete 

591.000 591.000 591.000 

2 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS) 8.000 8.000 16.000 
 Produktives Lernen (IPLE) - - 44.000 

Summe  599.000 599.000 651.000 
 
TA 1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für  
Zugezogene und junge Geflüchtete 
Mittel für Maßnahmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des  
Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler insbesondere der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschulen, deren 
Schulabschluss gefährdet ist, für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa (Neuzugänge ohne Deutsch-
kenntnisse) sowie Maßnahmen zur Praxiserprobung für junge Geflüchtete mit negativer Perspektive zur Erlangung eines 
Schulabschlusses. 
 
TA 2 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS) 
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Schülerfirmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im  
Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangs-
stufe der Gemeinschaftsschulen anbieten. 

       
91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 
1.000 1.000 1.000 438.193,87 

       
98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000      —   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

 
Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen 
gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG. 
 
Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen 
Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht. 
       

  Gesamtausgaben 273.954.700 280.060.600 253.220.400 233.820.249,32 
  Prozentuale Veränderung 8,2 % 2,2 %   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

 Abschluss Kapitel 1016     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

30.000 30.000 30.000 8.871,30 

351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

1.000 1.000 1.000      —   

  Gesamteinnahmen 31.000 31.000 31.000 8.871,30 
       

411-
462 

 Personalausgaben 179.721.700 185.031.600 172.850.400 145.434.394,12 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 241.000 241.000 267.000 70.137,60 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

93.990.000 94.786.000 80.101.000 87.877.523,73 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

2.000 2.000 2.000 438.193,87 

  Gesamtausgaben 273.954.700 280.060.600 253.220.400 233.820.249,32 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -273.923.700 -280.029.600 -253.189.400 -233.811.378,02 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurückzu-
führen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

  

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81218   2024  80.927.308  0  80.927.308   

 Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trä-
gerschaft   2023  74.696.146  0  74.696.146   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       10.827  10.662   
 Kosten je ME in €          7.474,58  7.005,83   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,59  1,55   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          80.927.308,13  74.696.146,08   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Gewährung von Zuschüssen an Gemeinschulen in freier Trägerschaft in Berlin.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt auf der Grundlage des § 101 Schul-
gesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen. Der Zuschussanspruch ist 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Die Anzahl der Ersatzschulen und die Schülerzahlen an Ersatzschulen 
steigen kontinuierlich an. 

  

   

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005424   2024  3.294.369.714  4.396.917  3.298.766.631   

 Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden 
Schulen   2023  3.111.487.614  3.491.071  3.114.978.686   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81207   2024  196.669.616  0  196.669.616   

 Unterricht und Erziehung in Gemeinschaftsschulen   2023  190.026.296  0  190.026.296   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       24.847 24.397   
 Kosten je ME in €          7.915,23  7.788,92   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          3,87  3,94   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Gymnasien einschließlich der Ausgaben 
des Ganztagsbetriebes der Ganztagsgymnasien mit Kooperationen außerschulischer Partner, Trägern der freien Jugendhilfe, 
Sportvereinen sowie mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für den Ganztagsbetrieb der Ganztagsgymnasien sind die Haus-
haltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeits- 
potenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 
Kapi-
tel Titel Bezeichnung 
1018 68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 

 
Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:  
 
  Kapitel   Titel        Bezeichnung 
   1018       67131    Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen 
 
 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1018  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte  

in Prozent   Beschäftigte Beschäftigte  
in Prozent 

 Gesamtsumme      8109 5130 63,3% 2979 36,7% 
Gesamtsumme Verbeamtete 3571 2256 63,2% 1315 36,8% 

 Arbeitnehmende 4538 2874 63,3% 1664 36,7% 

Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1018  
Statusgruppe VZÄ der  

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 

VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 
 Gesamtsumme 6837,6 4246,8 62,1% 2590,8 37,9% 
Gesamtsumme Verbeamtete 3160,8 1932,5 61,1% 1228,2 38,9% 
 Arbeitnehmende 3676,8 2314,2 62,9% 1362,6 37,1% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1018  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 42.730.770,37 6437,08 6665,12 
Gesamtsumme Verbeamtete 18.429.832,67 5996,09 6044,80  

Arbeitnehmende 24.300.937,70 6817,32 7227,67 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für  
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  
§ 7 Schulgesetz- Personal- 
ausgaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000  
  Prozentuale Veränderung      —        —     
       
  Ausgaben     
       

42201 114 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

214.043.000 220.464.000 216.496.000 209.837.207,25 

       
42701 114 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.000 1.000 1.000 691.613,03 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

 
Ausgaben für Kooperationsverträge der Ganztagsgymnasien mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 
SchulG. 
       
42801 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
28.527.000 29.383.000 27.600.000 29.239.967,11 

       
42805 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
242.132.000 249.396.000 277.603.000 217.476.592,05 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
128.000 132.000 124.000 329.483,39 

       
42815 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
79.060.000 81.486.000 87.355.000 67.477.148,81 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
44100 114 Beihilfen für Dienstkräfte 15.434.000 15.434.000 8.882.000 10.588.283,63 

       
67131 114 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ganz-
tagsangebote der Schulen 

12.201.000 12.811.000 5.642.000 6.799.812,41 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101; 

sie sind außerdem deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

 
Ausgaben nach § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG für Ganztagsangebote im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit 
Trägern der freien Jugendhilfe, dem Landessportbund, den Musik- und Volkshochschulen sowie mit anderen außer- 
schulischen Partnern an Ganztagsgymnasien.  
 
Mehr aufgrund steigender Teilnehmerzahlen und höherer Personal- und Sachkosten sowie Fortsetzung des Ausbaus des 
Ganztags an Gymnasien sowie aufgrund der Tarifanpassungen in den Kostenblättern der Rahmenvereinbarungen mit den 
Kooperationspartnern. 
 
Angaben zum Gender Budget:  
 
Das Ziel der Ganztagsangebote der Schulen ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche  
Unterstützung und Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und  
schulischen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. 
Die Angebote stehen grundsätzlich allen Schüler*innen und somit allen Geschlechtern zur Verfügung. Demnach ist keine 
geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die Anmeldungen auf Antragsstellung und nach Bedarfsfeststellung des  
bezirklichen Jugendamts sowie dem Betreuungsbedarf der Familie und insbesondere des Kindes erfolgen.  
Für die Nutzung des Angebotes ist bisher keine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt, da es bislang an systematischen 
Verankerung von Gender Budgeting fehlte und in Ermangelung eines einheitlichen Fachverfahrens keine validen Daten zum 
jetzigen Zeitpunkt vorliegen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68507 115 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
61.581.000 64.295.000 54.170.000 57.158.947,79 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschuss- 
berechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Mehr aufgrund der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) veränder-
ten Stichtagsregelung, tendenziell steigender Schülerzahlen und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Reformierung 
der Ersatzschulfinanzierung. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft Geschlechterverhältnis 

der Zielgruppe in % 
w 
54 

m 
46 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis 
männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den 
allgemeinbildenden Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis 
(Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23 Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 4.339 3.646 - 4.362 3.633 - 4.437 3.760 - 
Anteil in % 54,34 45,66 - 54,56 45,44 - 54,13 45,87 - 
Mittel in T € 28.550 23.989 - 28.977 24.134 - 30.940 26.219 - 
Mittel in % 54,34 45,66 - 54,56 45,44 - 54,13 45,87 - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch  

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten. 

 
       

91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  
§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 

1.000 1.000 1.000 558.165,16 

       
98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 185.655,28 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

 
Ausgaben für Kooperationsverträge der Ganztagsgymnasien mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gemäß 
§ 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG. 
 
Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen 
Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht. 
       

  Gesamtausgaben 653.109.000 673.404.000 677.875.000 600.342.875,91 
  Prozentuale Veränderung -3,7 % 3,1 %   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

 Abschluss Kapitel 1018     

       
351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

1.000 1.000 1.000      —   

  Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000  
       

411-
462 

 Personalausgaben 579.325.000 596.296.000 618.061.000 535.640.295,27 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

73.782.000 77.106.000 59.812.000 63.958.760,20 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

2.000 2.000 2.000 743.820,44 

  Gesamtausgaben 653.109.000 673.404.000 677.875.000 600.342.875,91 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -653.108.000 -673.403.000 -677.874.000 -600.342.875,91 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurückzu-
führen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 

  

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80581   2024  57.158.948  0  57.158.948   

 Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft   2023  53.110.923  0  53.110.923   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       8.283  8.180   
 Kosten je ME in €          6.900,75  6.492,78   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,13  1,10   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          57.158.947,79  53.110.922,85   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Gewährung von Zuschüssen an Gymnasien in freier Trägerschaft in Berlin.   
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Fachspezifische Informationen 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt auf der Grundlage des § 101 Schul-
gesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen. Der Zuschussanspruch ist 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Die Anzahl der Ersatzschulen und die Schülerzahlen an Ersatzschulen 
steigen kontinuierlich an. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005424   2024  3.294.369.714  4.396.917  3.298.766.631   

 Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden 
Schulen   2023  3.111.487.614  3.491.071  3.114.978.686   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77261   2024  592.182.453  0  592.182.453   

 Unterricht und Erziehung in Gymnasien   2023  565.765.225  0  565.765.225   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       76.347  75.013   
 Kosten je ME in €          7.756,46 7.542,23   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          11,67  11,74   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          157.919,04  -13.352,35   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     

 
Fachspezifische Informationen 
Negative Transferkosten innerhalb der Verwaltungskosten in 2023 resultieren aus der Erstattung von Beiträgen zur Unfallkasse 
für Schülerinnen und Schüler an Gymnasien in Schulträgerschaft der SenBJF. 
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorhanden) der Integrierten  
Sekundarschulen. Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Personalangelegenheiten und die Ausgaben im Rahmen 
des Ganztagsbetriebes mit Kooperationen außerschulischer Partner, Trägern der freien Jugendhilfe, Sportvereinen sowie mit 
den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für den Ganztagsbetrieb sind die Haushaltsmittel zur Aufgaben-
erfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO recht-
fertigt die Veranschlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 

 
B. Gender Budgeting 

 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 

Kapitel Titel Bezeichnung 
1019 68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 

 
Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:  
 
   Kapitel   Titel        Bezeichnung  

1019 67131 Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen 
1019 68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 

 
 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1019  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte  

in Prozent   Beschäftigte Beschäftigte  
in Prozent 

 Gesamtsumme      8185 5302 64,8% 2883 35,2% 
Gesamtsumme Verbeamtete 3059 2026 66,2% 1033 33,8% 

 Arbeitnehmende 5126 3276 63,9% 1850 36,1% 

Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1019  
Statusgruppe VZÄ der  

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 

VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 
 Gesamtsumme 7127,3 4560,9 64,0% 2566,5 36,0% 
Gesamtsumme Verbeamtete 2838,5 1851,9 65,2% 986,6 34,8% 
 Arbeitnehmende 4288,8 2709,0 63,2% 1579,8 36,8% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1019  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 44.330.878,13 6477,04 6456,15 
Gesamtsumme Verbeamtete 16.233.624,78 5934,21 5819,85  

Arbeitnehmende 28.097.253,35 6858,96 6850,58 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für  
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 114 Rückzahlungen von Zuwendungen 70.000 70.000 70.000 76.304,59 
 
Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungsmittel im Rahmen der Umsetzung des Dualen Lernens. 

       
35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz- Personal- 
ausgaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Gesamteinnahmen 71.000 71.000 71.000 76.304,59 
  Prozentuale Veränderung      —        —     
       
  Ausgaben     
       

42201 114 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

187.437.000 204.920.000 181.977.000 187.723.869,52 

       
42701 114 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.000 1.000 1.000 803.808,36 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs.1 und 
§ 19 Abs. 2 SchulG. 
       
42722 114 Ausbildungsentgelte (Praktikantin-

nen/Praktikanten, Volontärin-
nen/Volontäre) 

382.000 382.000 382.000 298.970,76 

       
42801 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
19.720.000 20.312.000 20.377.000 22.131.071,20 

       
42805 114 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
300.496.000 309.510.000 324.593.000 269.049.240,81 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
1.118.000 1.152.000 1.085.000 1.594.294,26 

       
42815 114 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
64.393.000 66.369.000 71.151.000 65.895.845,00 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
44100 114 Beihilfen für Dienstkräfte 12.064.000 12.064.000 6.943.000 8.544.057,07 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67131 114 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ganz-
tagsangebote der Schulen 

29.075.000 30.728.000 21.346.000 23.280.441,77 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101; 

sie sind außerdem deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

 
Ausgaben nach § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG für die Betreuung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit 
Trägern der freien Jugendhilfe, dem Landessportbund, den Musik- und Volkshochschulen sowie mit anderen außerschuli-
schen Partnern an Integrierten Sekundarschulen. 
 
Mehr aufgrund steigender Teilnehmerzahlen, Neuzugänge ohne Sprachkenntnisse und Umsteiger/innen aus den Gymnasien 
sowie aufgrund der Tarifanpassungen in den Kostenblättern der Rahmenvereinbarungen mit den Kooperationspartnern. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Das Ziel der Ganztagsangebote der Schulen ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche  
Unterstützung und Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und  
schulischen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. 
Die Angebote stehen grundsätzlich allen Schüler*innen und somit allen Geschlechtern zur Verfügung. Demnach ist keine 
geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die Anmeldungen auf Antragsstellung und nach Bedarfsfeststellung des  
bezirklichen Jugendamts sowie dem Betreuungsbedarf der Familie und insbesondere des Kindes erfolgen.  
Für die Nutzung des Angebotes ist bisher keine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt, da es bislang an systematischen 
Verankerung von Gender Budgeting fehlte und in Ermangelung eines einheitlichen Fachverfahrens keine validen Daten zum 
jetzigen Zeitpunkt vorliegen. 
       
68507 115 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
56.444.000 56.571.000 55.742.000 55.619.933,97 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschuss- 
berechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Mehr aufgrund der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) ver- 
änderten Stichtagsregelung, tendenziell steigender Schülerzahlen und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Reformie-
rung der Ersatzschulfinanzierung. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier 

Trägerschaft 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum 
Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen 
und Schüler an den allgemeinbildenden 
Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23  Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 4.711 4.668 - 4.698 4.709 - 4.627 4.585 - 
Anteil in % 50,23 49,77 - 49,94 50,06 - 50,23 49,77 - 
Mittel in T € 25.588 25.353 - 25.954 26.016 - 27.938 27.682 - 
Mittel in % 50,23 49,77 - 49,94 50,06 - 50,23 49,77 - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch  

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68569 114 Sonstige Zuschüsse für kon-

sumtive Zwecke im Inland 
3.689.000 3.689.000 3.988.000 3.586.832,21 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 1.570.000 1.570.000   
   Davon fällig 2027 1.570.000    
   Davon fällig 2028      —   1.570.000   

 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 3.689.000,- € 
in 2027 3.689.000,- € 
 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen - - - 

VE Plan 2025 1.977.000  -  -  
 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundar-

stufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für zuge-
zogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa 
und junge Geflüchtete 

3.629.000 3.629.000 3.629.000 

2 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS) 60.000 60.000 89.000 
 Produktives Lernen (IPLE) - - 270.000 

Summe  3.689.000 3.689.000 3.988.000 
 
TA 1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für  
Zugezogene und junge Geflüchtete 
Mittel für Maßnahmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des  
Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler insbesondere der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Integrierten Sekundarschulen, 
deren Schulabschluss gefährdet ist, für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa (Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse) sowie Maßnahmen zur Praxiserprobung für junge Geflüchtete mit negativer Perspektive zur Erlangung 
eines Schulabschlusses. 
 
TA 2 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS) 
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Schülerfirmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im  
Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangs-
stufe der Integrierten Sekundarschulen anbieten. 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Eine formalisierte Datenerhebung zur Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips war bislang nicht vorgesehen. Eine 
Nacherhebung wäre mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Es wird angestrebt künftig das IT-Verfahren 
FAZIT entsprechend zu erweitern. Damit soll sichergestellt werden, dass künftig die benötigte Aufbereitung automatisiert 
erfolgt und entsprechende Auswertungen IT-gestützt erfolgen können. 

       
91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 
1.000 1.000 1.000 1.118.160,08 

       
98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 63.515,54 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131; sie sind außerdem 

deckungsfähig nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO. 
       

Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen 
gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG. 
 
Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen 
Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht. 
       

  Gesamtausgaben 674.821.000 705.700.000 687.587.000 639.710.040,55 
  Prozentuale Veränderung -1,9 % 4,6 %   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 

  Abschluss Kapitel 1019     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

70.000 70.000 70.000 76.304,59 

351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

1.000 1.000 1.000      —   

  Gesamteinnahmen 71.000 71.000 71.000 76.304,59 
       

411-
462 

 Personalausgaben 585.611.000 614.710.000 606.509.000 556.041.156,98 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

89.208.000 90.988.000 81.076.000 82.487.207,95 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

2.000 2.000 2.000 1.181.675,62 

  Gesamtausgaben 674.821.000 705.700.000 687.587.000 639.710.040,55 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -674.750.000 -705.629.000 -687.516.000 -639.633.735,96 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurückzu-
führen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 

  

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80580   2024  55.619.934  0  55.619.934   

 Zuschüsse an Integrierte Sekundarschulen in freier 
Trägerschaft   2023  51.969.879  0  51.969.879   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       6.241 5.968   
 Kosten je ME in €          8.912,02 8.708,09   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,10  1,08   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          55.619.933,97  51.969.879,43   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
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 Gewährung von Zuschüssen an Integrierte Sekundarschulen in freier Trägerschaft in Berlin.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt auf der Grundlage des § 101 Schul-
gesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen. Der Zuschussanspruch ist 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Die Anzahl der Ersatzschulen und die Schülerzahlen an Ersatzschulen 
steigen kontinuierlich an. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005424   2024  3.294.369.714  4.396.917  3.298.766.631   

 Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden 
Schulen   2023  3.111.487.614  3.491.071  3.114.978.686   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77258   2024  647.037.983  0  647.037.983   

 Unterricht und Erziehung in Integrierten Sekundar-
schulen   2023  618.830.090  4.298  618.834.388   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       68.397  66.923   
 Kosten je ME in €          9.460,03  9.246,90   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          12,75  12,84   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          588.879,27  -7.642,84   
 IST - Erträge in €          3.624,10  301,20   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     

 
Fachspezifische Informationen 
Negative Transferkosten innerhalb der Verwaltungskosten in 2023 resultieren aus der Erstattung von Beiträgen zur Unfallkasse 
für Schülerinnen und Schüler an Integrierten Sekundarschulen in Schulträgerschaft der SenBJF. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80229   2024  51.439.592  0  51.439.592   

 Betreuung, Erziehung und Bildung von Schüler/in-
nen im Ganztagsbetrieb   2023  46.916.569  0  46.916.569   
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          2024  2023   

 Menge: Anzahl der Schüler/innen der Sekundar-
stufe I (Durchschnitt)       90.370  86.829   

 Kosten je ME in €          569,21 540,33   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,01  0,97   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          36.813.038,13  32.685.210,42   
 IST - Erträge in €          29.511,60  1.537,80   
 Kostendeckungsgrad in %          0,06  0,00   
     

 Bildung und Betreuung von Schüler/innen außerhalb des Unterrichtes und deren ergänzende Förderung auf Basis der Zielset-
zungen von Unterricht und Erziehung.   
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Sonderpädagogischen Förderzentren 
(Sonderschulen) einschließlich der Ausgaben für die Umsetzung der ergänzenden Pflege und Hilfe (Einsatz von Schulhelfe-
rinnen und Schulhelfern) für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an öffentlichen Schulen und Ersatz-
schulen in Berlin. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für die Schulhilfe sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung 
gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die 
Veranschlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 

Kapitel Titel Bezeichnung 
1020 67115 Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden  

Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 
1020 67181 Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf  
1020 68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 

 
Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:  
 

Kapitel Titel Bezeichnung 
1020 67131 Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen 

 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 
 
Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1020  

Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

     Beschäftigte Beschäftigte  
in Prozent   Beschäftigte Beschäftigte  

in Prozent 
 Gesamtsumme    3714 2911 78,4% 803 21,6% 
Gesamtsumme Verbeamtete 932 766 82,2% 166 17,8% 

 Arbeitnehmende 2782 2145 77,1% 637 22,9% 
 
Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1020  

Statusgruppe VZÄ der Be-
schäftigten Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 

   VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 

VZÄ der  
Beschäftigten 

VZÄ der  
Beschäftigten  

in Prozent 
 Gesamtsumme 3326,9 2605,2 78,3% 721,7 21,7% 
Gesamtsumme Verbeamtete 863,1 705,5 81,7% 157,6 18,3% 
 Arbeitnehmende 2463,8 1899,8 77,1% 564,0 22,9% 
 
Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1020  

Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 
   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 18.981.409,71 5996,25 5851,76 
Gesamtsumme Verbeamtete 5.183.295,10 6097,26 6096,15  

Arbeitnehmende 13.798.114,61 5956,83 5783,00 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für  
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11110 124 Kostenbeteiligung nach dem TKBG 
für Angebote im Rahmen der er-
gänzenden Förderung und Betreu-
ung (ehemals Hort) 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67115. 
       

Keine Einnahmen da Abrechnungsmodalitäten verändert 
       
11921 124 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000      —   

       
11934 124 Rückzahlungen überzahlter Be-

träge 
20.000 20.000 20.000      —   

       
23601 124 Ersatz von Ausgaben durch Sozial-

versicherungsträger 
600.000 690.000 20.000 545.530,00 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67181. 
       

Einnahmeersatz der Krankenkassen für das Messen des Blutzuckers und die Insulingabe durch schulische Inklusions- 
assistentinnen und -assistenten bei Schülerinnen und Schülern mit Diabetes, nach Vorlage einer ärztlichen Verordnung. Beim 
Ausgabetitel 67181 wird die Verauslagung für das Messen des Blutzuckers und die Insulingabe durch Schulhelferinnen und 
Schulhelfer bei Schülerinnen und Schülern mit Diabetes nachgewiesen (verbindliche Erläuterung). 
 
Mehr bzw. Anpassung entsprechend der Einnahmen der Vorjahre  
       
35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz- Personal- 
ausgaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Gesamteinnahmen 623.000 713.000 43.000 545.530,00 
  Prozentuale Veränderung 1 348,8 % 14,4 %   
       
  Ausgaben     
       

42201 124 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

63.508.000 65.413.000 61.658.000 62.254.589,23 

       
42801 124 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
48.032.000 49.473.000 42.496.000 43.542.152,88 

       
42805 124 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
117.200.000 120.716.000 110.932.000 92.366.051,26 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 124 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
11.656.000 12.006.000 11.265.000 9.862.251,54 

       
42815 124 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
26.087.000 26.869.000 25.260.000 26.189.161,18 

 
Deckungsvermerk: 
Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
44100 124 Beihilfen für Dienstkräfte 5.814.000 5.814.000 3.346.000 3.219.284,83 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67115 124 Erstattung von Kosten an Träger 

der freien Jugendhilfe für Ange-
bote im Rahmen der ergänzenden 
Förderung und Betreuung (ehe-
mals Hort) 

4.498.000 4.972.000 6.098.000      —   

 
Erstattung von Kosten für die ergänzende Förderung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen nach der "Rahmenverein-
barung über die Leistungserbringung und Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonder-
pädagogischem Förderschwerpunkt durch Träger der freien Jugendhilfe". Dies umfasst auch Zuschläge für Kinder nicht-
deutscher Herkunftssprache sowie Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial 
benachteiligten Bedingungen leben und Zuschläge für Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung. 
 
Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern in schuli-
schen Betreuungsangeboten bei Trägern der freien Jugendhilfe nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabetitel 
67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11110). 
Ausgaben von bis zu jeweils 1.000 € in 2026 bzw. 2027 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim 
Titel 11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Kein IST in 2024, da Ausgaben für gebuchte Module in der ergänzenden Förderung und Betreuung über das Fachprogramm 
„ISBJ-Kita“ in Ermangelung an Kostenblättern für Förderzentren technisch nicht möglich sind und somit alle Ausgaben über 
den Titel 67131 erfolgen. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Das Ziel der eFöB ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche Unterstützung und Förderung 
zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung bestmöglich 
begleitet werden.  
 

Zielgruppe Schülerinnen und Schülern  Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
 

m 
 

Zielsetzung -Zusätzliche Unterstützung und Betreuung 
- sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitange-
bote  
- individuelle Entwicklung  

Angemessenes Geschlechterver-
hältnis (Soll) in % 

w 
 

m 
 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 1117 1930 - 1179 2086 - 1256 2217 - 
Anteil in % 37 63 - 36 64 - 36 64 - 
Mittel in T €          
Mittel in %          

 
Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die per Antragstellung angemeldet wurden.  

Die Angabe zu den Mit-
teln ist:  

Die Finanzierung erfolgt nutzungsbezogen; eine valide Zuordnung kann hier nicht erfol-
gen, da die Klassenstufenzuordnung, die Lerngruppenorganisation sowie der Betreu-
ungsumfang hierfür maßgeblich sind.  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Keine Steuerungsmöglichkeit  

 
       

67131 124 Erstattung von Kosten an Träger 
der freien Jugendhilfe für Ganz-
tagsangebote der Schulen 

4.106.000 4.912.000 3.303.000 11.268.660,38 

 
Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und 
Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt durch 
Träger der freien Jugendhilfe". 
 
Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schulrahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an die 
Tarifentwicklung. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Das Ziel der Ganztagsangebote der Schulen ist es, den Schüler*innen außerhalb des regulären Unterrichts zusätzliche  
Unterstützung und Förderung zu bieten. Dabei soll sichergestellt werden, dass sie in ihrer persönlichen, sozialen und schuli-
schen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. 
Die Angebote stehen grundsätzlich allen Schüler*innen und somit allen Geschlechtern zur Verfügung. Demnach ist keine 
geschlechterspezifische Erfassung möglich, da die Anmeldungen auf Antragsstellung und nach Bedarfsfeststellung des  
bezirklichen Jugendamts sowie dem Betreuungsbedarf der Familie und insbesondere des Kindes erfolgen.  
Für die Nutzung des Angebotes ist bisher keine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt, da es bislang an systematischen 
Verankerung von Gender Budgeting fehlte und in Ermangelung eines einheitlichen Fachverfahrens keine validen Daten zum 
jetzigen Zeitpunkt vorliegen. 

       
67181 124 Leistungen für Pflege und Hilfe für 

Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 

43.619.000 47.688.000 40.688.000 36.908.089,39 

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23601 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025  
€ 

1 Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern  42.929.000 46.998.000 39.438.000 
2  Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften 690.000 690.000 1.250.000 

Summe 43.619.000 47.688.000 40.688.000 
 
TA 1 Schulhelferinnen und Schulhelfer 
Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern zur Sicherstellung eines erfolgreichen Schulbesuches für Schüler und Schü-
lerinnen mit Behinderungen, für die ein rechtskräftiger Bescheid des Jugendamtes über Leistungen der Eingliederungshilfe 
gemäß § 99 SGB IX in Verbindung mit § 53 SGB XII oder § 35a SGB VIII sowie ein Bescheid über festgestellten sonderpä-
dagogischen Förderbedarf vorliegt. Damit wird der Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß § 2 SchulG für behinderte 
Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen. Priorität hat die Bereitstellung der Leistungen für ergänzende Pflege und Hilfe 
im gemeinsamen Unterricht in der integrativen Beschulung. Mehr aufgrund der Umsetzung der UN-Konvention an integrativen 
Schulen für alle Kinder und Jugendliche mit schweren und schwersten Behinderungen die notwendigen Unterstützungsmaß-
nahmen zu leisten.  
 
TA 2 Schulgesundheitsfachkräfteentfällt 
Multiprofessionelle Teams an Berliner inklusiven Ganztagsschulen sollen mit dem Einsatz von Schulgesundheits-fachkräften 
gestärkt werden. Das 2025 begonnene Pilotvorhaben hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Finanzierung über die Basiskor-
rektur der Bezirkshaushalte aus den im Kapitel 1020, Titel 67181 veranschlagten Mitteln soll in den Jahren 2026 und 2027 
fortgesetzt werden. Den bezirklichen Gesundheitsämtern sollen in diesen beiden Jahren nur die Personalkosten erstattet 
werden. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

an allgemeinen Schulen 
Geschlechter- 
verhältnis der 
Zielgruppe  
in % 

w 
 

m 
 

Zielsetzung Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen durch 
schulische Inklusionsassistenz einen erfolgreichen Schulbesuch zu 
ermöglichen und ihr Recht auf Bildung und Erziehung gemäß § 2 
Schulgesetz zu sichern. Dies gilt grundsätzlich unabhängig vom  
Geschlecht des Kindes oder Jugendlichen. 
 
Das Geschlechterverhältnis zeigt, dass männliche Kinder und  
Jugendliche statistisch häufiger von Behinderungen betroffen sind 
als weibliche.  Die Bewilligung von schulsicher Inklusionsassistenz 
erfolgt unabhängig vom Geschlecht ausschließlich orientiert am  
zusätzlichen individuellen Unterstützungsbedarf des Kindes bzw. 
Jugendlichen in Abhängigkeit der dafür vorhandenen schulischen 
Ressourcen entsprechend der Verwaltungsvorschrift Schule 
Nr. 7/2011 (VV Schulhelfer). Das Geschlecht der Kinder wird  
statistisch nicht erfasst, entspricht aber vermutlich auf Grund der 
Bewilligungskriterien in etwa dem oben angegebenen Verhältnis. 

Angemessenes  
Geschlechter- 
verhältnis (Soll)  
in % 

w 
 

m 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 6.931 13.002 - 6.449 11.828 - 6.289 11.294 - 
Anteil in % 34,77 65,23 - 35,28 64,72 - 35,77 64,23 - 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen: 

Es wird keine Notwendigkeit für Steuerungsmaßnahmen gesehen. 

 
68507 125 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
36.339.000 36.942.000 29.992.000 31.915.307,38 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberech-
nung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Mehr aufgrund der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) veränder-
ten Stichtagsregelung, tendenziell steigender Schülerzahlen und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Reformierung 
der Ersatzschulfinanzierung. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trä-

gerschaft 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
42 

m 
58 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum 
Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen 
und Schüler an den allgemeinbildenden 
Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23 Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 355 474 - 357 491 - 373 506 - 
Anteil in % 42,82 57,18 - 42,10 57,90 - 42,43 57,57 - 
Mittel in T € 11.934 15.936 - 12.029 16.543 - 13.542 18.373 - 
Mittel in % 42,82 57,18 - 42,10 57,90 - 42,43 57,57 - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch  

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten. 

 
       

91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  
§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 

1.000 1.000 1.000 341.823,88 

       
  Gesamtausgaben 360.860.000 374.806.000 335.039.000 317.867.371,95 
  Prozentuale Veränderung 7,7 % 3,9 %   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

 Abschluss Kapitel 1020     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

22.000 22.000 22.000      —   

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

600.000 690.000 20.000 545.530,00 

351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

1.000 1.000 1.000      —   

  Gesamteinnahmen 623.000 713.000 43.000 545.530,00 
       

411-
462 

 Personalausgaben 272.297.000 280.291.000 254.957.000 237.433.490,92 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

88.562.000 94.514.000 80.081.000 80.092.057,15 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

1.000 1.000 1.000 341.823,88 

  Gesamtausgaben 360.860.000 374.806.000 335.039.000 317.867.371,95 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -360.237.000 -374.093.000 -334.996.000 -317.321.841,95 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurückzu-
führen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 

  

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005330   2024  137.465.440  38.991.496  176.456.936   

 Aufgabenstellungen mit direktem Kundenkontakt im 
ministeriellen Bereich (Schule)   2023  124.130.071  44.965.638  169.095.709   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 79962   2024  37.152.145  0  37.152.145   

 Ergänzende Pflege und Hilfe (Schulhelfer)   2023  33.232.189  0  33.232.189   
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          2024  2023   

 Menge: Anzahl der von Schulhelfern betreuten 
Schüler       4.039  3.911   

 Kosten je ME in €          9.198,35  8.497,11   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,73  0,69   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          36.908.089,39  33.138.107,01   
 IST - Erträge in €          545.530,00  434.670,00   
 Kostendeckungsgrad in %          1,47  1,31   
     

 

Ziel des Einsatzes von Schulhelfern oder Schulhelferinnen ist es, Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung durch Maß-
nahmen der ergänzenden Pflege und Hilfe einen erfolgreichen Schulbesuch zu ermöglichen und ihr Recht auf Bildung und 
Erziehung gemäß § 2 Schulgesetz zu sichern. Schulhelfer übernehmen keine erzieherischen oder pädagogischen Aufgaben. 
Der Schulhelfereinsatz ist eine schulorganisatorische Maßnahme. Er erfolgt vorrangig gruppenbezogen und orientiert sich am 
Bedarf der ergänzenden Pflege und Hilfe der Betroffenen. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005341   2024  218.758.329  0  218.758.329   

 Unterricht und Erziehung in Schulen mit sonderpä-
dagogischem Schwerpunkt   2023  207.456.508  0  207.456.508   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77246   2024  27.684.064  0  27.684.064   

 
Unterricht und Erziehung in Sonderpädagogischen 
Förderzentren Förderschwerpunkt Hören, Sprache, 
Lernen 

  2023  26.756.690  0  26.756.690   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       1.631  1.637   
 Kosten je ME in €          16.973,68  16.344,95   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,55  0,55   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77247   2024  173.412.442  0  173.412.442   

 

Unterricht und Erziehung in Sonderpädagogischen 
Förderzentren Förderschwerpunkt Körperliche und 
motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, 
Emotionale soziale Entwicklung 

  2023  163.250.713  0  163.250.713   

  

Epl. 10 - Seite 206



 1020 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Sonderpädagogische Förderzentren - 

 

 

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)       5.781  5.638   
 Kosten je ME in €          29.996,96  28.955,43   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          3,42  3,39   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben   

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80579   2024  31.915.307  0  31.915.307   

 Zuschüsse an Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt in freier Trägerschaft   2023  28.571.954  0  28.571.954   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)       805 845   
 Kosten je ME in €          39.646,34 33.812,96   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,63  0,59   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          31.915.307,38  28.571.954,10   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Gewährung von Zuschüssen an Sonderschulen in freier Trägerschaft in Berlin.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt auf der Grundlage des § 101 Schul-
gesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen. Der Zuschussanspruch ist 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. 
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für 43 berufliche Schulen in Berlin. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
1. Berufliche Schulen 
 
1.1 Schulstandorte 
 
Mitte 
OSZ Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule), Filiale, Niederwallstr. 6/7, 10117 Berlin 
 
Tiergarten 
OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen, Alt-Moabit 10, 10557 Berlin 
 
Wedding 
OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik, Osloer Str. 23-32, 13359 Berlin 
OSZ Gesundheit I, Schwyzer Str. 6/8, 13349 Berlin 
 
Friedrichshain 
August -Sander-Schule, Naglerstr. 3, 10245 Berlin 
Filialen der August-Sander-Schule: Berufsfeld Agrarwirtschaft Persiusstr.7-9 und /Alt-Stralau 40/41, 10245 Berlin 
Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Straßmannstr. 14-16, 10249 Berlin  
 
Kreuzberg 
Hans-Böckler-Schule (OSZ-Konstruktionsbautechnik), Lobeckstr. 76, 10969 Berlin 
Modeschule (OSZ Bekleidung und Mode), Kochstr. 9, 10969 Berlin 
OSZ Handel I, Wrangelstr. 98, 10997 Berlin 
 
Pankow 
Konrad- Zuse- Schule, Hermann-Hesse-Str. 34-36, 13156 Berlin 
Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow, Erbeskopfweg 6-10, 13158 Berlin 
 
Prenzlauer Berg 
Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Mandelstr. 6/8, 10409 Berlin 
Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Filiale Pappelallee 30/31, 10437 Berlin 
Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten), Filiale Driesener Str. 22, 10439 Berlin 
 
Weißensee 
OSZ Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule), Buschallee 23 a, 13088 Berlin 
Filiale der Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Pappelallee 30/31, 10437 Berlin 
Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten), Gustav-Adolf-Str. 66, 13086 Berlin 
 
Charlottenburg 
Ruth-Cohn-Schule, 10625 Berlin, Bismarckstr. 20/22 
Loschmidt-Oberschule, Loschmidtstr. 19, 10587 Berlin 
OSZ Kraftfahrzeugtechnik, Gierkeplatz 1-3, 10585 Berlin 
Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen), Halemweg 24, 13627 Berlin 
Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft), Danckelmannstr. 26-28, 14059 Berlin 
OSZ Ästhetik und Technik, Schillerstr. 120, 10625 Berlin 
 
Wilmersdorf 
Leopold-Ullstein-Schule, Prinzregentenstr. 32, 10715 Berlin 
Filiale der Leopold-Ullstein-Schule, Prinzregentenstr. 60, 10715 Berlin 
 
Spandau 
OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement), Goldbeckweg 8-14, 13599 Berlin 
Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I), Nonnendammallee 140-143, 13599 Berlin 
 
Steglitz 
OSZ Bürowirtschaft I, Abteilung 1, Florastr. 13, 12163 Berlin 
OSZ Bürowirtschaft I, Abteilung 2, Ostpreußendamm 40, 12207 Berlin 
Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung), Immenweg 6-10, 12169 Berlin 
Louise-Schröder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung), Lippstädter Str. 9-11, 12207 Berlin 
 
Zehlendorf 
Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt), Hartmannsweilerweg 29, 14163 Berlin 
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Tempelhof 
OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern), Dudenstr. 35-37, 10965 Berlin 
 
Schöneberg 
Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule, Steinmetzstr. 79, 10783 Berlin 
Filiale der Anna-Freud-Schule, Klixstr. 7, 10823 Berlin 
Filiale der Annedore-Leber-Oberschule, Goltzstr. 43/44, 10781 Berlin 
 
Neukölln 
Annedore-Leber-Oberschule, Paster-Behrens-Str. 88, 10359 Berlin 
Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie), Rudower Str. 184, 12351 Berlin 
OSZ Informations- und Medizintechnik, Haarlemer Str. 23-27, 12359 Berlin 
 
Köpenick 
Hermann-Scheer-Schule, Helmholtzstr. 37, 12459 Berlin 
 
Marzahn 
Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II), Marzahner Chaussee 231, 12681 Berlin 
 
Hellersdorf 
Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit / Medizin), Peter-Weiss-Gasse 8, 12627 Berlin 
 
Lichtenberg 
Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik), Fischerstr. 36/Schlichtallee 24, 10317 Berlin 
Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II), Allee der Kosmonauten 18, 10315 Berlin 
Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen), Marktstr. 2-3, 10317 Berlin 
Filiale der Friedrich-List-Schule, Fischerstr. 32, 10317 Berlin 
 
Hohenschönhausen 
Filiale der Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Filiale Darßer Str. 97, 13051 Berlin 
Filiale der Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe), Filiale 1, Darßer Str. 97, 13051 Berlin 
 
Reinickendorf 
Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik), Kühleweinstr. 5, 13409 Berlin 
Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik), Cyclopstr. 1-5, 13437 Berlin 
Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie), Cyclopstr. 1-7, 13437 Berlin 
 
1.2. Bildungsgänge der beruflichen Schulen 
 
Die beruflichen Schulen in Berlin sind mit ihren Bildungsgängen im Regelfall nach Berufsfeldern/Berufsfeldschwerpunkten zu 
Oberstufenzentren (OSZ) zusammengefasst. In einigen OSZ wurden außerdem berufliche Gymnasien eingerichtet sowie 
Fachschulen eingegliedert. 
 
Die Berufsschule vermittelt den Schülern, die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, vor allem die für den gewählten 
Beruf erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse und erweitert die Allgemeinbildung in Anknüpfung an die beruflich erwor-
benen Einsichten und Erfahrungen. 
 
Teilnehmende an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der Bundesagentur erhalten Berufsschulunterricht, um sich 
auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. 
 
An den meisten Oberstufenzentren werden für Neuzugewanderte Willkommensklassen zum Erwerb der Sprachkenntnisse in 
Deutsch und zur Berufsorientierung eingerichtet. 
 
Für Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis wird der berufsvorbereitende schulische Bildungs-
gang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung angeboten, in dem durch integrierte Praktikumsphasen die betrieblichen  
Erfahrungen curricular eng mit dem schulischen Lernen im berufsfeldbezogenen und berufsfeldübergreifen-den Unterricht 
verzahnt werden. Somit verbessern die Schülerinnen und Schüler durch vorberufliche Grundkenntnisse und personale  
Kompetenzen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung. Zusätzlich ist der Erwerb der Berufs-
bildungsreife, der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses möglich. Als Eingangsvoraussetzung 
wird kein Schulabschluss vorausgesetzt. Mit der Einführung des 11.Pflichtschuljahres ab Schuljahr 2025/26 wird mit der IBA 
Praxis ein zusätzliches berufsorientierendes Angebot für alle Jugendlichen eingeführt, die bei Eintritt in Jahrgangsstufe 11 
unter 18 Jahre alt sind und noch keine 10 Schulbesuchsjahre haben.  
 
Die mehrjährigen Berufsfachschulen übernehmen als Vollzeitschulen die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze 
oder für einen Teil der vorgeschriebenen oder der üblichen Ausbildungszeit. Sie vermitteln die für den gewählten Beruf erfor-
derlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und enden zum Teil mit der Kammerprüfung.  
Die Bildungsgänge erweitern die Allgemeinbildung der Schüler/innen und können den Erwerb weiterer schulischer  
Abschlüsse, wie den mittleren Schulabschluss oder die Fachhochschulreife vorsehen. 
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Die Fachoberschulen vermitteln die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche Bildung (Fachhochschulreife). 
Lehrgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife werden auch im Zweiten Bildungsweg angeboten. 
 
Das berufliche Gymnasium am Oberstufenzentrum umfasst die Einführungsphase und anschließende Qualifizierungsphase. 
Diese gymnasiale Oberstufe umfasst drei Jahre und setzt für den Besuch die Entscheidung für ein Berufsfeld voraus.  
 
Die Berufsoberschulen vermitteln in einem zweijährigen Vollzeitbildungsgang bzw. einem entsprechend längeren Teilzeit-
bildungsgang eine allgemeine und fachtheoretische Bildung. Sie führen zur fachgebundenen Hochschulreife und beim Nach-
weis der notwendigen Fremdsprachenkenntnisse zur allgemeinen Hochschulreife. 
 
Die Fachschulen dienen der Weiterbildung zu qualifizierten Fachkräften nach Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 
mit nachfolgender praktischer Tätigkeit. Sie dienen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und vertiefen die allgemeine  
Bildung. Der Studiengang umfasst bei Vollzeitunterricht mindestens zwei Semester, bei Teilzeitunterricht mindestens vier 
Semester. Der Studiengang schließt mit einer Prüfung ab und kann zu weiteren schulischen Abschlüssen und Berechtigungen 
führen. 
 

Bildungsgang  Schüler  
Gemäß Statistik Schuljahr 2024/2025 

Berufsschulen mit sonderpäd. Aufgaben 2.249 
Berufsschulen 45.979 
Berufsfachschulen 5.441 
Fachoberschulen 2.698 
Berufsoberschulen 305 
Fachschulen 2.681 
Berufliche Gymnasien 4.619 
  
Insgesamt 63.972 

 
 

B. Gender Budgeting 
 

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 
Kapitel Titel Bezeichnung 
1021 52703 Dienstreisen 
1021 68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 

 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1021  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte in   

Prozent   Beschäftigte Beschäftigte in 
Prozent 

 Gesamtsumme       4294 2409 56,1% 1885 43,9% 
Gesamtsumme Verbeamtete 1764 1001 56,7% 763 43,3% 

 Arbeitnehmende 2530 1408 55,7% 1122 44,3% 

Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1021  
Statusgruppe VZÄ der 

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 

VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 
 Gesamtsumme 3831,9 2097,7 54,7% 1734,3 45,3% 
Gesamtsumme Verbeamtete 1613,3 888,6 55,1% 724,7 44,9% 
 Arbeitnehmende 2218,6 1209,0 54,5% 1009,6 45,5% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1021  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 24.268.207,08 6563,96 6458,80 
Gesamtsumme Verbeamtete 9.801.910,59 6173,26 6224,46  

Arbeitnehmende 14.466.296,49 6858,71 6627,42 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für  
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11105 127 Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührenordnung 

7.700 7.700 7.700 17.990,00 

 
Einnahmen insbesondere für die Ausfertigung von Zeugnisabschriften. 

       
11112 127 Entgelte für Beköstigung, Betreu-

ung und Unterkunft 
60.000 60.000 60.000 185.536,13 

 
Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der in dem OSZ Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule) und der Emil-Fischer-
Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik) hergestellten Essenportionen, die in den Mensen verkauft werden. 

       
11120 127 Entgelte für Bildungsangebote 320.000 320.000 1.000.000 311.956,86 

 
Entgelte für die Teilnahme von Umschülerinnen und Umschülern am Unterricht der beruflichen Schulen des Landes Berlin 
auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Schule 5/2008 vom 26. Februar 2008. 

       
11190 127 Zweckgebundene Einnahmen aus 

Entgelten 
9.000 9.000 10.000 50.667,00 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52593 und 54690. 
       

Einnahmen werden erzielt im Zusammenhang mit der Durchführung von Kursen mit Zertifizierung. 
       
11903 127 Schadenersatzleistungen, Ver-

tragsstrafen 
2.000 2.000 2.000 732,37 

 
Kostenersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Leihbücher und Schadenersatzansprüche an Dritte. 

       
11906 127 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 150,00 

 
Einnahmen für die private Nutzung von Diensttelefonen. 

       
11961 127 Erstattung von Steuerbeträgen 1.000 1.000 1.000      —   

 
Vorsteuererstattungen – Betriebe gewerblicher Art 

       
11979 127 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 3.266,00 

 
Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien u. a. 

       
12401 127 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
229.000 229.000 229.000 178.320,41 

 
 2026 2027 

Dienstwohnungsvergütungen der Hausmeisterwohnungen in den Schulen ..........................  185.000 € 185.000 € 
Entgelt aus der Überlassung von Schulräumen für Kenntnisprüfungen durch die IHK .........  25.000 € 25.000 € 
Entgelt aus der Überlassung von Schulräumen ....................................................................  19.000 € 19.000 € 
 229.000 € 229.000 € 
   
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Wasserversorgung und soweit bezogen, auch für die Lieferung 
von Wärme, Strom und Gas. 

       
12504 127 Erlöse für Dienstleistungen 297.000 297.000 297.000 226.279,51 

       
  Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 53405 (Ausgaben der Knobels-

dorff-Schule). 
       

Einnahmen aus Bauleistungen der Knobelsdorff-Schule im Rahmen der praktischen Ausbildung. 
       
12516 127 Einnahmen aus eigenem Handeln 

der Schule 
1.000 1.000 1.000 33.752,66 

 
Zweckbindungsvermerk: 
80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516. 
Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
12531 127 Beteiligung des Personals an Kos-

ten für Beköstigung, Unterkunft 
und andere Leistungen 

5.000 5.000 5.000      —   

 
Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der in der Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik) und 
dem OSZ Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule) hergestellten Essenportionen, die in der Mensa verkauft werden. 

       
23190 127 Zweckgebundene Einnahmen vom 

Bund für konsumtive Zwecke 
4.000 4.000 4.000 343.770,36 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 42790, 42890, 52594 und 

54690. 
       

Einnahmen aus Zuwendungen des Bundes für Projekte der Beruflichen Schulen. 
       
27290 127 Zweckgebundene Einnahmen aus 

dem Ausland für konsumtive Zwe-
cke 

4.000 4.000 4.000 1.204.877,64 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 52594 und 

54690. 
       

Europäische Mittel aus Projekten des Erasmus+-Programms. 
       
28290 127 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
10.000 10.000 12.000 72.242,73 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 52594 und 

54690. 
       

Zuwendungen Dritter für Projekte und Veranstaltungen. 
       
35920 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz- Personal- 
ausgaben 

1.000 1.000 1.000      —   

       
35921 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz 
(Sachausgaben) 

1.000 1.000 1.000      —   

       
35922 850 Entnahme aus der Rücklage nach  

§ 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz 
(Sachausgaben) 

1.000 1.000 1.000 45.000,00 

       
35990 850 Zweckgebundene Entnahme aus 

dem Geldbestand 
  1.000      —   

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       
       
38101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 253.000 253.000 253.000 893.835,30 

       
  Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 53405 (Ausgaben der Knobels-

dorff-Schule). 
       

Interne Verrechnungen innerhalb des Landeshaushaltes für die Ausführung von Bauaufträgen der Knobelsdorff-Schule im 
Rahmen der praktischen Berufsausbildung. 
       

  Gesamteinnahmen 1.209.700 1.209.700 1.893.700 3.568.376,97 
  Prozentuale Veränderung -36,1 %      —     
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Ausgaben     

       
42201 127 Bezüge der planmäßigen Beamtin-

nen und Beamten 
99.356.000 102.337.000 96.462.000 109.754.630,78 

       
42701 127 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
98.000 98.000 150.000 37.935,97 

       
  25.000,0 EUR werden künftig bei 1024/42701 nachgewiesen. 
       
  2026 2027 
 Integrierte Sprachbildung 35.000 € 35.000 € 
 Prüfung zum Erwerb des Abschlusses als staatlich geprüfte oder als staat-

lich geprüfter Erzieher von Nichtschülerinnen und Nichtschülern 
Entwicklung zentraler Prüfungen FS Sozialpädagogik und FOS/BOS 
Prüfung KMK Fremdsprachenzertifikat 

30.000 € 
 

20.000 € 
13.000 € 

30.000 € 
 

20.000 € 
13.000 € 

 Gesamt 98.000 € 98.000 € 
 
Integrierte Sprachbildung (Berufssprache Deutsch) für berufliche und zentral verwaltete Schulen 
Spezielle Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachbildung für Jugendliche u.a. mit Flucht- und Migrationshintergrund. Die 
Maßnahmen umfassen die Entwicklung von Diagnoseinstrumenten für die Spracheinschätzung, Sprachfördermaßnahmen 
sowie Materialien für Sprachbildung. Außerdem werden Curricula angepasst und Fortbildungen zur Umsetzung in der beruf-
lichen Bildung angeboten. 
 
Prüfung zum Erwerb des Abschlusses als staatlich geprüfte Erzieherin oder als staatlich geprüfter Erzieher von Nicht-
schülerinnen und Nichtschülern 
Zur Absicherung der Prüfungen der Nichtschülerinnen und Nichtschüler (NSP) für Erzieherinnen und Erzieher ist es unbedingt 
notwendig, dass die Lehrkräfte für den erheblichen Mehraufwand eine Vergütung erhalten. 
 
Entwicklung zentraler Prüfungen  
Ausgaben für die Entwicklung der zentralen Prüfungen an den Fachschulen für Sozialpädagogik. Zur Sicherstellung der  
Prüfungen ist es zwingend erforderlich, dass die Lehrkräfte für den erheblichen Mehraufwand eine Vergütung erhalten. 
Aufwendungen für die Entwicklung zentraler Prüfungen an Fachoberschulen und Berufsoberschulen.  
 
Erstellung zentraler Prüfungen KMK Fremdsprachenzertifikat 
Ausgaben für die Entwicklung, Erstellung und Umsetzung der zentralen Prüfungen zum Fremdsprachenzertifikat der Kultus-
ministerkonferenz in den beruflichen Schulen. Das KMK-Fremdsprachenzertifikat gilt bundesweit als Qualifikationsnachweis 
für die Anerkennung der berufsbezogenen Fremdsprachenkenntnisse. 
       
42790 127 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

3.000 3.000 3.000      —   
R 3.025,28 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der 

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
42801 127 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
30.558.000 31.475.000 29.651.000 26.849.348,36 

       
42805 127 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten-Lehrkräfte 
148.012.000 142.452.000 178.287.000 136.116.584,16 

 
Deckungsvermerk:  
Der Titel 42805 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig gem. § 20 LHO. 

       
42811 127 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
300.000 309.000 291.000 399.307,59 

       
42815 127 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten-Lehrkräfte 
16.471.000 17.033.000 29.185.000 27.151.421,41 

 
Deckungsvermerk: Der Titel 42815 ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 2940, Titel 42401, im Übrigen deckungsfähig 
gem. § 20 LHO. 

       
42821 127 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-

tigte) 
8.279.000 8.527.000 8.037.000 6.705.624,70 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
42890 127 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus 

zweckgebundenen Einnahmen 
1.000 1.000 4.000 481.588,53 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegange-

nen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
44100 127 Beihilfen für Dienstkräfte 8.188.000 8.188.000 4.712.000 5.479.959,70 

       
51479 127 Allgemeine Verbrauchsmittel   550.000 1.153.075,81 

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

550.000 € werden künftig bei 1021/53405 nachgewiesen.  
       
51715 127 Betriebs- und Nebenkosten im 

Rahmen des Facility Managements 
33.022.000 33.682.000 32.226.000 31.594.000,00 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. 
       

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen  
beruflichen Schulliegenschaften auf Grundlage der Angaben der BIM GmbH. 
       
51820 127 Mietausgaben für die Nettokalt-

miete aufgrund vertraglicher Ver-
pflichtungen aus dem Facility Ma-
nagement 

85.176.000 85.176.000 85.151.000 84.616.087,32 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. 
       

Ansatz für Mietzahlungen für die im Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) befindlichen beruflichen Schulliegen-
schaften. 
       
51925 127 Nutzerspezifische Nebenkosten im 

Rahmen des Facility Managements 
2.901.000 2.989.000 4.816.000 4.315.525,74 

 
Ausgaben für nutzerspezifische Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) befindlichen beruf-
lichen Schulen. 

 2026 2027 
Anteil Wartungskosten ..............................................................................  1.021.000 € 1.021.000 € 
Anteil Nutzerspezifischer Maßnahmen ......................................................  1.880.000 € 1.968.000 € 

 2.901.000 € 2.989.000 € 
 
Bei den nutzerspezifischen Maßnahmen/Leistungen handelt es sich um mehrere Einzelmaßnahmen jeweils unter 100.000 € 
jährlich. 

       
52509 127 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-

richtsmaterial inklusive der IKT 
4.235.000 4.235.000 4.635.000 4.476.276,19 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 in 

den Kapiteln 1021 bis 1024. 
       

 
Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung einschließlich der Geräte der IuK-Technik, 
Verbrauchsmittel für die IuK-Technik, Software, Updates und Lizenzgebühren. 
 
Lernmittel sind für Schülerinnen und Schüler bestimmt. Dazu gehören Schulbücher, ergänzende Druckschriften, andere Un-
terschriftsmedien. 
       
52516 127 Ausgaben im Rahmen der schuli-

schen Eigenverantwortung 
1.000 1.000 1.000 4.975,32 

R 72.278,45 
       

  Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 
       

Vergleiche auch Erläuterung zu Titel 12516. 
 
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 % der bei dem Titel 12516 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche 
Erläuterung). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52593 127 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus 

zweckgebundenen Entgelten 
9.000 9.000 9.000 29.312,66 

R 181.363,94 
       

  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 

       
Aus Entgelten für die Beschaffung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial.  
       
52594 127 Lehrmittel aus zweckgebundenen 

Einnahmen 
7.000 7.000 10.000 6.836,22 

R 48.835,23 
       

  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der 
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 

       
Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln. 
       
52703 127 Dienstreisen 105.000 105.000 116.000 78.126,70 

 
Dienstreisekosten der Lehrkräfte insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten nach der  
AV Veranstaltungen vom 17.01.2023. 
 
Angaben zum Gender Budget 
 
Zielgruppe 52703 (Dienstreisen) Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 
55 

m 
45 

Zielsetzung  Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
 

m 
 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 148 117 / 177 139 / 196 160 / 
Anteil in % 55,85 44,15 / 56,01 43,99 / 55,06 44,94 / 
Mittel in T € 42,081 33,266 / 44,865 35,233 / 43,881 35,821 / 
Mittel in % 55,85 44,15 / 56,01 43,99 / 55,06 44,94 / 
 

       
53405 127 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 

Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 
1.842.000 1.842.000 1.447.000 1.443.338,84 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 in 

den Kapitel 1021 bis 1024. 
       

Sachmittel, die im Rahmen eines Schulbudgets den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz zur eigenverantwortlichen  
Bewirtschaftung übertragen werden können, u. a. für die Beschaffung von Rohstoffen zur Weiterverarbeitung (Lebensmittel 
für die Herstellung von Essenportionen in der Emil-Fischer-Schule und dem OSZ Gastgewerbe). 
 
Des Weiteren für die Beschaffung von Materialien, Ausstattung und anderer Bedarfe zur Erfüllung übernommener Bau- 
aufträge der Knobelsdorff-Schule - OSZ Bautechnik I (bislang 550.000 € bei 1021/51479 nachgewiesen). 
 
Der Ersatz von Ausgaben aus Bauleistungen der Knobelsdorff-Schule - OSZ Bautechnik I im Rahmen der praktischen Aus-
bildung werden in den Titeln 12504 und 38101 vereinnahmt (verbindliche Erläuterung). 
       
54010 127 Dienstleistungen 10.000 10.000 1.010.000 5.841,23 

       
  1.330.000,0 EUR werden künftig bei 1011/51185 nachgewiesen. 
       

 
Mittel zur Zertifizierung der beruflichen Schulen nach Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). 
       
54077 127 Steuern, Abgaben 5.000 5.000 12.000 1.962,57 

 
Gesetzliche Umsatzsteuer – Betriebe gewerblicher Art. 

       
54690 127 Sonstige sächliche Verwaltungs-

ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

7.000 7.000 5.000 1.970.847,81 
R 866.389,14 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11190, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur 

in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67101 127 Ersatz von Ausgaben 200.000 200.000 259.000 143.514,14 

 
Prüfungsgebühren der Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer (Auszubildende der Knobelsdorff-Schule 
und anderer beruflicher Schulen). 
 
Der Jahresbedarf an Prüfungsgebühren für die beruflichen Schulen beläuft sich auf rund 180.000 €.  
 
Der Ersatz von Ausgaben Berliner Ausbildungsmodell (BAM) für überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) in Handwerks-
berufen werden ebenfalls aus diesem Titel finanziert (20.000). 

       
67105 145 Beförderung von Kindern mit Be-

hinderung 
55.000 55.000 60.000 45.249,95 

       
  50.000,0 EUR werden künftig bei 1024/67105 nachgewiesen. 
       

 
Ausgaben für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung zum Elternhaus und zur Schule. 
       
68262 127 Zuschüsse für Bauvorbereitungs-

mittel an das SILB 
1.000 1.000 1.000      —   

 
Finanzierung von Ausgaben des SILB zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt  
werden dürfen und für die Baumittelzuweisungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch 
Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören die Heran-
ziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben und die Zahlung von Räumungs-
entschädigungen u.a. 

       
68507 128 Zuschüsse an Schulen in freier 

Trägerschaft 
76.216.000 76.357.000 79.675.000 78.113.874,94 

 
Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land 
Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberech-
nung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung. 
 
Mehr aufgrund der Mehrkosten in Folge der mit der 3. ÄnderungsVO zur Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) veränder-
ten Stichtagsregelung und der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Reformierung der Ersatzschulfinanzierung. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Schüler und Schülerinnen an Schulen in freier 

Trägerschaft 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
64 

m 
36 

Zielsetzung Es handelt sich um statistische Angaben zum 
Verhältnis männlicher und weiblicher Schüler und 
Schülerinnen an den berufsbildenden 
Ersatzschulen. 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
Nutzendenanalyse (Ist) Schuljahr 2022/23  Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 9.885 5.311 - 9.126 5.039 - 8.857 4.988 - 
Anteil in % 65,05% 34,95% - 64,43% 35,57% - 63,97% 36,03% - 
Mittel in T € 50.646 27.211 - 49.453 27.302 - 49.330 27.784 - 
Mittel in % 65,05% 34,95% - 64,43% 35,57% - 63,97% 36,03% - 
 
Erhebungsart der 
Nutzenden: 

Ermittlung der Anzahl der Nutzenden auf Basis der Daten aus dem Blickpunkt Schule der 
SenBJF gemäß der dortigen Darstellungsform in Schuljahren  

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch  

Steuerungsmaßnahmen Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der 
Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerinnen und Schüler. 

 
       

68579 127 Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 2.000 1.420,00 
 
Beiträge für Mitgliedschaften in Innungen, Verbänden, Ausschüssen und Fachgemeinschaften. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
91920 850 Zuführung an die Rücklage nach  

§ 7 Schulgesetz-Personalausgaben 
1.000 1.000 1.000 735.649,52 

       
91921 850 Zuführung an die Rücklage nach  

§ 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz 
(Sachausgaben) 

1.000 1.000 1.000 123.521,74 

       
91922 850 Zuführung an die Rücklage nach  

§ 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz 
(Sachausgaben) 

1.000 1.000 1.000 32.670,41 

       
  Gesamtausgaben 515.063.000 515.109.000 556.770.000 521.868.508,31 
  Prozentuale Veränderung -7,5 % 0,0 %   
       

 

 
 Abschluss Kapitel 1021     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

935.700 935.700 1.616.700 1.008.650,94 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

18.000 18.000 20.000 1.620.890,73 

351-
389 

 Besondere Finanzierungseinnah-
men 

256.000 256.000 257.000 938.835,30 

  Gesamteinnahmen 1.209.700 1.209.700 1.893.700 3.568.376,97 
       

411-
462 

 Personalausgaben 311.266.000 310.423.000 346.782.000 312.976.401,20 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 127.320.000 128.068.000 129.988.000 129.696.206,41 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

76.474.000 76.615.000 79.997.000 78.304.059,03 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

3.000 3.000 3.000 891.841,67 

  Gesamtausgaben 515.063.000 515.109.000 556.770.000 521.868.508,31 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -513.853.300 -513.899.300 -554.876.300 -518.300.131,34 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 17  Personalkosten  2.920.367.098  2.858.221.924  +2,17   
 Kostenträger 103  Sachkosten  28.639.026  28.376.972  +0,92   
 davon   Transferkosten  944.312.617  849.399.975  +11,17   
   Produkte 82  Verrechnungskosten  2.044.314  1.866.626  +9,52   
   MGF 20  kalkulatorische Kosten  383.774.221  318.113.111  +20,64   
   Projekte 1  Gemeinkosten  710.978.040  663.676.620  +7,13   
     Summe Verwaltungskosten 4.990.115.316  4.719.655.229  +5,73   
     Transfers 86.334.021  101.373.481  -14,84   
     Gesamtsumme 5.076.449.337  4.821.028.710  +5,30   
               
               

 

Höhere Transferkosten 2024 gegenüber 2023 entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, 
für Schulhelfer, Schulsozialarbeit und für die Lernförderung im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die gestiegenen 
kalkulatorischen Kosten hängen mit der Verbeamtung der Lehrkräfte seit 2023 zusammen. Für verbeamtete Lehrkräfte werden 
in der Kostenrechnung kalkulatorische Pensionszuschläge gebucht. Geringere Transfers in 2024 sind insbesondere zurück-
zuführen auf geringere Förderungen von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 

  

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005352   2024  532.454.890  38.410.105  570.864.995   

 Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangele-
genheiten   2023  496.366.213  42.820.834  539.187.047   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80582   2024  78.113.875  0  78.113.875   

 Zuschüsse an Berufsbildende Schulen in freier Trä-
gerschaft   2023  76.754.803  0  76.754.803   
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A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 

Das Kapitel 1031 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der am Programm beteiligten  
Abteilungen I, II, IV und VI. Entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Startchancen-Programms und 
in Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104c 
GG zur Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms gewährt der Bund für ausgewählte Startchancen-Schulen ab 
dem 01.08.2024 für 10 Jahre Mittel für 3 zentrale Programmsäulen: 
 
Säule I: Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung, 
Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, 
Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams. 
 
In der Säule I beträgt der Bundesanteil 70 % und in den Säulen II und III jeweils 50 % an den Maßnahmen, die die Bildungs- 
und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem erhöhen, die Ausbildungsreife und Berufsfähigkeit herstellen und den starken 
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufbrechen sollen. Die erforderliche Kofinanzierung erfolgt 
nach Bestätigung durch den Bund durch Gegenrechnung von im Einzelplan 10 veranschlagten Maßnahmen mit gleicher 
Zielsetzung.  
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO 
notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veran-
schlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den 
für Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vor-
gesehen. 
 

B. Gender Budgeting 
 
Das Kapitel 1031 wird erst mit Beginn des Jahres 2026 eingerichtet, so dass noch keine Daten der genderpolitischen  
Beschäftigtenstruktur vorliegen. 
 
Künftig werden genderpolitische Daten bei den Titeln der Hauptgruppe 4 zu der Beschäftigtenstruktur und den Titeln 68406 
und 68554 erhoben. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11105 
(neu) 

111 Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührenordnung 

1.000 1.000   

       
11921 
(neu) 

111 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000   

       
11979 
(neu) 

111 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000   

       
23190 
(neu) 

129 Zweckgebundene Einnahmen vom 
Bund für konsumtive Zwecke 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
       

33190 
(neu) 

129 Zweckgebundene Einnahmen vom 
Bund für Investitionen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
01 
(neu) 

 Investitionsprogramm für eine 
zeitgemäße und förderliche 
Lernumgebung - Säule I 

    

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690, 70110, 70111 und 70112. 

 
Im Rahmen des Startchancen-Programms gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes 
Finanzhilfen zur förderlichen Lernumgebung mit zeitgemäßer Infrastruktur und hochwertiger Ausstattung.  
Gemäß Verwaltungsvereinbarung (VV) "Investitionsprogramm Startchancen" in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung 
(VV) zur "Umsetzung der Säule I " stehen dem Land Berlin nach Königssteiner Schlüssel und auf Basis der aktuellsten 
amtlichen Statistik zum Stichtag 23.05.2023 für investive Maßnahmen nach § 2 der VV Säule I insgesamt 188.406.600,04 
Euro (4,9580784 % von 3,8 Mrd. Euro) über eine Laufzeit von 10 Jahren beginnend ab 01.08.2024 zur Verfügung. 
       
23190 
(neu) 

129 Zweckgebundene Einnahmen vom 
Bund für konsumtive Zwecke 

3.250.000 3.250.000   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 
       
33190 
(neu) 

129 Zweckgebundene Einnahmen vom 
Bund für Investitionen 

6.500.000 17.686.000   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 70110, 70111 und 70112. 
       

  Summe Maßnahmegruppe 01 9.750.000 20.936.000      —    
       
  Gesamteinnahmen 9.753.000 20.939.000      —    
  Prozentuale Veränderung      —   114,7 %   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Ausgaben     
       

42201 
(neu) 

111 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42701, 42801,42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       
42701 
(neu) 

111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppeb 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       
42723 
(neu) 

111 Aufwendungen für zusätzliche freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
       

42801 
(neu) 

129 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       
42811 
(neu) 

111 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-
rifbeschäftigten 

347.000 358.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       
42813 
(neu) 

111 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-
rifbeschäftigten zur eigenverant-
wortlichen Unterrichtsversorgung 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 03     
       

44100 
(neu) 

111 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 51101, 51140 und 63207. 
       
51101 
(neu) 

111 Geschäftsbedarf 1.100.000 1.100.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51140 und 63207. 
       

Aufwendungen für Geschäftsbedarf zur Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Startchancen-Programms. 
       
51140 
(neu) 

111 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenstände 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101 und 63207. 
       

Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Geschäftsstelle des Startchancen- 
Programms. 
       
52501 
(neu) 

111 Aus- und Fortbildung     

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
       

52703 
(neu) 

111 Dienstreisen     

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
       

53401 
(neu) 

129 Sachausgaben für Einrichtungen 
der öffentlichen Jugendarbeit 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
54010 
(neu) 

129 Dienstleistungen     

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
       

54690 
(neu) 

129 Sonstige sächliche Verwaltungs-
ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
       

63207 
(neu) 

153 Anteil an gemeinsamen Einrichtun-
gen der Länder 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101 und 51140. 
       

Kostenbeteiligung an Ausgaben für Projekte oder für Beschlüsse der KMK zum Startchancen-Programm sowie landesantei-
lige Finanzierung der digitalen Transferplattform. 
       
68406 
(neu) 

129 Zuschüsse an soziale oder ähnli-
che Einrichtungen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 02     
       

68554 
(neu) 

111 Schulbezogene Jugendsozialarbeit     

  Siehe Maßnahmegruppe 03     
       

70110 
(neu) 

129 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die öffentlichen Schul-
träger 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
       

70111 
(neu) 

127 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die beruflichen Schu-
len 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
       

70112 
(neu) 

129 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die zentral verwalteten 
Schulen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 01     
       

Epl. 10 - Seite 249



 
MG 01 

1031 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Startchancen-Programm - 

 

 

  

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
01 
(neu) 

 Investitionsprogramm für eine 
zeitgemäße und förderliche 
Lernumgebung - Säule I 

    

 
In dieser Maßnahmegruppe sind die dem Land Berlin zur Verfügung stehenden Bundesmittel für die Säule I aus dem Start-
chancen-Programm veranschlagt (s.a. Erläuterung zu den Einnahmetiteln 1031/23190 und 1031/33190). Mit den Investitio-
nen sollen innovative, vielseitig nutzbare Lernumgebungen geschaffen werden, die die Rahmenbedingungen für die Arbeit 
von pädagogischen Fach- und Lehrkräften sowie die Zusammenarbeit der multiprofessionellen Teams verbessert.  
Eine weitere Zielsetzung ist es, Schulen modern, klimagerecht, barrierefrei und zeitgemäß auszubauen, um für die Schüler-
schaft eine qualitätsvolle und förderliche Lernumgebung zu gewährleisten. Die erforderliche Kofinanzierung in Höhe von 30 % 
an den förderfähigen Kosten erfolgt durch Anrechnung von Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2024 - 2028 des 
Landes. 

       
54690 
(neu) 

129 Sonstige sächliche Verwaltungs-
ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

3.250.000 3.250.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 26.000.000 22.750.000   
   Davon fällig 2027 3.250.000    
   Davon fällig 2028 3.250.000 3.250.000   
   Davon fällig 2029 3.250.000 3.250.000   
   Davon fällig 2030 3.250.000 3.250.000   
   Davon fällig 2031 FF 13.000.000 3.250.000   
   Davon fällig 2032 FF  9.750.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-
nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
 
In diesem Titel werden die Ausgaben für die Ausstattungsinvestitionen für die öffentlichen allgemeinbildenden Startchancen-
Schulen, für die beruflichen Startchancen-Schulen und für die zentral verwalteten Startchancen-Schulen abgebildet. 
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 70110. 

       
70110 
(neu) 

129 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die öffentlichen Schul-
träger 

6.000.000 16.324.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 70110, 

70111 und 70112 (Startchancen-Programm). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 140.916.000 124.592.000   
   Davon fällig 2027 16.324.000    
   Davon fällig 2028 16.324.000 16.324.000   
   Davon fällig 2029 16.324.000 16.324.000   
   Davon fällig 2030 16.324.000 16.324.000   
   Davon fällig 2031 FF 75.620.000 16.324.000   
   Davon fällig 2032 FF  59.296.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-
men geleistet werden; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Im Rahmen des Startchancen-Programms gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes 
Finanzhilfen zur förderlichen Lernumgebung mit zeitgemäßer Infrastruktur und hochwertiger Ausstattung. Gemäß der Verein-
barung zur Umsetzung des Startchancen-Programms in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung (VV) zur Umsetzung 
der Säule I des Startchancen-Programms stehen dem Land Berlin nach Königssteiner Schlüssel und auf Basis der aktuellsten 
amtlichen Statistik zum Stichtag 23.05.2023 für investive Maßnahmen nach § 2 der VV Säule I insgesamt 188.406.600,04 
Euro (4,9580784 % von 3,8 Mrd. Euro) über eine Laufzeit von 10 Jahren beginnend ab 01.08.2024 zur Verfügung. 
 
In diesem Titel werden die Ausgaben für die investiven Maßnahmen der zwölf Berliner Bezirke für die öffentlichen allgemein-
bildenden Startchancen-Schulen abgebildet. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
70111 
(neu) 

127 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die beruflichen Schu-
len 

250.000 681.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 70110, 

70111 und 70112 (Startchancen-Programm). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 5.878.000 5.197.000   
   Davon fällig 2027 681.000    
   Davon fällig 2028 681.000 681.000   
   Davon fällig 2029 681.000 681.000   
   Davon fällig 2030 681.000 681.000   
   Davon fällig 2031 FF 3.154.000 681.000   
   Davon fällig 2032 FF  2.473.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-
men geleistet werden; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
In diesem Titel werden die Ausgaben für die investiven Maßnahmen der beruflichen Startchancen-Schulen abgebildet. 
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 70110. 

       
70112 
(neu) 

129 Investitionsmaßnahmen zum Infra-
strukturausbau der Startchancen-
Schulen für die zentral verwalteten 
Schulen 

250.000 681.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 70110, 

70111 und 70112 (Startchancen-Programm). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 5.878.000 5.197.000   
   Davon fällig 2027 681.000    
   Davon fällig 2028 681.000 681.000   
   Davon fällig 2029 681.000 681.000   
   Davon fällig 2030 681.000 681.000   
   Davon fällig 2031 FF 3.154.000 681.000   
   Davon fällig 2032 FF  2.473.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-
men geleistet werden; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
In diesem Titel werden die Ausgaben für die investiven Maßnahmen der zentral verwalteten Startchancen-Schulen abge-
bildet. 
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 70110. 

       
  Summe Maßnahmegruppe 01 9.750.000 20.936.000      —    
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
02 
(neu) 

 Chancenbudget für bedarfsge- 
rechte Lösungen zur Schul- 
und Unterrichtsentwicklung - 
S. II 

    

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Maßnahmegruppe sind gegenseitig deckungsfähig nur mit Ausgaben bei der 

Maßnahmegruppe III und Titel 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
 
Die Chancenbudgets sollen den Startchanchen-Schulen finanzielle Freiräume für bedarfsgerechte Lösungen zur leistungs-
fördernden sowie ungleichheits- und diversitätssensible Unterrichts- und Schulgestaltung ermöglichen, um damit entspre-
chende Professionalisierungsprozesse zu fördern. Damit leisten Chancenbudgets einen wichtigen Beitrag zur Entkopplung 
von sozialer Herkunft zu Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung und ermöglichen Zukunftsperspektiven. Für die 
Erbringung des erforderlichen 50%-igen Kofinanzierungsanteils werden für den gleichen Zweck veranschlagte Ausgaben im 
Einzelplan 10 herangezogen. 
       
42723 
(neu) 

111 Aufwendungen für zusätzliche freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Ausgaben für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung und Förderung von Schulen im Rahmen der Säule II 
des Startchancen-Programms. 
       
52501 
(neu) 

111 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen der Säule II des Startchancen-Programms.  
       
52703 
(neu) 

111 Dienstreisen 1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Erstattung der Dienstreisekosten bzw. Wegstreckenentschädigung der Dienstkräfte im Rahmen der Durchführung notwendi-
ger Maßnahmen im Startchancen-Programm. 
       
53401 
(neu) 

129 Sachausgaben für Einrichtungen 
der öffentlichen Jugendarbeit 

12.658.000 12.653.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Sachmittel zur Unterstützung und Förderung von Schulen im Rahmen der Säule II des Startchancen-Programms. 
       
54010 
(neu) 

129 Dienstleistungen 1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Dienstleistungen für Schulen zur Umsetzung der Säule II des Startchancen-Programms. 
       
68406 
(neu) 

129 Zuschüsse an soziale oder ähnli-
che Einrichtungen 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Aufwendungen zur Unterstützung und Förderung von Schulen im Rahmen der Säule II des Startchancen-Programms. 
 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 250.000,- € 
in 2027 280.000,- € 
       

 

  Summe Maßnahmegruppe 02 12.663.000 12.658.000      —    
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
03 
(neu) 

 Personal zur Stärkung multi- 
professioneller Teams - Säule 
III 

    

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Maßnahmegruppe sind gegenseitig deckungsfähig nur mit Ausgaben bei Maßnah-

megruppe 02 sowie Titel 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
 
Aus den Mitteln dieser Programmsäule werden die Startchancen-Schulen multidisziplinär personell verstärkt, um die indivi-
duelle Beratung und Unterstützung der Lernenden zu fördern, die lernförderliche Elternarbeit zu unterstützen, zu einer posi-
tiven, diversitäts- und ungleichheitssensiblen Schulkultur zu führen und Betroffene bei der Inanspruchnahme von staatlichen 
Leistungen zu unterstützen. Für die Erbringung des erforderlichen 50%-igen Kofinanzierungsanteils werden für den gleichen 
Zweck veranschlagte Ausgaben im Einzelplan 10 herangezogen. 
       
42813 
(neu) 

111 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-
rifbeschäftigten zur eigenverant-
wortlichen Unterrichtsversorgung 

1.000 1.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Aufwendungen für landeseigenes Personal zur Umsetzung der Säule III im Startchancen-Programm. 
       
68554 
(neu) 

111 Schulbezogene Jugendsozialarbeit 12.662.000 12.657.000   

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln der 

Maßnahmegruppen 02 und 03 sowie den Titeln 42201, 42701, 42801, 42811, 44100, 51101, 51140 und 63207. 
       

Mittel zur Beschäftigung von sozialpädagogischen Fachkräften im Rahmen einer Kooperation mit freien Trägern der Jugend-
hilfe im Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ zur Unterstützung der Schulen im Startchancen-Pro-
gramm.  
 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 3.000.000,- € 
in 2027 4.500.000,- € 
 
       

  Summe Maßnahmegruppe 03 12.663.000 12.658.000      —    
       
  Gesamtausgaben 36.529.000 47.716.000      —    
  Prozentuale Veränderung      —   30,6 %   
       

  Abschluss Kapitel 1031     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

3.000 3.000      —        —   

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

3.250.000 3.250.000      —        —   

311-
347 

 Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus 
Zuweisungen u. Zuschüssen für In-
vestitionen 

6.500.000 17.686.000      —        —   

  Gesamteinnahmen 9.753.000 20.939.000      —    
       

411-
462 

 Personalausgaben 353.000 364.000      —        —   

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 17.012.000 17.007.000      —        —   

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

12.664.000 12.659.000      —        —   

700-
739 

 Investitionsausgaben für bauliche 
Zwecke 

6.500.000 17.686.000      —        —   

  Gesamtausgaben 36.529.000 47.716.000      —    
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -26.776.000 -26.777.000      —    
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 1040 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Familie und frühkindliche Bildung - 

 

 

Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V für Aufgaben der obersten 
Landesjugendbehörde und des Landesjugendamtes (Familienförderung und frühkindlichen Bildung) wie auch für Zuschüsse 
an soziale Einrichtungen im Bereich der Tagesbetreuung und zur Qualitätsentwicklung in Umsetzung des Berliner Bildungs-
programms. 
Nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kinder-
tagesbetreuungsreformgesetz) werden die Ausgaben für die Finanzierung von Kindertagesstätten kommunaler und freier 
Träger in den Bezirkshaushalten veranschlagt. 
Das Kapitel enthält auch die fachübergreifenden Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1041. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur 
Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale  
gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus 
gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 
Um die Umsetzung der geschlechterrelevanten rechtlichen Vorgaben des Abgeordnetenhauses und des Senats (Druck- 
sachen 15/190, 15/397, 15/1503, 15/415 und 15/601) zu fördern, hat der Landesjugendhilfeausschuss „Leitlinien zur  
Verankerung geschlechtsbewusster Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“  
verabschiedet. Die Leitlinien formulieren grundlegende pädagogische und strukturelle Standards für eine geschlechts- 
bewusste Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat in einem „Jugend-Rundschreiben“ (Nr. 37/2006) den  
Geschäftsbereichen Jugend der Bezirksämter von Berlin die Umsetzung dieser „Leitlinien“ empfohlen. Die Standards sollen 
als Anregungen zur Gestaltung und Weiterentwicklung geschlechtergerechter Angebotsstrukturen für Mädchen und junge 
Frauen sowie Jungen und jungen Männer dienen.  
 
Des Weiteren hat die Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII „geschlechterdifferenzierte Arbeit mit Mädchen und 
Jungen in der Jugendhilfe“ im Auftrag des LJHA einen Bericht zum Stand der Entwicklung des Gender Budgeting in der 
Berliner Jugendhilfe vorgelegt, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass Gender Budgeting nicht einfach eine Verteilung der 
Haushaltsmittel von 50/50 bedeuten kann, sondern differenziert nach Handlungsfeldern und Zielgruppen zu betrachten ist. 
Diesen Vorstellungen folgend, wird in den einzelnen Feldern der Jugendhilfe untersucht, wie die Mittel für Mädchen und 
Jungen eingesetzt werden und ob diese Mittelverteilung so gewünscht und sinnvoll oder eventuell eine Umsteuerung  
notwendig ist. Ergeben sich aus der qualitativen Auswertung der Daten ggf. signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Beteiligung der Geschlechter und der finanziellen Ressourcenverteilung, werden die Ergebnisse mit qualitativen  
Fragestellungen für Umsteuerungsentscheidungen verbunden. Hierdurch soll langfristig eine gleichberechtigte Teilhabe der 
Geschlechter und mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe sicher- 
gestellt werden. 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
52501 Aus- und Fortbildung 
52703 Dienstreise 
63621 Beiträge an die Unfallkasse 
67109 Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz 
68181 Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Kita 
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 
68407 Zuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms 
68460 Zuschüsse an Einrichtungen der freien Jugendhilfe für Standardanpassungen 
68635 Zuschüsse nach Qualitätsentwicklungsgesetz Kindertagebetreuung 
 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1040  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte in   

Prozent   Beschäftigte Beschäftigte in 
Prozent 

 Gesamtsumme     180 138 76,7% 42 23,3% 
Gesamtsumme Verbeamtete 48 33 68,8% 15 31,3% 

 Arbeitnehmende 132 105 79,5% 27 20,5% 
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Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1040  
Statusgruppe VZÄ der 

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 

VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 
 Gesamtsumme 169,0 128,2 75,8% 40,9 24,2% 
Gesamtsumme Verbeamtete 44,7 30,6 68,4% 14,1 31,6% 
 Arbeitnehmende 124,4 97,6 78,5% 26,8 21,5% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1040  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 943.628,44 5.723,74 5.838,94 
Gesamtsumme Verbeamtete 235.817,18 5.053,56 5.768,08  

Arbeitnehmende 707.811,26 5.944,94 5.876,28 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für 
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
 

 
 
 

Entgeltfreie Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen 
 

   Jahresmiete 
 Grund- Nutzfläche a) vereinbart 

Objekt stücks- Im Gebäude b) ortsüblich 
  fläche  (ggf. geschätzt) 
   c) Instandhal- 

tungspauschale 
 m² m² € 

    
1. Jugend-, Erholungs- und Projektstätte  7.263 702 a) entgeltfrei **) 
 Schmöckwitz,   b) 22.300 
 Krimnitzer Weg 6, 12527 Berlin,   c) 5.742 
  genutzt von einem freien Träger Mindereinnahmen:  *) 16.558 
      
2.  Familien- und Jugenderholungsstätte 62.764 2.200 a) entgeltfrei **) 
 Kolberger Str. 13, 15754 Blossin,    b) 24.133 
 genutzt von einem freien Träger   c) 27.976 
  Mindereinnahmen:  *) 0  
      
3. Jugend- und Familiencamp 2.732 300 a) entgeltfrei **) 
 Am Jägersberg 20, 17419 Ahlbeck,   b) 7.185 
 genutzt von einem freien Träger   c) 3.681 
  Mindereinnahmen:  *) 3.504 
      
4. Wohnwagen Stellplatz Drei Linden 17.500 650 a) entgeltfrei ****) 
 Potsdamer Chaussee 61, 14109 Berlin   b) 200.000 
 genutzt von einem freien Träger   c) 200.000 
  Mindereinnahmen:  *) 0 
      
5. Sport- und Jugendfreizeitstätte 514 156 a) entgeltfrei **) 
 Frankfurter Allee 276, 10317 Berlin,   b) 31.479 
 genutzt von einem freien Träger   c) 4.090 
  Mindereinnahmen:  *) 27.389 
      
6. Bildungs- und Erholungsstätte der Berliner  32.641 2.824 a) entgeltfrei **) 
 Jugend,   b) 43.613 
 An der Dubrow 21, 15752 Prieros,   c) 23.110 
 genutzt von einem freien Träger Mindereinnahmen:  *) 20.503 
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   Jahresmiete 
 Grund- Nutzfläche a) vereinbart 

Objekt stücks- Im Gebäude b) ortsüblich 
  fläche  (ggf. geschätzt) 
   c) Instandhal- 

tungspauschale 
 m² m² € 

    
7. Jugendbildungsstätte Kurt-Löwenstein 

(Werftpfuhl) 
67.736 3.600 a) entgeltfrei **) ***) 

 Freienwalder Chaussee 8-10,    b) 54.196 
 16356 Werneuchen   c) 55.986 
 genutzt von diversen freien Trägern Mindereinnahmen:  *) 0 
      
8. Jugendherberge „Liepnitzsee“, 4.966 750 a) entgeltfrei **) 
 Wandlitzer Str. 6, 16359 Lanke-Ützdorf   b) 7.962 
 genutzt von einem freien Träger   c) 4.602 
  Mindereinnahmen:  *) 3.360 
      
9. Jugendherberge Bad Saarow/Pieskow, 14.586 2.047 a) entgeltfrei **) 
 Dorfstr. 20, 15526 Bad Saarow-Pieskow   b) 20.682 
 genutzt von einem freien Träger   c) 16.744 
  Mindereinnahmen:  *) 3.938 
      
10. Freizeit- und Erholungszentrum in der  227.212 20.000 a) entgeltfrei **) 
 Wuhlheide, An der Wuhlheide 169/171/173/ 

189/195/205 und Str. zum FEZ 2,  
  b) 454.424 

 12459 Berlin, Mindereinnahmen:  *) 454.424 
 genutzt durch diverse freie Träger     
      
11. Jugendkulturzentrum »Die Pumpe«, 3.648 800 a) entgeltfrei**) 
 Lützowstr. 42, 10785 Berlin,   b) 96.800 
 genutzt von einem freien Träger Mindereinnahmen:  *) 96.800 
      
12.  Jugendherberge Berlin, Kluckstr. 3,  7.486 4635 a) entgeltfrei**) 
 10785 Berlin   b) 68.720 
 genutzt von einem freien Träger   c) 46.350 
  Mindereinnahmen  *) 22.370 
      
13. Jugendtanzcafé, Ahornstr. 15a, 12163 Berlin 532 782 a) entgeltfrei **) 
 genutzt vom BA Steglitz/Zehlendorf   b) 3.990 
  Mindereinnahmen  3.990 
      
14.  Klein Wall, 15537 Grünheide  25.413 350 a) entgeltfrei **) 
 genutzt von einem freien Träger Wasser 155  b) 375 
    c) 3.500 
  Mindereinnahmen:  *) 0 
      
15.  Kita „Haus der Generationen“ 

MehrgenerationenKita  
6755 2493 a) teilweise entgeltfrei 

13.824 **) 
 Paul-Junius-Straße 64A u. 65B, 10367 Berlin   b) 51.503 
 genutzt von einem freien Träger   c) 74.250 
  Mindereinnahmen:  *) 0 
      
16.  Möllendorfstr. 68, 10367 Berlin 4218 820 a) entgeltfrei **) 
 genutzt von einem freien Träger   b) 51.503 
    c) 74.250 
  Mindereinnahmen:  *) 0 
      
17. Jugendherberge Ostkreuz,  und Jugendthea-

ter Stahl 
12.229 12.013 a) entgeltfrei **) 

 Marktstr. 9-12, 10317 Berlin   b) 150.000 
 genutzt von freien Trägern   c) 250.000 
  Mindereinnahmen:  *) 0 
      
 Summe der Mindereinnahmen    699.186 
 
*) Der Nutzer ist stattdessen eigentümerähnlich gestellt, d. h. zum Beispiel verpflichtet für sämtliche Instandhaltungs- und 

Instandsetzungskosten aufzukommen, die üblicherweise vom Vermieter getragen werden; sie übersteigen z. T. die orts-
übliche Miete.  
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**) Vorstehende Grundstücke sind Trägern der freien Jugendhilfe unter Beachtung der Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 

AG KJHG und der dazu erlassenen Ausführungsvorschriften zur entgeltfreien Überlassung von Räumen nach § 47 Abs. 3 
AG KJHG (AV-R) unter Wert zur Nutzung zu überlassen.  

 
***)  Die Mieteinnahmen müssen zur Gebäudeinstandsetzung eingesetzt werden, da die Häuser einen großen Instandhal-

tungsrückstau haben. 
 
****) Die Überlassung erfolgt entgeltfrei auf der Grundlage des Artikel 4 des Minderheitenschutzabkommens zur Förderung 

nationalen Minderheiten 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11105 011 Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührenordnung 

337.000 337.000 337.000 342.790,18 

 
Gebühreneinnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 4 Nr. 21 a), 
bb) UStG für die Erteilung der staatlichen Anerkennung, Zweitschriften und Bescheinigungen in den sozialpädagogischen 
Berufen. 

       
11153 290 Gebühren nach Bundesrecht 10.000 10.000 10.000      —   

 
Einnahmen nach der Gebührenordnung für Eignungsprüfungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsverfahrens für das 
Ausland. 

       
11901 011 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000      —   

 
Entgelt für die Weitergabe des Kindertagesstättenverzeichnisses. 

       
11921 290 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.056.716,14 

 
Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. 

       
11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 256.256,93 

       
12401 261 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
500.000 500.000 500.000 553.541,76 

 
Einnahmen aus der Überlassung zur Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert 
 

Teilan-
satz 

Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 
1 Mutter/Kind/Heim“, Windwallstr. 8, 12527 Berlin (genutzt durch eine  

Stiftung) 
12.280  12.280  12.280  

2 Kita „Haus der Generationen“ MehrgenerationenKita Paul-Junius-Straße 
64A u. 65B, 10367 Berlin (genutzt von einem freien Träger) 

13.824  13.824  13.824  

3 Vermietung der UMA-Gebäude 473.900 473.900 473.900 
Summe 500.004 500.004 500.004 
rd. 500.000 500.000 500.000 

 
       

12404 262 Erbbauzinsen 22.900 22.900 22.900 22.817,88 
 
Erbbauzinsen von einem freien Träger für die Nutzung von Teilflächen der Grundstücke Muskauer Str. 33/34. 

       
16210 812 Zinsen 1.000 1.000 1.000      —   

       
23391 270 Kommunale Kostenerstattung für 

Kinder anderer Bundesländer in 
Berliner Tageseinrichtungen 

70.000 70.000 70.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67191. 
       

Einnahmen für die Unterbringung von Brandenburger Kindern in Berliner Tageseinrichtungen für behinderte Kinder in heil-
pädagogischen Gruppen in freier Trägerschaft. 
       
28290 290 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
27.000 27.000 27.000 182.644,25 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190 und 

54690. 
       

Zuwendungen werden erwartet für das Landesprogramm „Kitas bewegen, für die gute gesunde Kita“, sowie aus Rückflüssen 
von Zuschüssen aus der Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“. 
       
29899 290 Erbschaften für konsumtive Zwe-

cke 
1.000 1.000 1.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68199. 
       

Einnahmen aus letztwilligen Verfügungen oder aus der Vollziehung erbrechtlicher Auflagen zugunsten Berlins. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
33493 270 Zuweisungen für Investitionen von 

Sondervermögen des Bundes zum 
Ausbau der Kinderbetreuung 

  1.000 5.264.524,23 

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

Beendigung des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021.  
       
33494 270 Zuweisungen für Investitionen aus 

dem Bundesprogramm zum Aus-
bau der Kindertagesbetreuung 

  1.000      —   

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

Beendigung des Investitionsprogramms „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“.  
       

  Gesamteinnahmen 2.770.900 2.770.900 2.772.900 7.679.291,37 
  Prozentuale Veränderung -0,1 %    
       
  Ausgaben     
       

41201 011 Aufwendungen für ehrenamtlich 
Tätige 

5.100 5.100 5.100 4.140,00 

 
Entschädigung der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und dessen Unterausschüsse nach Maßgabe der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der 
Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen. 

       
42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtin-

nen und Beamten 
3.575.000 3.682.000 3.492.000 2.883.884,20 

       
42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
26.800 26.800 26.800 22.740,00 

 
Honorarmittel für Maßnahmen in den Aufgabenfeldern Familie und Kindertagesbetreuung. 

       
42790 290 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

15.000 15.000 15.000 56.686,10 
R 281.670,86 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Mittel für Honorare. 
       
42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
8.599.000 8.857.000 8.328.000 8.000.454,92 

       
42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
1.000 1.000 1.000 577.771,86 

       
42890 263 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus 

zweckgebundenen Einnahmen 
1.000 1.000 1.000 -4.145,40 

R 12.794,54 
       

  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 

       
       
44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 152.000 152.000 152.000 151.519,57 

       
51101 011 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 1.318,96 

 
Ausgaben u.a. für Fachbücher und Gesetzestexte. 

       
51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände 
1.000 1.000 1.000 171,55 

 
Ausstattung für die Aufgabenfelder Familie und Kindertagesbetreuung. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
51190 290 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-

brauchsgegenstände aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

1.000 1.000 1.000      —   
R 6.092,04 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Geschäftsbedarf 
       
51426 270 Verbrauchsmittel für medizinische 

Zwecke 
1.000 1.000 1.000      —   

       
51701 011 Bewirtschaftungsausgaben 622.000 639.000 787.000 703.389,48 

       
  Verpflichtungsermächtigung 192.000 132.000   
   Davon fällig 2027 63.000    
   Davon fällig 2028 64.000 43.000   
   Davon fällig 2029 65.000 44.000   
   Davon fällig 2030      —   45.000   

 
in € für 2025 für 2026 ab 2027 
Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 480.000 480.000 490.000 

 
Aufrechterhaltung von Plätzen für junge Menschen im Übergang in ein eigenständiges Leben u. a. stationäre Clearingplätze 
für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 

       
51715 290 Betriebs- und Nebenkosten im 

Rahmen des Facility Managements 
78.000 59.000 40.000 19.456,80 

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. 
       

Geschäftsbesorgungsverträge mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). 
       
51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
1.304.000 1.515.000 1.122.000 1.158.183,82 

       
  Verpflichtungsermächtigung 1.287.000 513.000   
   Davon fällig 2027 420.000    
   Davon fällig 2028 429.000 169.000   
   Davon fällig 2029 438.000 171.000   
   Davon fällig 2030      —   173.000   

 
in € für 2025 für 2026 ab 2027 
bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 1.070.000 1.070.000 1.070.000 

 
Aufrechterhaltung von Plätzen für junge Menschen im Übergang in ein eigenständiges Leben u. a stationäre Clearingplätze 
für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
 
Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. 

       
51820 290 Mietausgaben für die Nettokalt-

miete aufgrund vertraglicher Ver-
pflichtungen aus dem Facility Ma-
nagement 

1.000 1.000 60.000      —   

 
Weniger, da z.Zt. keine Liegenschaften der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) durch Senatsverwaltung für  
Bildung, Jugend und Familie angemietet sind. 

       
51925 290 Nutzerspezifische Nebenkosten im 

Rahmen des Facility Managements 
1.000 1.000 135.000      —   

 
Weniger, da z.Zt. keine Liegenschaften durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) verwaltet werden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52501 011 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.100 1.186,00 

 
Ausgaben für Mitarbeiter/innen für die Teilnahme an Fachtagungen/Veranstaltungen. 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 1 1 1 1 1 1 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

52514 270 Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung nach PISA 

68.000 68.000 215.000 164.913,50 

 
Veröffentlichungen, die im Rahmen der verbindlichen Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms fortlaufend den Kindern 
und Eltern zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 

1 Sprachlerntagebücher 0 0 140.000   
2 Kurzinformation zum Bildungsprogramm 23.000 23.000 25.000 
3 Nachdruck des Bildungsprogramm 20.000 20.000 10.000 
4 Entwicklung und Erprobung von Beobachtungsinstrumenten 

und Dokumentationsformen 
10.000 10.000 10.000 

5 Materialien zur Sprachstandsfeststellung 15.000 15.000 15.000 
6 Materialien zur Zertifizierung Europakitas 0 0 5.000 
7 Anpassung des Bildungsprogramms an Kindertagespflege 

(KTP) 
0 0 10.000 

Summe 68.000  68.000  215.000  
 

       
52703 011 Dienstreisen 4.000 4.000 4.000 7.935,46 

 
Aufwendungen für dienstlich notwendige Reisen. 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 2 2 2 2 2 2 
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
54010 270 Dienstleistungen 7.076.000 7.076.000 7.604.000 3.240.460,85 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 225.000,0 EUR gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 225.000,0 EUR gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 5.450.000 4.200.000   
   Davon fällig 2027 5.225.000    
   Davon fällig 2028 225.000 1.475.000   
   Davon fällig 2029      —   1.475.000   
   Davon fällig 2030      —   1.250.000   

 
in € für 2025 für 2026 ab 2027 
Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 0 0 0 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 
1 Dienstleistungen im Rahmen des Kita-Ausbaus 1.000 1.000 1.000 
2 Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms für Kinder- 

tagesstätten, fortlaufende wissenschaftliche Begleitung 
und Evaluation der Umsetzung des Bildungsprogramms 
durch ein Qualitätsinstitut, Folgeprojekte aus Evaluations-
ergebnissen zur Nachsteuerung sowie Neuentwicklung  
eines Evaluationskonzeptes für die Kindertagespflege 

1.250.000 1.250.000 1.290.000 

3 Flexibilisierung Kindertagesbetreuung 600.000 600.000 578.000 
4 Qualifizierungskurse Kindertagespflegepersonen 224.100 224.100  249.000 
5 Dienstleistung im Rahmen „Zeit für Anleitung“ 0 0 71.000 
6 Digitalisierung Medienbildung, Kindertagesbetreuung 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
7 Erhebung Sanierungsbedarf Jugendfreizeiteinrichtungen 0 0 265.000 
8 Kinder- und Jugendbericht 0 0 150.000 

Summe 7.075.100 7.075.100 7.604.000 
rd. 7.076.000 7.076.000 7.604.000 

 
Zu 1. Finanzierung der Regiestelle für das Landesprogramm Kitaausbau (siehe Deckungsvermerk bei 1040/89370). 
Zu 3. Für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung sind 600.000 € pro Jahr vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
Zu 5. Beendigung der Maßnahme. 

       
54034 011 Leistungen der Selbstversicherung 1.000 1.000 1.000      —   

 
Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und den Eigenschädengrundsätzen. 

       
54053 011 Veranstaltungen 6.000 6.000 6.000 300,00 

 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Abt. V - Familie und Kindertagesbetreuung. 

       
54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.784,50 

       
54690 290 Sonstige sächliche Verwaltungs-

ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

10.000 10.000 10.000 30.093,30 
R 117.999,24 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Zuschüsse aus Rückflüssen der Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ und aus dem Landesprogramm „Kitas bewegen für die 
gute und gesunde Kita“. 
       
63201 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben 

an Länder 
25.000 25.000 18.000 23.085,30 

 
Ausgaben für das Deutsche Jugendinstitut (DJI) (Länderfinanzierung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
63621 270 Beiträge an die Unfallkasse 6.682.000 6.682.000 3.530.000 5.483.240,07 

 
Versicherungsbeiträge für Kinder während des Besuchs von Kindertagesstätten freier Träger und in Tagespflege an die  
Unfallkasse Berlin. 
Es handelt sich um eine Pflichtleistung, wonach die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nach der Satzung der 
Unfallkasse zur Zahlung verpflichtet ist. 
 
Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Kinder in Kindertageseinrichtungen  Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) 
Kita w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 103.369 107.588 - 102.056 106.222  - 102.056 106.222 - 

Anteil in % 49 51 -  49 51  - 49 51 - 

Mittel in T € 1.785 1.858 -  1.825 1.899  - 1.660 1.728 - 

Mittel in % 49 51 - 49 51  - 49 51 -  
          

  2022   2023   2024  
Nutzendenanalyse (Ist) 

Kindertagespflege w m d/k.A w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 4.044 4.209 - 3.851 4.009 - 3.851 4.009 - 

Anteil in % 49 51 - 49 51 - 49 51 - 

Mittel in T € 74 77 - 76 79 - 69 72 - 

Mittel in % 49 51 - 49 51 - 49 51 - 
Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Auswertungen aus ISBJ  

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
       

67101 262 Ersatz von Ausgaben 25.000 25.000 21.600 21.554,37 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Beiträge für Grundstücke des Fach-
vermögens 23.400 23.400 20.000 

2 Landeselternausschuss Berliner 
städtischer Kindertagesstätten 1.600 1.600 1.600 

Summe 25.000 25.000 21.600 
 
Zu 1. Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67109 270 Erstattung von Kosten der Tages-

einrichtungen für Kinder nach dem 
Kindertagesförderungsgesetz 

2.953.000 2.953.000 2.953.000 7.121.791,38 

 
Abwicklung des Kita-Altverfahrens (Zuwendungsprüfung) sowie Leistungen an Tageseinrichtungen für behinderte Kinder in 
heilpädagogischen Gruppen in freier Trägerschaft 
 
Teilfinanzierung der Qualitätsverbesserungen ab 2019 und des geplanten Platzausbaus aus den Bundesmitteln nach dem 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG – Gute-Kita-Gesetz) (siehe 
Deckungsvermerk 1040/68635). 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Kinder und Jugendliche  Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 22 56 - 22 56 -  22 56 - 

Anteil in % 28 72 -  28 72 -  28 72 -  

Mittel in T € 820 2.109 -  820 2.109 -  820 2.109 - 

Mittel in % 28 72 - 28 72 -  28 72  - 
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Auswertungen aus ISBJ 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
       

67191 270 Erstattung von Kosten für Kinder 
anderer Bundesländer in Berliner 
Tageseinrichtungen aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

70.000 70.000 70.000      —   

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Ausgaben für die Unterbringung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen für behinderte Kinder in heilpädagogi-
schen Gruppen in freier Trägerschaft. 
       
68170 259 Leistungen für Bildung und Teil-

habe - Kitaausflüge 
156.000 156.000 156.000 72.568,01 

 
Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Kitaausflüge) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz). 
 
68174 290 Leistungen außerhalb der Sozial-

hilfe 
1.000 1.000 1.000      —   

 
Sonderaufwendungen im Rahmen der Adoptionsvermittlung. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68181 259 Leistungen für Bildung und Teil-

habe - Mittagsverpflegung Kita 
9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.015.886,06 

 
Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Mittagsverpflegung) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 
29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz). 
 
Angaben zum Gender Budget: 
Zielgruppe Kinder in Kindertageseinrichtungen mit 

BuT-Berechtigung 
Geschlechterverhältnis der  
Zielgruppe in % 

w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 16.384 17.053  - 17.029 17.724  - 17.029 17.724  - 

Anteil in % 49 51 -  49 51  - 49 51  - 

Mittel in T € 3.567 3.713 -  3.567 3.713 -  4.092 4.258  - 

Mittel in % 49 51   - 49 51 -  49 51  - 
          

Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Auswertungen aus ISBJ  

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
       

68199 290 Unterstützungen und sonstige 
Geldleistungen aus Erbschaften 

1.000 1.000 1.000 10.656,27 
R 610.692,41 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
68356 253 Landeszuschüsse für Beschäfti-

gung 
1.000 1.000 15.000 14.999,92 

 
Zur unterstützenden Pflege/Instandhaltung des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums in der Wuhlheide wird Beschäfti-
gungsförderung im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik fortgeführt (körperlich schwere Arbeit in der Bauunterhaltung). Es handelt 
sich hier um Sachkostenzuschüsse zur Ergänzung von Beschäftigungsmaßnahmen zur Förderung von Arbeitsverhältnissen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68406 290 Zuschüsse an soziale oder ähnli-

che Einrichtungen 
23.466.000 23.974.000 20.952.000 19.376.393,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 22.666.000,- € 
in 2027 23.174.000,- € 
 
Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Zuschüsse an Kinder- und Jugendambulanzen zur therapeu-
tischen Versorgung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 19.805.060 19.805.060 18.883.700 

2 Fachstelle Care-Management 347.860 347.860 335.000 
3 Versorgungskoordination Kinder und Jugendliche (VKKiJu) 

für Familien mit pflegebedürftigen, versorgungsintensiven 
Kindern und Jugendlichen 800.000 800.000 800.000 

4 Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027) 2.512.670 3.020.390 933.300 
Summe 23.465.590 23.973.310  20.952.000  
rd. 23.466.000 23.974.000 20.952.000 

 
Zu 1. und 2.  Mehr wegen Verteilung der Tarifanpassung 2021-2023 auf die Teilansätze 1 und 2 (siehe Teilansatz 4, Ansatz 
2025). 
 
Zu 4. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027). 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Kinder und Jugendliche  Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 2.683 5.835  - 2.683 5.835 -  2.683 5.835  - 

Anteil in % 31,5 68,5 -  31,5 68,5 -  31,5 68,5 -  

Mittel in T € 4.756 10.341 -  4.499 9.784 -  4.814 10.469  - 

Mittel in % 31,5 68,5  - 31,5 68,5 -  31,5 68,5  - 
          

Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Sachberichte der Träger 

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
       

68407 270 Zuschüsse im Rahmen des Kita-
Ausbauprogramms 

6.000.000 6.000.000 1.000 5.951.132,45 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 6.000.000,- € 
in 2027 6.000.000,- € 
 
Konsumtive Zuschüsse an Träger zum Erhalt (Sanierung) bzw. zur Schaffung vorschulischer Betreuungsplätze (z. B. Start-
hilfemaßnahmen siehe Deckungsvermerk bei Titel 89370). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 
Zielgruppe Kindertageseinrichtungen in Berlin Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
- 

m 
- 

Zielsetzung Schaffung/Erhalt von Kita-Plätzen zur 
Gleichberechtigten Teilhabe aller  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
- 

m 
- 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse 
(Ist)  

w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl geförderte 
Plätze   1.772   3.453    2.492  

Anteil in %   -    -   -  

Mittel in T €   2.321   11.288    5.852  

Mittel in %   -    -    - 
          

Erhebungsart / 
Zählweise der  
Nutzenden: 

Geförderte neue/erhaltene Kita-Plätze 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf 
und Steuerungs-
maßnahmen 

Keine Steuerung hinsichtlich der Platzbelegung möglich; Steuerung der Kita-Förderung unter  
Berücksichtigung des Platzbedarfs und der Mittelbereitstellung 

 
       

68436 270 Zuschüsse zur Verbesserung der 
Betreuung in Kindertagesstätten 

5.354.000 2.178.000 6.366.000 4.924.009,47 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 5.354.000,- € 
in 2027 2.178.000,- €. 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Ausweitung der Qualifizierung der naturwissenschaftlich-
technischen Bildungsarbeit der Kindertagesstätten 0  0 90.030 

2 Landesprogramm „Kitas bewegen, für die gute gesunde Kita“ 350.000  350.000  309.750 
3 Zuschüsse zur Förderung von Kunst und Kultur für Kinder 574.000  573.000  400.520 
4 Masterplan Integration und Sicherheit - Kita-Angebote für Ge-

flüchtete: Sprungbrettangebote, Frühkindliche Bildung vor Ort 
(FBO), Sprachmittler 1.030.000  1.054.000  2.045.000 

5 (alt 7) Projekt Geräuschmusik 50.000  50.000  50.000 
6 (alt 9) Modellprojekt zur Kitasozialarbeit 3.200.000  1.000  3.200.000 

7 (alt 10) Erzieherinnen- und Erzieherausbildung „Wortlaut“ 150.000  150.000  150.000 
8  Verstetigung der Tarifanpassung 0  0  120.430 

Summe 5.030.000  1.854.000  6.365.730  
rd. 5.030.000 1.854.000 6.366.000 

 
Zu 3. Die Mittel des Teilansatzes sind für Zuschüsse zur Förderung von Kunst und Kultur für Kinder vorgesehen (verbind-

liche Erläuterung). 
Zu 6. Fortführung des Pilotprojektes 
Zu 7. Jeweils 150.000 € in beiden Haushaltsjahren sind für das Projekt Erzieherinnen- und Erzieherausbildung „Wortlaut“ 

vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68460 266 Zuschüsse an Einrichtungen der 

freien Jungendhilfe für Standar-
danpassungen 

1.590.000 1.590.000 1.100.000 1.017.035,38 

       
  Verpflichtungsermächtigung 265.000 710.000   
   Davon fällig 2027 265.000    
   Davon fällig 2028      —   710.000   

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz voraussichtlich wie folgt vor-
gesehen: 
in 2026 1.000.000,- € 
in 2027 1.000.000,- € 
 
Für die Aufrechterhaltung des Betriebs der Liegenschaften im Fachvermögen der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung 
bedarf es dringender Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung. Zu den dringenden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung 
zählen u. a. die Erneuerung des Stromnetzes im Volkspark Wuhlheide, Instandhaltungsmaßnahmen und die Erstellung von 
Fachplanungsunterlagen. Weiterhin sind zur Aufrechterhaltung des Betriebes der 3 bestehenden Gebäude des Berliner Not-
dienst Kinderschutz (BNK) bauliche Erweiterungen, z.B. für die IKT-Ertüchtigung, erforderlich. 
Gemäß der politischen Schwerpunktsetzung "Berlin klimafreundlicher und klimaneutral zu gestalten und zu entwickeln", dem 
Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm sowie gemäß des EWG Bln sind Sanierungsfahrpläne zu erarbeiten und umzu-
setzen. 
 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 

50% 
m 

50% 
Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 

Geschlechter 
Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50% 

m 
50% 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende - -  - - - -  - -  - 

Anteil in % 50 50 -  50 50  - 50 50 -  

Mittel in T € 175 175 -  175 175 -  550 550 -  

Mittel in % 50 50  - 50 50  - 50 50 -  
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: 

Da es sich um Mittel für Standardanpassungen in der Kinder- und Jugendhilfe handelt (bauliche 
Unterhaltung/bauliche Erweiterung) ist eine genaue Reichweitenangabe nicht möglich. 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
       

68579 011 Mitgliedsbeiträge 13.000 13.000 13.400 11.724,00 
 
Ausgaben für das Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht. 
Als Ausnahme der Bruttoveranschlagung werden die finanziellen Beteiligungen der Bezirke für den Beitrag an das Deutsche 
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht bei dem Titel 68579 vereinnahmt. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68635 270 Zuschüsse nach dem Qualitätsent-

wicklungsgesetz Kindertagesbe-
treuung 

42.400.000 39.500.000 49.154.000 43.979.402,66 

       
  Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt. 
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1040 Titel 42701, 

54010 und 67109 sowie ggü. Kapitel 1000 Titel 51185, 81240 und 81244. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Aus-
nahmen zulassen.. 

       
 
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz voraussichtlich nicht vorgesehen. 
 
Die im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) im Jahr 2026 zur Verfügung 
gestellten Bundesmittel werden zur Stärkung der Qualität in der Frühkindlichen Bildung bereitgestellt. Es werden unter ande-
rem Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe von Kindern mit Behinderung, zur Unterstützung des Quereinstiegs und der 
Fachkräftegewinnung in das Berufsfeld Kindertagesbetreuung, zur Fortbildung des pädagogischen Personals im Rahmen 
eines Kitakongresses, zur Verbesserung des Leitungsschlüssels, zur Unterstützung der Sprachförderung in Kindertagesein-
richtungen, zur Stärkung der Kindertagespflege und zur Praxisunterstützung durch Fachberatung gefördert. Die Ausgaben 
einzelner Maßnahmen laufen über die Bezirkshaushalte (z.B. Leitungsschlüssel). 
 
Angaben zum Genderbudget: Die finanziellen Mittel bei 1040/68635 speisen sich aus Bundesmitteln des Kitaqualitäts- und 
Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTG). Die Vielzahl der unterschiedlichen Maßnahmen hat eine Vielzahl unterschiedli-
cher Zielgruppen zur Folge. Eine Nutzendenanalyse ist vor diesem Hintergrund weder möglich noch zielführend.  
       
89370 270 Zuschüsse für Investitionen an 

Träger im Rahmen des Kita-Aus-
bauprogramms 

3.000.000 1.000.000 18.400.000 12.941.899,69 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1040 Titel 54010 und 

68407. 
  21.600.000,0 EUR werden künftig bei 2980/89370 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung      —   2.000.000   
   Davon fällig 2028      —   1.000.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000.000   

 
in € für 2025 für 2026 ab 2027 
Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 12.579.180 1.500.000 0 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 3.000.000,- € 
in 2027 1.000.000,- € 
 
Mit den Mitteln soll die Schaffung neuer vorschulischer Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege 
gefördert werden. Die Mittel für ergänzende Starthilfemaßnahmen sowie für die Regiestelle des Landesprogramms werden 
im Wege der Deckungsfähigkeit beim Titel 68407 bzw. 54010 zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden weitere Mittel für das 
Landesprogramm aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ zur Verfügung gestellt (siehe Kapitel 2980 
Maßnahmegruppe 10). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
89393 270 Zuschüsse für Investitionen an 

Träger zum Ausbau der Kinderbe-
treuung 

  1.000 5.264.607,07 
R 4.611,69 

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

Beendigung des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021.  
       
89394 270 Zuschüsse für Investitionen an 

Träger zum Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung aus Bundesmitteln 

  1.000      —   

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

Beendigung des Investitionsprogramms „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“.  
       
98103 890 Kommunaler Anteil an Infrastruk-

turmaßnahmen im Rahmen der Eu-
ropäischen Förderung 

       —   256.827,08 

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       

Bislang wurden bei diesem Titel die kommunalen Eigenanteile für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen 
Förderung nachgewiesen. Künftig werden diese unmittelbar bei den jeweils sachlich in Betracht kommenden Titeln in den 
Fachkapiteln veranschlagt. 
       

  Gesamtausgaben 122.289.900 115.295.900 133.766.000 130.509.057,65 
  Prozentuale Veränderung -8,6 % -5,7 %   
       

  Abschluss Kapitel 1040     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

2.672.900 2.672.900 2.672.900 2.232.122,89 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

98.000 98.000 98.000 182.644,25 

311-
347 

 Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus 
Zuweisungen u. Zuschüssen für In-
vestitionen 

  2.000 5.264.524,23 

  Gesamteinnahmen 2.770.900 2.770.900 2.772.900 7.679.291,37 
       

411-
462 

 Personalausgaben 12.374.900 12.739.900 12.020.900 11.693.051,25 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 9.178.000 9.387.000 9.991.100 5.329.194,22 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

97.737.000 92.169.000 93.352.000 95.023.478,34 

811-
899 

 Sonstige Investitionsausgaben und 
Ausgaben zur Investitionsförde-
rung 

3.000.000 1.000.000 18.402.000 18.206.506,76 

911-
989 

 Besondere Finanzierungsausga-
ben 

       —   256.827,08 

  Gesamtausgaben 122.289.900 115.295.900 133.766.000 130.509.057,65 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -119.519.000 -112.525.000 -130.993.100 -122.829.766,28 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und frühkindli-
che Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

        
 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005116   2024  8.671.629  27.065.890  35.737.519   

 Ministerielle Aufgaben und gesamtstädtische Steue-
rung im Rahmen der Berliner Jugendhilfe   2023  29.026.309  2.716.752  31.743.061   

               
               

 Von 2023 zu 2024 kam es durch Änderung eines Titels auch zu einer Änderung der Kostenart und damit zu einer Kostenverla-
gerung von bisherigen Verwaltungskosten zu Transfers (s.a. Kostenträger 75953 Sozialpädagogische Berufe und Fachkräfte).   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 75952   2024  3.650.387  1.074.495  4.724.882   

 Kindertagesbetreuung (Ministerielles Geschäftsfeld)   2023  3.425.587  2.365.753  5.791.340   
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          2024  2023   
 Menge: Ministerielles Geschäftsfeld       0  0   
 Kosten je ME in €          0,00  0,00   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,79  1,09   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          1.374.983,57  1.115.105,00   
 IST - Erträge in €          328.161,54  1.128.121,72   
 Kostendeckungsgrad in %          6,95  19,48   
     

 Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich der Kindertagesbetreuung   

     

  

Fachspezifische Informationen 
Die höheren Transfers in 2023 sind auf die Zahlung der „Brennpunktzulage“ - einem finanziellen Anreiz für Kita-Beschäftigte in 
sozial benachteiligten Gebieten - zurückzuführen. Höhere IST-Erträge in 2023 entstanden im Zusammenhang mit der Rück-
zahlung von Brennpunktzulagen und mit Rückzahlungen von Sonderzahlungen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG - Gute Kita-Gesetz). 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 75953   2024  1.235.714  25.991.395  27.227.109   

 Sozialpädagogische Berufe und Fachkräfte (Minis-
terielles Geschäftsfeld)   2023  21.520.418  350.999  21.871.417   

               
          2024  2023   
 Menge: Ministerielles Geschäftsfeld       0  0   
 Kosten je ME in €          0,00  0,00   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          4,57  4,12   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          151.415,00  20.350.685,15   
 IST - Erträge in €          520.953,98  339.647,18   
 Kostendeckungsgrad in %          1,91  1,55   
     

 Maßnahmen, die die kontinuierliche und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Qualifikation der Fachkräfte in den sozialpä-
dagogischen Berufen auf Basis landesweiter, nationaler und internationaler Standards und Erfordernisse sicherstellen.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Bei den Transferkosten in den Verwaltungskosten 2023 und den Transfers 2024 handelt es sich überwiegend um Ausgaben 
zur Unterstützung des Quereinstiegs und der Fachkräftegewinnung im Berufsfeld Kindertagesbetreuung. Die Ausgaben wurden 
in 2023 aus dem Titel 1040/ 67101 geleistet und ab 2024 aus dem Titel 1040/68635 (Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität 
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG - Gute Kita-Gesetz). Aufgrund der unterschiedlichen Kostenarten dieser 
Titel, werden die Kosten in 2023 als Transferkosten in den Verwaltungskosten und ab 2024 als Transfers ausgewiesen. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005122   2024  36.143.972  20.833  36.164.805   

 Operative Aufgaben im Rahmen von Trägerverträ-
gen und Finanzierung   2023  29.438.819  55.409  29.494.228   
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 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77146   2024  7.123.086  0  7.123.086   

 Finanzielle Förderung von Heilpädagogischen 
Gruppen   2023  6.933.910  0  6.933.910   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der belegten Plätze       124  120   
 Kosten je ME in €          57.444,24  57.782,58   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,19  1,31   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          7.122.991,38  6.933.909,72   
 IST - Erträge in €          14.603,33  27.369,04   
 Kostendeckungsgrad in %          0,21  0,39   
     

 

Finanzielle Förderung von Heilpädagogischen Gruppen in freier Trägerschaft 
 

Fachspezifische Informationen 
Die Finanzierung erfolgt auch aus Mitteln des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung (KiQuTG - Gute Kita-Gesetz, 1040/68635). 
 

  

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77147   2024  20.924.979  0  20.924.979   

 Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendam-
bulanzen / Sozialpädiatrischer Zentren (SPZs)   2023  16.715.642  0  16.715.642   

               
          2024  2023   

 
Menge: Anzahl der betreuten Kinder in Kinder- und 
Jugendambulanzen/Sozialpädiatrischen Zentren 
(KJA/SPZ) 

      10.193  10.048   

 Kosten je ME in €          2.052,88  1.663,58   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          3,60  3,15   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          20.924.979,00  16.715.642,01   
 IST - Erträge in €          285.705,70  610.130,69   
 Kostendeckungsgrad in %          1,33  3,65   
     

 
Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendambulanzen in freier Trägerschaft, die Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten 
oder Behinderungen durch interdisziplinäre Teams unter fachärztlicher Leitung medizinisch, therapeutisch, psychologisch 
und/oder heilpädagogisch wohnortnah begleiten und unterstützen. 

  

     
 Fachspezifische Informationen   
 Die Kostenerhöhung ist vor allem durch den Ausbau des heilpädagogischen Fachdienstes zurückzuführen.    
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 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005471   2024  7.205.224  0  7.205.224   

 BuT - Umsetzung Bildungs- und Teilhabepaket im 
Bereich Jugend   2023  7.124.998  0  7.124.998   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80450   2024  7.015.534  0  7.015.534   

 
T-BuT - Leistungen nach SGB II und SGB XII - Mit-
tagsverpflegung in Kindertagesstätten (Transferpro-
dukt zu 80447 und 80448) 

  2023  6.958.240  0  6.958.240   

               
          2024  2023   

 
Menge: Anzahl der leistungsberechtigten Kinder, 
welche an der Mittagsverpflegung teilgenommen 
haben (Durchschnitt im Monat) 

      24.602  24.413   

 Kosten je ME in €          285,16  285,02   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,18  1,31   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          7.015.534,49  6.958.239,62   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Auftragsweise Bewirtschaftung von Leistungen auf Bildung und Teilhabe 
- Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten   

     
 Fachspezifische Informationen   

 

Der Bund erstattet den Ländern jeweils im Folgejahr einen Großteil der BuT-Ausgaben (BuT-Transferleistungen für Beziehende 
von Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag). Dies betrifft nicht die BuT-Ausgaben für Beziehende von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialhilfe, die jedoch nur einen geringen Anteil ausmachen. Das Erstattungsverfahren 
ist kein direkter Ausgleich der Ausgaben. Vielmehr erhöht der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und 
Heizung (KdU) um einen landesspezifischen Wert in Prozentpunkten (gemäß § 46 Abs. 8 i.V.m. Abs. 11 S. 5 SGB II). Grundlage 
für diesen Wert bilden die Meldungen der Länder über die BuT-Ausgaben des Vorjahres. 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005492   2024  7.375.819  56.496.721  63.872.541   

 Operative Aufgaben im Rahmen der Kindertagesbe-
treuung   2023  5.812.757  61.312.039  67.124.796   
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 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80555   2024  0  39.368.240  39.368.240   

 
Zuschüsse aus Förderprogrammen zum Ausbau 
und Erhalt der Kindertagesbetreuung (Transferpro-
dukt) 

  2023  0  56.565.784  56.565.784   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der laufenden Maßnahmen       115  227   
 Kosten je ME in €          0,00  0,00   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          6,60  10,65   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          0,00  0,00   
 IST - Erträge in €          5.674.275,25  20.143.568,75   
 Kostendeckungsgrad in %          14,41  35,61   
     

 
Zuschüsse aus Bundes- und Landesprogrammen an Kita-Träger zur bedarfsgerechten Schaffung neuer und zur Sicherung 
vorhandener Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege - wie Investitionsprogramme "Kinderbe-
treuungsfinanzierung" des Bundes (U3-Programm), Landesprogramm "Auf die Plätze, Kitas, los" (Kitaausbauprogramm).  

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die gesunkenen Transfers in 2024 sind zurückzuführen auf geringere Zuschüsse an Träger aus Mitteln im Rahmen des Gute-
Kita-Gesetzes (Kapitel 1040, Titel 68635) sowie Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung  
(Kapitel 1040, Titel 89393 und 89394 Bundesmittel, finale Abrechnung erfolgt bis zum 31.12.2025). Bei den IST-Erträgen  
handelt es sich neben Rückzahlungen von Zuwendungsmitteln insbesondere um die Zuweisungen des Bundes zum Ausbau 
der Kinderbetreuung. In 2024 wurden weniger Erträge aus Zuweisungen des Bundes gebucht. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80842   2024  3.766.485  17.128.481  20.894.966   

 
Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und 
Qualitätsentwicklung im Bereich Kindertagesbetreu-
ung 

  2023  4.337.011  4.746.255  9.083.266   

               
          2024  2023   
 Menge: keine        0  0   
 Kosten je ME in €          0,00  0,00   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          3,50  1,71   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          1.355.182,00  2.125.211,78   
 IST - Erträge in €          34.653,46  112.001,05   
 Kostendeckungsgrad in %          0,17  1,23   
     

 

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Unterstützung der Implementierung des Berliner Bildungsprogramms für Kitas (BBP), 
der wissenschaftlichen Evaluation der Umsetzung des Bildungsprogramms sowie der Qualitätsentwicklung im Praxisfeld Kita. 
Das BBP bildet die fachlich-pädagogische Grundlage für das öffentlich finanzierte Kinderbetreuungssystem in Berlin. Das  
zugrundeliegende Bildungsverständnis wird darin ausführlich dargestellt. Das Bildungsprogramm beinhaltet verschiedene  
Bildungsbereiche, die im pädagogischen Alltag ineinandergreifen und gleichwertig sind: Gesundheit, Soziales und kulturelles 
Leben, Kommunikation (Sprachen, Schriftkultur und Medien), Kunst (Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel), Mathe-
matik, Natur - Umwelt - Technik. Es kommen auch übergeordnete Aspekte zum Tragen wie Zusammenarbeit mit den Eltern, 
Partizipation, Inklusion, Integration, Wertorientierung, Nachhaltigkeit oder auch die Gestaltung von Übergängen. Weiterhin  
werden Qualitätsansprüche und Qualitätskriterien hinsichtlich der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie  
Aufgaben und Verantwortung der Kita-Leitung sowie der Träger beschrieben. 
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Fachspezifische Informationen 
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten 2023 gegenüber 2024 hängen mit dem Modellprojekt kids.digilab.berlin im 
Deutschen Technikmuseum zusammen, das bis Ende 2023 noch von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
finanziert wurde. Höhere Transfers in 2024 entstanden durch Kosten für Treugutmittel im Rahmen der Geschäftsbesorgung 
Service-Stelle „Sprach-Kitas“ (zur Fortführung des Landesprogramms bis zum 31.07.2025), durch Zuschüsse für das Projekt 
BeoKiz (Umsetzung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur Beobachtung, Dokumentation und Einschätzung der kind-
lichen Entwicklung im KiTa‐Alltag) und der wissenschaftlichen Begleitung der Qualitätsentwicklung in Kitas. 
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Allgemeine Erläuterung 

 
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 

 
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V für Aufgaben der Familien-
politik und Familienförderung (§§ 16 ff SGB VIII). 
 
Enthalten sind die Einnahmen und Ausgaben für Projekte und Maßnahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 
Familie, u. a. durch Familienerholung oder Familienbildung. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur 
Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale  
gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus 
gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 
Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1040 verwiesen. 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 
68409 Zuschüsse an Organisationen zur Durchführung von Erholungsreisen 
68427 Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen 
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 290 Rückzahlungen von Zuwendungen 210.000 210.000 210.000 758.327,16 
 
Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. 

       
18210 812 Tilgungen 1.000 1.000 1.000      —   

 
Rückflüsse aus Familiendarlehen. 

       
  Gesamteinnahmen 211.000 211.000 211.000 758.327,16 
  Prozentuale Veränderung      —        —     
       
  Ausgaben     
       

52601 290 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.600 2.600 2.600 601,33 
 
Notariatsgebühren für Adoptivkinder sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dolmetschern. 

       
54010 290 Dienstleistungen 871.000 871.000 950.000 1.239.912,35 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 721.000,0 EUR gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 721.000,0 EUR gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 1.442.000 1.442.000   
   Davon fällig 2027 721.000    
   Davon fällig 2028 721.000 721.000   
   Davon fällig 2029      —   721.000   

 
in € für 2025 für 2026 ab 2027 
Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 219.000 35.000 0 

 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Erarbeitung von Instrumenten zur Umsetzung 
des Familienfördergesetzes 150.000 150.000 150.000 

2 Servicestelle Berliner Familienzentren 35.000 0 219.000 
3 Familienportal 471.000 471.000 471.000 
4 Umsetzung Landesprogramm Stadtteilmütter 215.000 250.000 110.000 

Summe 871.000 871.000 950.000 
 
Zu 2. Weniger wegen Abschichtung des Landesprogramms Familienzentren ab 2026 in die Bezirke.  

       
54079 290 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.700.000 394.482,82 

 
Ausgaben für die Unterstützung der Arbeit der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut, insbeson-
dere zur Prozessbegleitung in den Bezirken, zur Stärkung integrierter bezirklicher Strategien (IBS) sowie für die Arbeit der 
Geschäftsstelle (z. B. Durchführung der jährlichen Fachtagung). 
Die Mittelverausgabung erfolgt ab 2026 aus dem Titel 67101. 

       
63207 290 Anteil an gemeinsamen Einrichtun-

gen der Länder 
400.000 400.000 201.000 250.662,76 

 
Ausgaben (Berliner Anteil) für die gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg in Potsdam.  
Die Zentrale Adoptionsstelle hat koordinierende Aufgaben.  
Kostenbeitrag des Landes Berlin gemäß Art. 5 des Staatsvertrages vom 13.01.1994. 
 
Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67101 290 Ersatz von Ausgaben 1.000.000 1.000.000      —        —   

 
Ausgaben für die Unterstützung der Arbeit der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut, insbeson-
dere zur Prozessbegleitung in den Bezirken, zur Stärkung integrierter bezirklicher Strategien (IBS) sowie für die Arbeit der 
Geschäftsstelle (z. B. Durchführung der jährlichen Fachtagung). 

       
68406 290 Zuschüsse an soziale oder ähnli-

che Einrichtungen 
1.051.000 1.075.000 1.237.000 1.020.000,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 1.051.000,- € 
in 2027 1.075.000,- € 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Zuschüsse für Berliner Beirat für Familienfragen 218.440 218.440 270.000 
2 Zuschüsse an die Stiftung Hilfe für die Familie – 

Stiftung des Landes Berlin 794.270 794.270 950.000 
3 Verstetigung der Tarifanpassung 38.290 61.830 16.859 

Summe 1.051.000 1.074.540 1.236.859 
rd. 1.051.000 1.075.000 1.237.000 

 
Zu 1. und 2. Verteilung der Tarifanpassung 2021-2023 auf die Teilansätze 1 und 2 (siehe Teilansatz 3, Ansatz 2025). 
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027). 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Der Berliner Beirat für Familienfragen hat nach § 24 AG KJHG die Aufgabe, den Senat in Fragen der Familienpolitik zu  
beraten, ihm Impulse für familienpolitische Maßnahmen zu geben und die Interessen der Familien im Land Berlin in die Politik 
einzubringen. Kernstück seiner Arbeit ist der Familienbericht, der jede Legislaturperiode vorgelegt wird. Der Berliner Beirat 
für Familienfragen setzt sich mit einer Vielzahl von Themen auseinander, die sowohl Kinder als auch Elternteile beiderlei 
Geschlechts betreffen. Im Gremium selbst sind in der 19. Wahlperiode rund 40 % männliche und 60 % weibliche Mitglieder. 
Diese werden überwiegend lt. § 24 AG KJHG von den vertretenen Organisationen benannt und von dem für Familie  
zuständigen Mitglied des Senats berufen. Eine Nutzendenanalyse ist vor diesem Hintergrund weder möglich noch zielführend.  

       
68409 263 Zuschüsse an Organisationen zur 

Durchführung von Erholungsrei-
sen 

1.201.000 1.224.000 1.039.000 999.232,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 1.201.000,- € 
in 2027 1.224.000,- € 
 
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienerholung für Familien mit besonderen Belastungen (Leistungen gemäß § 20 b Abs. 1, 
Ziff. 4 Familienfördergesetz (AGKJHG). 
 
Berücksichtigung der Verstetigung der Tarifanpassung 2024-2027 (jährlich jeweils 61.930,- €/84.352,- €). 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Mütter und Väter  Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 

65% 
m 

35% 
Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter, 

aber auch Teilhabe armutsbetroffener alleinerzie-
hender Familien 

Angemessenes  
Geschlechterverhältnis 
(Soll) in % 

w 
65% 

m 
35% 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 448 209  - 448 209  - 570 273 -  

Anteil in % 68 32 -  68 32  - 68 32  - 

Mittel in T € 409 193 -  577 272  - 707 332 -  

Mittel in % 68 32  - 68 32  - 68 32  - 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: 

Zählung der mitreisenden Mütter und Väter (die mitreisenden Kinder sind in den Nutzendenzah-
len nicht enthalten) 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die höhere Nutzung der Familienerholung durch Mütter ergibt sich insbesondere aus der  
Tatsache, dass armutsbetroffene alleinerziehende Familien eine Kernzielgruppe darstellen. 
Diese sind in der Mehrheit Mütter.  

 
       

68422 265 Zuschüsse für Familienberatungs-
stellen 

513.000 523.000 375.000 261.774,77 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 513.000,- € 
in 2027 523.000,- € 
 
Zuschuss an den Adoptions- und Pflegekinderdienst der Caritas/Diakonie. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 
2024-2027 (jährlich jeweils 36.170,- €/45.420,- €). 
100.000 € pro Haushaltsjahr sind für die Adoptionsstelle der Caritas vorgesehen (verbindliche Erläuterung) 

       
68427 263 Zuschüsse für Familienbildungs-

maßnahmen 
20.026.000 20.520.000 20.823.000 17.098.959,04 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 20.026.000,- € 
in 2027 20.520.000,- € 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 

1 Zuschüsse für Projekte der Familienbildung, insbesondere 
zur Beratung in Fragen der Erziehung, Partner- und Eltern-
schaft wie z. B. Themen wie Schwangerschaft, Geburt und 
frühkindlichen Entwicklung sowie zielgruppenspezifische 
Beratungs- und Vernetzungsangebote (z. B. Alleinerzie-
hende, Väter etc.).  1.285.890 1.285.890 1.478.350 

2 Aufsuchende Elternhilfe im Rahmen des Konzepts für ein 
Netzwerk Kinderschutz (Zielgruppe werdende Eltern). 162.740 162.740 155.000 

3 Aufbau und Koordinierung ehrenamtlicher Unterstützungs-
angebote 102.570 102.570 96.550 

4 Landesprogramm Berliner Familienzentren 0 0 4.073.910 
5 Lokale Bündnisse für Familien 0 0 31.390 
6 Landesprogramm Stadtteilmütter 13.914.450 13.874.450 11.330.153 
7 Beratungs- und Familienarbeit der Serbisch-Orthodoxen 

Gemeinde Berlin 100.000 100.000 100.000 
8 Modellprojekt Familienzentrum (Armutssensibilität) 83.000 83.000 83.000 
9 Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027) 2.266.790 2.801.350 788.258 

10 Koordinierungsstelle Rucksack und Griffbereit 160.000 160.000 160.000 
11 Landesprogramm Stadteilmütter 0 0 226.000 
12 Zusatzqualifizierung Stadtteilmütter 0 0 100.000 
13 Ausbau Väter- und Männerarbeit 250.000 250.000 200.000 
14 Familienzentren an Grundschulen 1.700.000 1.700.000 2.000.000 

Summe 20.025.440 20.520.000 20.822.611 
rd. 20.026.000 20.520.000 20.823.000 

 
Zu 1., 2., 3., und 6. Verteilung der Tarifanpassung 2021-2023 auf die Teilansätze (siehe Teilansatz 9, Ansatz 2025). 
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Zu 4. Abschichtung des Landesprogramms Familienzentren in die Bezirke zum 01.01.2026. 
Zu 6. Von den Mitteln sind 258.000 € im Haushaltsjahr 2026 sowie 218.000 € im Haushaltsjahr 2027 für die „Tegelmütter“ 
vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
Zu 7. Jeweils 100.000 € in beiden Haushaltsjahren sind für die Beratungs- und Familienarbeit der Serbisch-Orthodoxen  
Gemeinde Berlin vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
Zu 9. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027),.reduziert um die an die Bezirke abgeschichteten Tarifmittel 
2025 für die Familienzentren (jeweils -125.000 €) 
Zu 11. und 12. Verlagerung zum Teilansatz 6. 
Zu 13. Jeweils 150.000 € in beiden Haushaltsjahren sind für die KungerKiezInitiative „Zusammen wachsen – vielseitige, 
nachhaltige Väter- und Familienarbeit im Treptower Norden vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
TA 1: Die Erziehungskompetenzorientierte Unterstützung, wie auch die Beziehungskompetenzanregungen finden sich in den 
geschlechtersensiblen Angebotsstrukturen für Mütter und Väter wieder. Bei nahezu allen Trägern finden auch geschlechter-
differenzierte Angebote statt, nachvollziehbar insbesondere am Beispiel des Väterzentrums Berlin e. V. oder des VAMV e. V. 
Bei den Angeboten in Teilansatz 1 sind die angestrebten Geschlechterverhältnisse sehr unterschiedlich und nicht sinnvoll 
zusammenzufassen. 
 
TA 3: Über diesen Teilansatz wird die Landeskoordination von wellcome finanziert, welche sich nicht unmittelbar an Familien 
richtet, sondern an die dezentralen wellcome-Standorte. 
 
Das ehrenamtliche Unterstützungsangebot richtet sich an Familien mit Kindern kurz nach der Geburt (0-1J.). Ziel ist es, die 
für Betreuung hauptsächlich zuständige Person in der Familie zu entlasten und über weitere Unterstützungsangebote zu 
informieren. Bei Kindern dieser Altersgruppe ist das i. d. R. überwiegend die Mutter. Es werden von den Müttern mit Bedarf 
nach Entlastung fast ausschließlich weibliche Ehrenamtliche nachgefragt, da der Hilfebedarf sich zumeist um Fragen und 
Themen rund um die Geburt handelt (Stillen etc.). 
Eine Nutzendenanalyse nach Geschlecht ist vor diesem Hintergrund nicht zielführend. 
 
TA 4: Im Landesprogramm Berliner Familienzentren wurde in den betreffenden Jahren keine geschlechterdifferenzierte  
Erhebung durchgeführt. Eine Besuchendenstatistik differenziert nach Geschlecht wird ab 2025 berlinweit für die Angebots-
form 1 – einrichtungsgebundene Angebote der Familienförderung etabliert. 
 
TA 6: 

Zielgruppe Familien Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter – hier dafür insbesondere 
Unterstützung von Frauen in einem Peer-
to-Peer-Ansatz 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
60 

m 
40 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist)  w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 3.100 1.000  - 3.700 1.400  - 3.500 1.400  - 

Anteil in % 76 24 -  73 27  - 71 29  - 

Mittel in T € 4,468 1,411 -  5,152 1,905  - 6,833 2,790  - 

Mittel in % 76 24  - 73 27  - 71 29  - 
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: 

Stadtteilmütter dokumentieren nur bei Besuch von Familien das Geschlecht. Bei den anderen 
Tätigkeiten im Sozialraum wird bei den Nutzenden nicht nach Geschlecht unterschieden, wes-
halb sie in den o.g. Zahlen nicht enthalten sind. 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die Stadtteilmütter wirken daraufhin, dass bei den Familienbesuchen die Väter auch partiell 
teilnehmen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68435 263 Sonstige Zuschüsse für die freie 

Jugendhilfe 
6.509.000 6.644.000 5.392.000 7.639.355,97 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 6.509.000,- € 
in 2027 6.644.000,- € 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 
  € € € 

1 Zuschüsse für sozialpädagogische Medien, Lern- und  
Beratungsangebote, die sich an Eltern und andere Erwach-
sene mit Erziehungsverantwortung richten. Zielgruppe sind 
insbesondere Familien in belasteten Lebenssituationen  
sowie in Übergangsphasen 434.630 434.630 434.630 

2 Zuschuss an die zentrale Betreuung und Führung von  
Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften für 
ausländische Minderjährige 5.610.395 5.610.395 4.708.660 

3 Zuschuss für ehrenamtliche Patenschaften 47.080 47.080 47.080 
4 Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027) 416.540 551.140 201.064 

Summe 6.508.645  6.643.245 5.391.434 
rd. 6.509.000 6.644.000 5.392.000 

 
Zu 2. Mehr wegen Verteilung der Tarifanpassung 2021-2023 auf den Teilansatz 2 (siehe Teilansatz 4, Ansatz 2025) sowie 
Berücksichtigung der erforderlichen Betriebskosten. 
Zu 4. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024-2027). 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Gegenstand der Förderung ist die Erarbeitung und Verbreitung von Elternmedien. Alle Eltern erhalten bei der Erstgeburt 
eines Kindes die ElternMail Berlin. Es werden zielgruppen- und themenspezifisch weitere Verbreitungskanäle genutzt. Eine 
Analyse der Lesenden nach Geschlecht ist nicht möglich. 

       
  Gesamtausgaben 31.574.600 32.260.600 31.719.600 28.904.981,04 
  Prozentuale Veränderung -0,5 % 2,2 %   
       

  Abschluss Kapitel 1041     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

211.000 211.000 211.000 758.327,16 

  Gesamteinnahmen 211.000 211.000 211.000 758.327,16 
       

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 874.600 874.600 2.652.600 1.634.996,50 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

30.700.000 31.386.000 29.067.000 27.269.984,54 

  Gesamtausgaben 31.574.600 32.260.600 31.719.600 28.904.981,04 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -31.363.600 -32.049.600 -31.508.600 -28.146.653,88 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und früh- 
kindliche Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005124   2024  22.041.785  1.817.131  23.858.916   

 Operative Aufgaben im Rahmen der Beratung / Be-
treuung von Familien   2023  19.247.906  1.909.588  21.157.494   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81231   2024  8.451.882  0  8.451.882   

 
Familienbildung - Einrichtungsgebundene Angebote 
(Angebotsform 1: Familienzentren, Familientreff-
punkte u.ä.) 

  2023  7.903.019  0  7.903.019   

  

Epl. 10 - Seite 285



 1041 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Familienpolitik und Familienförderung - 

 

 

               
          2024  2023   
 Menge: Angebotsstunde       89.706  84.961   
 Kosten je ME in €          94,22  93,02   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,42  1,49   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          7.828.441,77  7.444.452,60   
 IST - Erträge in €          249.160,95  123.388,38   
 Kostendeckungsgrad in %          2,95  1,56   
     

 
Familien suchen Einrichtungen der Familienförderung auf, die als wichtige Anlaufpunkte für Familien in Wohnortnähe verläss-
lich adressierbar sind und eine Vielfalt von Angeboten der Familienförderung vorhalten. 
Dazu zählen insbesondere Angebote von Familienzentren. 

  

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81232   2024  2.566.678  971.519  3.538.196   

 Familienbildung - Angebote im häuslichen Kontext 
(Angebotsform 2)   2023  3.016.655  934.746  3.951.401   

               
          2024  2023   
 Menge: Angebotsstunde       39.042  53.641   
 Kosten je ME in €          65,74  56,24   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,59  0,74   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          2.286.138,48  2.553.559,02   
 IST - Erträge in €          86.028,23  60.852,24   
 Kostendeckungsgrad in %          2,43  1,54   
     

 

Familien werden in ihrem häuslichen Umfeld aufgesucht und in belastenden Familiensituationen unterstützt.  
Das können z.B. folgende Angebote sein:  
- Stadteilmütter  
- Familienhebammen  
- Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten und Bildungswegbegleitung 

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Bei den Transfers handelt es sich um Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen (Kapitel 1042, Titel 67193). Damit 
werden Hilfsangebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren unterstützt (Abt. 
III). 

  

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81233   2024  8.980.426  845.613  9.826.039   

 Familienbildung - Angebote im Sozialraum (Ange-
botsform 3)   2023  6.682.481  974.842  7.657.323   

               
          2024  2023   
 Menge: Angebotsstunde       117.640  115.967   
 Kosten je ME in €          76,34  57,62   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,65  1,44   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          8.702.230,94  6.528.958,01   
 IST - Erträge in €          219.884,76  111.012,05   
 Kostendeckungsgrad in %          2,24  1,45   
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Familien können an vielfältigen gesamtstädtischen Angeboten der Familienförderung teilnehmen, die nicht in der Angebotsform 
1, insbesondere in Familienzentren, erbracht werden. Zur Angebotsform im Sozialraum gehören z. B. Angebote in Kinderta-
gesstätten, Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen und Geflüchtetenunterkünften. Die Angebote können an verschiedenen Or-
ten stattfinden. Die Angebote werden vor Ort mit Partnern in den jeweiligen Sozialräumen konzipiert und/ oder durchgeführt. 

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten 2024 gegenüber 2023 ergaben sich aus höheren Zuwendungen für das 
Landesprogramm Stadtteilmütter. 
Bei den Transfers handelt es sich um Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen (Kapitel 1042, Titel 67193). Damit 
werden Hilfsangebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren unterstützt 
(Abt. III). 

  

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005125   2024  17.512.648  186.357.793  203.870.441   

 Operative Aufgaben im Rahmen von Adoption, Vor-
mundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft   2023  16.187.672  159.543.414  175.731.085   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77152   2024  5.435.212  0  5.435.212   

 Vormundschaft / Pflegschaft / Beistandschaft   2023  4.641.531  0  4.641.531   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Amtsvormünder       110  105   
 Kosten je ME in €          49.411,02  44.205,06   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,91  0,87   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          5.335.927,90  4.538.334,67   
 IST - Erträge in €          127.401,20  81.741,88   
 Kostendeckungsgrad in %          2,34  1,76   
     

 Durchführung von Maßnahmen, die eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Vorschriften sicherstellen sollen.   
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung III für Aufgaben der obersten 
Landesjugendbehörde und des Landesjugendamtes (Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie des Kinderschutzes).  
 
Jugendarbeit: 
Enthalten sind die Einnahmen und Ausgaben für Projekte und Maßnahmen gemäß § 11 und 12 SGB VIII in Verbindung mit 
den §§ 6 und 7 AG KJHG. Im Schwerpunkt sind es Zuwendungen aus den Zuschüssen der DKLB-Stiftung. Die Förderstruktur 
enthält die aus den Erläuterungen zu Titel 68490 ersichtlichen Teilprogramme. Weiterhin sind in dem Kapitel die Zuschüsse 
für das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gBmbH aufgeführt. 
Im Kapitel sind auch zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben der EU aus dem ESF und des Bundes aus der Bundes-
stiftung Frühe Hilfen nachgewiesen. 
 
Aufgabe der Jugendarbeit ist die allgemeine Förderung junger Menschen. Die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit richten 
sich an alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren jeden Geschlechts, unabhängig 
von ihrer individuellen Bedürftigkeit und ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit. Sie zielen auf eine ganz-
heitliche Entfaltung der Persönlichkeit junger Menschen, ihrer sozialen Bezüge und ihrer Handlungsfähigkeit in einem demo-
kratischen Gemeinwesen. Hierzu geht die Jugendarbeit von den unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen der ver-
schiedenen Geschlechter aus. Aufgrund der verschiedenen Altersgruppen und Differenzierungen innerhalb der Zielgruppen 
umfasst das Arbeitsfeld eine Vielfalt von Einrichtungen und Angeboten. Grundprinzip der Jugendverbandsarbeit ist die Selbst-
organisation junger Menschen und die Ausrichtung an und in demokratischen und partizipatorischen Strukturen. Vom Orga-
nisationsprinzip der Verbände her kann ihre Arbeit nicht durch „öffentliche“ oder andere Träger ersetzt werden. Die Arbeit 
zielt auf Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und Entwicklung gesellschaftlicher Mitbestimmung.  
 
Jugendsozialarbeit: 
Enthalten sind auch die Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen gemäß § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit. Aufgabe der 
Jugendsozialarbeit ist es, jungen Menschen, die aufgrund individueller und/oder sozialer Benachteiligungen oder Beeinträch-
tigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen anzubieten. Die Hilfen sollen ihre 
schulische und berufliche Ausbildung (Schulsozialarbeit), Eingliederung in die Arbeitswelt (Jugendberufshilfe) und ihre soziale 
Integration (aufsuchende Jugendsozialarbeit und Streetwork) fördern. 
 
Kinderschutz: 
Enthalten sind Einnahmen und Ausgaben für den präventiven und reaktiven Kinderschutz gemäß §§ 8 a und 8 b SGB VIII 
und der Frühen Hilfen gemäß § 3 Abs. 4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). 
 
Aufgabe des Kinderschutzes ist, Kindeswohlgefährdungen mit präventiven Maßnahmen vorzubeugen, sie rechtszeitig zu 
erkennen sowie den Personensorgeberechtigten im Fall einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung Hilfen, Unterstützung und 
Beratung anzubieten um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Schwerpunkt der Finanzierung ist die Förderung von prä-
ventiven Maßnahmen insbesondere im Bereich der Frühen Hilfen; die Unterstützung bei der fachlichen und medizinischen 
Erkennung von Kindeswohlgefährdungen; die Beratung, Unterstützung und Therapie von Kindern und Jugendlichen, die von 
Gewalt betroffen sind, sowie die Beratung von Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen. Die 
Beratung von Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, bezieht sich auf die Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
 
Das Kapitel enthält auch die fachübergreifenden Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1045. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur 
Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale  
gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus 
gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
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B. Gender Budgeting 
 
Um die Umsetzung der geschlechterrelevanten rechtlichen Vorgaben des Abgeordnetenhauses und des Senats (Druck- 
sachen 15/190, 15/397, 15/1503, 15/415 und 15/601) zu fördern, hat der Landesjugendhilfeausschuss „Leitlinien zur Ver-
ankerung geschlechtsbewusster Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“  
verabschiedet. Die Leitlinien formulieren grundlegende pädagogische und strukturelle Standards für eine geschlechts- 
bewusste Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat in einem „Jugend-Rundschreiben“ (Nr. 37/2006) den  
Geschäftsbereichen Jugend der Bezirksämter von Berlin die Umsetzung dieser „Leitlinien“ empfohlen. Die Standards sollen 
als Anregungen zur Gestaltung und Weiterentwicklung geschlechtergerechter Angebotsstrukturen für Mädchen und junge 
Frauen sowie Jungen und jungen Männer dienen.  
 
Des Weiteren hat die Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII „geschlechterdifferenzierte Arbeit mit Mädchen und 
Jungen in der Jugendhilfe“ im Auftrag des LJHA einen Bericht zum Stand der Entwicklung des Gender Budgeting in der 
Berliner Jugendhilfe vorgelegt, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass Gender Budgeting nicht einfach eine Verteilung der 
Haushaltsmittel von 50/50 bedeuten kann, sondern differenziert nach Handlungsfeldern und Zielgruppen zu betrachten ist. 
Diesen Vorstellungen folgend, wird in den einzelnen Feldern der Jugendhilfe untersucht, wie die Mittel für Mädchen und 
Jungen eingesetzt werden und ob diese Mittelverteilung so gewünscht und sinnvoll oder eventuell eine Umsteuerung  
notwendig ist. Ergeben sich aus der qualitativen Auswertung der Daten ggf. signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Beteiligung der Geschlechter und der finanziellen Ressourcenverteilung, werden die Ergebnisse mit qualitativen  
Fragestellungen für Umsteuerungsentscheidungen verbunden. Hierdurch soll langfristig eine gleichberechtigte Teilhabe der 
Geschlechter und mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe sicher-
gestellt werden. 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 

52501 Aus- und Fortbildung 
52703 Dienstreisen 
68425 Zuschüsse für freie Jugendarbeit 
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe 
68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 
68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 
68692 Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027) 

 
 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
Stand Oktober 2024 

Personalstruktur nach Personen – SenBJF, Kapitel 1042  
Statusgruppe   Beschäftigte Weiblich Männlich, divers,  

ohne Angabe 
     Beschäftigte Beschäftigte in   

Prozent   Beschäftigte Beschäftigte in 
Prozent 

 Gesamtsumme     144 106 73,6% 38 26,4% 
Gesamtsumme Verbeamtete 44 29 65,9% 15 34,1% 

 Arbeitnehmende 100 77 77,0% 23 23,0% 

Personalstruktur nach VZÄ - SenBJF, Kapitel 1042  
Statusgruppe VZÄ der 

Beschäftigten Weiblich Männlich, divers,  
ohne Angabe 

   VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 

VZÄ der 
Beschäftigten 

VZÄ der 
Beschäftigten in 

Prozent 
 Gesamtsumme 136,2 98,7 72,4% 37,5 27,6% 
Gesamtsumme Verbeamtete 41,4 26,8 64,7% 14,6 35,3% 
 Arbeitnehmende 94,8 71,8 75,8% 22,9 24,2% 

Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ - SenBJF, Kapitel 1042  
Statusgruppe Haushaltsbrutto Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten* 

   Weiblich Männlich, divers, ohne Angabe 
 Gesamtsumme 782.947,57 5.905,99 6.015,70 
Gesamtsumme Verbeamtete 234.555,05 5.584,48 5.806,65  

Arbeitnehmende 548.392,52 6.031,72 6.155,09 
* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. 
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozial- 
versicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt. Daraus ergeben sich die niedrigeren Haushaltsbruttodaten für  
verbeamtete Dienstkräfte im Verhältnis zu den Daten der Arbeitnehmenden. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 261 Rückzahlungen von Zuwendungen 530.000 530.000 530.000 934.925,60 
 
Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. 

       
11979 261 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 10.321,00 

       
23190 261 Zweckgebundene Einnahmen vom 

Bund für konsumtive Zwecke 
4.000 4.000 4.000 3.080.164,14 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 67193. 
       

 
Einnahmen des Bundes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.  
       
27292 253 Zuschüsse der EU aus dem ESF 

für konsumtive Zwecke (Förderpe-
riode 2021-2027) 

3.384.000 1.159.000 1.452.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68692. 
       

 
Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF+) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen  
Programm für die Förderperiode 2021-2027 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt  
rd. 41 Mio. €. 
 
Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet. 
(vgl. Erläuterungen zu Titel 68692). 
 
Mehr in 2026 und weniger in 2027 aufgrund von internen Umschichtungen im gesamten ESF+ des Landes Berlins gemäß 
den Anpassungen im operationellen Programm des Landes Berlins. Das FI 7 „Brücken bauen“ dient nun der Zielerreichung 
soziale Inklusion. 
       
27295 253 Zuschüsse der EU aus dem ESF 

für konsumtive Zwecke (Förderpe-
riode 2014-2020) 

       —   12.041,34 

       
  Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 
       
28290 261 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
15.784.000 15.784.000 16.132.000 15.884.341,18 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490. 
       

 
Satzungsgemäße Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie wird erwartet für Projekte der Jugendarbeit, der  
Jugendsozialarbeit und der übrigen Jugendhilfe. 
Mehr aufgrund der Verstärkung des korrespondierenden Ausgabetitels 1042/68490, TA 2 (+200 T€). 
Verlagerung des Anteils der für den Landesmusikrat vorgesehenen Zuschüsse in den Einzelplan 08 zur Bündelung in einem 
gemeinsamen Titel (1042/68490 TA 3: -48.000 €/ -48.000 €) 
       

  Gesamteinnahmen 19.703.000 17.478.000 18.119.000 19.921.793,26 
  Prozentuale Veränderung 8,7 % -11,3 %   
       
  Ausgaben     
       

41201 011 Aufwendungen für ehrenamtlich 
Tätige 

3.000 3.000 3.000 3.000,00 

 
Entschädigung der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und dessen Unterausschüsse nach Maßgabe der Ver- 
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der 
Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen. 

       
42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtin-

nen und Beamten 
2.968.000 3.057.000 2.934.500 2.606.658,75 

       
  82.500,0 EUR werden künftig bei 1043/42201 nachgewiesen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
65.700 65.700 65.700 101.017,75 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 

1 Bewährungshilfe 38.000 38.000 38.000 
2 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderschutz 6.000 6.000 6.000 
3 Rechtsberatung junger Menschen 4.000 4.000 4.000 
4 Jugendpolitische Zusammenarbeit 10.600 10.600 10.600 
5 Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH) 7.100 7.100 7.100 

Summe  65.700 65.700 65.700 
 

       
42790 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

1.000 1.000 1.000 91.131,04 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
       
42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
7.486.000 7.710.000 7.202.000 6.077.092,25 

       
  301.000,0 EUR werden künftig bei 1043/42801 nachgewiesen. 
       
42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
98.900 102.000 96.000 255.604,36 

       
42890 011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus 

zweckgebundenen Einnahmen 
1.000 1.000 1.000 1.126.365,77 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
       
44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 173.000 173.000 173.000 120.567,37 

       
51101 261 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 3.200 1.541,80 

 
Geschäftsbedarf im Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderschutz. 

       
51190 290 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-

brauchsgegenstände aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

1.000 1.000 1.000 95.374,82 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
       
52501 011 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.200 11.878,00 

 
Ausgaben für Mitarbeiter/innen für die Teilnahme an Fachtagungen/Veranstaltungen. 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

  

Epl. 10 - Seite 292



 1042 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Jugend und Kinderschutz - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52703 011 Dienstreisen 9.000 9.000 9.100 4.065,37 

 
Aufwendungen für dienstlich notwendige Reisen. 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

54010 263 Dienstleistungen 226.000 226.000 376.000 422.690,75 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Jugend- 
sozialarbeit und Kinderschutz 

103.000 103.000 103.000 

2 Startprogramm Platzausbau Hilfen zur Erziehung (HzE) 75.000 75.000 150.000 
3 Berichtswesen Flexibudget 48.000 48.000 48.000 
4 Evaluation der Prävention von Jugendgewalt 0 0 75.000 

Summe  226.000 226.000 376.000 
 
Zu 2. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Zu 4. Weniger aufgrund der Durchführung der Evaluation durch den öffentlichen Träger. 

       
54053 261 Veranstaltungen 79.000 79.000 87.000 62.693,15 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Internationale Begegnungen - jugendpolitische Zusammenarbeit 33.800 33.800 37.800 
2 Veranstaltungen zu Erziehungshilfen 2.200 2.200 2.200 
3 Veranstaltungen zur außerschulischen Bildung junger Menschen 43.000 43.000 47.000 

Summe  79.000 79.000 87.000 
 

       
54079 011 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 1.800      —   

       
63201 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben 

an Länder 
57.000 57.000 63.100 87.812,25 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Ersatz von Ausgaben im Bereich des gesetzlichen Jugend- 

schutzes 
38.480 38.480 44.580 

2 Umlage für Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 450 450 450 
3 Ausgaben für die pädagogische Arbeit der Internationalen  

Jugendbegegnungsstätte Auschwitz 
4.870 4.870 4.870 

4 Erziehungs- und Familienberatung im Internet – virtuelle  
Beratungsstelle (Beschluss der JMK, anteiliger Länderzuschuss) 

13.200 13.200 13.200 

Summe  57.000 57.000 63.100 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
67101 261 Ersatz von Ausgaben 645.000 645.000 939.000 542.005,08 

       
  Verpflichtungsermächtigung 900.000      —     
   Davon fällig 2027 300.000    
   Davon fällig 2028 300.000      —     
   Davon fällig 2029 300.000      —     

 
Verpflichtungen aus Vorjahren: 

In € Für 2026 Für 2027 Ab 2028 
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen 300.000  300.000 300.000 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Pauschalierter Ausgabenersatz an Organisationen der Jugend-

hilfe zur Durchführung von Gedenkstättenfahrten in ehemalige 
Konzentrationslager (insbesondere Auschwitz) 

150.000 150.000 150.000 

2 Einrichtung von Kinderschutzambulanzen 300.000 300.000 300.000 
3 Leistungen der Berliner Beratungsstelle für Betroffene sexueller 

Gewalt zum EHS (ergänzendes Hilfesystem) 
195.000 195.000 195.000 

4 Mobiles Schulungsteam Kinderschutz 0 0 294.000 
Summe  645.000 645.000 939.000 

 
Zu 4. Das Projekt wird zukünftig aus Titel 68425, Teilansatz 5 finanziert. 

       
67193 263 Ersatz von Ausgaben aus zweck-

gebundenen Einnahmen Bun-
desstiftung Frühe Hilfen -öffentli-
che Jugendhilfe- 

1.000 1.000 1.000 1.817.131,41 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
       
68406 290 Zuschüsse an soziale oder ähnli-

che Einrichtungen 
1.079.000 1.099.000 1.883.000 495.136,42 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 1.079.000 € 
in 2027 1.099.000 € 
 

Tei-
lansatz 

Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Zuschüsse an den Landesverband Deutscher Sinti und Roma  
Berlin-Brandenburg e. V. und an den Verein zum Erhalt der Kultur 
Dt. Sinti und Roma e. V. (VEK Dt. Sinti und Roma) 

322.220 322.220 317.000 

2 Startprogramm Platzausbau Hilfen zur Erziehung (HzE) 710.000 710.000 1.550.000 
3 Verstetigung der Tarifanpassung 46.590 66.080 15.390 

Summe  1.078.810 1.098.300 1.882.390 
gerundet  1.079.000 1.099.000 1.883.000 

 
Zu 2. Stärkung der Jugendwohnagentur 
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68424 262 Zuschüsse für Eingliederungsmaß-

nahmen 
765.000 783.000 725.000 583.644,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 765.000 € 
in 2027 783.000 € 
 

Tei-
lansatz 

Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Zuschüsse zur Förderung der Resozialisierung Jugendlicher 
sowie für ein Projekt der Straßensozialarbeit 

499.620 499.620 546.440 

2 Projekt „berliner jungs“ des Trägers HILFE FÜR JUNGS e.V. 153.430 153.430 147.260 
3 Verstetigung der Tarifanpassung 111.240 129.040 31.300 

Summe  764.290 782.090 725.000 
gerundet  765.000 783.000 725.000 

 
Zu 1. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 

       
68425 261 Zuschüsse für freie Jugendarbeit 41.531.000 42.398.000 41.968.000 35.603.585,34 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 41.531.000 € 
in 2027 42.398.000 € 
 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Zuschüsse für die Verstärkung und Unterstützung hinausreichen-

der Jugendarbeit (insbesondere Angebote für junge Menschen 
außerhalb von Einrichtungen der Jugendarbeit, die Hilfe und  
Unterstützung zum Ausgleich von Benachteiligung benötigen) 

3.131.730 3.131.730 2.990.640 

2 Zuschüsse für die Jugendverbandsarbeit und Jugendbildungs-
stätten 

2.909.420 2.909.420 3.708.730 

3 Zuschüsse für die Kooperation im Bereich der technischen und 
sozialpädagogischen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit und 
für außerschulische Bildungsabschlüsse 

675.470 675.470 501.980 

4 Zuschüsse für die Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes 
nach dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

3.227.740 3.227.740 3.790.930 

5 Zuschüsse für außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote 
für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund 

397.200 397.200 527.020 

6 Zuschüsse für die Streetworkarbeit 630.120 630.120 491.460 
7 Zuschüsse für die musikpädagogische Arbeit 0 0 592.300 
8 Zuschüsse für die Qualifizierung von sozialpädagogischen Fach-

kräften im Medienbereich und Projekte zur Demokratieförderung 
160.490 160.490 525.080 

9 Zuschüsse für innovative Projekte der sportorientierten Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit 

854.700 864.700 642.570 

10 Zuschüsse für die Förderung von Migrantenjugendselbst- 
organisationen zur Einbindung in die Struktur der Jugend- 
verbandsarbeit (MJSO) 

81.440 81.440 81.440 

11 Zuschuss für den offenen, pädagogisch betreuten Spielplatz 
„Kinderbauernhof Pinke-Panke“ 

335.210 335.210 272.650 

12 Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit – inter-
kulturelle, integrative, internationale und queere Jugendarbeit 

6.562.640 6.562.640 6.103.180 

13 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung mit  
Unterkünften für geflüchtete Menschen und Zirkuspädagogische 
Angebote 

427.810 427.810 1.247.500 

14 Zuschüsse für die Umsetzung Jugendfördergesetzes – Angebote 
der Jugendarbeit in den Bezirken 

5.031.800 5.031.800 5.000.000 

15 Zuschuss für Empowerment  junger Schwarzer, afrikanischer und 
afrodiasporischer Menschen in Berlin 

350.000 350.000 350.000 
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Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
16 Zuschüsse für die Prävention von sexuellem Missbrauch an  

Mädchen 
103.340 103.340 100.000 

17 Zuschuss zur Verstetigung der Landeskoordinierung zum  
präventiven Kinderschutz 

900.000 900.000 900.000 

18 Zuschuss für S27 Kunst und Bildung „Kreative Stadtwerke für 
Berlin“ 

0 0 60.000 

19 Zuschuss zur Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes 
Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe in Berlin 

0 0 25.000 

20 Zuschuss zur Unterstützung für die aufsuchende Jugendarbeit in 
Spandau 

100.000 100.000 100.000 

21 KinderKulturMonat 0 0 250.000 
22 Deutsch-Jüdisches-Theater 85.200 85.200 86.000 
23 Jugendfreiwilligendienst 5.280.000 5.280.000 5.780.000 
24 Verstetigung der Tarifanpassung 2.911.430 3.768.560 1.020.790 
25 BoxGirls 100.000 100.000 90.000 
26 Zuschüsse für kulturelle Bildung durch die Landesvereinigung  

Kulturelle Jugendbildung 
434.400 434.400 430.000 

27 Zuschuss für aufsuchende Jugendsozialarbeit (Streetwork) mit  
Jugendlichen auf dem Alexanderplatz 

160.000 160.000 80.000  

28 Zuschuss für Jugend-Projekt auf dem Alexanderplatz 0 0 80.000  
29 Jugendstrategie 0 0 50.000 
30 Jugend-Check 40.000 40.000 50.000 
31 Prävention von Jugendgewalt 6.040.000 6.040.000 6.040.000 
32 Frischluft Brandenburg-Berlin e.V. 50.000 50.000 0 
33 Offene Jugendarbeit jüdischer Organisationen 300.000 300.000 0 
34 Jugendsozialarbeit (Sicherheitsgipfel) 250.000 250.000 0 

Summe  41.530.140 42.397.270 41.967.270 
gerundet  41.531.000 42.398.000 41.968.000 

 
 
Zu 1.  
 
Zu 2. 
 
 
Zu 3.       
Zu 6. 

 
Aus dem Teilansatz sind Mittel in Höhe von 120.000 € pro Haushaltsjahr für die Betreuung von 
Kindern von Inhaftierten vorgesehen. 
Von den zusätzlich bereitgestellten Mitteln sind jeweils 200.000 € für beide Haushaltsjahre für 
den Landesjugendring sowie jeweils 500.000 € pro Haushaltsjahr für die Jugendbildungsstätten 
vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Mehr aufgrund der Finanzierung eines Auszeitprojektes zur Krisenbewältigung und Vermeidung 
von Abbrüchen stationärer Hilfen zur Erziehung. 

Zu 7. 
 
Zu 9. 
 
 
Zu 11.  
Zu 12. 
 
Zu 13. 

Die Zuwendungen an den Landesmusikrat werden künftig in einem gemeinsamen Teilansatz im 
Einzelplan 08 veranschlagt. 
Mittel in Höhe von 200.000 € im Haushaltsjahr 2026 und in Höhe von 210.000 € im Haushaltsjahr 
2027 sind für innovative sportorientierte Jugendarbeit des Mellowparks vorgesehen. 
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. Außerdem sind aus dem Teilansatz 100.000 € pro 
Haushaltsjahr für die Ibn-Kaldoun-Schule vorgesehen. 
Weniger aufgrund verringerter Bedarfe. Aus den Mitteln sind 50.000 € pro Haushaltsjahr für das 
Projekt Cabuwazi vorgesehen. 

Zu 15. 
 
Zu 18. 
 

Stärkung der musikpädagogischen Arbeit sowie Ermöglichung des Empowerments junger 
Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Berlin. 
Das Projekt wurde mit dem bisherigen Projekt „Atelier al fannan“ zur „Bildungsmanufaktur“ zu-
sammengeführt und wird zukünftig im Teilansatz 12 veranschlagt. 

Zu 24. 
Zu 25. 
 
Zu 26. 
 
 
Zu 28. 
Zu 29. 
 
 

Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 
Für das Projekt BoxGirls stehen jeweils 100.000 € in beiden Haushaltsjahren zur Verfügung 
(verbindliche Erläuterung). 
Zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 160.000 € in beiden Haushaltsjahren sind für Zuschüsse 
für kulturelle Bildung durch die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung vorgesehen (ver-
bindliche Erläuterung). 
Die Mittel sind im Teilansatz 27 veranschlagt. 
Die Mittel sind beim Landeskompetenzzentrum für Beteiligung und Demokratiebildung in der 
Kinder- und Jugendhilfe im Teilansatz 12 veranschlagt. 
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Zu 32. 
 
 
Zu 33. 

 
Frischluft Brandenburg-Berlin e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit den Tätigkeitsfeldern Politi-
sche Bildung, Internationale Arbeit und Qualifizierung im Kinder- und Jugendbereich. 
Mittel in Höhe von jeweils 100.000 € in beiden Haushaltsjahren sind jeweils für die Organisatio-
nen Hashomer Hatzair, Masorti und Israeli Community Europe vorgesehen (verbindliche Erläu-
terung). 

 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Teilansatz 1 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 46.155 93.708   46.155 93.708   45.848 93.085   

Anteil in % 33% 67%   33% 67%   33% 67%   

Mittel in T € 994 2.017   994 2.017   987 2.004   

Mittel in % 33% 67%   33% 67%   33% 67%   
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 

 
Teilansatz 2 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 210.956 228.535   293.011 259.839   308.887 273.918   

Anteil in % 48% 52%   53% 47%   53% 47%   

Mittel in T € 358 387   395 350   1966 1.743   

Mittel in % 48% 52%   53% 47%   53% 47%   
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den Mit-
teln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68435 262 Sonstige Zuschüsse für die freie 

Jugendhilfe 
9.098.000 9.652.000 7.178.000 5.364.572,72 

 
"Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 9.098.000 € 
in 2027 9.652.000 €" 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Ausgleich für geringere Einnahmen beim Titel 28290 0 0 500.000 
2 Tarifanpassung 8.800.890 9.354.720 5.111.810 
3 Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heim-

kinder sowie Beratung ehemaliger Heimkinder 
296.350 296.350 260.000 

4 Zuschuss an Landesmusikrat (LMR) für die Umsetzung des 
Projektes „Regional- und Landeswettbewerb Jugend musiziert“ 

0 0 105.760 

5 Aufsuchende Berufsberatung 0 0 1.200.000 
Summe  9.097.240 9.651.070 7.177.570 
gerundet  9.098.000 9.652.000 7.178.000 

 
Zu 2.   Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). Ebenfalls hier veranschlagt sind die Tarifanpas-

sungsmittel für die Projekte beim Titel 68490. 
Zu 3.   Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Zu 4.   Die Zuwendungen an den Landesmusikrat werden künftig in einem gemeinsamen Teilansatz im Einzelplan 08 ver-

anschlagt. 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Teilansatz 5 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 261 189 0 364 286 0 430 202 0 

Anteil in % 58% 42% 0% 56% 44% 0% 68% 32% 0% 

Mittel in T € 51 37 0 49 39 0 72 34 0 

Mittel in % 58% 42% 0 56% 44% 0 68% 32% 0 
          

 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Auswertung der elektronischen Anmeldungen  

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Keine Steuerung möglich. Das Geschlechterverhältnis variiert je nach Instrument und Kate-
gorie des Wettbewerbs. Der Landesmusikrat setzt sich für das Ziel der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie Förderung von Vielfalt und Inklusion ein. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68490 261 Zuschüsse an soziale oder ähnli-

che Einrichtungen aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

15.784.000 15.784.000 16.132.000 15.911.512,78 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 15.784.000 € 
in 2027 15.784.000 € 
 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. 
Ausgaben dürfen unabhängig von der Höhe der Einnahmen in Höhe des Ansatzes geleistet werden, sofern die Differenz 
zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 10 ausgeglichen wird (verbindliche Erläuterung). 
 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Jugendarbeit an Schulen 1.124.170 1.124.170 1.124.170 
2 Allgemeine Jugendarbeit 1.999.870 1.999.870 1.806.340 
3 Außerschulische Jugendbildung 2.930.140 2.930.140 3.138.500 
4 Sportorientierte Jugendarbeit 2.666.830 2.666.830 2.779.680 
5 Jugendverbandsarbeit 2.010.490 2.010.490 2.206.290 
6 Integration behinderter junger Menschen und junger Menschen 

nichtdeutscher Herkunft 
630.780 630.780 598.310 

7 aufsuchende Jugendarbeit [Förderung von Streetwork für eine 
Zielgruppe, die weder von den Einrichtungen der Jugendarbeit 
noch der Jugendsozialarbeit erreicht wird und deren Aufenthaltsort 
sich im öffentlichen Raum befindet (Straße, U-Bahn, Einkaufszen-
tren,...)] 

1.368.370 1.368.370 1.426.280 

8 Fachberatungsstellen Kinderschutz und Pflegekinderdienst 3.052.430 3.052.430 3.052.430 
Summe  15.783.080 15.783.080 16.132.000 
gerundet  15.784.000 15.784.000 16.132.000 

 
Zu 2.   Von den Mitteln sind 100.000 € pro Haushaltsjahr der Bekenntniskirche (Kirchengemeinde Berlin Treptow) 
           sowie 100.000 € pro Haushaltsjahr dem Evangelischen Kirchenkreis Mitte zur Verfügung zu stellen  
           (verbindliche Erläuterung). 
Zu 3.   Weniger in Höhe von 48.000 € pro Haushaltsjahr, da die Zuwendungen an den Landesmusikrat künftig in  
           einem gemeinsamen Teilansatz im Einzelplan 08 veranschlagt werden. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Teilansatz 1 bis 6 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse 
(Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 1.241.616 1.345.084   1.241.616 1.345.084   1.253.014 1.357.432   

Anteil in % 48 52   48 52   48 52   

Mittel in T € 5.543 6.004   5.543 6.004   5.594 6.059   

Mittel in % 48 52   48 52   48 52   
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
Teilansatz 7 
 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der Zielgruppe 

in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 27.750 47.250   27.750 47.250   27.750 47.250   

Anteil in % 37 63   37 63   37 63   

Mittel in T € 528 898   528 898   528 898   

Mittel in % 37 63   37 63   37 63   
          

Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 

 
 
Teilansatz 8 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der Zielgruppe 

in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse 
(Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 11.576 6.233   9.526 5.823 300 10.004 6.236 420 

Anteil in % 65 35   61 37 2 60 37 3 

Mittel in T € 1.988 1.070   1.861 1.138 58,62355 1.833 1.142 76,94118 

Mittel in % 65 35   61 37 0,019171 60 37 0,02521 
 
Erhebungsart / Zählweise der 
Nutzenden: 

Jahresbericht der Fachberatungsstellen, mit SenBJF abgestimmte statistische  
Erhebungen plus fundierte Schätzung 

Die Angabe zu den Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und  
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich bzw. möglich 

 
       

  

Epl. 10 - Seite 300



 1042 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Jugend und Kinderschutz - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68569 261 Sonstige Zuschüsse für kon-

sumtive Zwecke im Inland 
11.695.000 11.947.000 9.785.000 9.713.366,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 11.695.000 € 
in 2027 11.947.000 € 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Zuschuss an die Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide – 
Landesmusikakademie – gemeinnützige Betriebsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung (FEZ) 8.495.650 8.495.650 7.129.100 

2 Zuschuss an die JugendKulturService gGmbH (JKS) 942.120 942.120 914.000 
3 Förderung der Partizipation und des demokratischen Handelns bei 

Kindern und Jugendlichen (Jugend-Demokratiefonds) 1.075.180 1.075.180 1.074.900 
4 Betrieb des Berliner Jugendportals jup! Berlin 0 0 272.000 
5 Verstetigung der Tarifanpassung 1.021.410 1.274.040 394.130 
6 Zuschuss an Pumpe Berlin – Jugendkulturzentrum – AWO Lan-

desverband Berlin e.V. 160.000 160.000 0 
Summe  11.694.360 11.946.990 9.784.130 
gerundet  11.695.000 11.947.000 9.785.000 

 
Zu 1. Mehr wegen der Finanzierung der Weiterbeschäftigung von Beschäftigten aus dem Pilotprojekt „Solidarisches Grund-

einkommen“ (SGE) im FEZ Berlin. 
Zu 5. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 
 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Teilansatz 1 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 609.124 498.168   339.327 277.632   390.046 319.128   

Anteil in % 55 45   55 45   55 45   

Mittel in T € 4.114 3.366   4.128 3.377   3.921 3.208   

Mittel in % 55 45   55 45   55 45   
 
Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten des Trägers zuzüglich fundierte Schätzungen 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 

 
Teilansatz 2 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 9.373 9.373   9.373 9.373   9.373 9.373   

Anteil in % 50 50   50 50   50 50   

Mittel in T € 457 457   457 457   457 457   

Mittel in % 50 50   50 50   50 50   
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten des Trägers 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 

 
Teilansatz 3 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 9.767 9.385   9.767 9.385   9.767 9.385   

Anteil in % 51 49   51 49   51 49   

Mittel in T € 548 527   548 527   548 527   

Mittel in % 51 49   51 49   51 49   
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 

 
       

68579 011 Mitgliedsbeiträge 19.000 19.000 20.600 20.710,57 
 
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) 3.230 3.230  3.230 
2 Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. 1.750 1.750 1.750 
3 Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Berlin e.V. 13.770 13.770 15.340 
4 Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen u.a. 250 250 250 

Summe  19.000 19.000 20.570 
gerundet  19.000 19.000 20.600 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68692 253 Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mit-

teln (Förderperiode 2021-2027) 
3.384.000 1.159.000 1.452.000 2.826.138,41 

 
Deckungsvermerk: 
Die ESF+-Ausgaben sind mit anderen ESF+-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF+ mit anderen Ver-
pflichtungsermächtigungen für den ESF+ der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfä-
hig. 
 

in € Für 2026 
€ 

Für 2027 
€ 

Ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen 3.138.716 901.737 0 
 
Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen 
werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF+ dürfen 
geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Euro-
päischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann 
Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Laut indikativer Finanzplanung des Operationellen Programms der ESF+-Förderung (Förderperiode 2021-2027) sind für Maß-
nahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41,0 Mio. € bereitgestellt. 
 
Im Bereich Jugend werden folgende Förderinstrumente (FI) durchgeführt: 
 
Förderinstrument Brücken bauen (FI 7): Aufsuchende Beratung für schwer zu erreichende junge Menschen. 
        10.533.000 € 
 
Die notwendige nationale Kofinanzierung (60%) der ESF+-Mittel wird durch Mittel der an der Förderung beteiligten Jobcen-
ter nach § 16h SGB II finanziert.  
 
Förderinstrument Jugendfreiwilligendienste (FI 12): Durchführung von Jugendfreiwilligendiensten im Bereich Jugendver-
bandsarbeit.        1.499.000 € 
 
Die notwendige nationale Kofinanzierung (60%) der ESF+-Mittel wird durch Bundes-, Landes- und Eigenmittel sicherge-
stellt. 
 
Mehr in 2026 und weniger in 2027 aufgrund von internen Umschichtungen im gesamten ESF+ des Landes Berlins gemäß 
den Anpassungen im operationellen Programm des Landes Berlins. Das FI 7 „Brücken bauen“ dient nun der Zielerreichung 
soziale Inklusion. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Junge Menschen Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 

50% 
m 

50% 
Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider  

Geschlechter 
Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
50% 

m 
50% 

          
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 0 0 0 373 401 5 453 487 5 

Anteil in % 0% 0% 0% 48% 51% 1% 48% 51% 1% 

Mittel in T € 0 0 0 425 451 9 697 741 14 

Mittel in % 0% 0% 0 48% 51% 0,01 48% 51% 0,01 
          

Erhebungsart / Zähl-
weise der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den  
Mitteln ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

       
  Gesamtausgaben 95.176.600 94.978.700 91.103.200 83.945.296,16 
  Prozentuale Veränderung 4,5 % -0,2 %   
       

  Abschluss Kapitel 1042     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

531.000 531.000 531.000 945.246,60 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

19.172.000 16.947.000 17.588.000 18.976.546,66 

  Gesamteinnahmen 19.703.000 17.478.000 18.119.000 19.921.793,26 
       

411-
462 

 Personalausgaben 10.796.600 11.112.700 10.476.200 10.381.437,29 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 322.000 322.000 480.300 598.243,89 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

84.058.000 83.544.000 80.146.700 72.965.614,98 

  Gesamtausgaben 95.176.600 94.978.700 91.103.200 83.945.296,16 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -75.473.600 -77.500.700 -72.984.200 -64.023.502,90 
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Titel 68569 
 

Übersicht zum Wirtschaftsplan des institutionellen Zuwendungsempfängers 
Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide – Landesmusikakademie gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 

 
   Betrag/ € Ergebnis/ € 

2026 2027 2025 2024 
Bilanzpositionen 

Aktiva   1.727.591,78  1.645.191,78  1.849.791,78  2.358.940,14  

I. Anlagevermögen (Summe) 1.252.679,65  1.170.279,65  1.374.879,65  1.615.579,65  

I. a) Sachanlagen 1.163.627,19  1.036.227,19  1.330.827,19  1.576.527,19  

I. b) Immaterielle Vermögensgegenstände 89.052,46  134.052,46  44.052,46  39.052,46  

II. Umlaufvermögen (Summe) 455.618,77  472.912,13  440.325,40  659.240,61  

II. a) Forderungen 10.000,00  10.000,00  10.000,00  423.966,73  

II. b) liquide Mittel 445.618,77  462.912,13  430.325,40  235.273,88  

III. Rechnungsabgrenzungsposten 19.293,37  2.000,00  34.586,73  84.119,88  

Passiva   1.727.591,78  1.645.191,78  1.849.791,78  2.358.940,14  

I. Eigenkapital (Summe) 274.912,13  274.912,13  274.912,13  274.912,13  

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 25.600,00  25.600,00  25.600,00  25.600,00  

I. b) Gewinnvortrag 249.312,13  249.312,13  249.312,13  276.193,37  

I. c) Jahresfehlbetrag 0,00  0,00  0,00  -26.881,24  

II. Sonderposten für Zuschüsse 1.252.679,65  1.170.279,65  1.374.879,65  1.615.579,65  

III. Fremdkapital (Summe) 160.000,00  160.000,00  160.000,00  416.422,81  

III. a) Rückstellungen 60.000,00  60.000,00  60.000,00  206.815,00  

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 100.000,00  100.000,00  100.000,00  209.607,81  

III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 0,00  0,00  0,00  0,00  

VI. Rechnungsabgrenzungsposten 40.000,00  40.000,00  40.000,00  52.025,55  

Erfolgsrechnung (GuV) 

Erträge (Summe)   12.593.051,88 13.187.091,88  11.995.357,00  11.732.804,00  

I. Betriebsertrag (Summe) 3.124.690,00  3.718.730,00  3.224.180,00  3.135.101,18  

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren,  
Beiträge) 2.268.430,00 2.818.120,00  2.322.080,00  1.972.590,48  

I. aa) Mieten und Pachten 576.855,00  616.205,00  593.450,00  568.345,08  

I. b) Sonstige Betriebserträge 279.405,00  284.405,00  308.650,00  594.165,62  

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 245.520,24  245.520,24  918.900,00  1.009.058,82  

II. a) Zuwendungen des Bundes und von 
anderen Ländern 34.520,24  34.520,24  525.000,00  1.191.778,33  

II. b) Zuwendungen Dritter 211.000,00  211.000,00  448.200,00  130.918,03  

II. c) Zuführung SoPo AV 0,00  0,00  -54.300,00  -313.637,54  

III. Zuschüsse des Landes Berlin 
(Kapitel 1042 Titel 68569) 9.222.841,64  9.222.841,64  7.852.277,00  7.588.644,00  

  konsumtiv 9.173.491,64  9.149.991,64  7.797.977,00  7.275.006,46  

  investiv 49.350,00  72.850,00  54.300,00  313.637,54  
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   Betrag/ € Ergebnis/ € 
2026 2027 2025 2024 

Aufwendungen (Summe)   12.593.051,88  13.187.091,88  11.995.357,00  11.759.685,24  

I. Personalaufwand 9.541.640,00  9.865.390,00  6.410.900,00  6.546.739,50  

II. Abschreibungen 1.000,00  1.000,00  300.000,00  303.141,35  

III. Sonstiger Aufwand (Summe) 3.050.411,88  3.320.701,88  5.284.457,00  4.909.804,39  

IV. a) Sonstiger betrieblicher Aufwand 3.050.411,88  3.320.701,88  5.284.457,00  4.909.804,39  
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendun-
gen) 0,00 0,00  0,00  -26.881,24  

nachrichtlich: 

Investives Volumen   0,00  0,00  54.300,00  313.637,54  

Projektförderung   9.173.491,64 9.149.991,64  7.797.977,00  7.275.006,46  
 
nachrichtlich: 

Planstellen/Stellenübersicht  
 Anzahl 

Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

Stellen 
(unbefristete Stellen) 

Beschäftigungspositionen 
(befristete Beschäftigungen) 

Stellen/Beschäftigungspositionen 
(für drittmittelfinanzierte Dienst-

kräfte) 
2026 2027 2025 2026 2027 2025 2026 2027 2025 

Tarifbeschäftigte 

AT 1 2,00 2,00 0,00       
E 15 0,00 0,00 2,00       
E 14 1,86 1,86 1,86       
E 13 1,75 1,75 1,75       
E 12 1,00 1,00 0,89       
E 11 5,66 5,66 6,65       
E 10 7,28 8,28 7,10       
E 9 35,18 35,68 35,14       
E 8 10,50 10,50 10,50       
E 7 0,81 0,81 0,80       
E 6 10,95 11,70 12,55       
E 5 6,00 6,00 5,00       
E 4 3,51 4,26 2,26       

E 3 27,55 27,55 4,75       

Summe 114,05 117,05 91,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und früh-
kindliche Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005119   2024  62.012.318  28.195.038  90.207.356   

 Operative Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit, 
Kinderschutz und Prävention   2023  47.150.383  29.148.016  76.298.398   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77137   2024  18.379.353  4.498.482  22.877.835   

 Förderung der Jugendsozialarbeit   2023  13.443.728  4.908.846  18.352.574   
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          2024  2023   
 Menge: Zahl der Einrichtungen und Dienste       118  119   
 Kosten je ME in €          155.757,23  112.972,50   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          3,84  3,46   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          17.411.802,25  13.011.669,58   
 IST - Erträge in €          324.187,56  784.486,27   
 Kostendeckungsgrad in %          1,42  4,27   
     

 Förder- und Integrationsmaßnahmen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen und Förder- und Integrationsmaßnahmen für junge Menschen mit präventiver Wirkung   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten 2024 gegenüber 2023 entstanden aufgrund von ausgezahlten Tarifmitteln 
für die Zuwendungsempfangenden und mehr Zuwendungen für Projekte aus Mitteln im Rahmen des Jugendgewaltgipfels.  
Höhere Transfers 2023 gegenüber 2024 stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben im Rahmen des Aktions-
programms „Aufholen nach Corona“. Mehr Erträge in 2023 entstanden durch Rückzahlungen von Zuwendungsmitteln aus dem 
Programm Aufholen nach Corona. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77138   2024  4.938.329  3.050.137  7.988.466   

 Förderung des gesetzlichen und erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes   2023  4.381.942  2.916.190  7.298.133   

               
          2024  2023   
 Menge: Zahl der Einrichtungen und Dienste       33  32   
 Kosten je ME in €          149.646,33  136.935,70   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,34  1,37   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          4.694.201,46  3.953.060,36   
 IST - Erträge in €          86.225,49  54.347,99   
 Kostendeckungsgrad in %          1,08  0,74   
     

 Maßnahmen und Angebote, die junge Menschen befähigen, sich vor Gefahren zu schützen und/oder Erziehungsberechtigte, 
bzw. Multiplikatoren zum Schutz von Kindern und Jugendlichen befähigen.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten in 2024 hängen unter anderem mit den ausgezahlten Tarifmitteln an  
Zuwendungsempfangende und der Förderung des Projektes wellcome - praktische Hilfen für Familien nach der Geburt -  
zusammen. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77139   2024  8.716.625  2.059.044  10.775.669   

 
Förderung der Jugendarbeit 
(außerschulische Jugendbildung, Jugenderholung, 
internationale Jugendarbeit, Integrationsreisen) 

  2023  5.079.812  2.223.887  7.303.699   
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          2024  2023   
 Menge: Teilnehmertage       153.699  145.186   
 Kosten je ME in €          56,71  34,99   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,81  1,38   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          5.851.871,80  2.347.074,26   
 IST - Erträge in €          65.263,70  68.346,14   
 Kostendeckungsgrad in %          0,61  0,94   
     

 Förderung von Jugendbildungsstätten, von Maßnahmen der außerschulischen Bildung, von internationaler Jugendarbeit, der 
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher sowie zur Jugenderholung.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die gestiegenen Transferkosten in den Verwaltungskosten 2024 gegenüber 2023 sind zurückzuführen auf höhere Zuschüsse 
an die Jugendbildungsstätten zur Stärkung der außerschulischen politischen Jugendbildung. Die zusätzlichen Mittel standen 
ab dem Haushaltsjahr 2024 bei Kapitel 1042, Titel 68425, Teilansatz 2 zur Verfügung.  

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77140   2024  13.313.639  13.272.029  26.585.668   

 Förderung der Jugendarbeit  
(Jugendfreizeit)   2023  11.107.076  13.473.135  24.580.211   

               
          2024  2023   
 Menge: Angebotsstunden       90.175  75.009   
 Kosten je ME in €          147,64  148,08   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          4,46  4,63   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          6.461.195,00  4.673.336,09   
 IST - Erträge in €          347.412,40  364.329,57   
 Kostendeckungsgrad in %          1,31  1,48   
     

 Förderangebote für alle Berliner Kinder und Jugendlichen in der Freizeit   

     

 
Fachspezifische Informationen 
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten 2024 gegenüber 2023 entstanden u.a. aufgrund von ausgezahlten Tarif-
mitteln für die Zuwendungsempfangenden. 

  

   

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77141   2024  1.708.181  2.254.426  3.962.607   

 Förderung der Jugendverbände   2023  1.544.333  2.248.480  3.792.813   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Verbandsmitglieder       582.805  552.850   
 Kosten je ME in €          2,93  2,79   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,66  0,71   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          1.697.549,00  1.544.332,61   
 IST - Erträge in €          37.323,37  87.589,36   
 Kostendeckungsgrad in %          0,94  2,31   
     

 Förderung der Zentralstellen von Jugendverbänden, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der außerschulischen Jugend-
arbeit   

     
     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005597   2024  4.417.980  0  4.417.980   

 Operative Aufgaben im Rahmen von Jugendfreiwilli-
gendiensten   2023  3.688.619  0  3.688.619   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 81303   2024  4.417.980  0  4.417.980   

 Förderung des Jugendfreiwilligendienstes   2023  3.688.619  0  3.688.619   

               
          2024  2023   
 Menge: Teilnehmenden Monat (TMN)       23.781  22.614   
 Kosten je ME in €          185,78  163,11   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,74  0,69   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          4.417.980,21  3.688.618,71   
 IST - Erträge in €          75.324,73  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          1,70  0,00   
     

 
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Inland im Rahmen des gesetzlich geregelten Jugendfreiwilligendienstes 
nach dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz– JFDG). Stärkung der  
gesetzlichen Jugendfreiwilligendienste im FSJ durch eine einheitliche Anhebung des Taschengeldes und mehr Plätze . 
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben einschließlich Personalausgaben für den Berliner Notdienst Kinderschutz, 
bestehend aus dem Kindernotdienst und der Hotline Kinderschutz, Gitschiner Straße 48/49, 10969 Berlin, dem Jugendnot-
dienst, Mindener Straße 14, 10589 Berlin, der Kontakt- und Beratungsstelle (KuB) und dem Sleep In, Müllenhoffstraße 17, 
10967 Berlin, der Einrichtung „Hafen“ sowie dem Mädchennotdienst. 
 
Der Notdienst bietet berlinweit Beratung, Hilfe und kurzfristige Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für gefährdete Kinder und 
Jugendliche an. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO 
notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veran-
schlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen 
sind derzeit nicht möglich. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 
  52501 Aus- und Fortbildung 
  52703 Dienstreisen 
  53101 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1042 verwiesen. 
Steuerungsmaßnahmen zur Aufteilung eines Gender Budgeting bezogen auf die Zielgruppe ist nicht möglich, da es sich um 
Interventionsmaßnahmen im Rahmen des Kinderschutzes handelt. 
 

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
 

Für den Berliner Notdienst Kinderschutz BNK) liegt keine genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur vor. 
 
Die Angaben zu den Beschäftigten des BNK sind in den Aufstellungen zur genderpolitischen Analyse der Beschäftigten-
struktur in den Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan 10 (Abschnitt A) enthalten. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 265 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 10.377,97 
       

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 42,00 
       

23302 265 Ersatz von Jugendhilfe von ande-
ren Jugendhilfeträgern 

401.000 401.000 401.000 247.617,91 

       
28290 265 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
12.000 12.000 12.000 32.329,00 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 51190, 51490, 53190 und 

54690. 
       

  Gesamteinnahmen 415.000 415.000 415.000 290.366,88 
  Prozentuale Veränderung      —        —     
       
  Ausgaben     
       

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

212.000 218.000 161.300 103.949,48 

       
  82.500,0 EUR wurden bislang bei 1042/42201 nachgewiesen. 
       
42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
21.000 21.000 21.000 18.260,00 

       
42790 011 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

3.000 3.000 3.000      —   
R 17.559,20 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
10.184.000 10.490.000 9.943.000 6.276.962,09 

       
  301.000,0 EUR wurden bislang bei 1042/42801 nachgewiesen. 
       
42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
128.000 132.000 124.000 656.387,41 

       
44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 3.500 3.500 3.500 2.169,03 

       
51101 265 Geschäftsbedarf 8.800 8.800 8.800 7.092,58 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51131 265 Bekleidung, Wäsche 3.600 3.600 3.600 1.537,60 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51140 265 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände 
25.200 25.200 25.200 33.481,29 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51190 011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-

brauchsgegenstände aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

1.000 1.000 1.000 2.680,60 
R 16.234,91 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
       
51403 265 Ausgaben für die Haltung von 

Fahrzeugen 
9.000 9.000 9.000 6.803,68 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.   
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
51420 265 Beköstigung 207.000 207.000 207.000 168.615,08 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51426 265 Verbrauchsmittel für medizinische 

Zwecke 
6.100 6.100 6.100 5.182,99 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51479 265 Allgemeine Verbrauchsmittel 7.600 7.600 7.600 23.177,91 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51490 011 Verbrauchsmittel, Haltung von 

Fahrzeugen aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

1.000 1.000 1.000 1.027,43 
R 3.857,23 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
       
51701 265 Bewirtschaftungsausgaben 475.000 475.000 375.000 504.656,00 

 
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 

       
51801 265 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
50.000 50.000 50.000 35.918,00 

       
51900 265 Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 
38.000 38.000 38.000      —   

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
51910 265 Kleiner Unterhaltungsbedarf 4.500 4.500 4.500 3.780,95 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
52501 265 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 974,89 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

52703 265 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000      —   
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
53101 265 Veröffentlichungen und Dokumen-

tationen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit 

1.600 1.600 1.600 1.489,52 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €) 0,8T 0,8T 0,8T 0,8T 0,8T 0,8T 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

53190 011 Veröffentlichungen und Dokumen-
tationen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

1.000 1.000 1.000      —   
R 2.155,12 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
       
54002 265 Personal- und Organisationsma-

nagement (ohne Aus- und Fortbil-
dung) 

2.600 2.600 2.600 60,00 

       
54010 265 Dienstleistungen 3.070.000 3.070.000 6.400 3.416.053,87 

 
Mehr aufgrund des Ausbaus der Plätze für den Berliner Notdienst Kinderschutz. 

       
54019 265 Belehrung, Unterhaltung 4.100 4.100 4.100 6.705,83 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
54053 265 Veranstaltungen 4.000 4.000 4.000 1.782,26 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
54079 265 Verschiedene Ausgaben 3.600 3.600 3.600 2.496,14 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
54690 011 Sonstige sächliche Verwaltungs-

ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

6.000 6.000 6.000 13.650,61 
R 92.966,47 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
       
68111 265 Arbeitsbelohnungen, Taschengel-

der, Festtagsgaben 
1.000 1.000 1.000 486,13 

 
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68150 265 Laufende Leistungen zum Lebens-

unterhalt nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 

6.000 6.000 6.000 8.519,25 

 
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. 

       
68153 265 Sonstige einmalige Leistungen 

zum Lebensunterhalt nach dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz 

3.000 3.000 3.000 6.824,15 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
68157 265 Weihnachtsbeihilfen nach dem 

Kinder- und Jugendhilfegesetz 
1.000 1.000 1.000 300,00 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
68168 265 Fahrgelder für Pfleglinge 135.000 135.000 115.000 142.071,22 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 
 
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 

       
68177 265 Bekleidung und Wäsche nach dem 

Kinder- und Jugendhilfegesetz 
5.500 5.500 5.500 5.486,93 

 
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 

       
68435 265 Sonstige Zuschüsse für die freie 

Jugendhilfe 
667.000 682.000 567.000 519.060,00 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 667.000 € 
in 2027 682.000 € 
 
Zuschüsse für Kinder-, Jugend- und Mädchennotdienst. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 

       
  Gesamtausgaben 15.301.700 15.632.700 11.722.400 11.977.642,92 
  Prozentuale Veränderung 30,5 % 2,2 %   
       

 

 
 Abschluss Kapitel 1043     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

2.000 2.000 2.000 10.419,97 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

413.000 413.000 413.000 279.946,91 

  Gesamteinnahmen 415.000 415.000 415.000 290.366,88 
       

411-
462 

 Personalausgaben 10.551.500 10.867.500 10.255.800 7.057.728,01 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.931.700 3.931.700 768.100 4.237.167,23 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

818.500 833.500 698.500 682.747,68 

  Gesamtausgaben 15.301.700 15.632.700 11.722.400 11.977.642,92 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -14.886.700 -15.217.700 -11.307.400 -11.687.276,04 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und früh-
kindliche Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005119   2024  62.012.318  28.195.038  90.207.356   

 Operative Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit, 
Kinderschutz und Prävention   2023  47.150.383  29.148.016  76.298.398   

               
               
     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 80889   2024  11.339.964  224.878  11.564.842   

 Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) - Inobhut-
nahme   2023  8.457.746  140.842  8.598.588   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Belegungstage       15.468  16.727   
 Kosten je ME in €          733,12  505,63   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          1,94  1,62   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          486,13  2.220,64   
 IST - Erträge in €          247.659,91  204.964,30   
 Kostendeckungsgrad in %          2,14  2,38   
     

 Inobhutnahme - Zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendnotdienst, Kontakt und Beratungsstelle -
KuB -, Mädchennotdienst, Lotsen geschlossene Unterbringung)   

     

 
Fachspezifische Informationen 
In 2024 entstanden höhere Verwaltungskosten für externe Dienstleister und freie Träger aufgrund der Fluktuation des landes-
eigenen Personals. 
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Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzierung freier Träger (gemäß 
§§ 27, 35 a und 41 SGB VIII), die Kinder und Jugendliche in Not- und Krisensituationen beraten und betreuen. Darüber hinaus 
sind hier die Zuschüsse für die Erziehungs- und Familienberatungsstellen nachgewiesen und auch Aufgaben nach dem 
SGB VIII, die nicht in den bereits dargelegten Feldern enthalten sind. 
Es enthält auch die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die auf einer anderen gesetzlichen Grundlage 
als dem SGB VIII beruhen. Dies sind insbesondere Jugendgerichtsgesetz (JGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG). 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur 
Aufgabenerfüllung gemäß § 6 notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß 
§ 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende 
Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 
Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1042 verwiesen. 
 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 

52501 Aus- und Fortbildung 
52703 Dienstreisen 
68422 Zuschüsse für Familienberatungsstellen 
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11921 265 Rückzahlungen von Zuwendungen 120.000 120.000 120.000 628.945,84 
 
Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. 

       
11937 266 Rückzahlungen überzahlter Be-

träge aus Jugendhilfeleistungen 
30.000 30.000 30.000 321.064,78 

 
Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen. Weniger in Anpassung an die Ist-Einnahmen. 

       
23302 266 Ersatz von Jugendhilfe von ande-

ren Jugendhilfeträgern 
1.000 1.000 1.000      —   

 
Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII für sog. Altfälle (endete zum 
30.06.2017). 

       
28101 219 Ersatz von Ausgaben 9.000 9.000 9.800 17.634,12 

 
Ersatz von Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gremien nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII (Vertragskommission) und § 78 g 
SGB VIII (Schiedsstelle), die sich Berlin und die Vertreter der Leistungserbringer (Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege und die Vereinigung sonstiger Leistungserbringer) je zur Hälfte teilen. 
Die Ausgaben sind beim Titel 52602 veranschlagt. 

       
28111 266 Ersatz von Jugendhilfe durch an-

dere 
1.000 1.000 1.000      —   

       
28290 265 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
1.000 1.000 1.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190. 
       

 
Bußgelder und Spenden für die Bewährungshilfe. 
       

  Gesamteinnahmen 162.000 162.000 162.800 967.644,74 
  Prozentuale Veränderung -0,5 %      —     
       
  Ausgaben     
       

51101 290 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000      —   
 
Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH). 

       
52501 290 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000      —   

 
Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH). 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

52602 219 Sitzungsgelder, Kostenentschädi-
gungen 

9.000 9.000 9.800 1.070,48 

 
Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gremien nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII (Vertragskommission) und § 78 g SGB VIII 
(Schiedsstelle). Die Aktivitäten der Gremien sind nicht in jedem Jahr gleich. 
Die Einnahmen sind beim Titel 28101 veranschlagt. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52703 290 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 79,20 

 
Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH). 
 
Angaben zum Genderbudget: 
 

 2022 2023 2024 
 w m w m w m 
Absolut *- *- *- *- *- *- 
Relativ 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
* eine genaue Reichweitenangabe ist nicht möglich       

 
       

54010 290 Dienstleistungen 9.000 9.000 10.000 5.320,12 
 
Drogenkontrolluntersuchungen bei Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heran- 
wachsende. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 

       
54019 290 Belehrung, Unterhaltung 1.000 1.000 1.000      —   

 
Ausgaben für die Gruppenarbeit mit Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe. 

       
54615 290 Entgelte für Statistikleistungen auf-

grund von Servicevereinbarungen 
4.000 4.000 4.300 4.280,00 

 
Leistungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die Bewährungshilfestatistik. 

       
63302 266 Ersatz von Ausgaben an Jugend-

hilfeträger 
1.000 1.000 1.000      —   

 
Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII für sog. Altfälle (endete zum 
30.06.2017). 

       
67101 
(neu) 

266 Ersatz von Ausgaben 863.000 863.000 863.000 743.695,54 

       
  793.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen. 
       
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 
1 Modellprojekt Koordinierungsstelle komplexe Hilfebedarfe 31.000 31.000 35.000 
2 Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 32.000 32.000 35.000 
3 Startbonus Pflegekind 800.000 800.000 0 

Summe  863.000 863.000 70.000 
 
Zu 1., 2. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Zu 3. Mehr wegen der Weiterführung des Modellprojektes "Startbonus Pflegekind". 
       
67102 290 Ersatz von Barauslagen 1.000 1.000 1.000 40,00 

 
Auslagen der Bewährungshelfer. 

       
67147 266 Heimerziehung für alleinstehende 

minderjährige Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber nach dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 89.302.378,13 

 
Ausgaben nach dem SGB VIII an freie Träger zur Deckung der grundsätzlichen Aufwendungen der auf Kosten des Landes-
jugendamtes in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebrachten alleinstehenden minderjährigen Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber und Flüchtlinge. 

       
67176 266 Krankenhilfe nach dem Kinder- 

und Jugendhilfegesetz 
100.000 100.000 100.000 133.251,00 

 
Ausgaben nach dem SGB VIII für ambulante und stationäre Krankenbehandlungskosten während der Verpflichtung für  
alleinstehende minderjährige Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu 
wohnen. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68174 290 Leistungen außerhalb der Sozial-

hilfe 
1.000 1.000 1.000 152,73 

 
Sonderaufwendungen im Rahmen der Sozialarbeit und Bewährungshilfe. 

       
68184 266 Leistungen nach dem SGB VIII für 

Deutsche im Ausland 
99.000 99.000 110.000 10.176,99 

 
Gewährung von Jugendhilfeleistungen für im Ausland lebende deutsche junge Menschen gemäß der Zuständigkeitsregelung 
nach § 88 Abs. 1 SGB VIII. 

       
68190 290 Unterstützungen, Entschädigun-

gen und sonstige Geldleistungen 
aus zweckgebundenen Einnahmen 

1.000 1.000 1.000      —   
R 2.044,05 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen 

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Bußgelder von Gerichten und sonstige Spenden für Maßnahmen im Rahmen der Bewährungshilfe.  
       
68422 265 Zuschüsse für Familienberatungs-

stellen 
15.333.000 15.677.000 13.844.000 13.268.206,66 

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 15.333.000 € 
in 2027 15.677.000 € 
 
Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Kinder und Jugendliche Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider 
Geschlechter 

Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 2.810 2.925   2.929 3.150 20 3.184 3.350 16 

Anteil in % 49 51   48 52 0 49% 51 0 

Mittel in T € 2.848 2.964   5.807 6.243 48,4 6.591 6.944 27 

Mittel in % 49 51   48 52 0,004 49 51 0,002 
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Abgeschlossene Fälle aus Sachberichten 

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und Steu-
erungsmaßnahmen Keine Steuerung erforderlich 

 
       

  

Epl. 10 - Seite 322



 1045 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - 

 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
68435 266 Sonstige Zuschüsse für die freie 

Jugendhilfe 
8.049.000 8.230.000 9.843.000 8.857.851,92 

       
  793.000,0 EUR werden künftig bei 67101 nachgewiesen. 
       

 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 8.049.000 € 
in 2027 8.230.000 € 
 
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und an andere Organisationen zur Förderung der Jugendhilfe: 
 
Teilansatz Maßnahme 2026 

€ 
2027 

€ 
2025 

€ 

1 Zentrale Betreuung ausländischer Minderjähriger/Maßnahmen für 
alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen 

0 0 701.100 

2 Ambulante Maßnahmen für junge Straffällige in Berlin, Sicherheits- 
und Präventionskonzept 

1.906.690 1.906.690 2.704.600 

3 Verstetigung der Tarifanpassung 892.110 1.073.400 200.200 
4 Stärkung der psychosozialen Unterstützung von Kindern und  

Jugendlichen 
3.900.490 3.900.490 3.500.000 

5 Ombudsstellen in der Berliner Jugendhilfe 672.000 672.000 630.000 
6 Prävention von Jugendgewalt 677.000 677.000 2.100.000 
7 Kurzzeitwohnen 0 0 800.000 

Summe  8.048.290 8.229.580 10.635.900 
gerundet  8.049.000 8.230.000 10.636.000 

 
Zu 3.  Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung (2024 bis 2027). 
Zu 4.. Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 
Zu 5.  Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben. 

Als Ausnahme der Bruttoveranschlagung werden die finanziellen Beteiligungen der Bezirke für die Zuwendung an 
die Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe bei dem Titel 68435/Teilansatz 5 vereinnahmt. 

Zu 7.  Verlagerung der Mittel zum Titel 67101. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Teilansatz 2 
Zielgruppe Junge Menschen im Alter bis 21 Jahre Geschlechterverhältnis der  

Zielgruppe in % 
w 
50 

m 
50 

Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter Angemessenes Geschlechter- 
verhältnis (Soll) in % 

w 
50 

m 
50 

 
  2022 2023 2024 

Nutzendenanalyse (Ist) w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende 448 4.038   448 4.038   448 4.038   

Anteil in % 10 90   10 90   10 90   

Mittel in T € 286 2.579   286 2.579   286 2.579   

Mittel in % 10 90   10 90   10 90   
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: Statistiken aus den Sachberichten der Träger 

Die Angabe zu den Mitteln 
ist:  rein rechnerisch  

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen Keine Steuerung möglich 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
       

  Gesamtausgaben 34.474.000 34.999.000 34.792.100 112.326.502,77 
  Prozentuale Veränderung -0,9 % 1,5 %   

       

  Abschluss Kapitel 1045     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

150.000 150.000 150.000 950.010,62 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

12.000 12.000 12.800 17.634,12 

  Gesamteinnahmen 162.000 162.000 162.800 967.644,74 
       

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 26.000 26.000 28.100 10.749,80 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

34.448.000 34.973.000 34.764.000 112.315.752,97 

  Gesamtausgaben 34.474.000 34.999.000 34.792.100 112.326.502,77 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -34.312.000 -34.837.000 -34.629.300 -111.358.858,03 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und früh-
kindliche Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005118   2024  97.165.118  13.454.202  110.619.320   

 Operative Aufgaben im Rahmen der Hilfen zur Er-
ziehung   2023  89.157.518  12.238.394  101.395.912   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77148   2024  977.436  13.268.207  14.245.643   

 Förderung von Erziehungs- und Familienberatung   2023  198.764  12.098.444  12.297.208   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Beratungsstellen       13  13   
 Kosten je ME in €          75.187,40  15.289,54   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          2,39  2,32   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          873.051,32  90.533,31   
 IST - Erträge in €          410.060,90  190.989,14   
 Kostendeckungsgrad in %          2,88  1,55   
     

 

Förderung von Angeboten der Erziehungs- und Familienberatung als spezifisches interdisziplinäres Beratungsangebot, das 
Eltern, Kinder und Jugendliche bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme durch psycho-
logisch-therapeutische und sozialpädagogische Beratung oder Therapie unterstützt und Hilfen für eine das Wohl des Kindes 
gewährleistende Erziehung bereitstellt. 

  

     

 

Fachspezifische Informationen 
Bei den Kosten je Mengeneinheit handelt es sich um die Verwaltungskosten zur Durchführung des Finanzierungsverfahrens 
für freie Träger, Maßnahmen zur Steuerung der Erziehungs-und Familienberatung und andere Verwaltungstätigkeiten. Höhere 
Transferkosten in den Verwaltungskosten 2024 gegenüber 2023 hängen mit den Zahlungen für Tarifanpassungen für freie 
Träger und mit Projekten aus Mitteln im Rahmen des Jugendgewaltgipfels zusammen. Die Zuschüsse an die Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen sind den ausgewiesenen Transfers zu entnehmen. Die Transfers 2024 sind gegenüber 2023 gestie-
gen, da mehr Mittel beim Kapitel 1045, Titel 68422 zur Verfügung standen. 

  

     

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77156   2024  92.886.358  0  92.886.358   

 
Erstaufnahme/Inobhutnahme von und Hilfen für al-
leinstehende ausländische Minderjährige, ein-
schließlich Asylsuchende 

  2023  82.645.855  0  82.645.855   

               
          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Inobhutnahmen       1.445  2.746   
 Kosten je ME in €          64.281,22  30.096,82   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          15,57  15,57   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          89.435.629,13  79.332.954,56   
 IST - Erträge in €          320.928,10  64.867,36   
 Kostendeckungsgrad in %          0,35  0,08   
     

 Erstinobhutnahme unbegleitet eingereister ausländischer Minderjähriger, einschließlich Asylsuchende, die sich tatsächlich in 
Berlin aufhalten nach Einreise für max. 3 Monate incl. nachfolgender Bearbeitung.   

     

 

Fachspezifische Informationen 
Die in der Zuständigkeit der SenBJF befindlichen jungen Menschen sind in der Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC) und 
bei zahlreichen weiteren freien Trägern der Jugendhilfe untergebracht, wo sie sozialpädagogisch betreut werden.  
Im Vergleich zu 2023 kam es in 2024 zu längeren Inobhutnahmezeiten, d.h. zu einer längeren Verweildauer und damit höheren 
Gesamtzahl von Belegungstagen in Zuständigkeit der SenBJF. Den Bezirken standen nicht ausreichend Plätze in der regulären 
Jugendhilfe zur Verfügung, um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nach der vorgesehenen Zeit in ihre Zuständigkeit 
zu übernehmen. Durch einen weiteren Platzausbau Ende 2023 wurden Rechnungen für den Leistungszeitraum September bis 
Dezember 2023 erst in 2024 bezahlt. Das führte insgesamt zu höheren Kosten in 2024. 
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 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005120   2024  5.321.837  0  5.321.837   

 Operative Aufgaben im Rahmen von Jugenddelin-
quenz und Jugenddelinquenzprävention   2023  5.222.001  0  5.222.001   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 77142   2024  3.905.039  0  3.905.039   

 

Betreuungs- und Aufsichtsmaßnahmen insbeson-
dere im Rahmen der Bewährungshilfe einschl. För-
dermaßnahmen für straffällig gewordene junge 
Menschen 

  2023  3.894.193  0  3.894.193   

               
          2024  2023   

 Menge: Gesamtanzahl der Probanden am Beginn 
des Berichtsmonats (Durchschnitt im Monat)       705  747   

 Kosten je ME in €          5.539,06  5.213,11   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,65  0,73   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          1.684,41  585,37   
 IST - Erträge in €          0,00  0,00   
 Kostendeckungsgrad in %          0,00  0,00   
     

 Betreuungs- und Aufsichtsmaßnahmen im Rahmen der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende   
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 1051 
2026/2027 

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
 

 

Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
(SFBB).  
 
Die sozialpädagogische Fortbildung der Länder Berlin und Brandenburg wendet sich in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
lt. § 72 Abs. 3 in Verbindung mit § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII (KJHG) und des Staatsvertrages zwischen beiden Ländern an 
ca. 96.000 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe aus Behörden und Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstät-
ten, stationäre Erziehungsheime, ambulante Dienste) sowie an ehren- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Insgesamt dient die Fortbildung der Sicherung und Förderung fachlicher Standards der Fachkräfte bei öffentlichen und freien 
Trägern. Darüber hinaus werden Dozentinnen/Dozenten und Multiplikatorinnen/Multiplikatoren im Bereich sozialpädagogi-
scher Fortbildung qualifiziert. Die Fortbildungen werden überwiegend im Jagdschloss Glienicke, aber auch „inhouse“ beim 
Träger, veranstaltet. Liegenschaft und Jagdschlosspark befinden sich im Ensemble des UNESCO Welterbes und werden 
entsprechend genutzt und unterhalten. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für das SFBB sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung 
gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO recht-
fertigen die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt bzw. 
erhöht (s. Titel 11112 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft). 
 

B. Gender Budgeting 
 
Übersicht analysierte Titel je Kapitel 
 Anzahl der Titel mit 

Gender Budgeting  
Informationen 

Davon Anzahl der Titel 
mit Nutzendenanalysen 

HG 5 3 3 
HG 6 0 0 
HG 7 0 0 
HG 8 0 0 
 
Auflistung analysierte Titel je Kapitel 
Titel  Verbale Bezeichnung 
52501 Aus- und Fortbildung 
52536 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT 
52703 Dienstreisen 
 
 
Genderpolitische Analyse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Die Ausgaben im Kapitel 1051 dienen - mit Ausnahme der Ausgaben für die Erhaltung des Weltkulturerbes - dem Zweck der 
Fortbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen des SFBB. Die Bezugsgröße für die 
„Genderbudgetierung“ ist die Zahl der teilgenommenen Fachkräfte aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Die Teilnahmen reprä-
sentieren die Beschäftigtenstruktur. 
 
Maßnahme: Nutzer: Weiblich Männlich Divers/keine An-

gabe 
Fortbildungs- 
veranstaltungen 

Fachkräfte der Jugendhilfe  
2023: 28.466 
2024: 29.289 

 
19.085 (67,0 %) 
20.453 (69,8 %) 

 
3.906 (13,7 %) 

  4.740 (16,2 %) 

 
5.475 (19,3 %) 

    4.096 (14,0 %) 
 
 

 
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
 
Aufgrund der geringen Beschäftigtenzahl des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg (SFBB) ist die 
genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur aus Datenschutzgründen nicht möglich.  
 
Die Angaben zu den Beschäftigten des SFBB sind in den Aufstellungen zur genderpolitischen Analyse der Beschäftigten-
struktur in den Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan 10 (Abschnitt A) enthalten. 
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Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11112 266 Entgelte für Beköstigung, Betreu-
ung und Unterkunft 

650.000 650.000 650.000 403.023,97 

 
Entgelte von Lehrgangsteilnehmerinnen/-teilnehmern und bei Veranstaltungen für Unterkunft und Beköstigung einschließlich 
eines Verwaltungskostenzuschlages (bei umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen zuzüglich des jeweiligen Mehrwertsteuer- 
anteils). 

       
11121 266 Kostenbeiträge für Begegnungen, 

politische Bildungsarbeit, Grup-
penfahrten 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53104. 
       

 
Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Begegnungen in Berlin und für Veranstaltungen, die in Eigeninitiative des 
Fortbildungsinstituts durchgeführt werden sowie Eigenleistungen für die Teilnahme an Bildungskursen und internationalen 
Begegnungen im Ausland. 
       
11901 266 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000      —   

 
Schutzgebühren für Dokumentationen, Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen Veröffentlichungen. 

       
11903 266 Schadenersatzleistungen, Ver-

tragsstrafen 
1.000 1.000 1.000      —   

       
11961 266 Erstattung von Steuerbeträgen 2.000 2.000 2.000      —   

 
Steuererstattungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art. 

       
11979 266 Verschiedene Einnahmen 10.000 10.000 10.000 8.496,71 

 
Insbesondere Ersatz von Stromkosten, Abführung von Überschüssen aus Automatenverkauf und Erstattung von Sach- 
leistungen, Kostenbeiträge für Verbrauchsmaterialien und Sonderleistungen bei Veranstaltungen.  

       
12401 266 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
20.000 20.000 20.000 4.680,00 

 
Einnahmen aus Vermietungen z. B. für Räume aus Fremdvermietungen.  

       
12531 266 Beteiligung des Personals an Kos-

ten für Beköstigung, Unterkunft 
und andere Leistungen 

15.000 15.000 15.000 24.031,00 

       
23111 266 Ersatz von Ausgaben durch den 

Bund nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz 

1.000 1.000 1.000      —   

 
Ersatz von Ausgaben beim Titel 42731 durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. 

       
23211 266 Ersatz von Ausgaben durch die 

Länder 
1.693.000 1.693.000 1.693.000 1.494.882,24 

 
Anteil des Landes Brandenburg an den Ausgaben der gemeinsamen Fortbildungseinrichtung. 

       
28290 266 Sonstige zweckgebundene Einnah-

men für konsumtive Zwecke 
200.000 200.000 200.000 302.800,00 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 140.000 EUR, Titel 

42890 i.H.v. 1.000 EUR und Titel 54690 i. H. v. 59.000 EUR. 
       

Es werden insbesondere Einnahmen für das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ erwartet. 
       
28293 
(neu) 

266 Sonstige Zuschüsse aus dem In-
land (nur Haushaltswirtschaft) 

     —        —    50.000,00 

       
  Gesamteinnahmen 2.594.000 2.594.000 2.594.000 2.287.913,92 
  Prozentuale Veränderung      —        —     
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Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Ausgaben     

       
42201 266 Bezüge der planmäßigen Beamtin-

nen und Beamten 
300.000 309.000 291.000 256.329,77 

       
42701 266 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.183.000 1.183.000 1.243.000 999.049,84 

 
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 42701 und 54010 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
LHO deckungsfähig. 
 
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen werden insbesondere für folgende Leistungen erbracht: 
 

1. Honorare für Gastdozenten/-dozentinnen und andere Fachkräfte im Rahmen des Fortbildungsauftrages, 
2. spezifische Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen der Notdienste, für Vollzeit- und Tagespflegepersonen, 
3. Einsatz nebenberuflicher Lehrkräfte für Referate/ Einzelvorträge, 
4. Teamer- und Moderatorentätigkeit, 
5. Dozentinnen-/ Dozentenfortbildung/ Train the Trainer, 
6. Ausgaben für Helfertätigkeiten (z. B. für Gruppen- und Veranstaltungsbetreuung), 
7. Frauen-, Gender-, Migrations- und Gleichstellungsthematik, 
8. 
9. 

Förderung der Handlungskompetenz in Bezug auf Organisation und Leitung, 
Spezifische Fortbildungsangebote im Zusammenhang mit Flüchtlingsthemen, 

10. Fortbildungsangebote im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). 
 
Weniger aufgrund der Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen durch abhängig Beschäftigte (juristische Personen). 
60.000 € werden künftig bei 1051/54010 nachgewiesen. 

       
42731 266 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter (Fremdfi-
nanzierung) 

1.000 1.000 1.000      —   

 
Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung); vgl. Einnahme beim Titel 23111.  

       
42790 266 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-
bundenen Einnahmen 

140.000 140.000 140.000 144.647,97 
R 191.260,82 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
42801 266 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
3.342.000 3.443.000 3.244.000 2.596.009,19 

       
42811 266 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
1.000 1.000 1.000 149.262,94 

       
42830 266 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten (Fremdfinanzierung/Zu-
wendung) 

254.000 261.000 246.000      —   

 
Aufwendungen für Sonderaufgaben des Landes Brandenburgs (Fremdfinanzierung), vgl. Einnahme bei Titel 23211. 

       
42890 
(neu) 

266 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus 
zweckgebundenen Einnahmen 

1.000 1.000   

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       
42891 
(neu) 

266 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-
rifbeschäftigten aus zweckgebun-
denen Einnahmen (nur Haushalts-
wirtschaft) 

     —        —     
R 50.000,00 

       
44100 266 Beihilfen für Dienstkräfte 21.400 21.400 21.400 13.781,55 

       
51101 266 Geschäftsbedarf 31.200 31.200 31.200 11.260,06 

 
u.a. für Bücher, Zeitschriften, Zustellungsgebühren und Rundfunkbeiträge. 

       
51131 266 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 1.054,34 
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Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
51140 266 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände 
31.200 31.200 31.200 74.276,66 

 
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 81279 und 51140 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
LHO deckungsfähig. 
 
Ergänzung und Unterhaltung des Mobiliars und der Geräte der Übernachtungs-, Freizeit- und Seminarräume einschließlich 
audiovisueller Ausstattung sowie der Einrichtungen der Küche, der Turnhalle und der Parkanlage.  

       
51168 266 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände für die verfah-
rensabhängige IKT 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

51185 266 Dienstleistungen für die verfah-
rensabhängige IKT 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

51403 266 Ausgaben für die Haltung von 
Fahrzeugen 

1.000 1.000 1.000 1.504,73 

 
Betriebsmittel und Wartungskosten insbesondere für den Kleintraktor einschließlich der Zusatzgeräte. 

       
51408 266 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 912,48 

 
Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte in der Hauswirtschaft sowie Haus- und Hofarbeit.  

       
51420 266 Beköstigung 170.000 170.000 170.000 158.935,22 

 
Beköstigung der Lehrgangsteilnehmer/innen und der sonstigen Nutzer/innen des Fortbildungsinstituts. 

       
51432 266 Film- und Fotomaterial, Ton- und 

Videobänder 
1.000 1.000 1.000      —   

       
51479 266 Allgemeine Verbrauchsmittel 5.200 5.200 5.200 9.514,10 

       
51701 266 Bewirtschaftungsausgaben 570.000 570.000 458.000 716.321,89 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 630.000      —     
   Davon fällig 2027 210.000    
   Davon fällig 2028 210.000      —     
   Davon fällig 2029 210.000      —     

 
Bewirtschaftungsausgaben der Einrichtung, z. B. für Brennstoffe, Strom, Be- und Entwässerung, Müllabfuhr, Hausreinigung, 
Desinfektion, Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Leuchtmittel, Schneebeseitigung, Dachrinnen- 
reinigung, Kehrgebühren. 
 
Mehr aufgrund steigender Bewirtschaftungskosten und Nachweis der Gebäudeversicherung sowie in Anpassung an das IST 
2024. 

       
51801 266 Mieten für Grundstücke, Gebäude 

und Räume 
40.000 40.000 40.000 9.554,00 

 
Insbesondere Anmietung von Räumen zur Ausweitung der Fortbildungsveranstaltungen. 

       
51802 266 Mieten für Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000      —   

       
51803 266 Mieten für Maschinen und Geräte 10.400 10.400 10.400 4.415,97 

       
51903 266 Unterhaltung der Gartenanlagen 122.000 122.000 122.000 201.803,30 

 
Ausgaben für gartenerhaltende und -denkmalpflegerische Maßnahmen. Aufgrund des UNESCO Weltkulturerbestatus des 
Parks des Jagdschloss Glienicke bestehen hohe qualitative Ansprüche an den Unterhalt, wegen des Denkmalwertes und der 
gartenhistorischen Bedeutung. 

       
51910 266 Kleiner Unterhaltungsbedarf 1.000 1.000 1.000 766,04 

 
Insbesondere zum Ersatz von Schlüsseln und Glasscheiben sowie für Material für kleinere Renovierungsarbeiten durch  
eigenes Personal. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
51920 
(neu) 

266 Unterhaltung der baulichen Anla-
gen für die IKT 

150.000 150.000   

 
Herstellung der Voraussetzungen für die Migrationsreadiness. 

       
52501 266 Aus- und Fortbildung 8.300 8.300 8.300 2.358,57 

 
Gebühren und andere Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dienstlichem Interesse an Tagungen und  
Fortbildungen teilnehmen. 
 
Angaben zum Gender Budgeting: 
Zielgruppe Beschäftigte des Sozialpädagogischen 

Fortbildungsinstituts Berlin Brandenburg (SFBB) 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
70 

m 
30 

Zielsetzung Beteiligung aller Mitarbeitenden an Fortbildungen Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
70 

m 
30 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 11 8 nicht 

erhoben  
39 15 nicht 

erhoben 
7 3 nicht 

erhoben 
Anteil in % 58 42  72 28  70 30  
Mittel in T € 4,6 1  4,4 0,5  1,1 1,2  
Mittel in % 82 18  90 10  48 52  
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Alle Beschäftigten des SFBB sind berechtigt an Fortbildungen teilzunehmen 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die angebotenen Aus- und Fortbildungen stehen grundsätzlich allen Beschäftigten und 
somit allen Geschlechtern gleichermaßen zur Verfügung. 

 
       

52509 266 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-
richtsmaterial inklusive der IKT 

179.000 179.000 179.000 80.590,74 

 
Auch Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterialien für die digitale Lehre. 

       
52536 266 Aus- und Fortbildung für die ver-

fahrensabhängige IKT 
    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

52703 266 Dienstreisen 4.000 4.000 4.000 1.082,00 
 
Angaben zum Gender Budgeting: 
 
Zielgruppe Beschäftigte des Sozialpädagogischen 

Fortbildungsinstituts Berlin Brandenburg (SFBB) 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
70 

m 
30 

Zielsetzung Teilnahme aller Mitarbeitenden an Dienstreisen Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
70 

m 
30 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 0 2 nicht 

erhoben  
2 0 nicht 

erhoben 
6 2 nicht 

erhoben 
Anteil in % 0 100  100 0  75 25  
Mittel in T € 0 0,256  1,082 0  0,58 0,5  
Mittel in % 0 100  100 0  75 25  
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Alle Beschäftigten des SFBB sind berechtigt an Dienstreisen teilzunehmen. 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die angebotenen Aus- und Fortbildungen stehen grundsätzlich allen Beschäftigten und 
somit allen Geschlechtern gleichermaßen zur Verfügung 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
53101 266 Veröffentlichungen und Dokumen-

tationen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit 

27.200 27.200 27.200 6.721,83 

 
Herstellung von Veranstaltungsprogrammen, Herausgabe von Dokumentationen und Berichten zu der Arbeit des SFBB und 
über Seminarveranstaltungen sowie damit im Zusammenhang stehende Vorarbeiten. 

       
53104 266 Begegnungen, politische Bildungs-

arbeit, Gruppenfahrten 
1.000 1.000 1.000      —   

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11121. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Ausgaben für die aus Kostenbeiträgen der Teilnehmer/innen zu finanzierenden Restkosten bei Auslandsbegegnungen. 
       
53111 266 Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen 
1.000 1.000 1.000 833,00 

 
Insbesondere für Ausschreibungskosten. 

       
54003 266 Geschäftsprozessoptimierung 9.000 9.000 9.000      —   

       
54010 266 Dienstleistungen 810.000 810.000 910.000 250.990,80 

 
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 42701 und 54010 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
LHO deckungsfähig.  
 

Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 

1 Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Be-
trieb gewerblicher Art (umsatzsteuerpflichtige Ein-
nahmen) 

20.000 20.000 10.000 

2 Personaldienstleistungen 100.000 100.000 100.000 

3 Personalentwicklung 60.000 60.000 60.000 

4 Dienstleistungen für die digitale Strategie 390.000 390.000 574.000 

5 Pflegeelternschule 180.000 180.000 166.000 

6 Dienstleistungen von juristischen Personen 60.000 60.000 0 

Summe  810.000 810.000 910.000 

 
Zu 1. Mehr in Anpassung an das IST. 
 
Zu 5. Mehr in Anpassung an die Kostensteigerung. 
 
Zu 6. Mehr aufgrund der Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen durch abhängig Beschäftigte (juristische Personen). 
60.000 € wurden bisher bei 1051/42701 nachgewiesen  

       
54053 266 Veranstaltungen 12.300 12.300 12.300 4.206,05 

       
54077 266 Steuern, Abgaben 12.500 12.500 12.500 2.111,47 

 
Insbesondere Umsatzsteuer im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art. 
 
Mehrausgaben dürfen in Höhe von Mehreinnahmen bei 11112 im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art (umsatz-
steuerpflichtige Einnahmen) geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
54079 266 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.520,12 

 
Insbesondere Ausschmückung von Räumen, Aufwendungen für die Bewirtung bei besonderen Anlässen sowie Sachaus-
gaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Übersetzungskosten für Schulungsmaterial, Kauf von Theater- und Konzert-
karten sowie BVG-Karten für auswärtige Lehrgangsteilnehmer/innen in Einzelfällen, Versicherungsleistungen für ausländi-
sche Teilnehmer/innen aufgrund internationaler Vereinbarungen, Abgeltung für das Kopieren urheberrechtlich geschützter 
Werke an die Verwertungsgesellschaft WORT. 

       
54690 266 Sonstige sächliche Verwaltungs-

ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

59.000 59.000 60.000 146.490,61 
R 62.784,54 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Es handelt sich vor allem um Ausgaben für das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“.  
       
68579 266 Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 550,00 

 
Es sind Insbesondere Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Jugend- und Erwachsenenbildung. 

       
81259 266 Geräte, technische Einrichtungen, 

Ausstattungen für die verfahrens-
abhängige IKT 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

81279 266 Geräte, technische Einrichtungen, 
Ausstattungen 

20.000 20.000 20.000 19.987,50 

 
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 81279 und 51140 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
LHO deckungsfähig. 
Standardanpassung der Ausstattung auch nach Abschreibung und Verschleiß. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
32 

 Ausgaben für verfahrensab-
hängige IKT 

    

 
In dieser Maßnahmegruppe werden Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur für das SFBB – insbesondere für 
die vorhandenen IT-Verfahren –  veranschlagt. 

       
51168 266 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände für die verfah-
rensabhängige IKT 

1.000 1.000 1.000 1.492,82 

 
Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für die verfahrensabhängige IKT. 

       
51185 266 Dienstleistungen für die verfah-

rensabhängige IKT 
168.000 168.000 168.000 67.980,02 

 
Teilansatz Maßnahme 2026 2027 2025 

  € € € 
1 Pflege-, Updatekosten und Anpassungsmodule der Bildungs-

Management-Software (BMS) sowie Quadriga (Inventar- 
programm) 

32.500 32.500 32.500 

2 Webanbindung BMS mit virtuellem Server und lfd. Betrieb 27.000 27.000 27.000 
3 Webanbindung (Fortschreibung Siko-/ Notfallkonzept) 3.000 3.000 3.000 
4 Verfahrensservice ITDZ u.a. IPV, NBR 5.000 5.000 5.000 
5 Entwicklung/Realisierung einer digitalen Strategie  

(Teilnehmenden und Dozenten Kommunikation) 
100.000 100.000 100.000 

Summe 167.500 167.500 167.500 
rd. 168.000 168.000 168.000 

 
       

52536 266 Aus- und Fortbildung für die ver-
fahrensabhängige IKT 

3.500 3.500 3.500      —   

 
Schulungsmaßnahmen im Rahmen der vorhandenen IT-Verfahren insbesondere der Bildungs-Management-Software 
(BMGebühren und andere Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dienstlichem Interesse an Tagungen und 
Fortbildungen teilnehmen. 
 
Angaben zum Gender Budgeting: 
 

Zielgruppe Beschäftigte des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstituts Berlin Brandenburg (SFBB) 

Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
70 

m 
30 

Zielsetzung Beteiligung aller Mitarbeitenden insbesondere der 
IT an Fortbildungen für die verfahrensabhängige 
IKT   

Angemessenes Geschlechter-
verhältnis (Soll) in % 

w 
70 

m 
30 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 42 15 nicht 

erhoben  
39 15 nicht 

erhoben 
37 16 nicht 

erhoben 
Anteil in % 74 26  72 28  70 30  
Mittel in T € 2,59 0,91  2,52 0,98  2,45 1,05  
Mittel in %          

 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Alle Beschäftigten der IT des SFBB sind berechtigt an Fortbildungen teilzunehmen – in 
den o. angeführten Zeiträume gab es keine bereichsübergreifenden Fortbildungen für  
die IT. 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rechnerisch 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die angebotenen Aus- und Fortbildungen stehen grundsätzlich allen Beschäftigten und 
somit allen Geschlechtern gleichermaßen zur Verfügung. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
81259 266 Geräte, technische Einrichtungen, 

Ausstattungen für die verfahrens-
abhängige IKT 

10.000 10.000 10.000      —   

 
Insbesondere Beschaffung von SQL - Servern inklusive Zubehör (USV) und Dienstleistungen des ITDZ für die Einbindung. 

       
  Summe Maßnahmegruppe 32 182.500 182.500 182.500 69.472,84 
       
  Gesamtausgaben 7.707.200 7.824.200 7.490.200 5.936.315,58 
  Prozentuale Veränderung 2,9 % 1,5 %   
       

  Abschluss Kapitel 1051     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

700.000 700.000 700.000 440.231,68 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

1.894.000 1.894.000 1.894.000 1.847.682,24 

  Gesamteinnahmen 2.594.000 2.594.000 2.594.000 2.287.913,92 
       

411-
462 

 Personalausgaben 5.243.400 5.360.400 5.187.400 4.159.081,26 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.432.800 2.432.800 2.271.800 1.756.696,82 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

1.000 1.000 1.000 550,00 

811-
899 

 Sonstige Investitionsausgaben und 
Ausgaben zur Investitionsförde-
rung 

30.000 30.000 30.000 19.987,50 

  Gesamtausgaben 7.707.200 7.824.200 7.490.200 5.936.315,58 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.113.200 -5.230.200 -4.896.200 -3.648.401,66 
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Produktdarstellung 
 

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan. 
 

 Übersicht Bereich/Strategisches Ziel   

  001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt   

               
 Anzahl der     2024 in €  2023 in €  Änderung in %   
 Kostenträgergruppen 14  Personalkosten  27.244.480  26.859.282  +1,43   
 Kostenträger 67  Sachkosten  10.398.718  5.817.931  +78,74   
 davon   Transferkosten  218.417.066  205.516.593  +6,28   
   Produkte 52  Verrechnungskosten  562.792  521.503  +7,92   
   MGF 15  kalkulatorische Kosten  2.068.681  2.115.904  -2,23   
   Projekte 0  Gemeinkosten  24.221.870  23.214.606  +4,34   
     Summe Verwaltungskosten 282.913.607  264.045.819  +7,15   
     Transfers 313.468.049  266.923.612  +17,44   
     Gesamtsumme 596.381.656  530.969.430  +12,32   
               
   

 

Die Übersicht enthält die Kostenträger der Abteilung III (Jugend und Kinderschutz) und der Abteilung V (Familie und früh- 
kindliche Bildung). 
 
Höhere Sachkosten 2024 entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den Ausgaben für den Berliner Notdienst Kinder-
schutz durch die Inanspruchnahme der Leistungen von freien Trägern und Dienstleistern für Inobhutnahmen. Der Anstieg der 
Transferkosten in 2024 gegenüber 2023 ist vor allem zurückzuführen auf gestiegene Unterbringungskosten für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, höhere Zuwendungen in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendfreizeit sowie für 
die Kinder- und Jugendambulanzen. Die Entwicklung der Transfers steht im Zusammenhang mit den Ausgaben zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und der Unterstützung des Quereinstiegs in den Kitas, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms 
in Kindertagesstätten und den gestiegenen Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern darge-
stellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet. 
 

     

 Gruppe/Operatives Ziel       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 005126   2024  7.257.735  0  7.257.735   

 Operative Aufgaben im Rahmen der sozialpädago-
gischen Fortbildung   2023  6.668.734  0  6.668.734   

               
               
               

 Kostenträger       Beträge in €     
        Verwaltungskosten  Transfers  Gesamt   
               

 78512   2024  5.744.019  0  5.744.019   

 Fortbildung für Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe   2023  5.341.513  0  5.341.513   
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          2024  2023   
 Menge: Anzahl der Teilnehmerkursstunden       260.444  273.828   
 Kosten je ME in €          22,05 19,51   
 Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %          0,96  1,01   
 Transferkosten in den Verwaltungskosten in €          550,00  300,00   
 IST - Erträge in €          18.860,71  40.871,10   
 Kostendeckungsgrad in %          0,33  0,77   
     

 Fortbildungen unterschiedlicher Formate, Dauer, Themen- und Veranstaltungsstruktur zur Erfüllung des Leistungsauftrages 
des SGB VIII in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien, für die Länder Berlin und Brandenburg   

     

Epl. 10 - Seite 340



 1061 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin - 

 

 

Allgemeine Erläuterung 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Schulentwicklungsplanung und Schulbau für öffentliche allgemeinbil-
dende Schulen. 

Gleichfalls sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für das Investitionsprogramm Ganztagsausbau abgebildet. 

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO 
notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veran-
schlagungshöhe. 

Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 

Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 

 
 
 

B. Gender Budgeting 
 

 Anzahl der Titel mit 
Gender Budgeting 
Informationen 

Davon Anzahl der Titel 
mit Nutzendenanalysen 

HG 5 2 2 
 

Titel  Verbale Bezeichnung 
52501 Aus- und Fortbildung 
52703 Dienstreisen 

 
 

Genderpoltische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
 
Für die Beschäftigten der Abteilung VI – Schulentwicklungsplanung und Schulbau für öffentliche allgemeinbildende Schulen 
- liegt die genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur nicht vor.  
 
Die Angaben zu den Beschäftigten der Abteilung VI sind in den Aufstellungen zur genderpolitischen Analyse der Beschäftig-
tenstruktur in den Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan 10 (Abschnitt A) enthalten. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11105 111 Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührenordnung 

1.000 1.000 1.000      —   

       
11979 111 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000      —   

       
33401 
(neu) 

114 Zuweisungen für Investitionen von 
Sondervermögen des Bundes 

4.441.000 4.441.000 4.885.000  

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 81210, 89140, 89150 und 89361. 
  Wurde bislang bei 1024/33401 nachgewiesen. 
  3.325.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/33401 nachgewiesen. 
       

  Gesamteinnahmen 4.443.000 4.443.000 4.887.000  
  Prozentuale Veränderung -9,1 %      —     
       
  Ausgaben     
       

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

915.000 943.000 888.000 333.098,08 

       
42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
50.000 50.000 50.000 49.998,80 

 
Mittel für die Beratung und Unterstützung für Beteiligungsprojekte auf Schulhöfen der Berliner Schulen. Durch die Vielzahl 
der Förderprogramme (z. B. Bonus-Programm, Verfügungsfonds) sowie die Baumaßnahmen der modularen Ergänzungs 
bauten und Neubaumaßnahmen wächst der Bedarf der Schulen, Schulhofprojekte zur Qualitätsverbesserung partizipativ mit 
den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. 

       
42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 
2.345.000 2.415.000 2.278.000 1.886.005,69 

       
42811 111 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
1.033.000 1.064.000 1.002.000 29.624,24 

       
44100 111 Beihilfen für Dienstkräfte 27.900 27.900 27.900 12.499,29 

       
51101 129 Geschäftsbedarf 30.000 30.000 39.500 39.047,61 

 
Geschäftsbedarf der Abteilung VI, insbesondere werden hier die Ausgaben für die Lizenzen (BlackBerry) der iPads der  
Abteilung VI, Fachlektüre, Büromaterial und Repräsentationskosten abgebildet.  
Weniger wegen bedarfsgerechter Anpassung. 

       
51140 111 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände 
10.500 10.500 1.000 546.185,17 

 
Ausstattung für die Abteilung VI, insbesondere für Büromobiliar und für die leidensgerechte Arbeitsplatzausstattung.  
Mehr wegen bedarfsgerechter Anpassung. 

       
51408 
(neu) 

111 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 1.500   

 
Persönliche Schutzausrüstung für die Beschäftigten der Abteilung VI, insbesondere für die Begehungen von Baustellen und 
Freiflächen. 

       
51900 129 Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 
1.000 1.000 611.000 69.999,05 

 
Bauliche Maßnahmen an Schwerpunktschulen. Weniger aufgrund bedarfsgerechter Anpassung.  

       
51903 129 Unterhaltung der Gartenanlagen 334.000 334.000 334.000 334.000,00 

 
Ausgaben für das Programm “Grün macht Schule“. 
Die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung für Beteiligungsprojekte auf Schulhöfen der Berliner Schulen ist, nicht erst 
seit der Ganztagsbetreuung, stetig vorhanden. Durch verschiedene Förderprogramme (Bonus-Programm, Verfügungsfonds) 
sowie die Baumaßnahmen der modularen Ergänzungsbauten und Neubaumaßnahmen steigt der Bedarf der Schulen, Schul-
hofprojekte zur Qualitätsverbesserung partizipativ mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen, weiter an. Die Projekte 
von "Grün macht Schule" basieren darauf, die Eigeninitiative von Schülerinnen und Schülern und ihre Identifikation mit der 
Schule zu fördern, sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Klimaschutz in der Berliner Schule zu verankern. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52501 111 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 435,00 

 
Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der Abteilung VI. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Beschäftigte des Ministerialbereiches der Abt. VI 

der SenBJF, für die kein passendes 
Fortbildungsangebot in der 
Verwaltungsakademie existiert 

Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
27 

 

m 
21 

 

Zielsetzung Abdeckung des Zusatzbedarfs an Fortbildungen 
(keine geschlechtsbezogene Zielsetzung) 

Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
k.A. 

m 
k.A. 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. W m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende - - - - - - 3 1 0 
Anteil in % - - - - - - 75 25 0 
Mittel in € - - - - - - 340 95 0 
Mittel in % - - - - - - 78 22 0 
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Zählung der tatsächlichen Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch / erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Steuerungsmöglichkeit sind nicht gegeben, da nicht absehbar ist, welche Angebote die 
Verwaltungsakademie abdeckt und welche Ausgaben zusätzlich für Sonderfortbildungen 
erforderlich warden. Der Fortbildungsbedarf orientiert sich überwiegend an der 
Fachaufgabe/Funktion – geschlechtsunspezifisch. 

 
       

52601 
(neu) 

111 Gerichts- und ähnliche Kosten 120.000 120.000   

 
Finanzielle Absicherung der rechtlichen Begleitung der bezirklichen Schul- und Sportämter im Rahmen des Vergabe- 
verfahrens für das Schulmittagessen für den Zeitraum 2024 - 2028 sowie Vorbereitung des Vergabeverfahrens für den Zeit-
raum 2028 - 2032. 

       
52602 111 Sitzungsgelder, Kostenentschädi-

gungen 
5.000 5.000 1.000 1.131,51 

 
Aufwandsentschädigung, Reise-, Tagungs- und Übernachtungskosten für die Mitglieder des Landesbeirats Schulbau.  
Mehr wegen bedarfsgerechter Anpassung und zu erwartender höherer Reisetätigkeit der Mitglieder des Landesbeirats 
Schule. 

       
52609 111 Thematische Untersuchungen 155.000 125.000 90.000 69.562,64 

 
Es werden die Ausgaben für die Durchführung von strukturierten Partizipationsverfahren bei Schulbaumaßnahmen im  
Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (gemäß Task Force Beschluss 1/2018) veranschlagt. 
Für das Haushaltsjahr 2026 ist insbesondere der erste Teil einer umfangreichen Evaluation (100.000 Euro) geplant. Weitere 
Ausgaben ergeben sich durch zwei Partizipationen, drei Workshops zum Thema Partizipationen und die Weiterentwicklung 
der Phase 10 der Compartmentschulen. Für das Haushaltsjahr 2027 ist insbesondere der zweite Teil (100.000 Euro) der 
umfangreichen Evaluation geplant. 
Die Mittel dienen der Beauftragung von externen Dienstleistern. 
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52703 111 Dienstreisen 2.500 2.500 1.000 1.154,76 

 
Dienstreisekosten und Wegstreckenentschädigungen der Beschäftigten der Abteilung VI.  
Mehr wegen zu erwartender höherer Reisetätigkeit der Beschäftigten der Abteilung VI (Aufwuchs der Abteilung). 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe Beschäftigte des Ministerialbereiches der Abt. VI 

der SenBJF 
Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

w 
27 

 

m 
21 

 
Zielsetzung Abdeckung von zwingend erforderlichen 

Dienstreisen der Beschäftigten 
Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
k.A. 

m 
k.A. 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. W m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende - - - - - - 1 2 0 
Anteil in % - - - - - - 33 67 0 
Mittel in € - - - - - - 799 356 0 
Mittel in % - - - - - - 69 31 0 
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Zählung der tatsächlichen Durchführung von Dienstreisen 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch / erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Die Durchführung von Dienstreisen ist stets an die jeweilige Aufgabe/Funktion der 
Dienstkraft gebunden und erfolgt dementsprechend geschlechterunabhängig. Eine 
geschlechterabhängige Steuerungsmöglichkeit besteht hier nicht. 

 
       

54010 111 Dienstleistungen 2.242.000 2.202.000 3.294.000 979.984,52 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

1 Beratungsleistungen und Gutachten im Rahmen der Ber-
liner Schulbauoffensive 

100.000 100.000 100.000 

2 Schulentwicklungsplanung 96.700 96.700 96.700 
3 Schulbauplanung 45.000 55.000 96.700 
4 Planungskosten ÖPP/ ÖÖP 0 0 0 
5 Unterstützung Wachschutz an öffentlichen Schulen 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

6 (neu) Lizenzen für die Reinigungskontroll-App im Rahmen 
der gesamtstädtischen Zielvereinbarung Schulreinigung 

450.000 450.000 0 

7 (neu) Projektservice Fa. IMTB für den Rollout 
der Reinigungskontroll-App 

50.000 0 0 

Summe 2.241.700 2.201.700 3.293.400 
Summe gerundet 2.242.000 2.202.000 3.294.000 
 
TA 1 Beratungsleistungen und Gutachten im Rahmen der Schulbauoffensive 
Zur Klärung der im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive auftretenden Fragestellungen und Arbeitsaufträge bedarf es  
regelmäßig der Einbeziehung externen Sachverstandes und der Hinzuziehung externer Arbeitsressourcen. Die Mittel dienen 
der Beauftragung externer Dienstleister und damit der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive. 
 
TA 2 Schulentwicklungsplanung 
Zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive soll die für Bildung zuständige Senatsverwaltung auf externe Kapazitäten 
zurückgreifen. In diesem Zusammenhang sind die Entwicklung eines neuen gesamtstädtischen Prognosemodells und die 
Erarbeitung sowie Umsetzung eines Verfahrens zur landesweiten Planung der Schulstandortentwicklung im Bereich der  
weiterführenden Schulen geplant. Dabei handelt es sich um ein zwingend notwendiges Instrument der Schulnetzplanung, die 
die Grundlage für den Schulbau darstellt. 
 
TA 3 Schulbauplanung  
In der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive soll die für Bildung zuständige Senatsverwaltung auf externe Kapazitäten 
zurückgreifen. Geplant sind unter anderem die Prüfung von Bauunterlagen, die Erstellung von Machbarkeitsstudien, die  
Erarbeitung von Schulbaustandards und die Einrichtung eines temporären Mustercompartments mit flankierenden Maßnah-
men zur Präsentation und Wissensvermittlung sowie die Erstellung von Veröffentlichungsmaterial. Die Mittel dienen der  
Beauftragung externer Dienstleister und damit der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive. 
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 1061 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
TA 4 Planungskosten ÖPP/ÖÖP 
Der Teilansatz entfällt. 
 
TA 5 Unterstützung Wachschutz an öffentlichen Schulen  
Unterstützung für die öffentlichen Schulträger bei der Finanzierung von Dienstleistungen im Bereich Wachschutz an Schulen 
zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. 
 
TA 6 Lizenzen für die Reinigungskontroll-App im Rahmen der gesamtstädtischen Zielvereinbarung Schulreinigung 
Im Rahmen der Zielvereinbarung „Auf dem Weg zur sauberen Schule - Qualitätsverbesserung Schulreinigung“ ist unter  
anderem eine digitale Reinigungskontroll-App für die Reinigungskontrolle an den allgemeinbildenden und zentral verwalteten 
und beruflichen Schulen einzuführen. Die Reinigungskontroll-App ist durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie bereitzustellen. Die Kosten für die dafür notwendigen Lizenzen werden in diesem Teilansatz veranschlagt. 
 
TA 7 Projektservice Fa. IMTB für den Rollout der Reinigungskontroll-App 
Im Rahmen der Zielvereinbarung „Auf dem Weg zur sauberen Schule - Qualitätsverbesserung Schulreinigung“ ist der berlin-
weite Rollout der Reinigungskontroll-App vorgesehen. 
Als Unterstützung für die Umsetzung der Zielvereinbarung ist externe IT-Organisationsberatung und Projektmanagement über 
den Rahmenvertrag für Projektservice des ITDZ zwingend erforderlich. Die dafür notwendigen Kosten werden in diesem Teil-
ansatz veranschlagt. 

       
54053 129 Veranstaltungen 1.500 1.500 1.000 1.191,79 

 
Die Mittel dienen unter anderem zur Umsetzung der jährlich stattfindenden zwölf Monitoringverfahren sowie der vier  
Planungskonferenzen zur gesamtstädtischen Steuerung der Schulentwicklungsplanung. Mehr wegen bedarfsgerechter  
Anpassung und zu erwartender höherer Kosten für die Umsetzung der Verfahren und Konferenzen. 

       
81210 
(neu) 

114 Ausstattungsinvestitionen im Rah-
men des Infrastrukturausbaus der 
Ganztagsbetreuung  für Grund-
schulkinder 

2.095.000 2.095.000 2.225.000  

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 1061, 

Titel 81210, 89140, 89150 und 89361 und Kapitel 2710, Titel 88310 - 88322. 
  Wurde bislang bei 1024/81210 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 4.145.000 3.097.000   
   Davon fällig 2027 1.048.000    
   Davon fällig 2028 2.095.000 2.095.000   
   Davon fällig 2029 1.002.000 1.002.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet 
werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen  
zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 0 0 0 

VE Plan 2025 1.474.000  1.405.000  0  
 
Im Rahmen des Investitionsprogramms zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grund-
schulalter“ (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) auf Grundlage des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) und des 
Ganztagsfinanzhilfegesetzes (GaFinHG) stehen dem Land Berlin Finanzhilfen des Bundes für Investitionen in den quantita-
tiven und qualitativen investiven Ausbau ganztägiger Bildung- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zur Verfügung.  
 
Der Ansatz enthält den Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen von höchstens 70 % sowie den Kofinanzierungsanteil 
des Landes Berlin von 30 %. 
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 1061 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
89140 
(neu) 

114 Zuschüsse an das SILB für Bau-
maßnahmen im Rahmen des Infra-
strukturausbaus der Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder 

1.000 1.000 1.000  

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 1061, 

Titel 81210, 89140, 89150 und 89361 und Kapitel 2710, Titel 88310 - 88322. 
  Wurde bislang bei 1024/89140 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 3.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029 1.000 1.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet 
werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen  
zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Verpflichtung aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 0 0 0 

VE Plan 2025 1.000  0  0  
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 81210. 

       
89150 
(neu) 

114 Zuschüsse an das SILB für Sanie-
rungsmaßnahmen im Rahmen des 
Infrastrukturausbaus der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkin-
der 

1.000 1.000 1.000  

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 1061, 

Titel 81210, 89140, 89150 und 89361 und Kapitel 2710, Titel 88310 - 88322. 
  Wurde bislang bei 1024/89150 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 3.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029 1.000 1.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet 
werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen  
zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Verpflichtung aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 0 0 0 

VE Plan 2025 1.000  0  0  
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 81210. 
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 1061 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
89321 
(neu) 

115 Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft für Sanierung, Um-
bau, Erweiterung und Ersatzbau 
von Schulgebäuden 

1.000 1.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 15.000.000   
   Davon fällig 2027 5.000.000    
   Davon fällig 2028      —   15.000.000   

 
Ausgaben für Baukostenzuschüsse zu Gunsten von Schulen in freier Trägerschaft zur Schaffung von Schulplätzen für  
Schulen in freier Trägerschaft und Schulplätzen für öffentliche allgemeinbildende Schulen im Rahmen des vom Bund  
angekündigten neuen Förderprogramms zur Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, an dem Berlin nach Maßgabe des  
Königsteiner Schlüssels mit einem Gesamtvolumen von rd. 200 Mio. Euro partizipieren würde. 

       
89361 
(neu) 

113 Zuschüsse an Schulen in freier 
Trägerschaft im Rahmen des Infra-
strukturausbaus der Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder 

4.248.000 4.248.000 4.749.000  

       
  Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 1061, 

Titel 81210, 89140, 89150 und 89361 und Kapitel 2710, Titel 88310 - 88322. 
  Wurde bislang bei 1010/89361 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 8.406.000 6.282.000   
   Davon fällig 2027 2.124.000    
   Davon fällig 2028 4.248.000 4.248.000   
   Davon fällig 2029 2.034.000 2.034.000   

 
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet 
werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen  
zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 
 
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen: 
in 2026 4.248.000 € 
in 2027 4.248.000 €. 
 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen 0 0 0 

VE Plan 2025 3.342.000  3.279.000  0  
 
Weitere Erläuterungen siehe Titel 81210. 
 

       
  Gesamtausgaben 13.622.400 13.679.900 15.595.400 4.353.918,15 
  Prozentuale Veränderung -12,7 % 0,4 %   
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

 Abschluss Kapitel 1061     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

2.000 2.000 2.000      —   

311-
347 

 Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus 
Zuweisungen u. Zuschüssen für In-
vestitionen 

4.441.000 4.441.000 4.885.000      —   

  Gesamteinnahmen 4.443.000 4.443.000 4.887.000  
       

411-
462 

 Personalausgaben 4.370.900 4.499.900 4.245.900 2.311.226,10 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.905.500 2.834.000 4.373.500 2.042.692,05 

811-
899 

 Sonstige Investitionsausgaben und 
Ausgaben zur Investitionsförde-
rung 

6.346.000 6.346.000 6.976.000      —   

  Gesamtausgaben 13.622.400 13.679.900 15.595.400 4.353.918,15 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -9.179.400 -9.236.900 -10.708.400 -4.353.918,15 
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2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

Allgemeine Erläuterung 
 

A. Allgemeines sowie haushaltspolitische Schwerpunkte/Prioritäten 
 
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung VII - Schule in der digitalen Welt.  
 
Die Abteilung umfasst die Referate VII A – Digital Hub, VII B – digitale Lösungen und digitale Infrastruktur sowie V II C – 
Schulservice-Zentrum Berlin 
 
Ansätze werden teilweise gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund erforderlicher Prioritätensetzung abgesenkt. 
 
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Ausgabenerfüllung gemäß § 6 LHO 
notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die  
Veranschlagungshöhe. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO bei den für 
Zuwendungen verwendeten Titeln (Obergruppen bzw. Gruppen 67, 681 bis 686, 698, 88 und 89) im Ansatz nicht vorgesehen. 
 
 

B. Gender Budgeting 
 

 
Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert): 
 
Kapitel Titel Bezeichnung 
1080 52501 Aus- und Fortbildung 
1080 52536 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT 
1080 52703 Dienstreisen 
 
 

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 
 

Für die Beschäftigten der Abteilung VII – Schule in der digitalen Welt - liegt die genderpolitische Analyse der Beschäftigten-
struktur nicht vor.  
 
Die Angaben zu den Beschäftigten der Abteilung VII sind in den Aufstellungen zur genderpolitischen Analyse der Beschäftig-
tenstruktur in den Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan 10 (Abschnitt A) enthalten. 
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2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Einnahmen     
       

11105 111 Gebühren nach der Verwaltungs-
gebührenordnung 

1.000 1.000 1.000      —   

       
11921 111 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000      —   

       
11979 111 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 21.329,16 

       
11997 
(neu) 

129 Zweckgebundene Einnahmen aus 
Sponsoring 

1.000 1.000   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52591. 
       
23112 129 Zuweisungen des Bundes für kon-

sumtive Zwecke 
    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

28290 
(neu) 

129 Sonstige zweckgebundene Einnah-
men für konsumtive Zwecke 

1.000 1.000   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52591. 
       
28790 
(neu) 

129 Sonstige zweckgebundene Einnah-
men für konsumtive Zwecke 

1.000 1.000   

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52591. 
       
33401 129 Zuweisungen für Investitionen von 

Sondervermögen des Bundes 
    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

  

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
05 

 Digitalpakt Schule     

 
Hier sind die vom Land Berlin erwarteten Einnahmen der Bundesmittel aus dem abschließend zu verhandelnden Digital-
Pakt 2.0 veranschlagt (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 1080-23112 und 1080-33401). Mit den 
Ausgaben soll die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur gestärkt sowie die Administration der IKT in den Schulen sicher-
gestellt werden. Die erforderliche Kofinanzierung erfolgt aus den in den Bezirken und dem Einzelplan 10 für die Digitalisierung 
veranschlagten Ausgaben. 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Höhe der Einnahmen und daraus folgenden Ausgaben sowie Verpflich-
tungsermächtigungen noch nicht bekannt. 

       
23112 129 Zuweisungen des Bundes für kon-

sumtive Zwecke 
1.000 1.000 350.000 6.713.402,32 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42784, 51184, 52584, 68574. 
       

 
Hier sind die vom Land Berlin erwarteten Einnahmen für konsumtive Zwecke aus Bundesmitteln des abschließend zu ver-
handelnden DigitalPaktes 2.0 veranschlagt  
 
Vgl. Erläuterungen zu MG 05 
       
33401 129 Zuweisungen für Investitionen von 

Sondervermögen des Bundes 
1.000 1.000 5.941.000 80.403.850,06 

       
  Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81211 bis 81228. 
       

 
Hier sind die vom Land Berlin erwarteten Einnahmen für Investitionen aus Bundesmitteln des abschließend zu verhandelnden 
DigitalPaktes 2.0 veranschlagt  
 
Vgl. Erläuterungen zu MG 05 
       

  Summe Maßnahmegruppe 05 2.000 2.000 6.291.000 87.117.252,38 
       
  Gesamteinnahmen 8.000 8.000 6.294.000 87.138.581,54 
  Prozentuale Veränderung -99,9 %      —     
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1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

  

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
  Ausgaben     
       

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beamtin-
nen und Beamten 

1.763.000 1.816.000 1.711.000 185.183,30 

       
42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 
1.000 1.000 1.000      —   

       
42784 129 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter für IT-Administ-
ration aus dem DigitalPakt Schule 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 

3.100.000 3.193.000 3.009.000 503.797,76 

       
42811 111 Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-

rifbeschäftigten 
1.000 1.000 1.000 73.885,22 

       
44100 111 Beihilfen für Dienstkräfte 57.700 57.700 57.700 5.396,14 

       
51101 111 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 14,99 

       
51168 
(neu) 

111 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenstände für die verfah-
rensabhängige IKT 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

51184 129 IT-Administration an Schulen     
  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

51185 185 Dienstleistungen für die verfah-
rensabhängige IKT 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
       

52501 111 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000      —   
 
Angaben zum Gender Budget: 
Zielgruppe Beschäftigte der Abteilung VII Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
w 
29 

m 
71 

Zielsetzung  Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
29 

m 
71 

 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch / erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

 

 
Analyse Beschäftigte  2022   2023   2024*  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Führungskräfte          
Nach VZÄ          
Mitarbeitende       12 30 - 
Nach VZÄ          
Erläuterung der 
Beschäftigtenstrukturen 

Die Abteilung wurde am 01.04.2024 gegründet. Daten der Jahre 2022 und 2023 liegen 
deshalb nicht vor. Aufgrund des Datenschutzes wurde auf eine Unterteilung in Führungs-
kräfte und Mitarbeitende verzichtet.  
*Stand Oktober 2024 
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1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52509 129 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-

richtsmaterial inklusive der IKT 
4.736.000 4.736.000 24.741.000 7.499.281,30 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  19.200.000,0 EUR werden künftig bei 51185 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 10.800.000 10.800.000   
   Davon fällig 2027 2.700.000    
   Davon fällig 2028 2.700.000 2.700.000   
   Davon fällig 2029 2.700.000 2.700.000   
   Davon fällig 2030 2.700.000 2.700.000   
   Davon fällig 2031      —   2.700.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen - - - 

VE Plan 2025 10.357.000 8.857.000 13.702.000 
Die Ansätze 2026 und 2027 sind trotzdem ausreichend bemessen, da erwartet wird, dass die Verpflichtungsermächtigungen 
des Jahres 2025 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

Ist 2024 
€ 

1 Lernmanagementsysteme Lernraum Berlin / 
Itslearning 

1.536.000 1.536.000 1.500.000 992.634,48 

2 IT-Infrastruktur IT-Experten (künftig bei 
51185) 

- - 25.000.000 8.816.525,02 

3 Softwarelizenzen insb. für Prüfungsfächer 
MSA 

- - 2.000.000 1.509.406,08 

4 mobile Endgeräte - - 11.241.000 3.749,26 
5 zentrales Mobile-Device- 

Management System 
- - 1.000.000 518.259,28 

6 Berliner Schulportal 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.316.129,10 
7 Videokonferenzen, Dateiablage, Online-

Office 
1.200.000 1.200.000 1.200.000 25.073,30 

 Sonstiges    137.245,33 
Summe 4.736.000 4.736.000 43.941.000 13.319.021,85 

 
Der Titel 52509 umfasst ab dem DHH 2026/2027 ausschließlich Mittel zur zentral verwalteten schulischen IKT-Infrastruktur 
wie den Lernmanagementsystemen, dem Schulportal, der Dateiablage, Videokonferenzen, etc.. 
 
TA 1 Lernmanagementsysteme Lernraum und itslearning 
Digitale Angebote zur Vorbereitung und Durchführung des interaktiven Lernens im Unterricht, zur Unterstützung in der Schul-
organisation und zur Kommunikation. Die Lernmanagementsysteme „Lernraum Berlin“ und „itslearning“ werden den Schulen 
zur Verfügung gestellt und weiterentwickelt. 
 
TA 2 IT-Infrastruktur / IT-Experten 
künftig bei 1080/51185 TA 7 nachgewiesen 
 
TA 6 Berliner Schulportal 
Entwicklungs- und Anpassungskosten für Ausbau des Berliner Schulportals. Das Berliner Schulportal ermöglicht mit einer 
einmaligen Anmeldung – Single-Sign-On – einen personalisierten, strukturierten und prozessorientierten Zugang zu digitalen 
Werkzeugen (bspw. die Videokonferenz BigBlueButton), digitalen Fachverfahren (bspw. Lernraum Berlin und itslearning), 
digitalen Bildungsmedien und Serviceangeboten (Anleitungen und weitere Informationen), die von den Schulen, den Schüle-
rinnen und Schülern, den Erziehungsberechtigten sowie von außerschulischen Kooperationspartnern für pädagogische und 
administrative Aufgaben genutzt werden. Das Schulportal bietet den Zugang zu den Diensten, der Lernraum Berlin ist einer 
dieser Dienste.  
 
TA 7 Videokonferenzen, Dateiablage, Online-Office 
Für das digital gestützte Lernen sind der Betrieb eines Videokonferenzsystems sowie Online-Office (zum Beispiel Text- 
verarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Präsentationsprogramm) und Dateiablage unerlässlich. Lizenzkosten inkl. 2nd und 3rd 
Level Support 

       
52536 111 Aus- und Fortbildung für die ver-

fahrensabhängige IKT 
    

  Siehe Maßnahmegruppe 32     
  

Epl. 10 - Seite 353



 
  

1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
52584 129 Aus- und Fortbildung für IT-Admi-

nistration aus dem DigitalPakt 
Schule 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

52591 
(neu) 

129 Lernmittel aus zweckgebundenen 
Einnahmen 

1.000 1.000   

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11997, 28290, 28790. Ausgaben dürfen nur in Höhe der einge-

gangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 4.000 4.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029 1.000 1.000   
   Davon fällig 2030 1.000 1.000   
   Davon fällig 2031      —   1.000   

 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Höhe der Einnahmen und daraus folgenden Ausgaben sowie Verpflich-
tungsermächtigungen noch nicht bekannt. Verpflichtungsermächtigungen sind geplant für den Fall der Finanzierungs- 
möglichkeit von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler aus zweckgebundenen Einnahmen. 
 
Bis zum Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen oder dem Vorliegen eines entsprechenden Sponsoren- 
vertrages sind die Verpflichtungsermächtigungen gesperrt. (verbindliche Erläuterung) 

       
52703 111 Dienstreisen 5.000 5.000 1.000 10.193,40 

 
Angaben zum Gender Budget: 
Zielgruppe Beschäftigte der Abteilung VII Geschlechterverhältnis der 

Zielgruppe in % 
W 
29 

M 
71 

Zielsetzung  Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
29 

m 
71 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  

 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 

Anzahl Nutzende       15 16 - 
Anteil in %       48 52 - 
Mittel in T €       6,4 3,4 - 
Mittel in %         - 
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Auszahlungen zu Dienstreisen erhoben 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

erhoben 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Kein Steuerungsbedarf 

 
Analyse Beschäftigte  2022   2023   2024*  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Führungskräfte          
Nach VZÄ          
Mitarbeitende       12 30  
Nach VZÄ          
Erläuterung der 
Beschäftigtenstrukturen 

Die Abteilung wurde am 01.04.2024 gegründet. Daten der Jahre 2022 und 2023 liegen 
deshalb nicht vor. Aufgrund des Datenschutzes wurde auf eine Unterteilung in 
Führungskräfte und Mitarbeitende verzichtet.  
*Stand Oktober 2024 

 
       

54010 111 Dienstleistungen 256.000 256.000 256.000      —   
 
Für die europaweite Ausschreibung unterschiedlicher Verfahren der Abteilung "Schule in der digitalen Welt" wird eine Kanzlei 
zur Unterstützung der Vergaben benötigt.  
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   2026 2027 2025 2024 
54053 129 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000      —   

       
54062 129 Maßnahmen im Rahmen des 

eEducation Masterplans 
1.904.000 2.075.000 3.404.000 2.022.454,19 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 4.800.000 4.800.000   
   Davon fällig 2027 1.200.000    
   Davon fällig 2028 1.200.000 1.200.000   
   Davon fällig 2029 1.200.000 1.200.000   
   Davon fällig 2030 1.200.000 1.200.000   
   Davon fällig 2031      —   1.200.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen  - - - 
VE-Plan 2025 1.200.000 1.200.000 2.400.000 

Der Ansatz 2027 ist trotzdem ausreichend bemessen, da erwartet wird, dass die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 
2025 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 
 
Der Digital Hub / eEducation Berlin Masterplan ermöglicht die Durchführung von Leitprojekten (eTwinning, OpenRoberta-
Calliope/RoboCup, MakerWerkstatt, Qualitätssiegel exzellente digitale Schule, zentrale Bildungsserver, eSport), KI Projekte, 
Entwicklung Schulserver; Weiterentwicklung Makerspace sowie die Finanzierung von Testungen in Schulen (WLAN-Pilot-
projekt, Serversoftware, edukative digitale Lösungen in Schule). Zurverfügungstellung und Koordination der pädagogischen 
IT-Betreuung in Schule (ITRB/ITB).  

       
63207 129 Anteil an gemeinsamen Einrichtun-

gen der Länder 
6.000 6.000 6.000 200,00 

 
Anteil des Landes Berlins an den gemeinsamen Ausgaben der Länder (KMK) für die Umsetzung bildungspolitischer Innova-
tionen 

       
68574 129 Zuschüsse aus dem DigitalPakt 

Schule an Schulen in freier Träger-
schaft 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81211 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Mitte 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81212 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81213 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Pankow 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81214 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Charlottenburg-Wilmersdorf 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81215 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Spandau 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
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   2026 2027 2025 2024 
81216 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Steglitz-Zehlendorf 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81217 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81218 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Neukölln 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81219 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Treptow-Köpenick 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81220 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Marzahn-Hellersdorf 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81221 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Lichtenberg 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81222 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Reinickendorf 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81223 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der zentral ver-
walteten Schulen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81224 127 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der berufsbil-
denden Schulen 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81225 113 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der Schulen in 
freier Trägerschaft 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81226 155 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur der Einrichtun-
gen der Lehrkräftebildung 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81227 129 Länderübergreifende Investitionen 
in die digitale Bildungsinfrastruk-
tur 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
       

81228 129 Investitionen in die digitale Bil-
dungsinfrastruktur 

    

  Siehe Maßnahmegruppe 05     
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   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
05 

 Digitalpakt Schule     

 
Hier sind die dem Land Berlin zur Verfügung stehenden Bundesmittel aus dem abschließend zu verhandelnden Digital-
Pakt 2.0 veranschlagt (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 1080-23112 und 1080-33401). Mit den 
Ausgaben soll die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur gestärkt sowie die Administration der IKT in den Schulen sicher-
gestellt werden. Die erforderliche Kofinanzierung erfolgt aus den in den Bezirken und dem Einzelplan 10 für die Digitalisierung 
veranschlagten Ausgaben. 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Höhe der Einnahmen und daraus folgenden Ausgaben sowie Verpflich-
tungsermächtigungen noch nicht bekannt. 
 
Bis zum Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen oder dem Vorliegen einer entsprechenden Bund-Länder-
Vereinbarung sind die Verpflichtungsermächtigungen gesperrt. (verbindliche Erläuterung) 
 
Deckungsvermerk: 
Die Ausgaben der Titel 42784, 51184, 52584 und 68574 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titel 42784, 
51184, 52584 und 68574 sind darüber hinaus deckungsberechtigt gegenüber den übrigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 
und 8 im Einzelplan 10. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Titel 51184, 52584, 68574 sind gegenseitig deckungs-
fähig. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Titel 51184, 52584, 68574 sind einseitig deckungspflichtig gegenüber dem 
Titel 51185.  
Die Ausgaben der Titel 81211 bis 81228 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titel 81211 bis 81227 sind 
darüber hinaus deckungsberechtigt gegenüber den übrigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 im Einzelplan 10. Die Ver-
pflichtungsermächtigungen (VE) der Titel 81211 bis 81228 sind gegenseitig deckungsfähig. 

       
42784 129 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter für IT-Administ-
ration aus dem DigitalPakt Schule 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23112. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05). 
       
51184 129 IT-Administration an Schulen 1.000 1.000 347.000 6.276.855,31 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23112. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 4.000 4.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029 1.000 1.000   
   Davon fällig 2030 1.000 1.000   
   Davon fällig 2031      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05). 

       
52584 129 Aus- und Fortbildung für IT-Admi-

nistration aus dem DigitalPakt 
Schule 

1.000 1.000 1.000 51.177,14 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23112. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   
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   2026 2027 2025 2024 
 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05). 

       
68574 129 Zuschüsse aus dem DigitalPakt 

Schule an Schulen in freier Träger-
schaft 

1.000 1.000 1.000 621.286,01 

       
  Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23112. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnah-

men geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 
       

  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05). 

       
81211 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Mitte 

1.000 1.000 1.000 6.889.940,74 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81212 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg 

1.000 1.000 1.000 7.039.187,07 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  
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   2026 2027 2025 2024 
81213 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Pankow 

1.000 1.000 1.000 5.427.950,12 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81214 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Charlottenburg-Wilmersdorf 

1.000 1.000 1.000 5.552.522,19 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81215 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Spandau 

1.000 1.000 1.000 4.834.149,60 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81216 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Steglitz-Zehlendorf 

1.000 1.000 1.000 7.717.968,78 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   

   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   
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Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81217 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg 

1.000 1.000 1.000 4.940.474,63 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81218 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Neukölln 

1.000 1.000 1.000 8.939.953,80 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81219 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Treptow-Köpenick 

1.000 1.000 1.000 4.107.568,08 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  
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81220 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Marzahn-Hellersdorf 

1.000 1.000 1.000 2.603.941,33 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81221 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Lichtenberg 

1.000 1.000 1.000 4.478.751,36 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81222 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der allgemein-
bildenden Schulen des Bezirks 
Reinickendorf 

1.000 1.000 1.000 5.716.161,64 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  
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MG 05 

1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
81223 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der zentral ver-
walteten Schulen 

1.000 1.000 1.000 410.178,21 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81224 127 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der berufsbil-
denden Schulen 

1.000 1.000 1.000 5.085.660,80 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81225 113 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der Schulen in 
freier Trägerschaft 

1.000 1.000 1.000 6.367.345,00 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  
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MG 05 

1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
81226 155 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur der Einrichtun-
gen der Lehrkräftebildung 

1.000 1.000 1.000      —   

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81227 129 Länderübergreifende Investitionen 

in die digitale Bildungsinfrastruk-
tur 

1.000 1.000 1.000 1.814.699,40 

       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  

       
81228 129 Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur 
1.000 1.000 5.924.000 751.316,08 

R 478.404,05 
       
  Verpflichtungsermächtigung 2.000 2.000   
   Davon fällig 2027 1.000    
   Davon fällig 2028 1.000 1.000   
   Davon fällig 2029      —   1.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  - - - 

VE-Plan 2025 1.000 - - 
 
Der Titel wird im Wege der Deckungsfähigkeit verstärkt (vgl. Erläuterung zu MG 05).  
 

       
  Summe Maßnahmegruppe 05 22.000 22.000 6.291.000 89.627.087,29 
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MG 32 

1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

  

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
MG 
32 

 Ausgaben für verfahrensab-
hängige IKT 

    

       
51168 
(neu) 

111 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenstände für die verfah-
rensabhängige IKT 

1.680.000 1.680.000 1.500.000 1.456.105,23 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  Wurde bislang bei 51140 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 6.720.000 6.720.000   
   Davon fällig 2027 1.680.000    
   Davon fällig 2028 1.680.000 1.680.000   
   Davon fällig 2029 1.680.000 1.680.000   
   Davon fällig 2030 1.680.000 1.680.000   
   Davon fällig 2031      —   1.680.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen - - - 

VE Plan 2025 1.500.000 - - 
 
Ausgaben für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von mobilen Endgeräten für pädagogische Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst 

       
51185 185 Dienstleistungen für die verfah-

rensabhängige IKT 
40.687.000 40.830.000 40.645.000 20.361.071,85 

       
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. 
  Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 
  1.758.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen. 
  500.000,0 EUR wurden bislang bei 51169 MG 31 nachgewiesen. 
  19.200.000,0 EUR wurden bislang bei 52509 nachgewiesen. 
       

  Verpflichtungsermächtigung 95.200.000 95.200.000   
   Davon fällig 2027 23.800.000    
   Davon fällig 2028 23.800.000 23.800.000   
   Davon fällig 2029 23.800.000 23.800.000   
   Davon fällig 2030 23.800.000 23.800.000   
   Davon fällig 2031      —   23.800.000   

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen  17.763.381 2.392.282 - 

VE-Plan 2025 9.700.000 8.700.000 13.400.000 
 
 

Teilansatz Maßnahme 2026 
€ 

2027 
€ 

2025 
€ 

Ist 2024 
€ 

1 Breitband 8.580.000 8.708.000 16.187.000 8.895.079,62 

2 IT-Dienstleistungen zu Prozessen, 
Service, Betrieb  8.984.000 8.984.000 2.000.000 4.283.749,63 

3 W-LAN Monitoring  888.000 888.000 1.000.000 359.871,75 
4 

(neu) DigitalPakt 2.0 Datenbank 50.000 50.000 -  - 

5 
(neu) 

Digitale Kommunikation f. Lehrkräfte 
und päd. Personal 1.700.000 1.700.000 1.758.000 726.280,22 

6 
(neu) 

Konzeptualisierung und Übergang 
Schul-IKT zum ITDZ 1.285.000 1.300.000 500.000 276.350,08 

7 
(neu) IT-Infrastruktur/IT-Experten 19.200.000 19.200.000 25.000.000 8.816.525,02 

Summe 40.687.000 40.830.000 46.445.000 23.357.856,32 
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MG 32 

1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
TA 1  Breitband 
Breitbandausbau inkl. der notwendigen Begleitmaßnahmen der allgemeinbildenden öffentlichen Berliner Schulen in bezirk-
licher Trägerschaft. Grundvoraussetzung für digital unterstütztes Lernen ist der Anschluss jeder Berliner Schule an das 1GBit-
Netz (Glasfaser). Die Kosten betreffen laufende Kosten je Anschluss/Standort sowie das Programmmanagement zum Breit-
bandausbau. Ein Vor-Ort-Management an den Schulen wird außerdem benötigt. Als schnelle Übergangs- bzw. Interims-
lösung kamen Internet Cubes als Plug-in Varianten zum Einsatz, die teilweise noch weiter in Betrieb sind. 
 
TA 2  IT-Dienstleistungen zu Prozessen, Service, Betrieb  
Mit der Bereitstellung von Dienstgeräten und zentralen online Diensten fallen Service- und Betriebsprozesse an: Joiner: Eine 
neue Person geht in die Schule und erhält ein Dienstgerät sowie Zugang zum Portal. Leaver: Eine Person verlässt die Schule, 
Löschen und Zurücksetzen der Dienste sowie der Geräte. Tausch: Während des Betriebs werden die Geräte beschädigt. 
Zugänge und Lizenzen müssen gelöst werden. Prozesse zum Rollout und Betrieb sind anzupassen. Aktualisierungen der 
Software sowie Administration des Managements-/Betriebssystem. Konzeptentwicklung und Begleitung beim Beteiligungs-
vorgang der Beschäftigtenvertretungen. Barrierefreiheit und usability sind zu beachten und weiter zu entwickeln. Prozess-
entwicklung der weiteren verfahrensabhängigen IKT. 
 
TA 3  W-LAN Monitoring  
Für Aufbau bzw. Ertüchtigung von WLAN-Netzen steht seit 2022 ein Rahmenvertrag vom ITDZ zur Verfügung. Die ange-
botene zukunftsfähige WLAN-Lösung beinhaltet auch einen Betriebskostenanteil (Managed Service). Dieser ist nicht durch 
Bundesprogramme förderfähig. Übernahme der Finanzierung der Betriebskosten, damit das W-LAN in den Schulen umge-
setzt werden kann. Dies ist notwendig, um digital gestützten Unterricht zu ermöglichen. Laufzeit des Managed Service jeweils 
zwei Jahre nach Baufertigstellung. 
 
TA 4  DigitalPakt 2.0 Datenbank (neu) 
Entwicklungs-und Beratungskosten im Rahmen einer Datenbank zur Abwicklung des DigitalPaktes 2.0 mit LowCode-Platt-
form. Gegebenenfalls weitere abteilungsinterne Datenbankanwendungen.  
 
TA 5  Digitale Kommunikation für Lehrkräfte und pädagogisches Personal (neu) 
Dienstmail inklusive Groupware für die digitale Kommunikation der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals im öffent-
lichen Dienst. Bietet eine einheitliche digital gestützte Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern.  
Wurde bislang bei 1080-51160 nachgewiesen. 
 
TA 6  Konzeptualisierung und Übergang Schul-IKT zum ITDZ (neu) 
Gemäß EGov Gesetz Berlin muss die schulische IT ins ITDZ migriert werden. Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal 
sind nicht im Berliner Landesnetz. Durch die PaaS (Plattform as a Service) im ITDZ wird ermöglicht, dass Lehrkräfte und 
pädagogisches Personal auf die Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank (LUSD) inkl. weitere Dienste zugreifen können, 
ohne sich im Berliner Landesnetz zu befinden.  
Wurde bislang bei 1080-51169 nachgewiesen. 
 
TA 7  IT-Infrastruktur / IT-Experten (neu) 
Dienstleistung zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der IT-Infrastruktur in den allgemeinbildenden Schulen. Aufgrund 
des starken Zuwachses an Endgeräten in den Schulen sowie Ausbau von LAN und WLAN und die damit verbundene stärkere 
Nutzung ist eine leistungsfähige IT-Wartung notwendig. 
Wurde bislang bei 1080-52509 TA 2 nachgewiesen. 
 
Verpflichtungsermächtigungen hier für 1. Wartungstag geplant; für den 2. Wartungstag ist beabsichtigt, diesen über den  
abschließend zu verhandelnden Digitalpakt 2.0 zu finanzieren. Aus diesem Grund sind entsprechende Verpflichtungsermäch-
tigungen in Kapitel 1080 beim Titel 51184 geplant. 
Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titel 51184, 
52584 und 68574. 

       
52536 111 Aus- und Fortbildung für die ver-

fahrensabhängige IKT 
800.000 800.000 1.000.000 316.256,75 

 
Verpflichtungen aus Vorjahren:  

für 2026 
€ 

für 2027 
€ 

ab 2028 
€ 

Bis 31.12.2024 eingegangene 
Verpflichtungen - - - 

VE Plan 2025 1.000.000 1.000.000 - 

Der Ansatz ist trotzdem ausreichend bemessen, da erwartet wird, dass die Verpflichtungsermächtigungen nicht in voller Höhe 
in Anspruch genommen werden.   
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1080 
2026/2027 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 
Für die Durchführung von Unterricht inklusive Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte sowie die digitale Kommunikation 
werden Lehrkräften und pädagogischem Personal mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt. Mit der Einführung der Endgeräte 
hat eine Schulung in der technischen Nutzung sowie dem 1rd Level Support zu erfolgen. Kosten für die Fortbildung bei 
Einführung der Geräte und laufende Schulungen für neue Dienstkräfte. 
 
Angaben zum Gender Budget: 
 
Zielgruppe 
 

Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Personal 
der öffentlichen Berliner Schulen 

Geschlechterverhältnis der 
Zielgruppe in % 

W 
71 

m 
29 

Zielsetzung  Angemessenes 
Geschlechterverhältnis (Soll) in % 

w 
71 

m 
29 

 
Nutzendenanalyse (Ist)  2022   2023   2024  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Anzahl Nutzende 180 38  1243 319 10 1043 376 45 
Anteil in % 83 17  79 20 1 71 26 3 
Mittel in T € 80,4 16,5  307,4 77,8 3,9 224,6 82,2 9,5 
Mittel in % 83 17  79 20 1 71 26 3 
 
Erhebungsart / Zählweise 
der Nutzenden: 

Datenerhebung nur durch einen mehrerer Schulungsanbietenden erfolgt, deshalb 
unvollständig 

Die Angabe zu den 
Mitteln ist:  

rein rechnerisch 

Steuerungsbedarf und 
Steuerungsmaßnahmen 

Ziel ist bedarfsdeckende Schulung des pädagogischen Personals; ein Steuerungsbedarf 
ist momentan nicht zu erkennen; Schulungsanbietende müssen Auftrag zur Erhebung 
der Genderdaten erhalten 

 
Analyse Beschäftigte  2022   2023   2024*  
 w m d/k.A. w m d/k.A. w m d/k.A. 
Führungskräfte          
Nach VZÄ          
Mitarbeitende 27.194 10.364  27.769 10.907  28.102 11.267  
Nach VZÄ          
Erläuterung der 
Beschäftigtenstrukturen 

Angaben 2022 beziehen sich auf das Schuljahr 2022/23 usw. 

 

       
  Summe Maßnahmegruppe 32 43.167.000 43.310.000 43.145.000 22.133.433,83 
       
  Gesamtausgaben 55.022.700 55.482.700 82.626.700 122.060.927,42 
  Prozentuale Veränderung -33,4 % 0,8 %   
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- Schule in der digitalen Welt - 

 

 

 
 

   Beträge in EURO  
Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 

   2026 2027 2025 2024 
 

 Abschluss Kapitel 1080     

       
111-
186 

 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und der-
gleichen 

4.000 4.000 3.000 21.329,16 

211-
299 

 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für In-
vestitionen 

3.000 3.000 350.000 6.713.402,32 

311-
347 

 Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus 
Zuweisungen u. Zuschüssen für In-
vestitionen 

1.000 1.000 5.941.000 80.403.850,06 

  Gesamteinnahmen 8.000 8.000 6.294.000 87.138.581,54 
       

411-
462 

 Personalausgaben 4.923.700 5.069.700 4.780.700 768.262,42 

511-
549 

 Sächliche Verwaltungsausgaben 50.074.000 50.388.000 71.898.000 37.993.410,16 

611-
699 

 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

7.000 7.000 7.000 621.486,01 

811-
899 

 Sonstige Investitionsausgaben und 
Ausgaben zur Investitionsförde-
rung 

18.000 18.000 5.941.000 82.677.768,83 

  Gesamtausgaben 55.022.700 55.482.700 82.626.700 122.060.927,42 
       
  Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -55.014.700 -55.474.700 -76.332.700 -34.922.345,88 
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10 
2026/2027 

Bildung, Jugend und Familie 

Stellenplan 

Allgemeine Erläuterungen 

Kapitel 1000 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -,

Kapitel 1051 – Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für 
Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen 
Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen 
untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei 
Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen. 

Kapitel 1009 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang - 
Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung 
an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet. 

Kapitel 1013 – Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ) 
Dieses Landesinstitut wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität 
gegründet und ist eine zentrale Institution für die professionelle Weiterentwicklung der Berliner 
Bildungslandschaft. Es fokussiert die kohärente Qualifizierung von Lehrkräften und des weiteren pädagogischen 
Personals sowie die evidenzbasierte Schulentwicklung. Das ab 2026 neu ausgewiesene Kapitel 1013 enthält 
alle Einnahmen und Ausgaben für das BLIQ. Die Stellen, Beschäftigungspositionen und Personalmittel wurden 
aus den Kapiteln 1010, 1011 und 1012 in das neue Kapitel umgesetzt. 

Kapitel 1031 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Startchancen-Programm - 
Für das Startchancen-Programm wurde eine Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnet mit dem Ziel, eine 
Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu erreichen. Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und 
Ausgaben für dieses Startchancen-Programm. Für die Laufzeit des Programms werden über Bundesmittel 
finanzierte befristete Beschäftigungspositionen eingerichtet. 
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1000
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42100 Amtsbezüge

Teilplan A

Senator/in SEN1 1,000     1,000 (0605) 1,000     1,000 (0605) 1,000     1,000 (0605)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B11.

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Staatssekretär/in B7 3,000 3,000 3,000

Senatsdirigent/in B5 1,000 1,000 1,000

Oberschulrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 2,000

Studiendirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 3,000 3,000 3,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     15,000     15,000     15,000

Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 1,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 4,000

Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 6,000

Regierungsamtfrau/-mann A11     11,000     11,000     10,000

Regierungsoberinspektor/in A10 0,000 0,000 0,500

Amtsinspektor/in A9S 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme:     28,000     28,000     27,500

Service Personalstelle

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 1,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 5,000 5,000 6,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 5,000 5,000 5,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A, Service Personalstelle

Amtsrätin/-rat A12     28,000     28,000     22,000

Regierungsamtfrau/-mann A11     25,750     25,750     30,750

Regierungsoberinspektor/in A10     90,320     90,320     91,720

Regierungsinspektor/in A9     10,871     10,871     10,871

Amtsinspektor/in A9S 9,000 9,000 7,000

Regierungshauptsekretär/in A8     45,750     45,750     47,750

Regierungsobersekretär/in A7 0,750 0,750 0,750

Zwischensumme:    224,441    224,441    224,841

Service Recht

Senatsrätin/-rat B2 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 5,800 5,800 5,400

Oberregierungsrätin/-rat A14 3,000 3,000 4,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 0,750

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 0,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme:     13,800     13,800     14,150

Service Zentrale Dienste

Regierungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 0,000 0,000 0,500

Regierungshauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 3,500

Service Informationstechnik

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Senatsrätin/-rat B2 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A, Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 2,000 2,000 1,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 8,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Regierungsoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Amtsrätin/-rat A12      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):    304,241    304,241    302,991

Summe:    304,241    304,241    302,991

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme:     13,000     13,000     13,000

Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 3,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Service Personalstelle

Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E10     10,000     10,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E9B     37,550     37,550     42,550

Tarifbeschäftigte/r E9A     11,000     11,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8     33,207     33,207     45,370

Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,500 1,500 1,500

Zwischensumme:    101,257    101,257    102,420

Service Recht

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,750 0,750 0,750

Zwischensumme: 1,750 1,750 1,750

Service Zentrale Dienste

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Reproduktionstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E4 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (in der

Bücherei)

E4 1,000 1,000 1,000

Reproduktionstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E3 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 4,000 4,000 4,000

Zwischensumme:     11,000     11,000     11,000

Service Informationstechnik

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,000 2,000 2,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A, Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13      1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     13,000     13,000     13,000

Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement

Tarifbeschäftigte/r E9A 2,000 2,000 3,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 3,000

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r E5-E9A     20,000     20,000     20,000

Zwischensumme:     20,000     20,000     20,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15      1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E12 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E11 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E10      1,000 1,000 1,000

    10,000     10,000Zwischensumme:    10,000 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

1,000

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E15     1,000     1,000

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r in der E12     1,000     1,000 

Informations- und

Kommunikationstechnik

1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A 1,000 1,000 1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A):    178,007    178,007    183,170

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme:     14,000     14,000     14,000

Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 7,000 7,000 5,000

Service Recht

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

noch Titel 42801, Teilplan A
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     13,000     13,000     13,000

Service Informationstechnik

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 3,650 3,650 3,650

Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     10,650     10,650     10,650

Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r E9B-E12     10,000     10,000     10,000

Tarifbeschäftigte/r E5-E9A 7,000 7,000 7,000

    17,000     17,000Zwischensumme:    17,000 

Service Zentrale Dienste

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E13     1,000     1,000

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E11 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 8,000 8,000 8,000

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E12      1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E11      5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E10      3,550 3,550 3,550

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A      2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     11,550     11,550     11,550

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r E11      3,000     3,000 (0132) 3,000     3,000 (0132) 3,000     3,000 (0132)

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B):     97,200     97,200     95,200

Summe:    275,207    275,207    278,370

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden
(Sperrvermerk).

noch Titel 42801, Teilplan B
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E11 5,000     5,000 (0119) 0,000 5,000     5,000 (0119)

E10 5,000     5,000 (0119) 0,000 5,000     5,000 (0119)

Teilplan A

Service Personalstelle 
Tarifbeschäftigte/r 

Tarifbeschäftigte/r 

Tarifbeschäftigte/r E9B     24,000    24,000 (0119) 0,000     24,000    24,000 (0119)

Zwischensumme:     34,000 0,000     34,000

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):     34,000 0,000     37,000

Teilplan B

Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0120)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 3,000

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan B

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 9,000 9,000 5,000

Summe:     43,000 9,000     42,000

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Epl. 10 - Seite 380



1009
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Regierungsamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,000 1,000 1,000

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,191 1,191 1,191

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 4,191 4,191 5,191

Personalüberhang ehemals Beschäftigte Projekt Solidarisches Grundeinkommen

Tarifbeschäftigte/r E3      5,000 5,000 0,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 9,191 9,191 5,191

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      1,000      1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,534 0,534 0,534

Hausmeister/in E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenarbeit)

E3 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B      0,000      0,000 1,000

Zwischensumme: 3,534 3,534 5,534
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Personalüberhang ehemals Beschäftigte Projekt Solidarisches Grundeinkommen

Tarifbeschäftigte/r E3     10,000     10,000 0,000

Zwischensumme:     10,000     10,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B):     13,534     13,534 5,534

Summe:     22,725     22,725     10,725
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen,

Lehrkräftebildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B2 4,000 4,000 5,000

Senatsrätin/-rat B2 1,000 1,000 1,000

Oberschulrätin/-rat A16     18,000     18,000     17,000

Oberstudiendirektor/in A16 0,000 0,000 2,000     1,000 (0538)

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Schulrätin/-rat A15     15,000     15,000     19,000

Studiendirektor/in A15 0,000 0,000 1,000     1,000 (0538)

Oberregierungsrätin/-rat A14 5,210 5,210 4,210

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A14 2,000 2,000 4,000

Regierungsrätin/-rat A13 2,000 2,000 6,000

Studienrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 6,500

Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 5,750

Regierungsamtfrau/-mann A11     10,000     10,000     10,000

Bibliotheksoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 3,000 3,000 2,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 2,000

Zwischensumme:     76,210     76,210     92,460

Vorbereitungsdienst

Oberschulrätin/-rat A16 0,000 0,000 1,000

Oberstudiendirektor/in A16 0,000 0,000     32,000

Seminardirektor/in A15 0,000 0,000     17,000

Studiendirektor/in A15 0,000 0,000 7,150

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A14 0,000 0,000 6,000

Zwischensumme: 0,000 0,000     63,150

Teilsumme (Teilplan A):     76,210     76,210    155,610

Summe:     76,210     76,210    155,610

Stellenvermerke

0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie.
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen,

Lehrkräftebildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E14 0,000 0,000 2,000Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 0,000 0,000     11,750     2,000 (0538)

Tarifbeschäftigte/r E9A 0,000 0,000 6,400

Tarifbeschäftigte/r (in der

Bücherei)

E9A 0,000 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E6 3,779 3,779 4,779

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 0,000 0,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S12 1,000     1,000 (0128) 1,000     1,000 (0128) 1,000     1,000 (0128)

Zwischensumme: 5,779 5,779     41,929

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E10      0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000

Vorbereitungsdienst

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000     23,000

Zwischensumme: 0,000 0,000     25,000

5,779 5,779     67,929Teilsumme (Teilplan A):

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen,

Lehrkräftebildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E14 9,000 9,000 4,500Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

E13     13,000     1,000 (2128)     13,000     1,000 (2128)     13,000     1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E10 4,750 4,750 2,750

Tarifbeschäftigte/r E9B     11,475     2,000 (0538)     11,475     2,000 (0538) 6,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 9,000 9,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme:     61,225     61,225     50,250

Vorbereitungsdienst

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 8,500

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000     11,500

Teilsumme (Teilplan B):     61,225     61,225     61,750

Summe:     67,004     67,004    129,679

Stellenvermerke

0128 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. Die Personalmittel werden nach Freiwerden in Sachmittel f ür Schulsozialarbeit umgewandelt. 
0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

AT1 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

E15 3,000 3,000 2,000

noch Titel 42801
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1010
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen,

Lehrkräftebildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 2,000

Summe: 0,000 0,000 2,000

Stellenvermerke

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,000 0,000 1,000     1,000 (0119)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0120)

Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 2,000

Summe: 1,000 1,000 2,000

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

AT1 0,000 0,000 1,000     1,000 (0375)

Vorbereitungsdienst

Lehrkraft

Lehrkraft E14 0,000 0,000 1,000     1,000 (0377)

Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B2 2,000 2,000 3,000

Oberschulrätin/-rat A16 6,000 6,000 6,000

Senatsrätin/-rat A16 0,000 0,000 1,000

Oberschulrätin/-rat A15 5,000     5,000 (0320) 5,000     5,000 (0320) 6,000     6,000 (0320)

Schulrätin/-rat A15 4,000 4,000 3,000

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 1,000

Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 3,000

Regierungsoberinspektor/in A10 8,000 8,000     10,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,881

Zwischensumme:     39,000     39,000     43,881

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren

Schulpsychologiedirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Schulpsychologieoberrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Vorbereitungsdienst

Oberschulrätin/-rat A16 0,000 0,000 1,000

Oberstudiendirektor/in A16 0,000 0,000 2,000

Seminardirektor/in A15 2,000 2,000 3,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 7,000

Teilsumme (Teilplan A):     44,000     44,000     52,881

Summe:     44,000     44,000     52,881

Stellenvermerke

0320 Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A15 LBesO A.
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E15 3,000 3,000 3,000

E14 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 1,750

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 1,000 1,000 3,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     14,000     14,000     12,000

Zwischensumme:     30,000     30,000     34,750

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 4,741 4,741 4,741

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 8,741 8,741 8,741

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15      1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000Zwischensumme:

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 2,000 2,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

1,000 1,000 1,000Tarifbeschäftigte/r E15

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 2,500

Zwischensumme: 2,500 2,500 3,500

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):     43,241     43,241     48,991

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 4,975 4,975 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,564 1,564 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 7,000 7,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     16,000     16,000     16,000

Zwischensumme:     44,539     44,539     35,000

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B):     46,539     46,539     37,000

Summe:     89,780     89,780     85,991

Vorbereitungsdienst 
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 0,000

noch Titel 42801, Teilplan A
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Vorbereitungsdienst

Lehrkraft E15 0,000 0,000 1,000     1,000 (0376)

Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000

Summe: 0,000 0,000 1,000

Stellenvermerke

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B2 1,000 1,000 1,000

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 1,000 1,000 1,000

Oberschulrätin/-rat A16     16,000     16,000     16,000

Oberstudiendirektor/in A16 0,000 0,000 1,000

Oberschulrätin/-rat A15     12,000    12,000 (0320)     12,000    12,000 (0320)     11,000    11,000 (0320)

Regierungsdirektor/in A15 0,000 0,000 1,000

Schulrätin/-rat A15     34,000     34,000     37,000

Seminardirektor/in A15 0,000 0,000 4,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 3,000 3,000 4,000

Oberstudienrätin/-rat A14 0,000 0,000 3,000

Lehrer/in A13 1,000     1,000 (0416) 1,000     1,000 (0416) 1,000     1,000 (0416)

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 2,000

Schulpsychologierätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Studienrätin/-rat A13 7,000     5,000 (0416) 7,000     5,000 (0416) 5,000     5,000 (0416)

Oberamtsrätin/-rat A13S 7,000 7,000 7,000

Amtsrätin/-rat A12     26,000     26,000     25,000

Regierungsamtfrau/-mann A11     14,750     14,750     21,500

Regierungsoberinspektor/in A10 8,000 8,000     12,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 6,000 6,000 8,000

Regierungshauptsekretär/in A8 7,000 7,000     31,000

Zwischensumme:    148,750    148,750    195,500

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren

Schulpsychologiedirektor/in A15 9,000 9,000     13,000

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A14     11,000     11,000     12,000

Schulpsychologieoberrätin/-rat A14 2,000 2,000     11,000

Schulpsychologierätin/-rat A13 1,259 1,259     15,259

Zwischensumme:     23,259     23,259     51,259

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Amtsrätin/-rat A12      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Vorbereitungsdienst

Oberstudiendirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):    174,009    174,009    248,759

Summe:    174,009    174,009    248,759
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1012
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0320 Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A15 LBesO A.

0416 Stelle darf nur mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Kapiteln 1015 bis 1024, Titel 42201.

42213 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Teilplan A

Oberstudienrätin/-rat A14 4,000 4,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 0,000

Summe: 4,000 4,000 0,000

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Vorbereitungsdienst

Anwärter/in für das Lehramt an

Grundschulen

V13    400,000    400,000    400,000

Studienreferendar/in für das

Lehramt an Integrierten

Sekundarschulen und

Gymnasien

V13  2.000,000  2.000,000  2.000,000

Studienreferendar/in für das

Lehramt an beruflichen Schulen

V13    250,000    250,000    250,000

Teilnehmer/in

Anpassungslehrgang an

Beruflichen Schulen

REF14     10,000     10,000     10,000

Teilnehmer/in

Anpassungslehrgang an

ISS/Gymnasien

REF14     20,000     20,000     20,000

Teilnehmer/in

Anpassungslehrgang an

Grundschulen

REF13     20,000     20,000     20,000

Zwischensumme:  2.700,000  2.700,000  2.700,000

Teilsumme (Teilplan A):  2.700,000  2.700,000  2.700,000

 2.700,000  2.700,000  2.700,000Summe:

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 1,000 1,000 1,000
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1012
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E15 1,000 1,000 1,000

E14 1,000 1,000 0,000

noch Titel 42801, Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E12 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9A     11,000     11,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r E8     50,000     50,000     24,750

Tarifbeschäftigte/r E6     18,387     18,387     19,387

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 0,000 0,000 6,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     15,000     15,000     13,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S12 3,000 3,000 0,000

Zwischensumme:    111,387    111,387     86,137

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 5,000 5,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14     12,000     12,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(Psychologin/Psychologe)

E13     64,000     4,849 (2128)     64,000     4,849 (2128)     50,000     3,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E6     19,000     19,000     19,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S12     12,000     12,000     12,000

Zwischensumme:    112,000    112,000     84,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E8      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
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1012
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E6     15,250     15,250     15,250

Zwischensumme:     15,250     15,250     15,250

Teilsumme (Teilplan A):    239,637    239,637    186,387

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 3,000 3,000 8,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10     10,000     10,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 9,800 9,800 3,800

Tarifbeschäftigte/r E9A 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 4,812 4,812 4,212

Tarifbeschäftigte/r E6 8,750 8,750     11,750

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 0,000 0,000 5,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     10,000     10,000     11,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S12 3,000 3,000 2,000

Zwischensumme:     59,362     59,362     60,762

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren

Tarifbeschäftigte/r

(Psychologin/Psychologe)

E13     30,000     2,000 (2128)     30,000     2,000 (2128)     30,000     3,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E6 4,890 4,890 4,890

Zwischensumme:     34,890     34,890     34,890

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E11      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000
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1012
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E6     14,500     14,500     14,500

Zwischensumme:     14,500     14,500     14,500

Teilsumme (Teilplan B):    109,752    109,752    111,152

Summe:    349,389    349,389    297,539

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
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1013
2026/2027

Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B2 1,000 1,000 0,000

Oberschulrätin/-rat A16 1,000 1,000 0,000

Oberstudiendirektor/in A16 3,000     1,000 (0538) 3,000     1,000 (0538) 0,000

Schulrätin/-rat A15 1,000 1,000 0,000

Seminardirektor/in A15 4,000 4,000 0,000

Studiendirektor/in A15 2,000     1,000 (0538) 2,000     1,000 (0538) 0,000

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A14 3,000 3,000 0,000

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 0,000

Studienrätin/-rat A13 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme:     17,000     17,000 0,000

Vorbereitungsdienst

Oberschulrätin/-rat A16 1,000 1,000 0,000

Oberstudiendirektor/in A16     32,000     32,000 0,000

Seminardirektor/in A15     18,000     18,000 0,000

Studiendirektor/in A15 6,000 6,000 0,000

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A14 5,000 5,000 0,000

Zwischensumme:     62,000     62,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A):     79,000     79,000 0,000

Summe:     79,000     79,000 0,000

Stellenvermerke

0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 3,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 6,000 6,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 0,000
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1013
2026/2027

Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme:     24,000     24,000 0,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E10      1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Vorbereitungsdienst

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8     25,000     25,000 0,000

Zwischensumme:     27,000     27,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A):     52,000     52,000 0,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13     17,000     17,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 3,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 0,000

Zwischensumme:     31,000     31,000 0,000

Vorbereitungsdienst

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 8,000 8,000 0,000

Zwischensumme:     10,000     10,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B):     41,000     41,000 0,000

Summe:     93,000     93,000 0,000

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Vorbereitungsdienst

Lehrkraft AT1 1,000     1,000 (0375) 1,000     1,000 (0375) 0,000

Lehrkraft E15 1,000     1,000 (0376) 1,000     1,000 (0376) 0,000
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1013
2026/2027

Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805, Teilplan A, Vorbereitungsdienst

Lehrkraft E14 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377) 0,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 0,000

Summe: 3,000 3,000 0,000

Stellenvermerke

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000     1,000 (0119) 0,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 0,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 0,000 0,000

Summe: 1,000 0,000 0,000

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.
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1014
2026/2027

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 5,000 5,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     16,000     16,000     14,000

Teilsumme (Teilplan A):     16,000     16,000     14,000

Summe:     16,000     16,000     14,000
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1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Rektor/in A15GD    311,000    20,000 (0142)    311,000    20,000 (0142)    293,000    20,000 (0142)

Konrektor/in A14    324,000    20,000 

  324,000 

(0142)

(0368)

   324,000    20,000 

  324,000 

(0142)

(0368)

   312,000    20,000 

  312,000 

(0142)

(0368)

Rektor/in A14GD     52,000     4,000 

   48,000 

    4,000 

(0332)

(0333)

(0417)

    52,000     4,000 

   48,000 

    4,000 

(0332)

(0333)

(0417)

    60,000     7,000 

   53,000 

    4,000 

(0332)

(0333)

(0417)

Lehrer/in A13  6.217,875     5,958 (0101)  6.217,875     5,958 (0101)  6.217,875     5,958 (0101)

Konrektor/in A13GD-A14GD     54,000    54,000 

    4,000 

(0369)

(0417)

    54,000    54,000 

    4,000 

(0369)

(0417)

    53,000    53,000 

    4,000 

(0369)

(0417)

Zweite(r) Konrektor/in A13GD-A14GD    110,000   110,000 (0370)    110,000   110,000 (0370)     95,000    95,000 (0370)

Zweite(r) Konrektor/in A13GD    754,000   108,000 

  646,000 

(0333)

(0334)

   754,000   108,000 

  646,000 

(0333)

(0334)

   738,000   118,000 

  620,000 

(0333)

(0334)

Lehrer/in A12-A13GD  2.284,417  2.393,417  1.349,417

Lehrer/in an Sonderschulen/  für

Sonderpädagogik, Lehrer/in

A12-A13GD    113,000   113,000 (0331)    113,000   113,000 (0331)    113,000   113,000 (0331)

Fachlehrer/in, Lehrer/in A12 4,000 4,000 4,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A12     44,000     44,000     44,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A11 6,000 6,000 6,000

Zwischensumme: 10.274,292 10.383,292  9.285,292

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Lehrer/in A12-A13GD    210,000    252,000 0,000

Zwischensumme:    210,000    252,000 0,000

Nichtpädagogisches Personal

Regierungsobersekretär/in A7 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 10.489,292 10.640,292  9.290,292

Summe: 10.489,292 10.640,292  9.290,292

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0331 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage.

0332 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern.

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0334 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0368 Stelle BesGr. A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0369 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Sch ülerinnen/Schülern. 
0370 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 540 Sch ülerinnen/Schülern.

0417   Funktionsstelle als Reserve für Schulneugründungen. Inanspruchnahme ansonsten nur im Eingangsamt.
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1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S17     24,000     24,000     22,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S15     93,000     93,000     87,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S9     12,000     12,000     24,000

Erzieher/in S8B    870,484   400,500 (0522)    874,484   404,500 (0522)    882,110   389,500 (0522)

Erzieher/in S8A  1.488,233  1.511,233  1.447,336

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A     50,424     53,424     60,000

Zwischensumme:  2.538,141  2.568,141  2.522,446

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6    288,770    14,000 (0144)    288,770    14,000 (0144)    288,770    14,000 (0144)

Zwischensumme:    288,770    288,770    288,770

Teilsumme (Teilplan A):  2.826,911  2.856,911  2.811,216

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S17     15,000     15,000     14,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S15     91,000     91,000     92,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S9     15,000     15,000     19,000

Erzieher/in S8B    424,015   400,500 (0522)    428,015   404,500 (0522)    419,641   389,500 (0522)

Erzieher/in S8A  1.757,702  1.780,702  1.733,806

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A     24,424     27,424     34,500

Zwischensumme:  2.327,141  2.357,141  2.312,947

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6    200,350    13,000 (0144)    200,350    13,000 (0144)    200,350    13,000 (0144)

Zwischensumme:    200,350    200,350    200,350

Teilsumme (Teilplan B):  2.527,491  2.557,491  2.513,297

Summe:  5.354,402  5.414,402  5.324,513

Epl. 10 - Seite 404



1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0144 Stelle ist gesperrt. Besetzung auf Antrag bei Nachweis einer Schulneugründung. 
0522 In Integrationsgruppen.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E15     32,000    32,000 (0376)     32,000    32,000 (0376)     37,000    37,000 (0376)

Lehrkraft E14-E15     30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0376)

(0377)

    30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0376)

(0377)

    30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0376)

(0377)

Lehrkraft E14     30,000     1,000 

   10,000 

   19,000 

   30,000 

(0332)

(0333)

(0368)

(0377)

    30,000     1,000 

   10,000 

   19,000 

   30,000 

(0332)

(0333)

(0368)

(0377)

    29,000     1,000 

   10,000 

   18,000 

   29,000 

(0332)

(0333)

(0368)

(0377)

Lehrkraft E13-E14     37,000    30,000 

    4,000 

    3,000 

   37,000 

   37,000 

(0142)

(0369)

(0370)

(0377)

(0378)

    37,000    30,000 

    4,000 

    3,000 

   37,000 

   37,000 

(0142)

(0369)

(0370)

(0377)

(0378)

    47,000    30,000 

   10,000 

    7,000 

   47,000 

   47,000 

(0142)

(0369)

(0370)

(0377)

(0378)

Lehrkraft E11-E13    517,000   517,000 

  517,000 

  517,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   517,000   517,000 

  517,000 

  517,000 

(0378)

(0379)

(0380)

 1.235,000   125,000 

1.235,000 

1.235,000 

1.235,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10     16,000     16,000 8,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10    116,438    119,938 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000    115,464

Zwischensumme:    778,438    781,938  1.501,464

Teilsumme (Teilplan A):    778,438    781,938  1.501,464

Teilplan B

Lehrkraft E11-E13    517,000   517,000 

  517,000 

  517,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   517,000   517,000 

  517,000 

  517,000 

(0378)

(0379)

(0380)

 1.234,000   125,000 

1.234,000 

1.234,000 

1.234,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10 4,000 4,000 1,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10     84,792     88,292 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000     96,636

Zwischensumme:    605,792    609,292  1.331,636

Teilsumme (Teilplan B):    605,792    609,292  1.331,636

Summe:  1.384,230  1.391,230  2.833,100

Epl. 10 - Seite 405



1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0332 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern.

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0368 Stelle BesGr. A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0369 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0370 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 540 Schülerinnen/Schülern.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Erzieher/in S8A 0,178 0,178 0,000

Zwischensumme: 0,178 0,178 0,000

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Erzieher/in S8A      0,000 0,000 0,386

Zwischensumme: 0,000 0,000 0,386

Epl. 10 - Seite 406



1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r S15     0,330     0,330     0,464 

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

Erzieher/in S8B 0,000 0,000 0,203

Erzieher/in S8A 2,817 2,817 2,355

Zwischensumme: 3,147 3,147 3,022

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in S8A      0,190 0,190 0,571

Zwischensumme: 0,190 0,190 0,571

Ersatzkraft für freigestellte Gesamtvertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in S8A      0,406 0,406 0,287

Zwischensumme: 0,406 0,406 0,287

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S9 1,000 1,000 1,000

Erzieher/in S8B 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,921 5,921 5,266

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Erzieher/in S8B 0,800 0,800 0,800

Erzieher/in S8A 0,193 0,193 0,000

Zwischensumme: 0,993 0,993 0,800

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Erzieher/in S8B 1,698 1,698 1,200

Erzieher/in S8A 1,604 1,604 0,000

Zwischensumme: 3,302 3,302 1,200

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in S8B 0,203 0,203 0,000

Erzieher/in S8A 0,800 0,800 1,000

Zwischensumme: 1,003 1,003 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 5,298 5,298 3,000

Summe:     11,219     11,219 8,266

noch Titel 42811, Teilplan A

Epl. 10 - Seite 407



1015
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E11-E13     20,959     20,959     19,060

Lehrkraft E11     22,000     22,000     22,000

Zwischensumme:     42,959     42,959     41,060

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Lehrkraft E11-E13 1,541 1,541 0,967

Zwischensumme: 1,541 1,541 0,967

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Lehrkraft E11-E13      9,242 9,242     10,126

Zwischensumme: 9,242 9,242     10,126

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Lehrkraft E11-E13     57,893     57,893     60,796

Zwischensumme:     57,893     57,893     60,796

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Lehrkraft E11-E13     13,041     13,041     12,467

Zwischensumme:     13,041     13,041     12,467

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Lehrkraft E11-E13     12,324     12,324     11,584

Zwischensumme:     12,324     12,324     11,584

Teilsumme (Teilplan A):    137,000    137,000    137,000

Summe:    137,000    137,000    137,000

Epl. 10 - Seite 408



1016
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Studiendirektor/in A15     21,000     21,000     20,000

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule,

Oberstudiendirektor/in

A15GD-A16     18,000    18,000 (0363)     18,000    18,000 (0363)     17,000    17,000 (0363)

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A15GD-A15     19,000    19,000 (0365)     19,000    19,000 (0365)     18,000    18,000 (0365)

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule

A15GD     10,000     1,000 (0417)     10,000     1,000 (0417) 7,000     1,000 (0417)

Rektor/in A15GD     15,000     15,000     10,000

Sekundarschulrektor/in A15GD     17,000     17,000     16,000

Konrektor/in A14     17,000    17,000 (0373)     17,000    17,000 (0373)     11,000    11,000 (0373)

Sekundarschulrektor/in,

Studiendirektor/in

A14GD-A15     90,000     90,000     86,000

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A14GD-A15     10,000    10,000 

    1,000 

(0364)

(0417)

    10,000    10,000 

    1,000 

(0364)

(0417)

8,000     8,000 

    1,000 

(0364)

(0417)

Rektor/in A14GD     10,000     2,000 

    8,000 

(0371)

(0372)

    10,000     2,000 

    8,000 

(0371)

(0372)

    13,000     1,000 

   12,000 

(0371)

(0372)

Konrektor/in A13-A14 8,000     8,000 (0374) 8,000     8,000 (0374)     11,000    11,000 (0374)

Studienrätin/-rat A13  1.343,789  1.343,789  1.356,789

Sekundarschulrektor/in /

Oberstudienrätin/-rat

A13GD-A14    141,000   141,000 (0366)    141,000   141,000 (0366)    124,000   124,000 (0366)

Zweite(r) Konrektor/in A13GD     50,000    16,000 

   34,000 

(0333)

(0334)

    50,000    16,000 

   34,000 

(0333)

(0334)

    48,000    24,000 

   24,000 

(0333)

(0334)

Lehrer/in A12-A13GD     66,152     59,152     27,152

Zwischensumme:  1.835,941  1.828,941  1.772,941

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Lehrer/in A12-A13GD     36,000     43,000 0,000

Zwischensumme:     36,000     43,000 0,000

Nichtpädagogisches Personal

Amtsinspektor/in A9S     20,500    20,500 (0541)     20,500    20,500 (0541)     20,500    20,500 (0541)

Zwischensumme:     20,500     20,500     20,500

Teilsumme (Teilplan A):  1.892,441  1.892,441  1.793,441

Summe:  1.892,441  1.892,441  1.793,441

Epl. 10 - Seite 409



1016
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0334 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0363 Stelle BesGr. A15 mit Amtszulage für die Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0364 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen ohne Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0371 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

0372 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

0373 Stelle BesGr. A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil.

0374 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im
Grundschulteil.

0417 Funktionsstelle als Reserve für Schulneugründungen. Inanspruchnahme ansonsten nur im Eingangsamt.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 1,000 1,000 4,000

Erzieher/in S8B    140,600    140,600    132,600

Zwischensumme:    141,600    141,600    136,600

Nichtpädagogisches Personal

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A 9,000 9,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     20,000     20,000     20,000

Zwischensumme:     29,000     29,000     29,000

Teilsumme (Teilplan A):    170,600    170,600    165,600

Teilplan B

Erzieher/in S8B    164,500    164,500    166,200

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 1,600 1,600 1,300

Zwischensumme:    166,100    166,100    167,500

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     19,730     19,730     19,730

Zwischensumme:     19,730     19,730     19,730

Teilsumme (Teilplan B):    185,830    185,830    187,230

Summe:    356,430    356,430    352,830

Epl. 10 - Seite 410



1016
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft AT1 1,000     1,000 (0375) 1,000     1,000 (0375) 1,000     1,000 (0375)

Lehrkraft E15 5,000     5,000 (0376) 5,000     5,000 (0376) 7,000     7,000 (0376)

Lehrkraft E14-E15 2,000     2,000 

    2,000 

(0376)

(0377)

2,000     2,000 

    2,000 

(0376)

(0377)

4,000     4,000 

    4,000 

(0376)

(0377)

Lehrkraft E14 0,000 0,000 1,000     1,000 

    1,000 

(0377)

(0382)

Lehrkraft E13-E14 0,000 0,000 9,000     8,000 

    1,000 

    9,000 

    9,000 

(0366)

(0374)

(0377)

(0378)

Lehrkraft E13 0,000 0,000     20,000    15,000 

   20,000 

(0142)

(0378)

Lehrkraft E11-E13     67,000    67,000 

   67,000 

   67,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    67,000    67,000 

   67,000 

   67,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   107,000   107,000 

  107,000 

  107,000 

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10 3,000 3,000 1,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme:     79,000     79,000    150,000

Teilsumme (Teilplan A):     79,000     79,000    150,000

Teilplan B

Lehrkraft E11-E13     67,000    67,000 

   67,000 

   67,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    67,000    67,000 

   67,000 

   67,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   107,000   107,000 

  107,000 

  107,000 

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme:     68,000     68,000    107,000

Teilsumme (Teilplan B):     68,000     68,000    107,000

Summe:    147,000    147,000    257,000

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0374 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im
Grundschulteil.

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der 
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0382 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S15      1,000      1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in S8A      1,000 1,000 0,325

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,325

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 1,325

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Erzieher/in S8B      1,000      1,000 0,693

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,693

noch Titel 42805.
0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Erzieher/in S8B     1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 1,693

Summe: 4,000 4,000 3,018
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberstudiendirektor/in A16     93,000     2,000 (0142)     93,000     2,000 (0142)     94,000     2,000 (0142)

Studiendirektor/in A15    640,000    18,000 

    4,000 

    4,000 

   86,000 

    1,000 

    2,000 

(0142)

(0347)

(0354)

(0355)

(0381)

(0417)

   640,000    18,000 

    4,000 

    4,000 

   86,000 

    1,000 

    2,000 

(0142)

(0347)

(0354)

(0355)

(0381)

(0417)

   636,000    18,000 

    3,000 

    1,000 

    4,000 

   87,000 

    1,000 

    2,000 

(0142)

(0347)

(0350)

(0354)

(0355)

(0381)

(0417)

Oberstudienrätin/-rat A14    697,000    20,000 (0142)    697,000    20,000 (0142)    678,000    20,000 (0142)

Studienrätin/-rat A13  3.996,974  3.974,974  3.968,981

Lehrer/in A12-A13GD    157,000    157,000    157,000

Zwischensumme:  5.583,974  5.561,974  5.533,981

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Studienrätin/-rat A13    110,000    132,000 0,000

Zwischensumme:    110,000    132,000 0,000

Nichtpädagogisches Personal

Amtsrätin/-rat A12 1,000     1,000 (0098) 1,000     1,000 (0098) 1,000     1,000 (0098)

Amtsinspektor/in A9S     73,500    73,500 (0541)     73,500    73,500 (0541)     73,500    73,500 (0541)

Regierungsobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme:     77,500     77,500     77,500

Teilsumme (Teilplan A):  5.771,474  5.771,474  5.611,481

Summe:  5.771,474  5.771,474  5.611,481

Stellenvermerke

0098 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der EGr. E12.

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0347 Stelle mit Amtszulage für die Leitung voll ausgebauter Gymnasien mit bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0350 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung des Berlin-Kollegs.

0354 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Oberstufengymnasien mit mindestens zwei Schultypen.

0355 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung voll ausgebauter Gymnasien mit mehr als 360
Schülerinnen/Schülern.

0381 Stelle mit Amtszulage für Leiter/in eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums.

0417 Funktionsstelle als Reserve für Schulneugründungen. Inanspruchnahme ansonsten nur im Eingangsamt.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42213 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Teilplan A

Oberstudienrätin/-rat A14 0,000 0,000 4,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 4,000

Summe: 0,000 0,000 4,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 5,000 5,000 5,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B     28,000     28,000     28,000

Erzieher/in S8B 0,200 0,200 0,200

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 3,000 3,000 1,500

Zwischensumme:     36,200     36,200     34,700

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E9A    160,000    14,000 

  160,000 

(0144)

(0541)

   160,000    14,000 

  160,000 

(0144)

(0541)

   160,000    14,000 

  160,000 

(0144)

(0541)

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     90,210     90,210     90,210

Zwischensumme:    250,210    250,210    250,210

Teilsumme (Teilplan A):    286,410    286,410    284,910

Teilplan B

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B     15,000     15,000     15,000

Erzieher/in S8B 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     18,000     18,000     18,000

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E9A    158,000    13,000 

  158,000 

(0144)

(0541)

   158,000    13,000 

  158,000 

(0144)

(0541)

   158,000    13,000 

  158,000 

(0144)

(0541)

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     45,230     45,230     45,230

Zwischensumme:    203,230    203,230    203,230

Teilsumme (Teilplan B):    221,230    221,230    221,230

Summe:    507,640    507,640    506,140
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0144 Stelle ist gesperrt. Besetzung auf Antrag bei Nachweis einer Schulneugründung.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft AT1 4,000     2,000 

    4,000 

(0142)

(0375)

4,000     2,000 

    4,000 

(0142)

(0375)

4,000     2,000 

    4,000 

(0142)

(0375)

Lehrkraft E15     22,000     5,000 

   22,000 

(0355)

(0376)

    22,000     5,000 

   22,000 

(0355)

(0376)

    19,000     4,000 

   19,000 

(0355)

(0376)

Lehrkraft E14-E15     28,000    28,000 

   28,000 

   28,000 

(0142)

(0376)

(0377)

    28,000    28,000 

   28,000 

   28,000 

(0142)

(0376)

(0377)

    28,000    28,000 

   28,000 

   28,000 

(0142)

(0376)

(0377)

Lehrkraft E14     32,000    32,000 (0377)     32,000    32,000 (0377)     43,000    43,000 (0377)

Lehrkraft E13-E14     30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0377)

(0378)

    30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0377)

(0378)

    30,000    30,000 

   30,000 

   30,000 

(0142)

(0377)

(0378)

Lehrkraft E13    136,000   136,000 (0378)    136,000   136,000 (0378)    302,000    32,000 

  302,000 

(0142)

(0378)

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10 6,700 6,700 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000 4,600

Zwischensumme:    258,700    258,700    430,600

Teilsumme (Teilplan A):    258,700    258,700    430,600

Teilplan B

Lehrkraft E13    135,000   135,000 (0378)    135,000   135,000 (0378)    302,000    33,000 

  302,000 

(0142)

(0378)

Zwischensumme:    135,000    135,000    302,000

Teilsumme (Teilplan B):    135,000    135,000    302,000

Summe:    393,700    393,700    732,600

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0355 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung voll ausgebauter Gymnasien mit mehr als 360
Schülerinnen/Schülern.

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Erzieher/in S8B      0,693      0,693 0,693

Zwischensumme: 0,693 0,693 0,693

Teilsumme (Teilplan A): 0,693 0,693 0,693

Summe:      0,693 0,693 0,693

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E13     29,500     29,500     29,500

Lehrkraft E11-E13 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     31,500     31,500     31,500

Teilsumme (Teilplan A):     31,500     31,500     31,500

Summe:     31,500     31,500     31,500
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Studiendirektor/in A15     56,000     56,000     54,000

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule,

Oberstudiendirektor/in

A15GD-A16     39,000    39,000 (0363)     39,000    39,000 (0363)     36,000    36,000 (0363)

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A15GD-A15     40,000    40,000 (0365)     40,000    40,000 (0365)     34,000    34,000 (0365)

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule

A15GD     57,000     3,000 (0417)     57,000     3,000 (0417)     61,000     3,000 (0417)

Rektor/in A15GD 1,000 1,000 1,000

Sekundarschulrektor/in A15GD     39,000     39,000     35,000

Konrektor/in A14 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373)

Sekundarschulrektor/in,

Studiendirektor/in

A14GD-A15    312,000    312,000    302,000

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A14GD-A15     62,000    62,000 

    3,000 

(0364)

(0417)

    62,000    62,000 

    3,000 

(0364)

(0417)

    64,000    64,000 

    3,000 

(0364)

(0417)

Rektor/in A14GD 1,000     1,000 (0371) 1,000     1,000 (0371) 1,000     1,000 (0371)

Lehrer/in A13    651,000    651,000    651,000

Studienrätin/-rat A13  1.641,021  1.641,021  1.654,021

Sekundarschulrektor/in /

Oberstudienrätin/-rat

A13GD-A14    487,000   487,000 (0366)    487,000   487,000 (0366)    463,000   463,000 (0366)

Zweite(r) Konrektor/in A13GD 2,000     2,000 (0334) 2,000     2,000 (0334) 2,000     2,000 (0334)

Lehrer/in A12-A13GD  1.448,182  1.579,182    714,182

Lehrer/in an Sonderschulen/  für

Sonderpädagogik, Lehrer/in

A12-A13GD 3,000     3,000 (0331) 3,000     3,000 (0331) 3,000     3,000 (0331)

Fachlehrer/in, Lehrer/in A12 1,000 1,000 1,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A12     30,000     30,000     30,000

Zwischensumme:  4.871,203  5.002,203  4.107,203

Einrichtungen des zweiten Bildungswegs

Rektor/in A14GD 5,000 5,000 5,000

Zweite(r) Konrektor/in A12-A13GD 0,000 0,000 1,000     1,000 (0359)

Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Lehrer/in A12-A13GD     97,000    116,000 0,000

    97,000    116,000 0,000Zwischensumme:
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):  4.974,203  5.124,203  4.114,203

Summe:  4.974,203  5.124,203  4.114,203

Stellenvermerke

0331 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage.

0334 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0359 Stelle BesGr. A12 mit Amtszulage / A13 mit Amtszulage für die Leitung von Lehrgängen mit mehr als 90 Hörer/innen.

0363 Stelle BesGr. A15 mit Amtszulage für die Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0364 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen ohne Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0371 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

0373 Stelle BesGr. A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil.

0417 Funktionsstelle als Reserve für Schulneugründungen. Inanspruchnahme ansonsten nur im Eingangsamt.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 7,250 7,250     11,400

Erzieher/in S8B     56,900     56,900     66,600

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 6,800 6,800 7,700

Zwischensumme:     70,950     70,950     85,700

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E13 3,000     1,000 (0144) 3,000     1,000 (0144) 3,000     1,000 (0144)

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A     36,000     2,000 (0144)     36,000     2,000 (0144)     36,000     2,000 (0144)

Fotograf/in E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     86,230     86,230     86,230

Fotograf/in E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5     16,500     16,500     16,500

Wirtschafter/in E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:    144,730    144,730    144,730

Teilsumme (Teilplan A):    215,680    215,680    230,430

Teilplan B

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 6,250 6,250 6,200

Erzieher/in S8B     10,000     10,000     11,000

Nichtpädagogisches Personal 
Regierungsobersekretär/in 1,000 1,000 1,000A7

Epl. 10 - Seite 418



1019
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 4,000 4,000 3,000

Zwischensumme:     20,250     20,250     20,200

Nichtpädagogisches Personal

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A     20,000     3,000 (0144)     20,000     3,000 (0144)     20,000     3,000 (0144)

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     36,500     36,500     36,500

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E4 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     59,500     59,500     59,500

Teilsumme (Teilplan B):     79,750     79,750     79,700

Summe:    295,430    295,430    310,130

Stellenvermerke

0144 Stelle ist gesperrt. Besetzung auf Antrag bei Nachweis einer Schulneugründung.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft AT1 3,000     3,000 (0375) 3,000     3,000 (0375) 2,000     2,000 (0375)

Lehrkraft E15     12,000     2,000 

   12,000 

(0365)

(0376)

    12,000     2,000 

   12,000 

(0365)

(0376)

    12,000     4,000 

   12,000 

(0365)

(0376)

Lehrkraft E14-E15     18,000     1,000 

   18,000 

   18,000 

(0364)

(0376)

(0377)

    18,000     1,000 

   18,000 

   18,000 

(0364)

(0376)

(0377)

    30,000     2,000 

   30,000 

   30,000 

(0364)

(0376)

(0377)

Lehrkraft E14 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377)

Lehrkraft E13-E14     28,000    28,000 

   28,000 

   28,000 

(0366)

(0377)

(0378)

    28,000    28,000 

   28,000 

   28,000 

(0366)

(0377)

(0378)

    47,000    47,000 

   47,000 

   47,000 

(0366)

(0377)

(0378)

Lehrkraft E11-E13    159,000   159,000 

  159,000 

  159,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   159,000   159,000 

  159,000 

  159,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   609,000    35,000 

  609,000 

  609,000 

  609,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10 2,000 2,000 1,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10     15,300     15,300 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000     10,200

Zwischensumme:    238,300    238,300    712,200

Teilsumme (Teilplan A):    238,300    238,300    712,200
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

Teilplan B

Lehrkraft E11-E13    158,000   158,000 

  158,000 

  158,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   158,000   158,000 

  158,000 

  158,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   608,000    35,000 

  608,000 

  608,000 

  608,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10 2,000 2,000 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10 7,300 7,300 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000 5,600

Zwischensumme:    167,300    167,300    613,600

Teilsumme (Teilplan B):    167,300    167,300    613,600

Summe:    405,600    405,600  1.325,800

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0364 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen ohne Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Erzieher/in S8B      0,500      0,500 0,500

Zwischensumme: 0,500 0,500 0,500

Teilsumme (Teilplan A): 0,500 0,500 0,500

Summe:      0,500 0,500 0,500

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E11-E13     43,000     43,000     43,000

Lehrkraft E10 1,000     1,000 (0527) 1,000     1,000 (0527) 1,000     1,000 (0527)

Zwischensumme:     44,000     44,000     44,000

Teilsumme (Teilplan A):     44,000     44,000     44,000

Summe:     44,000     44,000     44,000

Stellenvermerke

0527 Stelle für eine Ortskraft.
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Rektor/in, Sonderschulrektor/in A15 8,000 8,000 8,000

Studiendirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Sonderschulrektor/in A15GD     38,000     38,000     39,000

Oberstudienrätin/-rat A14 4,000 4,000 4,000

Sonderschulkonrektor/in A14GD     44,000    33,000 

    5,000 

    1,000 

(0338)

(0339)

(0417)

    44,000    33,000 

    5,000 

    1,000 

(0338)

(0339)

(0417)

    43,000     1,000 

   31,000 

    7,000 

    1,000 

    1,000 

(0336)

(0338)

(0339)

(0417)

(1702)

Sonderschulrektor/in A14GD 6,000     6,000 

    1,000 

(0337)

(0417)

6,000     6,000 

    1,000 

(0337)

(0417)

5,000     1,000 

    4,000 

    1,000 

(0335)

(0337)

(0417)

Zweite(r) Sonderschul-

konrektor/in

A14GD     25,000     25,000     24,000

Konrektor/in, Sonderschul-

konrektor/in

A13-A14 8,000     8,000 (0318) 8,000     8,000 (0318) 8,000     8,000 (0318)

Zweite(r) Konrektor/in, Zweite(r)

Sonderschulkonrektor/in

A13-A14 8,000     8,000 (0318) 8,000     8,000 (0318) 8,000     8,000 (0318)

Studienrätin/-rat A13     49,986     49,986     49,986

Zweite(r) Konrektor/in A13GD     16,000     4,000 

   12,000 

(0333)

(0334)

    16,000     4,000 

   12,000 

(0333)

(0334)

    14,000     2,000 

   12,000 

(0333)

(0334)

Blindenoberlehrer/in, Lehrer/in A12-A13GD     17,000    17,000 (0331)     17,000    17,000 (0331)     17,000    17,000 (0331)

Lehrer/in A12-A13GD     38,000     38,000     38,000

Lehrer/in an Sonderschulen/  für

Sonderpädagogik, Lehrer/in

A12-A13GD  1.620,540 1.620,540 (0331)  1.613,540 1.613,540 (0331)  1.480,540 1.480,540 (0331)

Taubstummenoberlehrer/in,

Lehrer/in

A12-A13GD     21,000    21,000 (0331)     21,000    21,000 (0331)     21,000    21,000 (0331)

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A13 5,000 5,000 5,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A12     12,000     12,000     12,000

Fachlehrer/in A10-A11 1,000 1,000 1,000

Fachlehrer/in A10 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme:  1.925,526  1.918,526  1.781,526

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Lehrer/in an Sonderschulen/  für

Sonderpädagogik, Lehrer/in

A12-A13GD     39,000     46,000 0,000

Zwischensumme:     39,000     46,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A):  1.964,526  1.964,526  1.781,526

Summe:  1.964,526  1.964,526  1.781,526

Epl. 10 - Seite 423



1020
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0318 Amtszulage gem. Schülerzahlberechnung nach Nr. 16 der Vorbemerkung zur LBesO A.

0331 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage.

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0334 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0335 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülerinnen/Schülern.

0336 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülerinnen/Schülern.

0337 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für sonstige Behinderte mit mehr als 45 bis zu 90 Schülerinnen/Schülern.

0338 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für sonstige Behinderte mit mehr als 90 Schülerinnen/Schülern.

0339 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen mit angegliederten Berufsschulklassen.

0417 Funktionsstelle als Reserve für Schulneugründungen. Inanspruchnahme ansonsten nur im Eingangsamt.

1702 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A14.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S17 6,000 6,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S15 5,000 5,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S9 4,000 4,000 4,000

Erzieher/in S8B    113,271    113,271     96,470

Erzieher/in S8A 0,429 0,429 0,330

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A    323,300   323,300 (0521)    323,300   323,300 (0521)    292,700   292,700 (0521)

Zwischensumme:    452,000    452,000    405,500

Nichtpädagogisches Personal

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r E6 1,090 1,090 1,090

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     28,440     28,440     28,440

Fachangestellte/r für

Bäderbetriebe

E5 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     32,030     32,030     32,030

Teilsumme (Teilplan A):    484,030    484,030    437,530

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000     1,000 (0531) 1,000     1,000 (0531) 1,000     1,000 (0531)
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S17 9,000 9,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S15 5,000 5,000 6,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 1,000 1,000 1,400

Tarifbeschäftigte/r

Fachkoordination im

Erziehungsdienst

S9 1,000 1,000 2,000

Erzieher/in S8B    141,446     6,000 (0531)    141,446     6,000 (0531)    126,399     6,000 (0531)

Erzieher/in S8A 0,254 0,254 0,101

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A    249,600   249,600 (0521)    249,600   249,600 (0521)    227,300   227,300 (0521)

Zwischensumme:    408,300    408,300    371,200

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     22,150     22,150     22,150

Fachangestellte/r für

Bäderbetriebe

E5 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     24,150     24,150     24,150

Teilsumme (Teilplan B):    432,450    432,450    395,350

   916,480    916,480    832,880Summe:

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E15 2,000     2,000 (0376) 2,000     2,000 (0376) 2,000     2,000 (0376)

Lehrkraft E14 5,000     2,000 

    5,000 

(0338)

(0377)

5,000     2,000 

    5,000 

(0338)

(0377)

6,000     2,000 

    6,000 

(0338)

(0377)

Lehrkraft an Sonderschulen E11-E13     78,000    78,000 

   78,000 

   78,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    78,000    78,000 

   78,000 

   78,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   197,000    28,000 

  197,000 

  197,000 

  197,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Pädagogische Unterrichtshilfe E10     86,000     86,000     41,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10    264,800    264,800 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000    284,850

Zwischensumme:    435,800    435,800    530,850

Stellenvermerke

0521 In Klassen für behinderte Kinder. 
0531 Stelle wird im Internat verwendet.

Teilsumme (Teilplan A):    435,800    435,800    530,850
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

E11-E13     77,000    77,000 

   77,000 

   77,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    77,000    77,000 

   77,000 

   77,000 

(0378)

(0379)

(0380)

   195,000    27,000 

  195,000 

  195,000 

  195,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

E10     55,000     55,000     25,000

E9A-E10    212,700    212,700 0,000

Teilplan B

Lehrkraft an Sonderschulen

Pädagogische Unterrichtshilfe 

Pädagogische Unterrichtshilfe 

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000    207,950

Zwischensumme:    344,700    344,700    427,950

Teilsumme (Teilplan B):    344,700    344,700    427,950

Summe:    780,500    780,500    958,800

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0338 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für sonstige Behinderte mit mehr als 90 Schülerinnen/Schülern.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

S8B 0,000 0,000 0,512Erzieher/in

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,512
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan A

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in S8B      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,512

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Erzieher/in S8B 0,512 0,512 0,000

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in) S8A 0,852 0,852 0,000

Zwischensumme: 1,364 1,364 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,364 1,364 0,000

Summe:      3,364 3,364 2,512

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E11-E13     31,000     31,000     31,000

Zwischensumme:     31,000     31,000     31,000

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Pädagogische Unterrichtshilfe E10      1,000      1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):     32,000     32,000     32,000

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10      1,000      1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000

Summe:     33,000     33,000     32,000
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberstudiendirektor/in A16     37,000     37,000     37,000     1,000 (1701)

Studiendirektor/in A15    386,000     2,000 

   61,000 

   15,000 

   37,000 

    2,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0362)

   386,000     2,000 

   61,000 

   15,000 

   37,000 

    2,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0362)

   401,000     2,000 

   61,000 

   14,000 

   36,000 

    3,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0362)

Studiendirektor/in Fachschule,

Studiendirektor/in

A15 3,000     1,000 (0346) 3,000     1,000 (0346) 3,000     1,000 (0346)

Oberstudienrätin/-rat A14    386,000    386,000    417,000

Oberstudienrätin/-rat Fach-

schule, Oberstudienrätin/-rat

A14 9,000 9,000 9,000

Studienrätin/-rat A13  2.514,007  2.498,007  2.247,007

Studienrätin/-rat Fachschule,

Studienrätin/-rat

A13     15,000     15,000     15,000

Fachlehrer/in A12 1,000 1,000 1,000

Fachlehrer/in A10-A11 8,000 8,000 8,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A11     25,000     25,000     25,000

Fachlehrer/in A10 7,000 7,000 7,000

Lehrer/in für Fachpraxis A9-A10    313,000    313,000    313,000

Zwischensumme:  3.704,007  3.688,007  3.483,007

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Studienrätin/-rat A13     76,000     92,000 0,000

Zwischensumme:     76,000     92,000 0,000

Nichtpädagogisches Personal

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S     19,000    19,000 (0541)     19,000    19,000 (0541)     19,000    19,000 (0541)

Zwischensumme:     21,000     21,000     21,000

Teilsumme (Teilplan A):  3.801,007  3.801,007  3.504,007

Summe:  3.801,007  3.801,007  3.504,007

Stellenvermerke

0345 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0346 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von Fachschulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0348 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von Abteilungen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0349 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von Abteilungen, die einem zweizügig vollausgebauten Oberstufengymnasium oder einem
Oberstufengymnasium mit mindestens zwei Schultypen entspricht.

0351 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung beruflicher Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201

0362 Amtszulage fällt bei Freiwerden weg.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.

1701 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     11,000     11,000     14,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 3,000 3,000 0,000

Zwischensumme:     14,000     14,000     14,000

Nichtpädagogisches Personal

Baumaschinenvorarbeiter/in AT 4,000 4,000 4,000

Beschäftigte/r für

Spezialfacharbeiten

AT 9,000 9,000 9,000

Fachwerker/in AT     10,000     10,000     10,000

Vorarbeiter/in AT     10,000     10,000     10,000

Werkpolier/in AT 2,000 2,000 2,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 3,000 3,000 3,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10     17,000     17,000     17,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 3,000 3,000 3,000

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9A 1,000 1,000 1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A     18,000     18,000     18,000

Tarifbeschäftigte/r E9A     13,000    13,000 (0541)     13,000    13,000 (0541)     13,000    13,000 (0541)

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E8     75,530     75,530     75,530

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Laborant/in E7 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in) E7 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Metallhandwerker/in)

E7 1,000 1,000 1,000

Hauswirtschaftsleiter/in E6 1,000 1,000 1,000

Laborant/in E6     12,910     12,910     12,910

Tarifbeschäftigte/r E6 6,000 6,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     99,470     99,470     99,470

Zeichner/in E6 0,500 0,500 0,500

Schulhausmeister/in E5     33,000    18,000 (2128)     33,000    18,000 (2128)     33,000    18,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 2,500 2,500 2,500

Tarifbeschäftigte/r

(Magazin-/Lagervorsteher/in)

E5 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128)

Fahrer/in E4 1,000 1,000 1,000
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1021
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A, Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulhauswart/in)

E3-E4 7,000     1,000 (2128) 7,000     1,000 (2128) 7,000     1,000 (2128)

Gartenarbeiter/in E3 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E3 2,250     2,000 (2128) 2,250     2,000 (2128) 2,250     2,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenwirtschaft)

E3 3,500 3,500 3,500

Tierwärter/in E3      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:    344,660    344,660    344,660

Teilsumme (Teilplan A):    358,660    358,660    358,660

Teilplan B

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 5,000 5,000 7,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 3,000 3,000 0,000

Zwischensumme: 8,000 8,000 7,000

Nichtpädagogisches Personal

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9A     13,000    13,000 (0541)     13,000    13,000 (0541)     13,000    13,000 (0541)

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E8     18,000     18,000     18,000

Laborant/in E7 2,000     2,000 (2128) 2,000     2,000 (2128) 2,000     2,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r

(Köchin/Koch)

E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6     50,450     50,450     50,450

Schulhausmeister/in E5     36,410    20,000 (2128)     36,410    20,000 (2128)     36,410    20,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r

(Hallenwärter/in)

E4-E5 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulhauswart/in)

E3-E4     12,000     12,000     12,000

Gartenarbeiter/in E3 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenarbeit)

E3 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenwirtschaft)

E3 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:    148,860    148,860    148,860

Teilsumme (Teilplan B):    156,860    156,860    155,860

Summe:    515,520    515,520    514,520
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft AT1 3,000     3,000 (0375) 3,000     3,000 (0375) 3,000     3,000 (0375)

Lehrkraft E15     51,000     1,000 

    4,000 

    1,000 

    3,000 

   51,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0376)

    51,000     1,000 

    4,000 

    1,000 

    3,000 

   51,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0376)

    58,000     1,000 

    6,000 

    2,000 

    4,000 

   58,000 

(0345)

(0348)

(0349)

(0351)

(0376)

Lehrkraft E14     46,000    46,000 (0377)     46,000    46,000 (0377)     56,000    56,000 (0377)

Lehrkraft E13    154,000   154,000 (0378)    154,000   154,000 (0378)    314,000    20,000 

  314,000 

(0142)

(0378)

Zwischensumme:    254,000    254,000    431,000

Teilsumme (Teilplan A):    254,000    254,000    431,000

Teilplan B

Lehrkraft E13    153,000   153,000 (0378)    153,000   153,000 (0378)    313,000    20,000 

  313,000 

(0142)

(0378)

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E10 6,000 6,000 0,000

Pädagogische Unterrichtshilfe E9A-E9B 0,000 0,000 6,000

Zwischensumme:    159,000    159,000    319,000

Teilsumme (Teilplan B):    159,000    159,000    319,000

Summe:    413,000    413,000    750,000

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0345 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0348 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von Abteilungen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0349 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von Abteilungen, die einem zweizügig vollausgebauten Oberstufengymnasium oder einem
Oberstufengymnasium mit mindestens zwei Schultypen entspricht.

0351 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung beruflicher Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0375 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 2
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A16, Fußnote 15 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält

eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E13     69,000     69,000     69,000

Lehrkraft für Fachpraxis E8-E9A 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     70,000     70,000     70,000

Teilsumme (Teilplan A):     70,000     70,000     70,000

Summe:     70,000     70,000     70,000

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Berufsfachschüler/in AUSBEG-4     32,300     32,300     32,300

Berufsfachschüler/in AUSBEG-3    113,770    113,770    113,770

Berufsfachschüler/in AUSBEG-2    155,330    155,330    155,330

Berufsfachschüler/in AUSBEG-1    168,000    168,000    168,000

Zwischensumme:    469,400    469,400    469,400

Teilsumme (Teilplan A):    469,400    469,400    469,400

Summe:    469,400    469,400    469,400
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1022
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberstudiendirektor/in Fach-

schule, Oberstudiendirektor/in

A16 1,000 1,000 1,000     1,000 (1701)

Studiendirektor/in Fachschule,

Studiendirektor/in

A15 3,000 3,000 4,000

Oberstudienrätin/-rat Fach-

schule, Oberstudienrätin/-rat

A14 7,000 7,000 7,000

Studienrätin/-rat Fachschule,

Studienrätin/-rat

A13     34,000     33,000     23,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A12 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme:     48,000     47,000     38,000

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Studienrätin/-rat Fachschule,

Studienrätin/-rat

A13 1,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 2,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A):     49,000     49,000     38,000

Summe:     49,000     49,000     38,000

Stellenvermerke

1701 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Nichtpädagogisches Personal

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E8 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6 3,000 3,000 3,000

Schulhausmeister/in E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     11,000     11,000     11,000

    11,000     11,000     11,000Teilsumme (Teilplan A):

Epl. 10 - Seite 435



1022
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000

Summe:     12,000     12,000     12,000

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E15 3,000     1,000 

    3,000 

(0352)

(0376)

3,000     1,000 

    3,000 

(0352)

(0376)

3,000     1,000 

    1,000 

    3,000 

(0352)

(0362)

(0376)

Lehrkraft E14 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377)

Lehrkraft E13 4,000     4,000 (0378) 4,000     4,000 (0378) 9,000     9,000 (0378)

Zwischensumme: 8,000 8,000     13,000

Teilsumme (Teilplan A): 8,000 8,000     13,000

Teilplan B

Lehrkraft E13 3,000     3,000 (0378) 3,000     3,000 (0378) 9,000     9,000 (0378)

Zwischensumme: 3,000 3,000 9,000

Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 9,000

Summe:     11,000     11,000     22,000

Stellenvermerke

0352 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Fachschulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0362 Amtszulage fällt bei Freiwerden weg.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

Teilplan B

Nichtpädagogisches Personal 
Tarifbeschäftigte/r

(Schulhauswart/in)

E3-E4 1,000 1,000 1,000
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1022
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

E13     18,430     18,430     18,430Lehrkraft

Lehrkraft E9B-E10 3,020 3,020 3,020

Zwischensumme:     21,450     21,450     21,450

Teilsumme (Teilplan A):     21,450     21,450     21,450

Summe:     21,450     21,450     21,450

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A
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1023
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Studiendirektor/in A15 5,000     1,000 (0345) 5,000     1,000 (0345) 5,000

Oberstudienrätin/-rat A14 5,000 5,000 5,000

Studienrätin/-rat A13     19,000     18,000 5,000

Zwischensumme:     29,000     28,000     15,000

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Studienrätin/-rat A13 1,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 2,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A):     30,000     30,000     15,000

Summe:     30,000     30,000     15,000

Stellenvermerke

0345 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Nichtpädagogisches Personal

Schulhausmeister/in E5 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3 0,500     0,500 (2128) 0,500     0,500 (2128) 0,500     0,500 (2128)

Zwischensumme: 1,500 1,500 1,500

Teilsumme (Teilplan A): 1,500 1,500 1,500

Teilplan B

Erzieher/in S8B 4,250 4,250 2,380

Erzieher/in S8A 2,600 2,600 2,600

Zwischensumme: 6,850 6,850 4,980

Internatserzieher

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 1,000 1,000 0,000

Erzieher/in S8A     11,450     11,450 7,920

Zwischensumme:     12,450     12,450 8,920

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E9B     13,000     13,000     13,000

Physiotherapeut/in E9A 1,000 1,000 1,000
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1023
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Nichtpädagogisches Personal

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A 2,000 2,000 2,000

Gewandmeister/in E8 1,000 1,000 1,000

Physiotherapeut/in E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,530 2,530 2,530

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6 1,000 1,000 1,000

Fahrer/in E4 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128) 1,000     1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E4 2,000     1,000 (2128) 2,000     1,000 (2128) 2,000     1,000 (2128)

Pförtner/in E3 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,500     1,500 (2128) 1,500     1,500 (2128) 1,500     1,500 (2128)

Zwischensumme:     27,030     27,030     27,030

Teilsumme (Teilplan B):     46,330     46,330     40,930

Summe:     47,830     47,830     42,430

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E15 0,000 0,000 1,000     1,000 

    1,000 

(0345)

(0376)

Lehrkraft E14 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377) 1,000     1,000 (0377)

Lehrkraft E13 1,000     1,000 (0378) 1,000     1,000 (0378) 9,000     9,000 (0378)

Lehrkraft E11-E13 0,000 0,000 4,000     4,000 

    4,000 

    4,000 

(0378)

(0379)

(0380)

Zwischensumme: 2,000 2,000     15,000

2,000 2,000     15,000

E15 1,000     1,000 (0528) 1,000     1,000 (0528) 1,000     1,000 (0528)

E14 2,000     1,000 (0530) 2,000     1,000 (0530) 2,000     1,000 (0530)

E13-E14 1,000     1,000 

    1,000 

(0095)

(0529)

1,000     1,000 

    1,000 

(0095)

(0529)

1,000     1,000 

    1,000 

(0095)

(0529)

E13 2,000 2,000 2,000

E11-E13 0,000 0,000 2,000     2,000 

    2,000 

    2,000 

(0378)

(0379)

(0380)

E11     20,000     20,000     20,000

Teilsumme (Teilplan A):

Teilplan B 
Ballettpädagogin/-pädagoge 

Ballettpädagogin/-pädagoge 

Lehrkraft

Ballettpädagogin/-pädagoge 

Lehrkraft

Ballettpädagogin/-pädagoge 

Teilsumme (Teilplan B):     36,000     36,000     38,000

Summe:     38,000     38,000     53,000

Zwischensumme:     36,000     36,000     38,000

Lehrkraft E9B-E11     10,000    10,000 (0380)     10,000    10,000 (0380)     10,000    10,000 (0380)
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1023
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

Stellenvermerke

0095 Stelle/Beschäftigungsposition wird bei Freiwerden zu einer Stelle/Beschäftigungsposition für Tarifbeschäftigte der EGr. E12.

0345 Stelle mit Amtszulage für die Leitung von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-

Lehrkräfte

Teilplan A

Dienstkräfte auf Zeit - Beschäftigung von Stundenlehrkräften 
Lehrkraft E9B-E11     1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000Teilsumme (Teilplan A): 

0528 Stelle für die künstlerische Leitung Bühnentanz.

0529 Stelle für die künstlerische Leitung Artistik.

0530 Stelle für die stellvertretende Leitung Bühnentanz.

Zwischensumme: 2,170 2,170 2,170

Teilsumme (Teilplan B): 2,170 2,170 2,170

Summe: 3,170 3,170 3,170

Dienstkräfte auf Zeit - Beschäftigung von Stundenlehrkräften

Lehrkraft E9B-E11      2,170 2,170 2,170

Teilplan B
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberstudiendirektor/in A16 2,000 2,000 2,000

Studiendirektor/in A15     25,000     1,000 

    2,000 

    1,000 

(0347)

(0355)

(0381)

    25,000     1,000 

    2,000 

    1,000 

(0347)

(0355)

(0381)

    25,000     1,000 

    3,000 

    1,000 

(0347)

(0355)

(0381)

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule,

Oberstudiendirektor/in

A15GD-A16 5,000     5,000 (0363) 5,000     5,000 (0363) 5,000     5,000 (0363)

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A15GD-A15 4,000     4,000 (0365) 4,000     4,000 (0365) 4,000     4,000 (0365)

Sekundarschulrektor/in A15GD 3,000 3,000 3,000

Konrektor/in A14 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373)

Oberstudienrätin/-rat A14     19,000     19,000     18,000

Sekundarschulrektor/in,

Studiendirektor/in

A14GD-A15     28,000     28,000     22,000

Rektor/in A14GD 2,000     1,000 

    1,000 

(0371)

(0372)

2,000     1,000 

    1,000 

(0371)

(0372)

2,000     1,000 

    1,000 

(0371)

(0372)

Lehrer/in A13 4,000 4,000 4,000

Studienrätin/-rat A13    267,000    267,000    279,000

Sekundarschulrektor/in /

Oberstudienrätin/-rat

A13GD-A14     27,000    27,000 (0366)     27,000    27,000 (0366)     21,000    21,000 (0366)

Konrektor/in A13GD-A14GD 1,000     1,000 (0369) 1,000     1,000 (0369) 0,000

Zweite(r) Konrektor/in A13GD 6,000     2,000 

    4,000 

(0333)

(0334)

6,000     2,000 

    4,000 

(0333)

(0334)

6,000     2,000 

    4,000 

(0333)

(0334)

Lehrer/in A12-A13GD    133,000    131,000     71,000

Zwischensumme:    527,000    525,000    463,000

Lehrkräftestellen für multiprofessionelle Kollegien

Lehrer/in A12-A13GD     13,000     15,000 0,000

Zwischensumme:     13,000     15,000 0,000

John-F.-Kennedy-Schule

Studiendirektor/in A15 2,000 2,000 2,000

Direktor/in einer Integrierten

Sekundarschule,

Oberstudiendirektor/in

A15GD-A16 1,000     1,000 (0363) 1,000     1,000 (0363) 1,000     1,000 (0363)

Stellvertretende/r Direktor/in

einer Integrierten

Sekundarschule,

Studiendirektor/in

A15GD-A15 1,000     1,000 (0365) 1,000     1,000 (0365) 1,000     1,000 (0365)

Sekundarschulrektor/in A15GD 2,000 2,000 2,000

Konrektor/in A14 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373) 1,000     1,000 (0373)
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A, John-F.-Kennedy-Schule

Sekundarschulrektor/in,

Studiendirektor/in

A14GD-A15 6,000 6,000 6,000

Lehrer/in A13     13,000     13,000     13,000

Studienrätin/-rat A13     30,000     30,000     30,000

Sekundarschulrektor/in /

Oberstudienrätin/-rat

A13GD-A14 7,000     7,000 (0366) 7,000     7,000 (0366) 7,000     7,000 (0366)

Lehrer/in A12-A13     21,000     21,000     21,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10-A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     85,000     85,000     85,000

Nichtpädagogisches Personal

Amtsinspektor/in A9S 2,000     2,000 (0541) 2,000     2,000 (0541) 2,000     2,000 (0541)

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A):    627,000    627,000    550,000

Summe:    627,000    627,000    550,000

Stellenvermerke

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0334 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0347 Stelle mit Amtszulage für die Leitung voll ausgebauter Gymnasien mit bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0355 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung voll ausgebauter Gymnasien mit mehr als 360
Schülerinnen/Schülern.

0363 Stelle BesGr. A15 mit Amtszulage für die Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0369 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0371 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

0372 Stelle BesGr. A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil.

0373 Stelle BesGr. A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil.

0381 Stelle mit Amtszulage für Leiter/in eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Poelchau-Schule

Erzieher/in S8B 3,400 3,400 3,200

Erzieher/in S8A 0,400 0,400 0,400

3,800 3,800 3,600Zwischensumme: 
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Pädagogische/r Mitarbeiter/in E5-E8 4,000 4,000 4,000

Erzieher/in S8A 1,000 1,000 1,800

5,000 5,000 5,800Zwischensumme:

S17 0,000 0,000 1,000

S8B 3,800 3,800 5,500

Nelson-Mandela-Schule 
Tarifbeschäftigte/r 
Fachkoordination im 
Erziehungsdienst 
Erzieher/in

Erzieher/in S8A 0,000 0,000 0,800

Zwischensumme: 3,800 3,800 7,300

Teilsumme (Teilplan A):     46,938     46,938     51,038

Teilplan B

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Schule

Erzieher/in S8B 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Flatow-Oberschule

Erzieher/in S8B 2,200 2,200 2,200

Erzieher/in S8A 5,300 5,300 5,100

Zwischensumme: 7,500 7,500 7,300

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E9B 3,000 3,000 3,000

John-F.-Kennedy-Schule

E9A 3,000 3,000 3,000

E7 4,110     0,560 (2128) 4,110     0,560 (2128) 4,110     0,560 (2128)

E6 2,000 2,000 2,000

E6 8,228     0,500 (2115) 8,228     0,500 (2115) 8,228     0,500 (2115)

Nichtpädagogisches Personal 
Staatlich geprüfte/r Techniker/in 

Fremdsprachenassistent/in 

Tarifbeschäftigte/r 

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in) 

Schulhausmeister/in E5 8,000     2,000 (2128) 8,000     2,000 (2128) 8,000     2,000 (2128)

E5 3,000 3,000 3,000

E4 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r E3-E4 2,000     2,000 (2128) 2,000     2,000 (2128) 2,000     2,000 (2128)

E3 1,000 1,000 1,000

E3 1,000 1,000 1,000

(Schulhauswart/in)

Gartenarbeiter/in

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenarbeit)

Tarifbeschäftigte/r E2 1,000 1,000 1,000

    34,338     34,338     34,338Zwischensumme:
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Nichtpädagogisches Personal

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9A 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in) E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulsekretär/in)

E6 6,000 6,000 6,000

Schulhausmeister/in E5 5,000     3,000 (2128) 5,000     3,000 (2128) 5,000     3,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E5 0,440 0,440 0,440

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schulhauswart/in)

E3-E4      2,000     1,000 (2128) 2,000     1,000 (2128) 2,000     1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3      3,000     3,000 (2128) 3,000     3,000 (2128) 3,000     3,000 (2128)

Zwischensumme:     23,440     23,440     23,440

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 2,000 2,000 2,000

Erzieher/in S8B 5,200 5,200 7,200

Zwischensumme: 7,200 7,200 9,200

Erzieher/innen im Wohnheim

Erzieher/in S8A 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Internatserzieher/innen im Haus der Athleten

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S11B 1,000 1,000 0,000

Erzieher/in S8A     11,900     11,900     13,900

Zwischensumme:     12,900     12,900     14,900

Teilsumme (Teilplan B):     55,040     55,040     58,840

Summe:    101,978    101,978    109,878

Stellenvermerke

2115 Stelleninhaber/in erhält EGr. E8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft E15 3,000     1,000 

    3,000 

(0365)

(0376)

3,000     1,000 

    3,000 

(0365)

(0376)

3,000     1,000 

    3,000 

(0365)

(0376)
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805, Teilplan A

Lehrkraft E14-E15 1,000     1,000 

    1,000 

(0376)

(0377)

1,000     1,000 

    1,000 

(0376)

(0377)

1,000     1,000 

    1,000 

(0376)

(0377)

Lehrkraft E14 0,000 0,000 1,000     1,000 (0377)

Lehrkraft E13-E14 5,000     5,000 

    5,000 

    5,000 

(0366)

(0377)

(0378)

5,000     5,000 

    5,000 

    5,000 

(0366)

(0377)

(0378)

5,000     5,000 

    5,000 

    5,000 

(0366)

(0377)

(0378)

Lehrkraft E11-E13     12,000    12,000 

   12,000 

   12,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    12,000    12,000 

   12,000 

   12,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    53,000     2,000 

   53,000 

   53,000 

   53,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Zwischensumme:     21,000     21,000     63,000

John-F.-Kennedy-Schule

Lehrkraft AT 1,000     1,000 (0523) 1,000     1,000 (0523) 1,000     1,000 (0523)

Lehrkraft E15 5,000     1,000 

    1,000 

(0524)

(0525)

5,000     1,000 

    1,000 

(0524)

(0525)

5,000     1,000 

    1,000 

(0524)

(0525)

Lehrkraft E13-E14 4,000     1,000 (0526) 4,000     1,000 (0526) 4,000     1,000 (0526)

Zwischensumme:     10,000     10,000     10,000

Teilsumme (Teilplan A):     31,000     31,000     73,000

Teilplan B

Lehrkraft E11-E13     12,000    12,000 

   12,000 

   12,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    12,000    12,000 

   12,000 

   12,000 

(0378)

(0379)

(0380)

    52,000     3,000 

   52,000 

   52,000 

   52,000 

(0142)

(0378)

(0379)

(0380)

Zwischensumme:     12,000     12,000     52,000

Teilsumme (Teilplan B):     12,000     12,000     52,000

Summe:     43,000     43,000    125,000

Stellenvermerke

0142 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen besetzt werden (Sperrvermerk).

0365 Stelle mit Amtszulage für die ständige Vertretung der Leitung von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle BesGr. A13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in.

0376 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A15, Fußnote 12 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0377 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 4
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A14, Fußnote 10 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.
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1024
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42805

0378 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 9
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG oder nach Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B), Besoldungsordnung A, BesGr. A13, Fußnote 22 Bundesbesoldungsgesetz in der
Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) nach Maßgabe der für Berlin jeweils geltenden Beträge der Anlage IX BBesG BE.

0379 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A12, Fußnote 8
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0380 Stelleninhaber/in, die/der die laufbahnrechtliche Voraussetzung für eine Verbeamtung erfüllt und nicht verbeamtet wird, erhält
eine Zulage nach Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B), Landesbesoldungsordnung A, BesGr. A11, Fußnote 6
Landesbesoldungsgesetz (LBesG) nach Maßgabe der jeweils geltenden Beträge der Anlage II LBesG.

0523 Stelle für die Schulleitung (Co-Principal) Oberschule an der JFK.

0524 Stelle für die ständige Vertretung der Schulleitung (Co-Principal) Oberschule an der JFK.

0525 Stelle für die Schulleitung Grundschule an der JFK.

0526 Stelle für den/die Konrektor/in Grundschule an der JFK.

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

John-F.-Kennedy-Schule

Lehrkraft E15 5,000 5,000 5,000

Lehrkraft E14-E15 4,000 4,000 4,000

Lehrkraft E14 4,000 4,000 4,000

Lehrkraft E13-E14 8,000 8,000 8,000

Lehrkraft E13     11,050     11,050     11,050

Lehrkraft E11-E13 2,880 2,880 2,880

Zwischensumme:     34,930     34,930     34,930

Teilsumme (Teilplan A):     34,930     34,930     34,930

Summe:     34,930     34,930     34,930

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan A

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 8,000     8,000 (0001)

Zwischensumme: 0,000 0,000 8,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 8,000

Summe: 0,000 0,000 8,000

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
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2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Startchancen-Programm -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000     2,000 (0147) 2,000     2,000 (0147) 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 2,000     2,000 (0147) 2,000     2,000 (0147) 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000     1,000 (0147) 1,000     1,000 (0147) 0,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 5,000 5,000 0,000

Summe: 5,000 5,000 0,000

Stellenvermerke

0147 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2034 weg.
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1040
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 2,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 3,000 3,000 3,000

Regierungsrätin/-rat A13 3,000 3,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 3,616 3,616 5,616

Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 2,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 8,000 8,000 8,000

Sozialamtfrau/-mann A11 6,000 6,000 8,000

Regierungsoberinspektor/in A10 3,710 3,710 3,710

Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 1,000 1,000 2,000

Zwischensumme:     37,326     37,326     42,326

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000

Regierungsoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 8,000 8,000 8,000

Teilsumme (Teilplan A):     45,326     45,326     50,326

Summe:     45,326     45,326     50,326

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,500 1,500 1,500

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000
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1040
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 7,000 7,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 5,000 5,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 1,000 1,000 1,820

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     27,500     27,500     30,320

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E11      0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 4,000 5,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme:     10,000     10,000     12,000

Teilsumme (Teilplan A):     37,500     37,500     42,320

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT5 1,000 1,000 1,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 7,000 7,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13     16,000     16,000     15,000

Tarifbeschäftigte/r E12 4,000 4,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E11 6,000 6,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E10 6,000 6,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 8,000 8,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 4,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17     24,750     24,750     23,750
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1040
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 3,000 3,000 2,000

Zwischensumme:     87,750     87,750     77,750

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der

Informations- und

Kommunikationstechnik

E11      2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E10 7,000 7,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     11,000     11,000     11,000

Teilsumme (Teilplan B):     98,750     98,750     88,750

Summe:    136,250    136,250    131,070
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1042
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat B2 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Sozialdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Sozialdirektor/in A15 1,000 1,000 2,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 4,000 4,000 4,000

Regierungsrätin/-rat A13 6,000 6,000 3,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 2,000

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 6,000

Sozialamtsrätin/-rat A12 9,000 9,000 6,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Sozialamtfrau/-mann A11 9,000 9,000     12,000

Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000

Regierungsinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000

Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 1,000

Zwischensumme:     49,000     49,000     45,000

Zentrale Jugendgerichtshilfe

Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A):     52,000     52,000     48,000

Summe:     52,000     52,000     48,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 4,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15     18,000     18,000     17,000

Zwischensumme:     23,000     23,000     22,000

Zentrale Jugendgerichtshilfe

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 9,000 9,000 9,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A):     32,000     32,000     31,000
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1042
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT5 1,000 1,000 1,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14     10,000     10,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 8,000 8,000     15,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 7,000 7,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 0,000 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,800 1,800 3,800

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 4,000 4,000 3,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S17 4,000 4,000 7,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 6,000 6,000 9,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S14 8,000 8,000     11,000

Zwischensumme:     63,800     63,800     75,800

Teilsumme (Teilplan B):     63,800     63,800     75,800

Summe:     95,800     95,800    106,800

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0120) 1,000     1,000 (0107)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000
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1042
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42811

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.
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1043
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obersozialrätin/rat A14 1,000 1,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000

Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Regierungsobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 2,000

Summe: 5,000 5,000 2,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(Psychologin/Psychologe)

E13 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 0,000

Hauswirtschaftsleiter/in E6 0,000 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schreibdienst)

E5 1,000 1,000 1,000

Hausmeister/in E4-E5 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenwirtschaft)

E3 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(Wäscheausbesserin/

-ausbesserer)

E3 2,000 2,000 2,000

Gesundheits- und

Krankenpfleger/in

KR7 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S18 3,000 3,000 3,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S15 4,000 4,000 5,000

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

S14     87,690     87,690     87,690

Erzieher/in S8B     10,000     10,000     10,000

Zwischensumme:    120,190    120,190    122,190

Teilsumme (Teilplan A):    120,190    120,190    122,190
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1043
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801

E9A 3,000 3,000 0,000

Teilplan B 
Tarifbeschäftigte/r 

Tarifbeschäftigte/r E5 0,782 0,782 0,000

Zwischensumme: 3,782 3,782 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 3,782 3,782 0,000

Summe:    123,972    123,972    122,190

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der

Tätigkeit von

Erzieherinnen/Erziehern

S4 2,130     2,130 (0070) 2,130     2,130 (0070) 2,130     2,130 (0070)

Zwischensumme: 2,130 2,130 2,130

Teilsumme (Teilplan A): 2,130 2,130 2,130

Summe: 2,130 2,130 2,130

Stellenvermerke

0070 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung der berufsbegleitenden Ausbildung weg.
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1051
2026/2027

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Regierungsamtfrau/-mann A11      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000

Summe: 5,000 5,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 3,000 3,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13     13,000     2,000 (2128)     13,000     2,000 (2128)     12,000     2,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9A 2,000 2,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6     12,000     12,000     11,000

Tarifbeschäftigte/r

(Köchin/Koch)

E6 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E2 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r (Haus- und

Hofarbeit)

E2 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme:     46,000     46,000     46,000

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r E5-E9A 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000Zwischensumme:     1,000 
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1051
2026/2027

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A):     49,000     49,000     49,000

Summe:     49,000     49,000     49,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

1,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der E11     1,000     1,000 

Informations- und

Kommunikationstechnik

Tarifbeschäftigte/r in der E10     1,000     1,000 

Informations- und

Kommunikationstechnik

1,000
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1061
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in B5      0,000      0,000      1,000

Senatsrätin/-rat B2      0,000      0,000      2,000

Baudirektor/in A15      1,000      1,000      0,000

Baurätin/-rat A13      0,000      0,000      1,000

Regierungsrätin/-rat A13      1,000      1,000      4,000

Oberamtsrätin/-rat A13S      1,000      1,000      1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11      2,000      2,000      2,000

Zwischensumme:      5,000      5,000     11,000

Teilsumme (Teilplan A):      5,000      5,000     11,000

Summe:      5,000      5,000     11,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1      0,000      0,000      1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      0,000      0,000      2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13      0,000      0,000      5,000

Tarifbeschäftigte/r E12      0,000      0,000      4,000

Tarifbeschäftigte/r E8      0,000      0,000      1,000

Zwischensumme:      0,000      0,000     13,000

Teilsumme (Teilplan A):      0,000      0,000     13,000

Teilplan B

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT5      1,000      1,000      0,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2      2,000      2,000      0,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1      1,000      1,000      0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15      3,000      3,000      4,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14      6,000      6,000      4,000
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1061
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulentwicklungsplanung und Schulinfrastruktur im Land Berlin -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13      9,000      9,000      0,750

Tarifbeschäftigte/r E12      4,000      4,000      0,000

Tarifbeschäftigte/r E9A      1,000      1,000      1,000

Tarifbeschäftigte/r E8      3,000      3,000      1,000

Zwischensumme:     30,000     30,000     10,750

Teilsumme (Teilplan B):     30,000     30,000     10,750

Summe:     30,000     30,000     23,750

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13      1,000     1,000 (0120)      1,000     1,000 (0120)      1,000     1,000 (0120)

Zwischensumme:      1,000      1,000      1,000

Teilsumme (Teilplan B):      1,000      1,000      1,000

Summe:      1,000      1,000      1,000

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.
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1080
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schule in der digitalen Welt -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Oberschulrätin/-rat B2 2,000 2,000 2,000

Oberschulrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Schulrätin/-rat A15 1,000 1,000 1,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000

Lehrer/in A13 2,000     2,000 (0416) 2,000     2,000 (0416) 2,000     2,000 (0416)

Regierungsrätin/-rat A13 2,000 2,000 2,000

Studienrätin/-rat A13 4,000     4,000 (0416) 4,000     4,000 (0416) 4,000     4,000 (0416)

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 2,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 4,000

Regierungsoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme:     20,000     20,000     21,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Amtsrätin/-rat A12      1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A):     21,000     21,000     22,000

Summe:     21,000     21,000     22,000

Stellenvermerke

0416 Stelle darf nur mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Kapiteln 1015 bis 1024, Titel 42201.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 3,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 3,000
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1080
2026/2027

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schule in der digitalen Welt -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-
gruppe

2026 Vermerke 2027 Vermerke 2025 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 8,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 6,000 6,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9B 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8     11,000     11,000     10,000

Zwischensumme:     30,000     30,000     29,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15      1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13      1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 5,000 5,000 0,000

Zwischensumme: 8,000 8,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B):     38,000     38,000     29,000

Summe:     38,000     38,000     37,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 5,000

0,000 1,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E15      0,000

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

Tarifbeschäftigte/r E13      0,000

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 2,000
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10 
2026/2027 

Bildung, Jugend und Familie 

Stellenübersicht 
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 10 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B7 B5 B3 B2 Teilsumme

 1000 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      8,000

      8,000

      8,000

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000

      5,000

      5,000

      6,000

      8,000

      8,000

      9,000

 1011 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      3,000

      4,000

      4,000

      5,000

 1012 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      3,000

      3,000

      3,000

 1013 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

      1,000

      1,000

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1040 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1042 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 10

B7 B5 B3 B2 Teilsumme jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

      1,000

-

-

-

-

-

      2,000

-

-

      3,000

2027

2026

2025

 1061

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

      3,000

      3,000

      3,000

2027

2026

2025

 1080

      3,000

      3,000

      3,000

      5,000

      5,000

      6,000

      8,000

      8,000

      8,000

     14,000

     14,000

     17,000

     30,000

     30,000

     34,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 10 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A16 A15 A15GD A14 A14GD

 1000 2027

2026

2025

      5,000

      5,000

      5,000

     13,800

     13,800

     11,400

-

-

-

     13,000

     13,000

     16,000

-

-

-

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

     19,000

     19,000

     53,000

     16,000

     16,000

     45,150

-

-

-

      7,210

      7,210

     14,210

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

      6,000

      6,000

     10,000

     12,000

     12,000

     13,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

 1012 2027

2026

2025

     18,000

     18,000

     19,000

     55,000

     55,000

     66,000

-

-

-

     16,000

     16,000

     30,000

-

-

-

 1013 2027

2026

2025

     37,000

     37,000

-

     31,000

     31,000

-

-

-

-

      8,000

      8,000

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

    311,000

    311,000

    293,000

    324,000

    324,000

    312,000

     52,000

     52,000

     60,000

 1016 2027

2026

2025

-

-

-

     21,000

     21,000

     20,000

     79,000

     79,000

     68,000

     17,000

     17,000

     11,000

    110,000

    110,000

    107,000

 1018 2027

2026

2025

     93,000

     93,000

     94,000

    640,000

    640,000

    636,000

-

-

-

    697,000

    697,000

    678,000

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

-

-

-

     56,000

     56,000

     54,000

    176,000

    176,000

    167,000

      1,000

      1,000

      1,000

    380,000

    380,000

    372,000

 1020 2027

2026

2025

-

-

-

      9,000

      9,000

      9,000

     38,000

     38,000

     39,000

      4,000

      4,000

      4,000

     75,000

     75,000

     72,000

 1021 2027

2026

2025

     37,000

     37,000

     37,000

    389,000

    389,000

    404,000

-

-

-

    395,000

    395,000

    426,000

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

      3,000

      3,000

      4,000

-

-

-

      7,000

      7,000

      7,000

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

      5,000

      5,000

      5,000

-

-

-

      5,000

      5,000

      5,000

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

      2,000

     27,000

     27,000

     27,000

     16,000

     16,000

     16,000

     21,000

     21,000

     20,000

     36,000

     36,000

     30,000

 1040 2027

2026

2025

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

      3,000

      3,000

      3,000

-

-

-

 1042 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      3,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 10

A16 A15 A15GD A14 A14GD jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

    220,000

    220,000

    223,000

  1.284,800

  1.284,800

  1.301,550

    620,000

    620,000

    583,000

  1.526,210

  1.526,210

  1.533,210

    653,000

    653,000

    641,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 10 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A13 A13GD A13S A12 A11

 1000 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     14,000

     14,000

     14,750

     45,000

     45,000

     35,000

     40,750

     40,750

     47,750

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

 1010 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

      7,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      6,500

      6,000

      6,000

      5,750

     10,000

     10,000

     10,000

 1011 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

      3,000

      3,000

      2,000

      2,000

      2,000

      3,000

 1012 2027

2026

2025

     11,259

     11,259

     24,259

-

-

-

      7,000

      7,000

      7,000

     27,000

     27,000

     26,000

     14,750

     14,750

     21,500

 1013 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

  6.217,875

  6.217,875

  6.217,875

    918,000

    918,000

    886,000

-

-

-

  2.762,417

  2.611,417

  1.466,417

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

  1.351,789

  1.351,789

  1.367,789

    191,000

    191,000

    172,000

-

-

-

    102,152

    102,152

     27,152

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

  4.106,974

  4.106,974

  3.968,981

-

-

-

-

-

-

    158,000

    158,000

    158,000

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

  2.292,021

  2.292,021

  2.305,021

    489,000

    489,000

    465,000

-

-

-

  1.699,182

  1.549,182

    719,182

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

     65,986

     65,986

     65,986

     16,000

     16,000

     14,000

-

-

-

  1.735,540

  1.735,540

  1.556,540

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

  2.605,007

  2.605,007

  2.262,007

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

     35,000

     35,000

     23,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

     20,000

     20,000

      5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

    314,000

    314,000

    326,000

     41,000

     41,000

     34,000

-

-

-

    167,000

    167,000

     92,000

-

-

-

 1040 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      2,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      5,000

      5,616

      5,616

      8,616

     18,000

     18,000

     20,000

 1042 2027

2026

2025

      6,000

      6,000

      3,000

-

-

-

      5,000

      5,000

      3,000

     16,000

     16,000

     13,000

     13,000

     13,000

     16,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 10

A13 A13GD A13S A12 A11 jahr

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

2027

2026

2025

 1051

      1,000

      1,000

      5,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

2027

2026

2025

 1061

      8,000

      8,000

      8,000

-

-

-

-

-

-

      4,000

      4,000

      3,000

      2,000

      2,000

      4,000

2027

2026

2025

 1080

 17.043,911

 17.043,911

 16.592,918

  1.655,000

  1.655,000

  1.571,000

     40,000

     40,000

     42,250

  6.733,907

  6.432,907

  4.115,657

    106,500

    106,500

    127,250

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 10 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A10 A9 A9S A8 A7

 1000 2027

2026

2025

     94,320

     94,320

     95,720

     10,871

     10,871

     10,871

     12,000

     12,000

     10,000

     46,750

     46,750

     47,750

      0,750

      0,750

      0,750

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

      1,000

      1,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

      8,000

      8,000

     10,000

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      3,000

      3,000

      3,881

-

-

-

 1012 2027

2026

2025

      8,000

      8,000

     12,000

      1,000

      1,000

      1,000

      6,000

      6,000

      8,000

      7,000

      7,000

     31,000

-

-

-

 1013 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

     50,000

     50,000

     50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      5,000

      5,000

      5,000

 1016 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     20,500

     20,500

     20,500

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     73,500

     73,500

     73,500

-

-

-

      3,000

      3,000

      3,000

 1019 2027

2026

2025

     30,000

     30,000

     30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1020 2027

2026

2025

     21,000

     21,000

     21,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

     40,000

     40,000

     40,000

    314,000

    314,000

    314,000

     19,000

     19,000

     19,000

-

-

-

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

 1040 2027

2026

2025

      4,710

      4,710

      4,710

-

-

-

      2,000

      2,000

      1,000

      2,000

      2,000

      3,000

-

-

-

 1042 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

      1,000

-

-

-

-

-

-
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 10

A10 A9 A9S A8 A7 jahr

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

    266,030

    266,030

    272,430

    328,871

    328,871

    331,871

    137,000

    137,000

    135,000

     58,750

     58,750

     86,631

     10,750

     10,750

      9,750

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 10 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr Teilsumme

 1000 2027

2026

2025

    296,241

    296,241

    294,991

 1009 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

 1010 2027

2026

2025

     68,210

     68,210

    146,610

 1011 2027

2026

2025

     40,000

     40,000

     47,881

 1012 2027

2026

2025

    171,009

    171,009

    245,759

 1013 2027

2026

2025

     78,000

     78,000

-

 1014 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

 1015 2027

2026

2025

 10.640,292

 10.489,292

  9.290,292

 1016 2027

2026

2025

  1.892,441

  1.892,441

  1.793,441

 1018 2027

2026

2025

  5.771,474

  5.771,474

  5.611,481

 1019 2027

2026

2025

  5.124,203

  4.974,203

  4.114,203

 1020 2027

2026

2025

  1.964,526

  1.964,526

  1.781,526

 1021 2027

2026

2025

  3.801,007

  3.801,007

  3.504,007

 1022 2027

2026

2025

     49,000

     49,000

     38,000

 1023 2027

2026

2025

     30,000

     30,000

     15,000

 1024 2027

2026

2025

    627,000

    627,000

    550,000

 1040 2027

2026

2025

     44,326

     44,326

     49,326

 1042 2027

2026

2025

     50,000

     50,000

     46,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 10

Teilsumme jahr

      5,000

      5,000

      2,000

2027

2026

2025

 1043

      5,000

      5,000

      5,000

2027

2026

2025

 1051

      5,000

      5,000

      8,000

2027

2026

2025

 1061

     18,000

     18,000

     19,000

2027

2026

2025

 1080

 30.684,729

 30.383,729

 27.566,517

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E15 E14 E13 E12 E11

 1000 2027

2026

2025

      5,000

      5,000

      5,000

     17,000

     17,000

     17,000

      6,000

      6,000

      6,000

      9,000

      9,000

     11,000

     36,650

     36,650

     32,650

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      2,000

      9,000

      9,000

      8,500

     14,000

     14,000

     15,000

      1,000

      1,000

      2,000

      3,000

      3,000

      5,000

 1011 2027

2026

2025

      6,000

      6,000

      7,000

      4,000

      4,000

      5,000

      9,741

      9,741

     10,491

      2,000

      2,000

      2,000

      6,975

      6,975

      4,000

 1012 2027

2026

2025

      8,000

      8,000

      2,000

     16,000

     16,000

     10,000

     98,000

     98,000

     94,000

      4,000

      4,000

      4,000

      6,000

      6,000

      2,000

 1013 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

-

      3,000

      3,000

-

     20,000

     20,000

-

      2,000

      2,000

-

      2,000

      2,000

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

      4,000

      4,000

      4,000

      5,000

      5,000

      3,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1015 2027

2026

2025

     32,000

     32,000

     37,000

     60,000

     60,000

     59,000

     37,000

     37,000

     47,000

-

-

-

  1.034,000

  1.034,000

  2.469,000

 1016 2027

2026

2025

      5,000

      5,000

      7,000

      2,000

      2,000

      5,000

-

-

     29,000

-

-

-

    134,000

    134,000

    214,000

 1018 2027

2026

2025

     22,000

     22,000

     19,000

     60,000

     60,000

     71,000

    301,000

    301,000

    634,000

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

     12,000

     12,000

     12,000

     19,000

     19,000

     31,000

     31,000

     31,000

     50,000

-

-

-

    317,000

    317,000

  1.217,000

 1020 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

      2,000

      5,000

      5,000

      6,000

-

-

-

-

-

-

    155,000

    155,000

    392,000

 1021 2027

2026

2025

     51,000

     51,000

     58,000

     46,000

     46,000

     56,000

    310,000

    310,000

    630,000

-

-

-

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

      1,000

      1,000

      1,000

      7,000

      7,000

     18,000

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      2,000

      3,000

      3,000

      3,000

      4,000

      4,000

     12,000

-

-

-

     20,000

     20,000

     27,000

 1024 2027

2026

2025

      8,000

      8,000

      8,000

      1,000

      1,000

      2,000

      9,000

      9,000

      9,000

-

-

-

     24,000

     24,000

    106,000

 1040 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

      8,000

      8,000

      8,000

     17,500

     17,500

     16,500

      4,000

      4,000

      3,000

     10,000

     10,000

     10,000

 1042 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

      1,000

     10,000

     10,000

      7,000

      8,000

      8,000

     15,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000

-
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

E15 E14 E13 E12 E11 jahr

-

-

-

      1,000

      1,000

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

      3,000

      3,000

      4,000

     13,000

     13,000

     12,000

-

-

-

      3,000

      3,000

      2,000

2027

2026

2025

 1051

      3,000

      3,000

      4,000

      6,000

      6,000

      6,000

      9,000

      9,000

      5,750

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

      1,000

      1,000

      1,000

      6,000

      6,000

      7,000

      1,000

      1,000

      1,000

      3,000

      3,000

      3,000

      8,000

      8,000

      9,000

2027

2026

2025

 1080

    168,000

    168,000

    173,000

    285,000

    285,000

    311,500

    901,241

    901,241

  1.608,741

     30,000

     30,000

     31,000

  1.762,625

  1.762,625

  4.490,650

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E10 E9B E9A E8 E7

 1000 2027

2026

2025

     20,550

     20,550

     17,550

     63,550

     63,550

     69,550

     20,000

     20,000

     10,000

     42,957

     42,957

     55,120

-

-

-

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

      1,000

      1,534

      1,534

      1,534

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

      4,750

      4,750

      7,750

     11,475

     11,475

     18,750

      9,000

      9,000

     16,400

      3,000

      3,000

     45,500

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

      4,000

      4,000

      4,000

      1,564

      1,564

-

      7,000

      7,000

      4,000

      5,000

      5,000

      7,000

-

-

-

 1012 2027

2026

2025

     13,000

     13,000

      4,000

     12,800

     12,800

      6,800

     11,000

     11,000

     10,000

     55,812

     55,812

     29,962

-

-

-

 1013 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

-

     10,000

     10,000

-

      9,000

      9,000

-

     38,000

     38,000

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

     20,000

     20,000

      9,000

-

-

-

    208,230

    201,230

    212,100

-

-

-

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

      4,000

      4,000

      1,000

-

-

-

     10,000

     10,000

      9,000

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

    324,700

    324,700

    322,600

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

      4,000

      4,000

      1,000

-

-

-

     79,600

     79,600

     72,800

-

-

-

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

    142,000

    142,000

     67,000

-

-

-

    478,000

    478,000

    493,300

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

     18,000

     18,000

     18,000

      3,000

      3,000

      3,000

     54,000

     54,000

     54,000

     94,530

     94,530

     94,530

      5,000

      5,000

      5,000

 1022 2027

2026

2025

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

      1,000

      1,000

      1,000

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

     23,000

     23,000

     23,000

      3,000

      3,000

      3,000

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

-

-

-

      3,000

      3,000

      3,000

      5,000

      5,000

      5,000

-

-

-

      4,110

      4,110

      4,110

 1040 2027

2026

2025

     15,000

     15,000

     14,000

     21,000

     21,000

     18,000

      2,000

      2,000

      3,000

     12,000

     12,000

     13,000

-

-

-

 1042 2027

2026

2025

      4,000

      4,000

      4,000

      7,000

      7,000

      5,000

-

-

      2,000

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

Epl. 10 - Seite 480



Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

E10 E9B E9A E8 E7 jahr

-

-

-

-

-

-

      3,500

      3,500

      0,500

      3,000

      3,000

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

      3,000

      3,000

      3,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      2,000

      3,000

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      3,000

      3,000

      2,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

      2,000

      2,000

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

     16,000

     16,000

     15,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

    258,300

    258,300

    151,300

    163,389

    163,389

    155,100

  1.228,030

  1.221,030

  1.223,700

    285,833

    285,833

    274,646

      9,110

      9,110

      9,110

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E6 E5 E4 E3 E2

 1000 2027

2026

2025

     11,000

     11,000

     11,000

     30,500

     30,500

     30,500

      2,000

      2,000

      2,000

      7,000

      7,000

      7,000

-

-

-

 1009 2027

2026

2025

      1,191

      1,191

      1,191

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

     16,000

     16,000

      2,000

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

      5,779

      5,779

      6,779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

      6,500

      6,500

      9,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1012 2027

2026

2025

     80,777

     80,777

     84,777

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1013 2027

2026

2025

      5,000

      5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

    489,120

    489,120

    489,120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

     39,730

     39,730

     39,730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

    135,440

    135,440

    135,440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

    123,730

    123,730

    123,730

     19,500

     19,500

     19,500

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

     51,680

     51,680

     51,680

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

    172,330

    172,330

    172,330

     76,910

     76,910

     76,910

      5,000

      5,000

      5,000

     32,750

     32,750

     32,750

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

      3,530

      3,530

      3,530

      1,000

      1,000

      1,000

      3,000

      3,000

      3,000

      3,000

      3,000

      3,000

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

     17,228

     17,228

     17,228

     21,440

     21,440

     21,440

      1,000

      1,000

      1,000

      9,000

      9,000

      9,000

      1,000

      1,000

      1,000

 1040 2027

2026

2025

      6,000

      6,000

      6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1042 2027

2026

2025

      5,800

      5,800

      7,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

E6 E5 E4 E3 E2 jahr

      1,000

      1,000

      3,000

      1,782

      1,782

      4,000

      2,000

      2,000

      2,000

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

     15,000

     15,000

     14,000

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

      6,000

      6,000

      6,000

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

  1.175,835

  1.175,835

  1.181,835

    159,132

    159,132

    161,350

     14,000

     14,000

     14,000

     72,750

     72,750

     58,750

      7,000

      7,000

      7,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr Teilsumme KR7 Teilsumme S18 S17

 1000 2027

2026

2025

    271,207

    271,207

    274,370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1009 2027

2026

2025

     22,725

     22,725

      9,725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

     64,004

     64,004

    127,679

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

     52,780

     52,780

     52,991

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      3,000

     30,000

     30,000

     28,000

 1012 2027

2026

2025

    305,389

    305,389

    247,539

-

-

-

-

-

-

-

-

     11,000

     25,000

     25,000

     24,000

 1013 2027

2026

2025

     93,000

     93,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

 1014 2027

2026

2025

     15,000

     15,000

     13,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

  1.880,350

  1.873,350

  3.322,220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     39,000

     39,000

     36,000

 1016 2027

2026

2025

    194,730

    194,730

    304,730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

    843,140

    843,140

  1.182,040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

    606,830

    606,830

  1.528,030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

    837,680

    837,680

  1.015,980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     15,000

     15,000

     13,000

 1021 2027

2026

2025

    868,520

    868,520

  1.205,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     16,000

     16,000

     21,000

 1022 2027

2026

2025

     23,000

     23,000

     34,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

     66,530

     66,530

     82,530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

    103,778

    103,778

    186,778

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

 1040 2027

2026

2025

     98,500

     98,500

     94,500

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

     26,750

     26,750

     26,570

 1042 2027

2026

2025

     43,800

     43,800

     47,800

-

-

-

-

-

-

      4,000

      4,000

      3,000

      5,000

      5,000

      8,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

Teilsumme KR7 Teilsumme S18 S17 jahr

     17,282

     17,282

     14,500

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      3,000

      3,000

      3,000

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

     48,000

     48,000

     48,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

     26,000

     26,000

     22,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

     38,000

     38,000

     37,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

  6.520,245

  6.513,245

  9.851,682

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

      2,000

     11,000

     11,000

     23,000

    157,750

    157,750

    157,570

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr S15 S14 S12 S11B S9

 1000 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

 1012 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     18,000

     18,000

     14,000

-

-

-

-

-

-

 1013 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

    184,000

    184,000

    179,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     27,000

     27,000

     43,000

 1016 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      4,000

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

      7,000

      7,000

      7,000

-

-

-

-

-

-

     43,000

     43,000

     43,000

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     13,500

     13,500

     17,600

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

     10,000

     10,000

     12,000

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,400

      5,000

      5,000

      6,000

 1021 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      6,000

      6,000

-

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      3,000

      3,000

      2,000

-

-

-

 1040 2027

2026

2025

      5,000

      5,000

      4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1042 2027

2026

2025

     33,000

     33,000

     35,000

      8,000

      8,000

     11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

S15 S14 S12 S11B S9 jahr

      4,000

      4,000

      5,000

     87,690

     87,690

     87,690

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

    243,000

    243,000

    242,000

     95,690

     95,690

     98,690

     20,000

     20,000

     16,000

     68,500

     68,500

     69,000

     32,000

     32,000

     49,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr S8B S8A Teilsumme AT5 AT2

 1000 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      3,000

      3,000

      3,000

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000

-

-

-

-

-

-

 1011 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     32,000

     32,000

     32,000

-

-

-

      2,000

      2,000

      1,000

 1012 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     43,000

     43,000

     49,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1013 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

-

-

-

-

-

-

 1014 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1015 2027

2026

2025

  1.302,499

  1.294,499

  1.301,751

  3.372,783

  3.320,783

  3.275,642

  4.925,282

  4.865,282

  4.835,393

-

-

-

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

    305,100

    305,100

    298,800

      1,600

      1,600

      1,300

    307,700

    307,700

    304,100

-

-

-

-

-

-

 1018 2027

2026

2025

      1,200

      1,200

      1,200

      3,000

      3,000

      1,500

     54,200

     54,200

     52,700

-

-

-

-

-

-

 1019 2027

2026

2025

     66,900

     66,900

     77,600

     10,800

     10,800

     10,700

     91,200

     91,200

    105,900

-

-

-

-

-

-

 1020 2027

2026

2025

    254,717

    254,717

    222,869

    573,583

    573,583

    520,431

    859,300

    859,300

    775,700

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     22,000

     22,000

     21,000

-

-

-

-

-

-

 1022 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

      4,250

      4,250

      2,380

     14,050

     14,050

     10,520

     19,300

     19,300

     12,900

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

     16,600

     16,600

     20,100

     20,600

     20,600

     24,000

     40,200

     40,200

     47,100

-

-

-

-

-

-

 1040 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     33,750

     33,750

     32,570

      1,000

      1,000

      1,000

      2,000

      2,000

      1,000

 1042 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

     50,000

     50,000

     57,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

S8B S8A Teilsumme AT5 AT2 jahr

     10,000

     10,000

     10,000

-

-

-

    104,690

    104,690

    105,690

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

-

      2,000

      2,000

-

2027

2026

2025

 1061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

  1.961,266

  1.953,266

  1.934,700

  3.996,416

  3.944,416

  3.844,093

  6.585,622

  6.525,622

  6.434,053

      3,000

      3,000

      2,000

     11,000

     11,000

      7,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 10 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr AT1 AT Teilsumme

 1000 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      4,000

 1009 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1010 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      2,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      2,000

 1011 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      1,000

-

-

-

      5,000

      5,000

      2,000

 1012 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1013 2027

2026

2025

      2,000

      2,000

-

-

-

-

      2,000

      2,000

-

 1014 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1015 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1016 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

 1018 2027

2026

2025

      4,000

      4,000

      4,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      4,000

 1019 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      2,000

-

-

-

      3,000

      3,000

      2,000

 1020 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1021 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

     35,000

     35,000

     35,000

     38,000

     38,000

     38,000

 1022 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1023 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1024 2027

2026

2025

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

      1,000

 1040 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      2,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      4,000

 1042 2027

2026

2025

-

-

-

-

-

-

      2,000

      2,000

      2,000
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 10

AT1 AT Teilsumme jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1043

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      1,000

      1,000

      1,000

2027

2026

2025

 1051

      1,000

      1,000

      1,000

-

-

-

      4,000

      4,000

      1,000

2027

2026

2025

 1061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2027

2026

2025

 1080

     22,000

     22,000

     19,000

     36,000

     36,000

     36,000

     72,000

     72,000

     64,000

2027

2026

2025

Summe
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Stellenübersicht
2026/2027

Haus- Planmäßige Planmäßige

Einzelplan 10 halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

 1000 2027

2026

2025

    304,241

    304,241

    302,991

    275,207

    275,207

    278,370

    579,448

    579,448

    581,361

 1009 2027

2026

2025

      3,000

      3,000

      3,000

     22,725

     22,725

     10,725

     25,725

     25,725

     13,725

 1010 2027

2026

2025

     76,210

     76,210

    155,610

     67,004

     67,004

    131,679

    143,214

    143,214

    287,289

 1011 2027

2026

2025

     44,000

     44,000

     52,881

     89,780

     89,780

     86,991

    133,780

    133,780

    139,872

 1012 2027

2026

2025

    174,009

    174,009

    248,759

    349,389

    349,389

    297,539

    523,398

    523,398

    546,298

 1013 2027

2026

2025

     79,000

     79,000

-

     96,000

     96,000

-

    175,000

    175,000

-

 1014 2027

2026

2025

      1,000

      1,000

      1,000

     16,000

     16,000

     14,000

     17,000

     17,000

     15,000

 1015 2027

2026

2025

 10.640,292

 10.489,292

  9.290,292

  6.805,632

  6.738,632

  8.157,613

 17.445,924

 17.227,924

 17.447,905

 1016 2027

2026

2025

  1.892,441

  1.892,441

  1.793,441

    503,430

    503,430

    609,830

  2.395,871

  2.395,871

  2.403,271

 1018 2027

2026

2025

  5.771,474

  5.771,474

  5.611,481

    901,340

    901,340

  1.238,740

  6.672,814

  6.672,814

  6.850,221

 1019 2027

2026

2025

  5.124,203

  4.974,203

  4.114,203

    701,030

    701,030

  1.635,930

  5.825,233

  5.675,233

  5.750,133

 1020 2027

2026

2025

  1.964,526

  1.964,526

  1.781,526

  1.696,980

  1.696,980

  1.791,680

  3.661,506

  3.661,506

  3.573,206

 1021 2027

2026

2025

  3.801,007

  3.801,007

  3.504,007

    928,520

    928,520

  1.264,520

  4.729,527

  4.729,527

  4.768,527

 1022 2027

2026

2025

     49,000

     49,000

     38,000

     23,000

     23,000

     34,000

     72,000

     72,000

     72,000

 1023 2027

2026

2025

     30,000

     30,000

     15,000

     85,830

     85,830

     95,430

    115,830

    115,830

    110,430

 1024 2027

2026

2025

    627,000

    627,000

    550,000

    144,978

    144,978

    234,878

    771,978

    771,978

    784,878

 1040 2027

2026

2025

     45,326

     45,326

     50,326

    136,250

    136,250

    131,070

    181,576

    181,576

    181,396

 1042 2027

2026

2025

     52,000

     52,000

     48,000

     95,800

     95,800

    106,800

    147,800

    147,800

    154,800
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Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Planmäßige Haus-

Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt halts- Einzelplan 10

Richter/innen schäftigte jahr

      5,000

      5,000

      2,000

    123,972

    123,972

    122,190

    128,972

    128,972

    124,190

2027

2026

2025

 1043

      5,000

      5,000

      5,000

     49,000

     49,000

     49,000

     54,000

     54,000

     54,000

2027

2026

2025

 1051

      5,000

      5,000

     11,000

     30,000

     30,000

     23,750

     35,000

     35,000

     34,750

2027

2026

2025

 1061

     21,000

     21,000

     22,000

     38,000

     38,000

     37,000

     59,000

     59,000

     59,000

2027

2026

2025

 1080

 30.714,729

 30.413,729

 27.600,517

 13.179,867

 13.112,867

 16.351,735

 43.894,596

 43.526,596

 43.952,252

2027

2026

2025

Summe
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